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1. EINLEITUNG 
Der vorliegende Managementplan (MaP) ist ein Fachplan, der den berührten Verwaltungen (Na-
turschutz, Forst, Landwirtschaft) als Arbeitsgrundlage für die Umsetzung von Natura 2000 dient.  
 
Zur Erstellung des Managementplans für das FFH-Gebiet Oberer Hotzenwald (8214-343) und 
Vogelschutz-Gebiet Südschwarzwald – Teilgebiet Oberer Hotzenwald (8114-441) wurde das In-
genieurbüro Bischoff, Stuttgart vom Regierungspräsidium Freiburg im März 2009 beauftragt. 
Im Vergleich zu der sonst landesweit üblichen Erstellung von Managementplänen weist die Vor-
gehensweise zum vorliegenden MaP Besonderheiten auf. Seit November 2005 wird im NATURA 
2000 Gebiet das LIFE Natur-Projekt Oberer Hotzenwald durchgeführt. Die Erarbeitung eines Ma-
nagementplans erfolgte im Rahmen des Projekts parallel zur Umsetzung von Entwicklungsmaß-
nahmen. 
Die für den Managementplan erforderlichen Grundlagenkartierungen verschiedener Experten zu 
den Lebensraumtypen und Arten erfolgten daher frühzeitig und großenteils im Rahmen des LIFE 
Projekts. Dazu wurden die Fachgutachter direkt vom Regierungspräsidium beauftragt. Teilweise 
beinhalteten die jeweiligen Aufträge auch die Ersteinrichtung von Monitoringflächen zur Evaluati-
on verschiedener Entwicklungsmaßnahmen des LIFE Projekts. Mit dieser Kombination konnte 
wirtschaftlich gearbeitet werden. 
Aufgabe des vorliegenden MaP war die Zusammenführung der bereits erstellten Fachgutachten 
und Pläne sowie die Erarbeitung einer integrativen Maßnahmenplanung. Die Texte, Karten und 
Daten der Fachgutachten wurden gemäß den landesweiten Vorgaben für die Managementpla-
nerstellung (LUBW, 2008 –Handbuch MaP Erstellung Vers. 1.1)  aufgearbeitet. Die Dateneingabe 
in die Access – Datenbank und Aufbereitung mittels der ArcWaWiBo – Software erfolgte in einem 
separaten, nicht über LIFE kofinanzierten Auftrag (siehe separater Band 'Dokumentation zur Da-
tenbank')  
Im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung der LIFE-projektbegleitenden Ausschüsse wurden am 
28. April 2009 die Kartierergebnisse vorgestellt sowie über den Zeitplan und die Möglichkeiten zur 
Mitwirkung informiert. Hier wurde angeregt baldmöglichst die Bewirtschafter zu informieren und 
geeignete Termine für Bewirtschaftergespräche anzubieten. 
Im folgenden Schritt wurden auf der Grundlage der Kartierergebnisse zusammen mit dem Erstel-
ler des Waldmoduls und in enger Abstimmung mit dem RP Freiburg Erhaltungs- und Entwick-
lungsziele sowie Maßnahmen erarbeitet. 
Am 04. und 05. Juni wurden die aktuellen Bewirtschafter von Flächen mit geschützten LRT zu 
Einzelgesprächen in die Rathäuser von Dachsberg und Ibach eingeladen. Hier wurden der Be-
stand sowie die Maßnahmenvorschläge auf den jeweiligen Parzellen vorgestellt und diskutiert. 
Rund 35 Bewirtschafter haben an dem Gesprächsangebot teilgenommen. Manche Bewirtschafter 
zeigten an den vorgeschlagenen Entwicklungsmaßnahmen Interesse oder brachten eigene Vor-
schläge ein. Sofern letztere den Projektzielen des LIFE Naturprojekts entsprechen wurden diese - 
sofern möglich - in das Maßnahmenprogramm des LIFE-Projekts aufgenommen.  
Die Ergebnisse der Vorerörterung sowie der Bewirtschaftergespräche wurden aufgearbeitet und 
in eine 'Entwurfsfassung für die Beiratsbeteiligung' eingearbeitet. Im Beirat sind Vertreter von 
Kommunen, Behörden, Verbände, landwirtschaftlichen Berufsvertretungen und sonstige Interes-
sengruppen vertreten. Der Beirat trat am 09. 12..2009 erstmals zusammen. Aufgrund der Fülle 
von Lebensraumtypen und Arten sowie der ausführlichen Diskussion war eine zweite Beiratssit-
zung erforderlich, die am 14. 01.2010 durchgeführt wurde. Die berufsständische Vertretung der 
Landwirtschaft sowie die Kommunen haben im Beirat eine weitere Informationsveranstaltung zum 
Managementplan für die Bewirtschafter vorgeschlagen. Diese erfolgte am 03.02.2010 im Rathaus 
Dachsberg. 
Die öffentliche Auslegung fand vom 29.04. bis 20.05. 2010 statt. Die Ergebnisse der Beiratssit-
zungen sowie Stellungnahmen zur öffentlichen Auslegungen wurden, sofern möglich, in die End-
fassung des Managementplans eingearbeitet. 
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Insgesamt erfolgte aufgrund des hohen Interesses aller Beteiligten eine außergewöhnlich aus-
führliche Beteiligung der Öffentlichkeit. Dies ist zu einem großen Teil auf das seit mehreren Jah-
ren laufende LIFE Natur-Projekt zurückzuführen, an welchem viele Bewirtschafter, ein Teil der 
Kommunen und weitere Bürger der Orte mitwirken. NATURA 2000 hat im Gebiet einen hohen 
Stellenwert. 
 
Für die Planerstellung und digitale Datenverarbeitung zeichnen Cornelia Bischoff und Manon 
Hettrich auf der Grundlage der gelieferten Kartierergebnisse verantwortlich. Auf den forstlichen 
Betriebsflächen oblag die Kartierleitung Stefan Bächle.  
Seitens des RP ist Friederike Tribukait (Ref. 56) die für Projektkoordination und fachliche Betreu-
ung zuständige Referentin, Andreas Schabel (vormals Ref. 83, jetzt FVA) ist Ansprechpartner für 
das Waldmodul. 
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2. ZUSAMMENFASSUNGEN 

2.1. Gebietssteckbrief 

Tab.1.: Gebietssteckbrief 

Tab.1.: Gebietssteck-
brief 
Natura-2000-Gebiet 

FFH-Gebiet und Vogelschutzgebiet 
• FFH-GebietOberer Hotzenwald, 8214-343 
• Vogelschutz-Gebiet Südschwarzwald – Teilgebiet Oberer 

Hotzenwald, 8114-441 
Größe des Gebiets; 
Anzahl und Größe der 
Teilgebiete 

 
Größe Natura 2000-Gebiet: 3.113,5 ha 
davon FFH-Gebiet: 1842 ha (59 %) 
 Vogelschutzgebiet: 2970 ha (95 %) 

Anzahl der Teilgebiete im Vogel-
schutzgebiet: 2 

Oberer Hotzenwald 
2970 ha 

  
ggf. Anzahl der Teilgebiete im  
FFH-Gebiet:  9 

Oberer Hotzenwald 
1842 ha 

 
Politische Gliederung 
(Gemeinden mit Flä-
chenanteil am Natura-
2000-Gebiet) 

Regierungsbezirk: Freiburg 

Landkreis: Waldshut  
Dachsberg 32,0 % Ibach 37,4 % 
Görwihl 21,8 % St. Blasien 0,5 % 
Herrischried 7 % Todtmoos 1,2 % 
    

Eigentumsverhältnisse 
Wald 
 

 
Wald 2.410 ha 
 Kommunalwald 124 ha 7 % 
 Privatwald 1.836 ha 38 % 
 Staatswald 450 ha 24 % 

TK 25 MTB Nr. 8214, 8314 
Naturraum  D 54 Schwarzwald  
Höhenlage 830 bis 1160 m ü. NN 
Klima Der westliche Teil des Projektgebietes erhält durch die regenbrin-

genden Westwinde mehr Niederschläge. Besonders nieder-
schlagsreich sind die Monate Juli/August und Novem-
ber/Dezember. Die Vegetationsperiode (Zahl der Tage >10°C) be-
trägt in diesen montanen Lagen knapp 5 Monate. Auf einen lan-
gen, schneereichen Winter folgt ein kurzer Frühling. Im Sommer 
sind die Niederschläge oft verbunden mit heftigen Gewittern. Der 
Herbst ist wärmer als das Frühjahr.  
 Klimadaten  
Jahresmitteltemperatur 5,5°C -6°C 

mittlerer Jahresniederschlag 1320 mm (Wolpadingen) - 
1840 mm (Todtmoos). 

Geologie Im Gebiet steht das Grundgebirge mit Graniten und Gneisen an 
der Oberfläche an. Zusätzlich gibt es mehrere Erz- und Minera-
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lienvorkommen, die früher eine erhebliche wirtschaftliche Bedeu-
tung für die Orte hatten. Die heutige Landschaft wurde wesentlich 
durch die Eiszeiten geprägt. Gletscher haben das Grundgebirge 
freigelegt, Geschiebe abgelagert, gerundete Felskuppen geschaf-
fen und Wannen ausgeräumt. Sie sind im Gebiet gut zu erkennen 
und namengebend für die naturräumlichen Untereinheiten 'Ibach-
Dachsberger Kuppen und Wannen' und 'Waldkuppenland von St. 
Blasien'.  
Eine weitere Folge der Eiszeit ist der große Moorreichtum der 
(Hochflächen-)Landschaft des nördlichen („oberen“) Hotzenwal-
des. Die Moore entstanden in wasserstauenden, glazialen Hohl-
formen durch Verlandung von Schmelzwasserseen oder infolge 
der sehr hohen Niederschläge.  

Landschaftscharakter  Der „Obere Hotzenwald“ ist eine nach Südosten abgedachte, ver-
kehrsarme, wald- und moorreiche Mittelgebirgslandschaft im südli-
chen Hochschwarzwald zwischen den tief eingeschnittenen Tälern 
der Alb im Osten und der Wehra im Westen. Prägend ist der struk-
turreiche Weidfeldgürtel an den Hängen der Gemeinde Ibach so-
wie der Dachsberger Gemarkungen Urberg und Wittenschwand. 
Ausgedehnte alte, strukturreiche Wälder mit eingestreuten Mooren 
und abgeschiedenen Bachauen haben bereichsweise den Charak-
ter einer unberührten, abwechslungsreichen Naturlandschaft. 
Mit dem bewegten Relief, der strukturreichen Wiesen- und Weide-
landschaft, Wäldern und Mooren sowie den zahlreichen Fließge-
wässern ist die Landschaft außerordentlich abwechslungsreich 
und sehr reizvoll. 

Gewässer und Wasser-
haushalt 

Ibach, Schwarzenbach und Höllbach im Westen des Gebiets sind 
die größten Bäche. Im östlichen Teil gibt es zahlreiche kleinere 
Bäche (Schmiedebach, Stampfenbach, u.a.), die auf kürzerem 
Weg in das Albtal gelangen, wobei letztlich alle Fließgewässer des 
Natura 2000-Gebiets in die Alb münden und somit zum Gewässer-
system des Rheins gehören. 
Bis auf den kurzen, begradigten Abschnitt des Ibachs zwischen 
Unteribach und Ibacher Moor und einem Abschnitt des Baches 
von Urberg weisen alle Gewässer im Natura 2000-Gebiet „Oberer 
Hotzenwald“ eine natürliche Gewässermorphologie auf.  
Zwei größere, ursprünglich zur Fischzucht aufgestaute, Stillge-
wässer (Klosterweiher, Hierholzer Weiher) bereichern die Land-
schaft auf Dachsberger Gemarkung. 

Böden und Standort-
verhältnisse 

Aus den Gesteinen entwickelten sich bei der Bodenbildung mehr 
oder weniger flachgründige, steinige Braunerden (Silikatbrauner-
de). Die Böden sind kalkfrei, weisen aber je nach Ausgangsgestein 
unterschiedliche Basengehalte auf. Etwas basenreichere Böden 
liegen über den Gneisanatexiten, die vor allem im östlichen Teil 
von Dachsberg vorkommen. In den Tallagen finden sich häufig si-
cker- und staunasse bis anmoorige Böden.  
Die landwirtschaftliche Nutzfläche innerhalb des Gebiets ist nach 
der Flurbilanz als nicht landbauwürdig (v.a. Weidfelder) oder land-
bauproblematisch (v.a. Wiesen) eingestuft.  

Nutzung Die landwirtschaftliche Nutzung erfolgt aufgrund der klimatischen 
und standörtlichen Voraussetzungen lediglich in Form von Grün-
landnutzung und Rinderhaltung, mit sommerlicher Weideführung 
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und winterlicher Stallfütterung. Aktuell gibt es lediglich noch zwei 
Milchviehbetriebe, welche in absehbarer Zeit die Milchproduktion 
aufgeben werden. Alle übrigen haben auf Mutterkuhhaltung umge-
stellt. Durch das ertragsschwache Grünland liegen hier sehr un-
günstige Produktionsbedingungen vor. Ein außerordentlich hoher 
Anteil (rund 80%) der Betriebe wirtschaftet nach der EU-Richtlinie 
für ökologischen Landbau.  
Die Waldwirtschaft ist geprägt durch eine nadelbaumbetonte 
Hochwaldwirtschaft, die seit rund 200 Jahren die ungeregelte und 
teils devastierende Waldnutzung abgelöst hat. Es handelt sich um 
ertragsstarke Mischwälder aus Fichte, Tanne und Buche. Insbe-
sondere in den Wäldern mit andauernder Waldtradition herrscht 
die Plenterwaldwirtschaft vor, bei der dauerhaft alte, strukturreiche 
und ökologisch hochwertige Bäume die Grundlage für die Erzeu-
gung von wertvollem Starkholz bilden. Ziel in den öffentlichen 
Wäldern ist es, die auch zumeist fichtenbetonten Altersklassen-
wälder (aus Erstaufforstung oder aus Kriegshieben) langfristig in 
Plenterwald zu überführen. 

Naturschutzfachliche 
Bedeutung 

Vielfältige Hoch- und Übergangsmoorkomplexe in ausgedehnten 
naturnahen Nadelmischwäldern, magere, extensiv genutzte, struk-
turreiche Weidfelder und Wiesen, dazwischen zahlreiche Bäche 
mit ihren Auen, Feuchtwiesen und Niedermoore sind Lebensräu-
me mit herausragender Bedeutung für den Naturschutz. Sie be-
herbergen außerordentlich viele Pflanzen- und Tierarten, die einen 
hohen Schutzstatus einnehmen und für die landes-, bundes-, teil-
weise auch europaweit eine hohe Schutzpriorität besteht. Zu ihrer 
Erhaltung wurden frühzeitig Schutzgebiete ausgewiesen, so dass 
im Gebiet heute eine Fläche von insg. 818,47 ha (d.h. rund 1/3 des 
Natura 2000-Gebiets) unter Naturschutz steht. Sie umfasst insbe-
sondere Hochmoore und größere nährstoffarme, artenreiche 
Weidfelder mit darin eingebetteten Moor-Komplexen.  
Aufgrund der Arten- und Lebensraumausstattung zählt das Natura 
2000-Gebiet „Oberer Hotzenwald“ zu den aus der Sicht des Natur-
schutzes hochwertigsten Gebieten Baden-Württembergs. 
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2.2. Flächenbilanzen (Kurzfassung) 

Tab.2.: Flächenbilanz der Lebensraumtypen im FFH-Gebiet und ihre Bewertung nach 
Erhaltungszuständen in ha und in % des jeweiligen LRT  

LRT- 
Code Lebensraumtyp Fläche 

(ha) 

Anteil 
am 

FFH-
Gebiet 

(%) 

Erhaltungs-
zustand Fläche 

(ha) 
Anteil 

% 

Gesamt 
bewer 
tung 

A - - 
B 3,09 99 % 3130 Nährstoffarme Stillgewäs-

ser 3,12 ha 0,17 %
C 0,03 1 % 

B 

A 2,56 16 % 
B 12,78 80 % 3260 Fließgewässer mit fluten-

der Wasservegetation 15,89 ha 0,86 %
C 0,55 4 % 

B 

A 2,67 9 % 
B 20,20 70 % 4030 Trockene Heiden 28,93 ha 1,54 %
C 6,06 21 % 

B 

A 1,25 33 % 
B 2,27 60 % 5130 Wacholderheiden 3,76 ha 0,20 %
C 0,24 7 % 

B 

A 8,08 4 % 
B 116,73 62 % 6230* Artenreiche Borstgrasra-

sen (prioritär) 189,73 ha 10,08 
% 

C 63,8 34 % 
B 

   
B 1,03 68 % 6430 Feuchte Hochstaudenflu-

ren 1,57 ha 0,08 %
C 0,54 32 % 

B 

A - - 
B 0,21 12 % 6510 Magere Flachland-

Mähwiesen 1,75 ha 0,09 %
C 1,54 88 % 

C 

A 12,62 15 % 
B 38,00 43 % 6520 Berg-Mähwiesen 88,19 ha 4,71 %
C 42,41 42 % 

B 

A 5,73 100 % 
B - - 7110* Lebende Hochmoore  

(prioritär) 5,73 ha 0,31 %
C - - 

A 

A - - 
B - - 7120 Geschädigte Hochmoore 5,90 ha 0,32 %
C 5,90 100 % 

C 

A 0,16 1 % 
B 7,01 22 % 7140 Übergangs- und Schwing-

rasenmoore 29,98 ha 1,61 %
C 24,82 77 % 

C 

A 0,01  
B 0,02  7150 Torfmoor-Schlenken < 0,03 ha  
C -  

B 

A 1,14 8 % 
B 3,5 25 % 7230 Kalkreichen Niedermoore 13,66 ha 0,74 %
C 9,3 67 % 

C 
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LRT- 
Code Lebensraumtyp Fläche 

(ha) 

Anteil 
am 

FFH-
Gebiet 

(%) 

Erhaltungs-
zustand Fläche 

(ha) 
Anteil 

% 

Gesamt 
bewer 
tung 

A - - 
B - - 8150 

Kieselhaltige Schutthalden 
integriert in 8220 

siehe 8220 
C - - 

B 

A - - 
B 2,02 100 % 8220 Silikatfelsen mit Felsspal-

tenvegetation 2,02 0,11 %
C - - 

B 

A 48m² 100 % 
B - - 8230 Pionierrasen auf Silikat-

felskuppen 48m² 0,00 %
C - - 

A 

A - - 
B 11,73  100 % 9110 Hainsimsen-Buchenwald 11,73 ha 0,63 %
C - - 

B 

A - - 
B 55,96 100 % 91D0* Moorwälder (prioritär) 55,96 ha 3% 
C - - 

B 

A - - 
B 6,01 78 % 91E0* Auwälder mit Erle, Esche, 

Weide (prioritär) 7,82 ha 0,43 %
C 1,65 22 % 

B 

A 176,68 100 % 
B - - 9410 Bodensaure Nadelwälder 176,68 ha  9,44 %
C - - 

A 

 
 

Tab.3.: Flächenbilanz der Lebensstätten von Arten im FFH-Gebiet und ihre Bewertung 
nach Erhaltungszuständen in ha und in % der Lebensstätte  

Art- 
Code Artname Fläche 

(ha) 

Anteil 
am 

FFH-
Gebiet 

(%) 

Erhaltungs-
zustand Fläche 

(ha) 
Anteil 

% 

Gesamt 
bewer 
tung 

A 9,67 94 % 
B 0,60- 6 % 1163 Groppe 10,29 ha 0,55 %
C - - 

A 

A   
B   1323 Bechsteinfledermaus 3,19 ha 0,17 %
C   

- 

A - - 
B 1844 100 % 1324 Großes Mausohr 1844 ha 100 % 
C - - 

B 

A - - 
B 127,51 100 % 1387 Rogers Goldhaarmoos 127,51 ha 6,81 
C - - 

B 
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Tab.4.: Flächenbilanz der Lebensstätten von Vogelarten im Vogelschutzgebiet und ih-
re Bewertung nach Erhaltungszuständen in ha und in % der Lebensstätte  

Art- 
Code Artname Fläche 

(ha) 

Anteil 
am 

VSG 
OH (%)

Erhaltungs-
zustand Fläche 

(ha) 
Anteil 

% 

Gesamt 
bewer 
tung 

A - - 
B - - A 207 Hohltaube 3 ha 0,1 % 
C 3,33 100 % 

C 

A 509 25% 
B 1507 75 % A 217 Sperlingskauz 2016 ha 68 % 
C - - 

B 

A - - 
B 1924 100 % A 223 Raufußkauz 1924 ha 65 % 
C - - 

B 

A - - 
B - - A 236 Schwarzspecht 2223 ha 75 % 
C 2223 100 % 

C 

A 515 18 % 
B 2332 82 % A 282 Ringdrossel 2847 ha 96 % 
C - - 

B 

A - - 
B 166 60 %- A 338 Neuntöter 278 ha 9 % 
C 112 40 % 

C 
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2.3. Zusammenfassende Darstellung der Ziele und Maßnahmen 
 
Lebensraumtypen und Arten der Weidfelder 
Artenreiche Borstgrasrasen (prioritär) [*6230], Trockene Heiden [4030], Wacholderheiden 
{5130}, Ringdrossel {A 282} Neuntöter [A 338]  

Die mit mehr als 220 ha vorkommenden Weidfeldlebensräume, insbesondere die großflächig 
vorhandenen Artenreichen Borstgrasrasen sollen in ihrer derzeitigen, überwiegend guten, 
Qualität erhalten werden. Dazu zählt auch der bereichsweise hohe Strukturreichtum mit klei-
nen Gehölzinseln, Einzelbäumen, Felsblöcken und Lesesteinriegeln. Mit diesem Struktur-
reichtum werden auch die Lebensstätten der oben genannten europaweit zu schützenden 
Vogelarten sowie weiterer landesweit bedeutsamer Vogel-, Reptilien- und Insektenvorkom-
men erhalten. Die geeignetste Nutzung zur Erhaltung dieser Kulturlandschaft ist die extensi-
ve Beweidung mit leichten (Haus-)Tierrassen, im Gebiet vorwiegend Rinder. Eine Beweidung 
mit anderen Tierarten ist möglich, wobei insbesondere bei Pferdebeweidung ein spezielles 
Weidemanagement erforderlich ist. 
Entwicklungsziel ist die Erweiterung und Aufwertung von Artenreiche Borstgrasrasen, Tro-
ckene Heiden und Wacholderheiden durch Entnahme von Gehölzen und durch Etablierung 
einer den Schutzzielen angepassten Beweidung für die vorhandenen Offenland-Biozönosen 
mit vielen hochspezialisierten Arten. Diese Erweiterung wird für Sukzessionsflächen inner-
halb des ehemals vorhandenen Weidfeldgürtels vorgeschlagen. Vor allem im Bereich Ru-
chenschwand und Wittenschwand sollen Vernetzungskorridore entwickelt werden, um den 
Individuenaustausch zwischen den größeren Weidfeldgebieten von Ibach und Dachsberg-
Urberg zu fördern. 
Ein großer Teil der vorgeschlagenen Entwicklungsmaßnahmen wird im Rahmen des LIFE 
Natur-Projekts umgesetzt. 
 
Lebensraumtypen der Mähwiesen 
Magere Flachland-Mähwiesen {6510}, Berg-Mähwiesen [6520],  

Es ist Ziel, die rund 90 ha FFH-Mähwiesen in ihrer derzeitigen Qualität zu erhalten. Als beste 
Erhaltungsmaßnahme gilt die ein- bis zweischürige Mähnutzung mit gelegentlicher Festmist-
düngung. Für die als Mähweide oder Weide genutzten Wiesen ist zur Erhaltung ein speziel-
les Weidemanagement mit einem Pflegeschnitt erforderlich.  
Entwicklungsziel ist die Aufwertung verbrachter und durchschnittlich erhaltener Mähwiesen in 
einen guten Erhaltungszustand. Geeignete Maßnahmen zur Aufwertung sind je nach derzei-
tiger Nutzung eine Reduzierung der Düngung, Umstellung von Beweidung auf Mahd oder 
auch die Aufnahme einer Mähnutzung auf derzeitigen Brachflächen. Insbesondere im Vogel- 
und Sägebachtal wird die Extensivierung von Wiesen vorgeschlagen, die aufgrund ihrer Ar-
tenzusammensetzung noch das Potenzial für artenreiche Mähwiesen haben; mit einer Ex-
tensivierung würden gleichzeitig die angrenzenden Niedermoor- und Feuchtlebensräume vor 
Nährstoffeinträgen geschützt werden. Zusätzlich wird die Entwicklung dieses Lebensraum-
typs auf verbuschten Standorten mit noch vorhandenen Wiesenarten in der Krautschicht und 
mit wichtiger Vernetzungsfunktion vorgeschlagen. Mit der Entfernung von Gehölzsukzession 
oder von Aufforstungen und anschließenden Stockfräsearbeiten sind diese Flächen wieder in 
eine Mähnutzung zu überführen.  
Ein großer Teil der vorgeschlagenen Entwicklungsmaßnahmen wird im Rahmen des LIFE 
Natur-Projekts umgesetzt. Ergänzend wird im kleinstrukturierten Wiesen-Moor-Heide-
Komplex in den Leimenlöchern die Beweidung mit Galloways erprobt (s.u.). 
 
Da die Landwirtschaft neben der Produktion von Nahrungsmitteln maßgeblich zur Erhaltung 
und Entwicklung einer vielfältigen Kulturlandschaft mit zahlreichen FFH-Lebensraumtypen im 
Offenland beiträgt, ist es erklärtes politisches Ziel, die Bewirtschaftung im Natura 2000-
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Gebiet „Oberer Hotzenwald“ trotz der ungünstigen Produktionsbedingungen zu erhalten und 
zu fördern. 
 
Lebensraumtypen der Moore 
Lebende Hochmoore (prioritär) {*7110}, Geschädigte Hochmoore [7120], Übergangs- und 
Schwingrasenmoore [7140], Kalkreiche Niedermoore [7230], Moorwälder (prioritär) [*91D0] 

Die zahlreichen, teilweise sehr kleinräumig vorkommenden Moorlebensräume mit einem Flä-
chenanteil von rund 113 ha sind zum überwiegenden Teil in einem guten bis hervorragen-
dem Erhaltungszustand (72 ha) und in ihrer derzeitigen Qualität zu erhalten.  
Zur Erhaltung des überwiegenden Teils der Moore sind Schutzmaßnahmen durch Verzicht 
erforderlich, wie Verzicht auf Aufforstungen, Entwässerungen, Düngung (einschließlich Kal-
kung) sowie durch Vermeidung von Nährstoffeinträgen (z.B. durch Wildfütterung).  
Für kleinräumige Vorkommen von Kalkreichen Niedermooren und Übergangsmooren inner-
halb der Weidfelder wird eine Fortführung der extensiven Beweidung mit leichten Tierrassen 
vorgeschlagen. Für die bereits in Mähnutzung befindlichen Nieder- und Übergangsmoore 
wird die Fortführung dieser Mähnutzung empfohlen, oft bestehen für diese Bereiche bereits 
spezielle Landschaftspflegeverträge (z.B. Käswies). 
 
Vorrangiges Entwicklungsziel ist die Verbesserung der hydrologischen Situation in ausge-
wählten Mooren durch Schließen von Entwässerungsgräben sowie durch die Beseitigung 
von Gehölzen, zumeist Fichtenfehlbestockungen. In gestörten Hoch- und Übergangsmooren 
soll damit ein verstärktes Torfmooswachstum eingeleitet und die Verjüngung der lichtbedürf-
tigen Moor-Kiefer gefördert werden. Zur Aufwertung der Lebensstätte für besonders gefähr-
dete Arten wie Raufußkauz, Sperlingskauz, Auerhuhn oder des Tagfalters Hochmoor-
Gelbling wird zusätzlich die Auflichtung von Moorrand- und -zwischenbereichen zur Verbes-
serung des Nahrungsangebots vorgeschlagen. 
Auf ausgewählten (aufgrund besonderer Artenvorkommen) aufgeforsteten oder mit Sukzes-
sionsgehölzen bestandenen Nieder- und Übergangsmooren wird die Entfernung der Fich-
ten/Gehölze zur Entwicklung oder Aufwertung von noch bestehenden Lebensraumtypen 
empfohlen. Zur anschließenden Offenhaltung ist vor allem auf den Niedermooren eine an-
schließende pflegende Nutzung (Mahd oder Beweidung) erforderlich. 
Auf mehreren, neu aufgelichteten Flächen sowie in pfeifengrasreichen Moorbereichen wird 
im Rahmen des LIFE Natur-Projekts die Beweidung mit Moorschnucken und Galloways er-
probt. Ende 2010 werden die ersten Monitoring Ergebnisse vorliegen, anhand derer die Eig-
nung der Beweidung zur Pflege und Offenhaltung dieser Standorte bewertet werden kann. 
Ebenso erfolgen die Vernässungsmaßnahmen sowie die Entfernung und Auflichtung von 
Fichtenbeständen in - aus Gründen des Artenschutzes - vorrangigen Moor-Bereichen im 
Rahmen des LIFE Natur-Projekts. 
 
Lebensraumtypen und Arten der Fließgewässer 
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation {3260}, Feuchte Hochstaudenfluren {6430}, 
Auwälder mit Erle, Esche, Weide [*91E0], Groppe [1163] 
 
Das niederschlagsreiche Gebiet zeichnet sich durch einen hohen Anteil an Fließgewässern 
aus, die mit guter bis sehr guter Gewässergüte und -struktur einen fast durchgängig guten 
bis hervorragenden Erhaltungszustand und eine sehr gute Population der Groppe aufweisen, 
die jedoch nicht in allen Gewässern vorhanden ist. Auenwälder und Hochstaudenfluren be-
gleiten die Gewässer nur bereichsweise. Dicht angrenzende Fichtenforste beeinträchtigen 
oder verhindern stellenweise das Wachsen dieser standorttypischen Auengesellschaften. 
Die Fließgewässer und die Groppenpopulation sind durch Schutzmaßnahmen wie Verzicht 
auf Gewässerausbau sowie Vermeidung von Nährstoffeinträgen in ihrem guten Erhaltungs-
zustand zu bewahren. Zur Erhaltung der Hochstaudenfluren und Auenwälder sind turnusmä-
ßige Pflegemaßnahmen wie Mahd und abschnittsweise auf den Stock setzen oder die Ent-
nahme von Sukzessionsfichten erforderlich.  
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Zur Verbesserung der Durchgängigkeit des Fließgewässer-Lebensraums sind die meist kur-
zen Gewässerausbauten, z.B. im Bereich von Brücken durch geeignete Maßnahmen zu er-
setzen. Zur Verbesserung der Durchgängigkeit sind auch Wanderungshindernisse außerhalb 
des FFH-Gebiets zu bearbeiten. Zur Aufwertung der Lebensräume im Uferbereich wird vor 
allem die Entnahme von standortfremden Fichten empfohlen, um Platz für die natürliche Er-
len-Eschen Auwaldentwicklung sowie für Hochstaudenfluren bereitzustellen.  
Diese Maßnahmen sind auch Bestandteil des ökologischen Umsetzungskonzeptes der Was-
serrahmenrichtlinie (WRRL). Da es sich im Gebiet vorwiegend um Gewässer III. Ordnung 
handelt, sind sie im Umsetzungszeitplan der WRRL noch zurückgestellt.  
 
Lebensraumtyp Stillgewässer 
Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer [3130] 
Der Klosterweiher und das kleine Gewässer bei der Friedrich-August-Grube sollen in ihrem 
derzeitigen niedrigen Nährstoffniveau erhalten bleiben, was vor allem durch das Vermeiden 
von Nährstoffeinträgen und das Vermeiden einer intensiveren Freizeitnutzung zu erreichen 
ist. Für den Hierholzer Weiher, der derzeit noch nicht den Kriterien des Lebensraumtyps ent-
spricht, besteht das Entwicklungsziel darin, den Nährstoffreichtum durch geeignete Maß-
nahmen zu verringern. Im Klosterweiher sowie im Hierholzer Weiher können durch das Her-
beiführen einer stärkeren Wasserstandsdynamik die Wuchsbedingungen für die typischen 
Pflanzengesellschaften der Gewässerufer verbessert werden. Dazu wird eine Absenkung 
des Wasserspiegels im Winterhalbjahr oder ggf. ein Ablassen der aufgestauten Gewässer in 
mehrjährigen Abständen vorgeschlagen. 
 

2Lebensraumtypen und Arten der Wälder 
Hainsimsen-Buchenwald [9110], Bodensaure Nadelwälder [9410], Ringdrossel {A 282}, 
Schwarzspecht [A 236], Raufußkauz [A 223], Sperlingskauz { A 217}, Hohltaube [A 207] 
Mit 180 ha ist der bodensaure Fichtenwald der flächenmäßig größte LRT im Oberen Hot-
zenwald. Der Erhaltungszustand wurde mit gut bis sehr gut bewertet. Ziel ist es, die im klein-
bäuerlichen Plenter- oder Femelbetrieb bewirtschafteten Flächen in ihrer räumlichen Aus-
dehnung und jetzigen Zustand zu erhalten. Durch die Förderung vielschichtiger Waldstruktu-
ren und die Schaffung von lichten Bereichen kann die Beeinträchtigung durch fehlende Blö-
ßen ausgeglichen werden. Durch die Umsetzung des Alt- und Totholzkonzepts und des Akti-
onsplans Auerhuhn wird die Lebensraumqualität für die hochmontane Avifauna, insbesonde-
re für die stark gefährdeten Vogelarten wie Auerhuhn, Raufußkauz und Sperlingskauz ent-
scheidend verbessert. Durch die Entwicklung von Totholz insbesondere stärkerer Dimension 
und die Sicherung von Großhöhlenbäumen kann die Erhaltung von 3-5 Schwarzspechtrevie-
ren erreicht werden. Grundlage hierzu bildet das Pilotprojekt zur Kartierung und Markierung 
von Habitätbäumen, welches im Rahmen des LIFE Natur-Projekts im Staatswald bereits um-
gesetzt wurde. 
 
2Auerhuhn [108] 
Auch wenn aktuell durch fehlende Balzplätze keine stabilen Auerhuhnvorkommen nachge-
wiesen werden konnten, kann dennoch aufgrund der aktuellen Einzelnachweise davon aus-
gegangen werden, dass im Oberen Hotzenwald Auerhühner vorkommen. Als Hauptziel gilt 
daher ein Besiedlung durch eine regelmäßige vorhandene Anzahl von 5-10 Auerhühner. In 
einem Zeitraum von 10 Jahren soll ein guter Zustand der Population erreicht werden. Um 
diese Ziele zu erreichen muss vor allem der Strukturreichtum der Wälder verbessert werden. 
Während der Balz- und Brutzeit sollen die Störungen auf ein Minimum verringert werden. Ei-
ne entscheidende Rolle spielt die Verringerung des Prädatorendrucks. Durch die Umsetzung 
des Aktionsplans Auerhuhn sowie der Maßnahmen zur Aufwertung der Waldlebensräume 
(im Privat- und Kommunalwald) für die hochmontane Vogelwelt im Rahmen des LIFE Natur-
Projekts kann die die langfristige Erhaltung einer überlebensfähigen Auerhuhnpopulation er-
reicht werden. 
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Fledermäuse 
Bechsteinfledermaus [1323], Großes Mausohr [1324], Wimperfledermaus [1321] 
Im FFH-Gebiet gilt es insbesondere die Winterquartiere in den aufgelassenen Bergwerksstol-
len und die offenen Einflugbereiche zu erhalten.  
Zum Schutz gegen Störungen durch Besucher und durch Prädatoren wird empfohlen, die 
beiden Stollenmundlöcher bei Unterbildstein zur Sicherung und Aufwertung der Fledermaus-
Winterquartiere mit dem Einbau von geeigneten Gittern zu verschließen. 
Diese Maßnahme wurde bereits im Rahmen des LIFE Natur-Projekts umgesetzt. Die Er-
folgskontrolle erfolgt im aktuellen Jahr 2010.  
 
Rogers Goldhaarmoos [1387] 
Das Goldhaarmoos hat aktuell in mehreren Bereichen des Gebiets gute Wuchsbedingungen 
und wurde dort an der Rinde von Sal-Weiden, Berg-Ahorn und Pappeln kartiert. Diese und 
weitere möglichen Trägergehölze wie Holunder und Hasel sollen als Einzelgehölze oder in 
Kleingruppen zerstreut im Gebiet erhalten und gefördert werden. Aktuelle Wuchsorte werden 
teilweise durch Fichten verschattet, hier wird das Freistellen der Trägergehölze empfohlen. 
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3. AUSSTATTUNG UND ZUSTAND DES GEBIETS 

3.1. Rechtliche und planerische Grundlagen 

3.1.1. Begriffsdefinitionen 

3.1.2.  Gesetzliche Grundlagen 

Natura 2000 ist ein Netz von Schutzgebieten (FFH- und Vogelschutzgebiete) zur Erhaltung eu-
ropäisch bedeutsamer Lebensräume und Arten. Die rechtliche Grundlage dieses grenzüber-
schreitenden Naturschutznetzes bilden die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (EG-Richtlinie vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen - RL 92/43/EWG) und die Vogelschutzrichtlinie (EG-Richtlinie vom 2. April 1979 über 
die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten - RL 79/409/EWG) der Europäischen Union. Die 
Umsetzung dieser Richtlinien in nationales Recht ist v. a. durch die §§ 31 ff des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BNatSchG) sowie durch die §§ 36 ff des Naturschutzgeset-
zes (NatSchG) Baden-Württemberg erfolgt. 

Nach den Vorgaben der beiden EU-Richtlinien benennt jeder Mitgliedsstaat Gebiete, die für die 
Erhaltung seltener Tier- und Pflanzenarten sowie typischer oder einzigartiger Lebensräume von 
europäischer Bedeutung wichtig sind. Für die Natura 2000-Gebiete sind nach Artikel 6 Abs. 1 
der FFH-Richtlinie von den Mitgliedsstaaten Maßnahmen festzulegen, die zur Erhaltung der 
dort vorkommenden Lebensräume und Arten erforderlich sind.  

Aufgabe des vorliegenden Managementplans ist, aufbauend auf einer Bestandsaufnahme und 
Bewertung der relevanten FFH-Lebensraumtypen (LRT) und Arten, fachlich abgestimmte Ziele 
und Empfehlungen für Maßnahmen zu geben. 

Für einige LRT wurde eine Mindestflächengröße für ihre Erfassung und Bewertung festgelegt. 
Bestände unterhalb der Mindestfläche sind auch ohne Darstellung geschützte LRT-Fläche. 

 
Weitere rechtliche Grundlagen 
Naturschutzgesetz von Baden-Württemberg (NatSchG) vom 13.12.2005 § 26 sieht vor, dass 
Gebiete, in denen in besonderem Maße der Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit 
oder in einzelnen Teilen zur 1) Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Biotopen 
sowie von Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten, 2) aus 
ökologischen, wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, landeskundlichen oder kulturellen 
Gründen, 3) wegen der Seltenheit, Vielfalt, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schön-
heit ihrer naturhaften Ausstattung erforderlich ist, durch Rechtsverordnung zu Naturschutzge-
bieten erklärt werden können. Diese Regelung findet sich seit 01.03.2010 in § 23 Bundesnatur-
schutzgesetz i.d. Fassung vom 29.07.2009 wieder.  

Landeswaldgesetz von Baden Württemberg (LWaldG) v. 10.02. 1976, zuletzt geändert 
21.10.2008. Der § 22 LWaldG verpflichtet Waldbesitzer eigenständig zur Wahrnehmung der 
Ziele und Grundsätze des Naturschutzes. In den §§ 45 und 46 ist die Zielsetzung im öffentli-
chen Wald definiert. Danach soll der öffentliche Wald darüber hinaus in besonderem Maße 
dem Allgemeinwohl dienen. Neben der Erbringung der nachhaltig möglichen Leistung an wert-
vollem Holz müssen gleichzeitig die Schutz- und Erholungsfunktionen erfüllt werden. 

Die Schutzgebiete im Natura 2000-Gebiet sind dem folgenden Kapitel in Tabelle 5 und 6 zu 
entnehmen. 
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3.1.3. Schutzgebiete 

Tab.5.: Naturschutzgebiete 

Name Nr. Fläche  
(ha) 

Fläche im Natura-
2000-Gebiet (ha) 

Anteil am Natura-
2000-Gebiet (%) 

Horbacher Moor 3.012 11 ha 11 ha 100 % 
Bruggmatt 3.078 2,1 ha 2,1 ha 100 % 
Ennersbacher Moor 3.176 17,5 ha 17,5 ha 100 % 
Kohlhütte-Lampenschweine 3.221 140 ha 140 ha 100 % 
Rüttewies-Scheibenrain 3.244 62 ha 62 ha 100 % 
Kirchspielwald-Ibacher Moos* 3.262 568 ha 568 ha 100 % 
Friedrich-August-Grube 3.270 8,7 ha 6,71ha 100 % 
Summe 809,3 ha 807,31 ha 100 % 
*Natur- und Waldschutzgebiet mit den in Tab. 6 genannten Schonwäldern Brunnmättlemoos/Langmoos 
und Althüttenmoos 

 

Tab.6.: Sonstige Schutzgebiete 

Schutzkategorie Nr. Fläche 
(ha) 

Fläche im Natura-
2000-Gebiet (ha) 

Anteil am Natura-
2000-Gebiet (%) 

Schonwald Brunnmättle-
moos/Langmoos 

 213  213 ha 100 % 

Schonwald Althüttenmoos  76 76 ha 100 % 
Schonwald Mutterslehener Moos  6,1 6, 1 ha 100 % 
geschützte Biotope § 32 NatSchG*  299 299 100 % 
geschützte Biotope § 30 a LWaldG*  462 462 100 % 
LSG Landschaftsschutzgebiet 
Dachsberg 

 
4763 800,36 ha 16,80 % 

FND Schullinde  2 2 ha 100 % 
Summe     
* geschützte Biotope: hier sind lediglich die Flächen innerhalb des NATURA 2000 Gebietes dokumentiert 
 

3.1.4. Fachplanungen 
Für einen Großteil der Waldfläche liegen periodische Betriebspläne (Forsteinrichtungswerke) 
als Grundlage der Waldbewirtschaftung vor. 
 
Die Waldbiotopkartierung wurde für den Gesamtwald FFH-konform aufbereitet. 
 
Das seit März 2010 vorliegende Alt- und Totholzkonzept ist im Staatswald verbindlich umzuset-
zen. 
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3.2. Lebensraumtypen 

3.2.1. Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer [3130] 

Anzahl Erfassungseinheiten  2 
Fläche (ha)  3,12  
Flächenanteil am FFH-Gebiet (%)  0,17 % 
Erhaltungszustand  A B C 
Fläche (ha) - 3,09  0,03  
Anteil (%) - 99 % 1 % 

 

Beschreibung 
Mit der Bezeichnung „nährstoffarm bis mäßig nährstoffreich“ sind die wichtigsten Voraussetzun-
gen bereits genannt, die Gewässer erfüllen müssen, um als Lebensraumtyp 3130 zu gelten. Es 
müssen Stillgewässer sein, deren Produktivität so niedrig liegt, dass sich in den Verlandungs-
zonen Pflanzenformationen der Strandlings- und/oder der Zwergbinsengesellschaften ausbil-
den. Üppige Bestände von Laichkräutern oder Schwimmblattpflanzen fehlen dagegen. Die Ent-
stehungsgeschichte der Gewässer spielt bei der Beurteilung keine Rolle. Das heißt, sowohl na-
türlich entstandene Seen als künstlich angelegte Fischweiher können gemeinte Biotope reprä-
sentieren.  

Verbreitung im Gebiet 
Im Natura 2000-Gebiet „Oberer Hotzenwald“ erfüllten zum Zeitpunkt der Erfassung nur zwei 
Stillgewässer die LRT-Kriterien. Es handelt sich dabei um den Klosterweiher und einen kleinen 
Teich bei der Friedrich-August-Grube oberhalb des Weihers, nördlich von Wittenschwand. Die 
übrigen Stillgewässer des Gebiets waren entweder eutrophiert oder ihnen fehlten Ausbildungen 
der kennzeichnenden Pflanzenbestände. Der Hierholzer Weiher bildet diesbezüglich einen 
Sonderfall. Er wurde mit dem Ziel der Wiederherstellung eines oligotrophen Gewässers 
2006/2007 durch die Gemeinde aufwändig saniert. Bis zum Zeitpunkt der Kartierung (2008) ist 
es den kennzeichnenden Pflanzenarten jedoch noch nicht gelungen, den Weiher zu besiedeln. 

Charakteristische Pflanzenarten 
Die Ufer des Klosterweihers werden an den Flanken über weite Strecken von schütteren, nur 
punktuell unterbrochenen linearen Gehölzformationen gesäumt. Im Nordwesten schiebt sich vor 
einem Übergangsmoor ein Verlandungsgürtel bestehend aus Schnabel-Segge (Carex rostrata) 
und Teichschachtelhalm (Equisetum fluviatile) zusehends in den Wasserkörper. Dieser 
schwingrasenartige Vegetationskomplex endet im Norden und wird dort von Ausbildungen der 
Zwergbinsen-Gesellschaften abgelöst. Zu den besonders kennzeichnenden Pflanzenarten die-
ser Formationen zählen insbesondere die ufernah auftretende Nadel-Binse (Eleocharis acicula-
ris) und der daran anschließender Kleine Igelkolben (Sparganium natans), dessen lineare Blät-
ter submerse Rasen ausbilden, die an flachen Stellen die Oberfläche erreichen. Nach Osten 
folgen Hochstaudenfluren mit Schild-Ehrenpreis (Veronica scutellata) und fragmentarisch aus-
gebildete Röhrichtformationen.  
Der kleine Teich an der Friedrich-August-Grube ist ebenfalls anthropogenen Ursprungs. Sein 
Wasserstand wird derzeit durch einen in den künstlich errichteten Staudamm eingelassenen 
Überlauf relativ niedrig gehalten. Die geringe Wassertiefe ermöglicht es dem Kleinen Igelkolben 
(Sparganium natans) den gesamten Gewässergrund zu überziehen.  

Tierarten mit besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung 
Beiden Gewässern kommen wichtige Funktionen als Reproduktionshabitate für amphibische 
Organismen zu. Insbesondere Grasfrösche und Erdkröten nutzen sie zum Ablaichen. Floristisch 
ist das Vorkommen des Kleinen Igelkolbens (Sparganium natans) besonders hervorzuheben, 
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der landesweit als stark gefährdet (Breunig & Demuth 1999) gilt und generell nur sehr punktuell 
auftritt (Philippi 1998).  

Erhaltungszustand  
Der Klosterweiher befindet sich gegenwärtig in einem guten Erhaltungszustand (Erhaltungsstu-
fe B). Das lebensraumtypische Artenspektrum ist eingeschränkt vorhanden, dabei sind in der 
Ufervegetation stellenweise auftretende Großseggen- und Röhrichtarten als Störzeiger zu wer-
ten. Die gesamte Vegetation ist natürlichen Ursprungs. Bedingt durch die anthropogene Entste-
hung sind flach auslaufende Verlandungszonen nur sehr spärlich vorhanden, gleichzeitig wirkt 
ein staubedingt ausgeglichener, überwiegend hoch stehender Wasserstand einer Ausbreitung 
von Zwergbinsen-Gesellschaften entgegen. Eine akute Eutrophierung des überwiegend braun 
gefärbten und zu den Zeitpunkten der Begehung weitgehend klaren Wassers war nicht erkenn-
bar. Allerdings besteht zur Vermeidung eines solchen Prozesses dringender Handlungsbedarf 
(s.u.). 
Mit der Funktion als Badesee sind Störungen und Beeinträchtigungen verbunden, die sich ins-
besondere auf die Nutzbarkeit des Gewässers durch Wasservögel auswirken können. Negative 
Auswirkungen auf den Lebensraumtyp als solchen und insbesondere auf die kennzeichnenden 
Vegetationselemente ließen sich im Rahmen der Begehung dagegen nicht feststellten. Viel-
mehr konzentrierte sich das Vorkommen der entscheidenden Arten auf den am stärksten fre-
quentierten Bereich des Weihers. Potentielle Beeinträchtigungen der Fauna durch die fischerei-
liche Nutzung liegen nach Augenschein nicht vor. 
Sehr viel kritischer ist zu werten, dass am Ostufer unmittelbar oberhalb des Ufers neben einem 
Viehunterstand Pferdemist und weiter südlich davon an zwei Stellen Grünschnitt der angren-
zenden Rasenflächen abgelagert wurde. Alle drei Ablagerungen stellen anthropogene Nähr-
stoffquellen dar, die umgehend entfernt werden müssen, um weitere Einträge von Nährstoffen 
in den Weiher zu unterbinden. 
Der Teich an der Friedrich-August-Grube weist einen durchschnittlichen Erhaltungszustand auf 
(Erhaltungsstufe C). Der Biotoptyp ist nur durch eine einzige Art charakterisiert. Während der 
Begehungen wurden mehrfach größere Mengen an fädigen Grünalgen im Teich festgestellt, die 
eventuell auf eine erhöhte Nährstoffverfügbarkeit hinweisen. Der Fortbestand des Kleinen Igel-
kolbens scheint dennoch derzeit nicht gefährdet.  
Dem Kleingewässer fehlen, bedingt durch die Uferbeschaffenheit mit relativ steilen Böschungen 
und dem gezielt eingerichteten Überlauf weitgehend eine ausgeprägte Vegetationszonierung. 
Die Wasserfläche wird in weiten Teilen von Weiden-Gebüschen begrenzt, deren Laub bei un-
gehindertem Wuchs zu einer zunehmenden Beschattung des Gewässers führen kann. Falllaub 
bildet zudem eine externe Nährstoffquelle, die die hydrochemischen Bedingungen ungünstig 
beeinflussen können. Die natürliche Dynamik des Gewässers ist ebenfalls durch einen Stau-
damm nivelliert.  

3.2.2. Dystrophe Seen und Teiche [3160] 
Ursprünglich war der oben beschriebene Klosterweiher aufgrund seiner Entstehungsgeschichte 
(Stausee über einem ehemaligen Hochmoor) diesem Lebensraumtyp zugeordnet gewesen. Da 
jedoch der Wasserkörper im wesentlichen aus mineralreichen Zuflüssen der Umgebung ge-
speist wird und überwiegend in direktem Kontakt zu torffreien Substraten steht, entspricht er ak-
tuell viel stärker dem Lebensraumtyp des oligotrophen Stillgewässers und wurde daher als LRT 
Code 3130 erfasst. 
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3.2.3. Fließgewässer mit flutender Wasservegetation [3260] 

Anzahl Erfassungseinheiten  25 
Fläche (ha)  15,89  
Flächenanteil am FFH-Gebiet (%)  0,86 % 
Erhaltungszustand  A B C 
Fläche (ha) 2,56  12,78  0,55  
Anteil (%) 16 % 80 % 4 % 

 

Beschreibung 
Natürliche und naturnahe Fließgewässer dieses Typs entsprechen je nach Gefälle dem Typ 
„Gebirgsbach“, „hochmontaner Bergbach“ oder „Hochlandbach“ auf silikatischem Ausgangsge-
stein. Auf Grund der Höhenlage besteht die charakteristische Unterwasservegetation weniger 
aus Blütenpflanzen und überwiegend aus Wassermoosen. Leber- und Laubmoose stellen in 
den Bächen 1. und 2. Ordnung im Wald den größten Teil der Wasservegetation, in gehölzfreien 
Gewässerabschnitten liegt ihre Deckung oft nur bei 1 – 5 %. Die erfassten Bäche fließen auf 
weite Strecken durch Wälder mit einem hohen Anteil an Tanne und Fichte, stellenweise auch 
Moorkiefer, Buche und Bergahorn. Vereinzelt treten bachbegleitend im Bereich von Schlagflä-
chen auch Vorwald- und Weichholzarten auf (Salweide, Vogelbeere u.a.), so am Sonnmatt-
bächle und am Steinenbächle. Sofern die bachbegleitenden Auen Lebensraumtypen im Sinne 
der FFH-RL entsprechen, sind sie an entsprechender Stelle (Kapitel 3.2.7, 3.2.20) näher be-
schrieben.  
Die Bachsohle besteht in steileren Gefällelagen zumeist aus großen Gesteinsblöcken und 
Schotter, in den gefälleärmeren Lagen aus Steinen, Kies und Sand, z.B. im Mittellauf des Höll-
bachs oder des Schwarzenbachs. Das Wasser der meisten Bäche ist von Huminstoffen, die aus 
den Mooren der Quellgebiete stammen, braun gefärbt, der pH-Wert liegt im sauren Bereich. Die 
Bäche im FFH-Gebiet haben eine hohe Bedeutung als Lebensstätten der Groppe (Kap. 3.3.1). 
Sie beherbergen außerdem zahlreiche, häufig sehr spezialisierte Kleintiere. 

Verbreitung im Gebiet 
Die größeren Bäche mit bis zu 2-3 m Breite liegen alle im Westen des Natura 2000 Gebiets. Zu 
ihnen zählen der Höllbach, der Schwarzenbach der Winkelbach und der Ibach. Zu den „größe-
ren“ Bächen auf Dachsberger Gemarkung zählen der Vogelbach, der Sägebach der Schmiede-
bach und der Höllbach unterhalb des Bildsteinfelsen. Sofern diese Bäche durch alte Misch-
waldbestände fließen, sind sie sehr naturnah.  
Auf den schwach geneigten Talsohlen mäandrieren die Gewässer stark (wie etwa das Glo-
ckenbächle oder der Winkelbach). Eine Ausnahme bilden der zwischen Unteribach und Ibacher 
Moos gelegene begradigte Abschnitt des Ibachs und der Moosbach bei Urberg, der im Bereich 
der Fischteiche in künstlichem Bett verläuft. Ansonsten läuft der Moosbach rieselflurartig zwi-
schen Gestein und durch Sumpfhumus. Er wurde folglich nicht als LRT 3260 angesprochen, 
weist aber das Vorkommen von Porella cordaeana (Rote Liste V) auf.  
Außerhalb des Waldes fließen der Oberlauf des Ibachs nordwestlich Oberibach durch Weid-
feldbereiche sowie der Winkelbach westlich von Unteribach und der Schmiedebach südlich von 
Wittenschwand.  
Die optimal verblockten Fließgewässer mit hoher bis sehr hoher Moosdeckung finden sich bei 
höherem Gefälle am ostexponierten Hang unterhalb der Moore Gaishaltermoos, Turbenmoos, 
Brunnmättlemoos und Althüttenmoos, außerdem südlich der Schwarzen Säge und des Ibacher 
Mooses, wo sich der Ibach bei deutlich stärkerem Gefälle in einen reißenden Gebirgsbach ver-
wandelt. Am Silberbrunnenbächle wachsen bei höherem Gefälle stellenweise viele junge Fich-
ten am Bach. 
Die Bäche mit höherem Anteil an Gefäßpflanzen, wie Flutender Schwaden (Glyceria fluitans) 
oder bitterem Schaumkraut (Cardamine amara) und feinerem Sediment finden sich auf den 
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schwach geneigten Talsohlen zwischen Lindau und Schwarzer Säge, im Bereich nördliches I-
bacher Moos und südlich von Wittenschwand.  

Charakteristische Pflanzenarten 
Wasserstern (Callitriche spec.), Bitteres-Schaumkraut (Cardamine amara), Flutender Schwaden 
(Glyceria fluitans u. declinata), Dunkelgrünes Weidenröschen (Epilobium obscurum), Gelbe 
Schwertlilie (Iris pseudacorus), Pfennigkraut (Lysimachia nummularia), und Brennender Hah-
nenfuß (Ranunculus flammula), dabei wachsen Schwaden, Wasserstern und Brennender Hah-
nenfuß meist submers flutend, die übrigen Arten eher an der Mittelwasserlinie. 
Lebermoose submers: Aneura pinguis, Chiloscyphos polyanthos, Scapania undulata, sowie als 
Besonderheit Riccardia chamaedryfolia (nur Franzenbächle und Sonnmattkopfbächle); in der 
Spritzwasserzone/an Mittelwasserlinie Lejeunea cavifolia, Porella cordaeana (Hauptvorkommen 
im Glockenbächle!), Plagiochila porelloides, Jungermannia leiantha, Jungermannia pumila, und 
die thallosen Lebermoose Marchantia polymorpha und Metzgeria conjugata. 
Laubmoose submers: Brachythecium rivulare, Fontinalis antipyretica, Hygrohypnum duriuscu-
lum, und Rhynchostegium riparioides, in der Spritzwasserzone/an Mittelwasserlinie Blindia acu-
ta (nur Strickmattbächle) Brachythecium plumosum, Plagiothecium platyphyllum, Racomitrium 
aciculare (oft auch submers), Sanionia uncinata, Thamnobryum alopecurum. sowie die Flechte 
Peltigera polydactyla. 
In wenigen Bächen tritt auch die Alge Batrachospermum auf. Häufig wächst submers die Was-
serflechte Dermatocarpon luridum. 

Arten mit besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung 
Riccardia chamaedryfolia im Sonnmatt- und Franzenbächle üppig submers auf Gestein und 
Sand (Neufund1 TK8214, RL3), Jungermannia leiantha (in Baden-Württemberg nicht gefährdet, 
deutschlandweit zurückgehend), Jungermannia pumila (RL V), Porella cordaeana (RL V). 

Tierarten der Fließgewässer mit besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung 
Fischarten: Groppe und Bachforelle 
Libellen: Zweigestreifte Quelljungfer  

Erhaltungszustand  
Der Erhaltungszustand der meisten erfassten Bäche ist gut bis hervorragend (Erhaltungszu-
stand A). Nur punktuell wachsen Fichtenkohorten im Auenbereich. Viele Bäche haben ein opti-
mal entwickeltes Relief und eine hohe Diversität bezüglich der Mikrostandorte / Kleinhabitate. 
Am Steinenbächle liegt eine organische Belastung vor, die wohl vom höher gelegenen Säge-
werk Kaiser herrührt. Dort werden von den Holzlagern Nährstoffe wie Zucker und Aminosäuren 
aus den Schnittflächen des Holzes herausgelöst. Die Selbstreinigungskraft des Wassers scheint 
aber ausreichend, um die Belastung auf der Strecke bis zur tiefer gelegenen Urberger Säge ab-
zubauen. Im Weidfeld (Teile der Oberläufe von Winkelbach und Ibach) werden große Teile der 
Spritzwasserzone von Gräsern und Stauden eingenommen. Die Artenzahl und Deckung von 
Wasserpflanzen ist dementsprechend niedriger als im Wald und die Bäche wurden mit Erhal-
tungszustand B angesprochen. Auch im begradigten Teil des Langmoosbaches lag ein mäßig 
guter Erhaltungszustand B vor. 
 
Anmerkung: In vielen Fällen ist der heutige Gewässerverlauf anders als in der zur Verfügung 
gestellten digitalen Gewässerkarte (fluss10-shape/LUBW). So läuft der Ibach nördlich des Iba-
cher Mooses nicht nahe am Winkelbach sondern viel weiter östlich. 

                                                
1 Riccardia chamaedryfolia wurde früher (1984) schon von DIERSSEN im Gebiet gefunden, da aber keine Herbarbelege vorliegen 
und die Funde schon lange zurückliegen (> 2 Jahrzehnte), wurden diese in der landesweiten Aufnahme (NEBEL / PHILIPPI, Die Moo-
se Baden-Württembergs Band 3) nicht berücksichtigt. 
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3.2.4. Trockene Heiden [4030] 

Anzahl Erfassungseinheiten  32 
Fläche (ha)  28,93 ha 
Flächenanteil am FFH-Gebiet (%)  1,54 % 
Erhaltungszustand  A B C 
Fläche (ha) 2,67  20,20  6,06  
Anteil (%) 9 % 70 % 21 % 

 

Beschreibung 
Die durch zu extensive Beweidung oder Nutzungsaufgabe aus Flügelginsterweiden entstande-
nen Trockenen Heiden befinden sich in den steilsten und trockensten Lagen der ehemals groß-
räumig genutzten Weidelandschaft.  
Auf frischen bis trockenen Standorten werden die Trockenen Heiden im wesentlichen von den 
drei Zwergstrauch-Arten Besenheide (Calluna vulgaris), Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) und 
Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea) aufgebaut. Gelegentlich kann als vierte Art der Heidekraut-
gewächse die Rauschbeere (Vaccinium uliginosum) beteiligt sein - jedoch nur dann, wenn 
Hochmoore oder Moorwälder in der Nähe sind. Als weitere Arten finden sich meist Draht-
Schmiele (Deschampsia flexuosa) und Harz-Labkraut (Galium saxatile), seltener auch Borst-
gras (Nardus stricta) oder Dreizahn (Danthonia decumbens). 
Das Aussehen der Trockenen Heiden kann je nach Mengenverhältnis der 3 Hauptarten sehr 
unterschiedlich sein und hängt stark von Exposition und Neigung, somit vom Grad der Beson-
nung und dem Schneeschutz im Winter ab: Je sonnen- und windexponierter die Wuchsorte 
sind, desto größer ist der Anteil der Besenheide. Zugleich tritt an solchen Stellen die spätfrost-
empfindliche Heidelbeere stark zurück. Umgekehrt dominieren Heidelbeere und Preiselbeere in 
halbschattigen Bereichen und in absonnigen Hanglagen, wo die Besenheide als ausgeprägte 
Lichtpflanze stark zurück tritt oder ganz fehlt. 
Zu den lebensraumtypischen Strukturen zählen locker eingestreute Gehölze, z.B. Wacholder 
sowie da und dort aufkommende Fichten; bisweilen auch kleinflächig anstehender Fels mit teil-
weise seltenen und gefährdeten Flechten-Arten und Moosen. Trockene Heiden mit landschafts-
prägenden Wacholderbeständen werden separat als Lebensraumtyp Wacholderheiden (5130) 
ausgewiesen (siehe unten). 

Verbreitung im Gebiet 
Ihre Hauptverbreitung konzentriert sich auf die teils stark geneigten Randzonen der von Rindern 
beweideten Borstgrasrasen im Bereich der Weidfelder von Kohlhütte NW Oberibach bis zum 
Scheibenrain N Urberg. Die heidekrautreichsten Bestände finden sich an steilen, vollbesonnten 
S- bis SW-exponierten Hängen, vor allem NE Oberibach und am Scheibenrain, rauschbeerrei-
che Flächen befinden im Gewann Rüttewies. Auch die wenigen kleinen, isolierten Vorkommen 
liegen immer in der Nachbarschaft von wenigstens kleinflächigen Borstgrasrasen (E Schwarz-
sägenmoos, E Bruggmatt) oder grenzen an kleine Weidfelder an (Im Hölzle, S Lindau, S Luchle 
am Dachsberg).  

Charakteristische Pflanzenarten 
Arnika (Arnica montana) und Katzenpfötchen (Antennaria dioica) jeweils mit besonderer natur-
schutzfachlicher Bedeutung; Besenheide (Calluna vulgaris), Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) 
und Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea), Draht-Schmiele (Deschampsia flexuosa), Harz-
Labkraut (Galium saxatile), Rauschbeere (Vaccinium uliginosum), Dreizahn (Danthonia decum-
bens), Borstgras (Nardus stricta) sowie weitere Arten des LRT Artenreiche Borstgrasrasen 
(6230*) 
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Tierarten mit besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung 
siehe LRT Borstgrasrasen (6230) 

Erhaltungszustand  
Die Trockenen Heiden im FFH-Gebiet Oberer Hotzenwald befinden sich überwiegend in einem 
guten Erhaltungszustand (B). Diese Bestände wirken vital, zeigen aber meist nur punktuell Ver-
jüngung. Die lebensraumtypischen Strukturen sind eingeschränkt vorhanden. Fünf durch expo-
nierte Hanglagen begünstigte Trockene Heiden zeichnen sich durch ihren besonderen Struktur-
reichtum und ein nahezu vollständiges Artenspektrum aus und wurden mit A bewertet.  
Hierzu zählt der große, artenreiche und gut gepflegte Bestand bei Rüttewies mit einer beson-
ders vielfältigen Gehölzstruktur sowie die ebenfalls hochwertigen Bestände NE Oberibach, am 
Scheibenrain N Urberg und am Wachtbühl W Oberibach. Sofern diese sehr schönen Heideflä-
chen zusätzlich wacholderreich sind, wurden sie als Wacholderheiden ausgewiesen.  
Rund ein Fünftel der Trockenen Heiden ist deutlich verarmt und teilweise überaltert. Diese Flä-
chen wurden mit Erhaltungszustand C bewertet. Manche dieser C-Flächen weisen eine starke 
Fichtensukzession auf oder werden zu intensiv (Düngung) genutzt, zum Beispiel Flächen in der 
Rüttewies/Urberg oder bei Hochrütte/Ibach. 
 

3.2.5. Wacholderheiden [5130] 

Anzahl Erfassungseinheiten  12 
Fläche (ha)  3,76 ha 
Flächenanteil am FFH-Gebiet (%)  20 % 
Erhaltungszustand  A B C 
Fläche (ha) 1,25  2,27  0,24  
Anteil (%) 33 % 60 % 7 % 

 

Beschreibung 
Als Wacholderheide erfasst wurden Flächen, auf denen die Wacholderbestände mit Anteilen 
von 10-30% landschaftsprägend vorkommen. Im FFH-Gebiet Oberer Hotzenwald finden sich 
die Wacholderbestände sowohl in Artenreichen Borstgrasrasen als auch in artenärmeren, aber 
durch den Wacholder strukturreichen Trockenen Heiden. Der lokale Begriff „Weidfeld“, der tradi-
tionell die Einheit der drei Lebensräume 'Artenreiche Borstgrasrasen', 'Trockenen Heiden' und 
'Wacholderheiden' umfasst, bringt die oftmals fließenden Übergänge und wechselnden Flä-
chenanteile innerhalb der Einheit sehr schön zum Ausdruck.  
Der Wacholder kommt innerhalb der Weidfelder in zwei Wuchsformen vor, wobei die „liegende 
Form“ auch Flächen von mehreren Quadratmetern einnehmen kann. Entgegen dem beobachte-
ten Trend verjüngt er sich im Oberen Hotzenwald verglichen mit der Situation im übrigen 
Schwarzwald gut.  
Die Wacholderheiden des FFH-Gebiets haben auch als Teilbereich des Vogelschutzgebiets 
Südschwarzwald eine hohe Bedeutung als Lebensstätten des Neuntöters (Kapitel 3.3.13).  

Verbreitung im Gebiet 
Die heutige Verbreitung der Wacholderheiden innerhalb des Gebiets konzentriert sich auf die 
Weidfelder Lindau, Großbühl und Wachtbühl und auf die Weidfelder entlang des östlichen Hö-
henzugs des Ibachtals in den Gewannen Ramsen, Halden und Mittlerer Berg (im S) sowie auf 
die Urberger Weidfelder Rüttewies und Scheibenrain.  
Standörtlich finden sich die Wacholderheiden bevorzugt an mäßig geneigten bis steilen Hang-
lagen mit südlichersüdwestlicher oder auch westlicher (SSE–SSW) Exposition. Bezeichnend für 
diese voll besonnten Lagen ist das häufig dominante Auftreten der Besenheide. Nur zwei Wa-
cholderheiden W Horbach sind nach Südosten bzw. Osten exponiert. 
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Charakteristische Pflanzenarten 
Wacholder (Juniperus communis), je nach Standort und Bewirtschaftung zusammen mit Arten 
des LRT Artenreiche Borstgrasrasen (6230*) und/oder des LRT Trockene Heiden (4030). Von 
besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung sind Arnika (Arnica montana), Katzenpfötchen 
(Antennaria dioica), Heide-Nelke (Dianthus deltoides), Gewöhnliche Kreuzblume (Polygala vul-
garis) und Hunds-Veilchen (Viola canina). 

Tierarten mit besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung 
siehe LRT Borstgrasrasen (6230) 

Erhaltungszustand 
Mit Erhaltungszustand A bewertet wurden die sehr gut ausgebildeten Wacholderheiden auf Ar-
tenreichen Borstgrasrasen im Weidfeld Halden und Ramsen, jeweils mit Katzenpfötchen-
Vorkommen in heidekrautreicher Flügelginsterweide oder in teils bärwurzreichen Magerrasen 
(Rüttewies) mit stellenweise reichlich Heide-Nelke, Gewöhnliche Kreuzblume und Hunds-
Veilchen. Auch gut strukturierte Wacholderheiden in Trockenen Heiden am Wachtbühl und 
Ramsen in Oberibach und am Scheibenrain in Urberg erhielten diese Bewertung. 
Die weiteren Bestände sind alle mit Stufe B bewertet und weisen in ihrer Feldschicht gut entwi-
ckelte Flügelginsterweiden oder gut entwickelte Trockene Heiden auf, jedoch ohne die oben 
genannten besonderen Artenvorkommen. 
Der Erhaltungszustand der Wacholderheiden ist im Oberen Hotzenwald insgesamt als gut zu 
bezeichnen. An verschiedenen Orten ist eine Verjüngung zu beobachten. Da geänderte Förder-
richtlinien seit 2007 wieder einen gewissen Gehölzanteil in Weiden zulassen, haben sich die 
Voraussetzungen für die Erhaltung von Wacholderheiden verbessert. 
 

3.2.6. Artenreiche Borstgrasrasen [*6230] 

Anzahl Erfassungseinheiten  68 
Fläche (ha)  189,73 ha 
Flächenanteil am FFH-Gebiet (%)  10,08 % 
Erhaltungszustand  A B C 
Fläche (ha) 8,08  116,73 63,88  
Anteil (%) 4 % 62 % 34 % 

 

Beschreibung 
Die Artenreichen Borstgrasrasen sind auf silikatreichen, nährstoffarmen Böden der montanen 
und submontanen Höhenstufen der kontinentalen Region Europas verbreitet. Im Schwarzwald 
liegt eines der vier deutschlandweiten Hauptvorkommen in guter Ausprägung, so dass dem 
Land Baden-Württemberg für die Erhaltung des europaweit als prioritär eingestuften Lebens-
raumstyps eine besondere Schutzverantwortung zukommt. Der Lebensraumtyp ist im Oberen 
Hotzenwald sehr großflächig vertreten und prägt den Landschaftscharakter. Die Artenreichen 
Borstgrasrasen - hier als Untertyp 'Flügelginsterweide' - werden bereits seit Jahrhunderten ü-
berwiegend mit Rindern beweidet und nicht oder nur selten (auf befahrbaren Teilflächen) ge-
düngt. Manche Flächen werden mit Pferden nachbeweidet oder sind Weideflächen für unbe-
schlagene Jungpferde. Die Borstgrasrasen des Hotzenwaldes sind durch eine Vielfalt an stand-
örtlichen Ausprägungen besonders artenreich. Zwei Untertypen lassen sich dabei deutlich un-
terscheiden: 
6230a – Frische Borstgrasrasen, in der Ausbildung als Flügelginsterweide (Festuco-
Genistetum) und Kreuzblumen-Borstgrasrasen (Polygalo-Nardetum)  
6230b – Feuchte Borstgrasrasen mit Torfbinsenrasen (Juncetum squarrosi). Diese kommen 
meist kleinflächig in anmoorigen Übergangsbereichen in den 'Wannen' (Senken) vor, während 
die frischen Borstgrasrasen in der Regel großflächig die ortsferneren Hänge überziehen.  
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Die Borstgrasrasen sind im Spätsommer gut an dem bräunlichen Farbton zu erkennen, der sich 
auffällig vom kräftigen Grün des gedüngten Wirtschaftsgrünlands abhebt. Einige Weidfelder 
zeichnen sich außerdem durch hohen Strukturreichtum mit Gehölzgruppen, Einzelbäumen und 
Wacholder, anstehendem Fels und flechtenreichen Felsblöcken aus. Besonders hervorzuheben 
sind die oft mehrstämmigen „Weidbuchen“. 
In extensiver genutzten Bereichen nehmen Zwergsträucher höhere Flächenanteile ein. Werden 
Borstgrasrasen anhaltend zu extensiv beweidet, kann sich auch der Lebensraum 'Trockene 
Heiden' entwickeln. Bei Nutzungsintensivierung ohne zusätzliche Düngung kann sich diese 
Entwicklung auch wieder umkehren. Diese nutzungsbedingte Dynamik ist hier zu berücksichti-
gen. Es wurden auch Borstgrasrasen erfasst, die bereits stärker mit Sukzessionsgehölzen (v.a. 
Fichten) bewachsen waren, vorausgesetzt die Kennarten waren in der Krautschicht noch vor-
handen.  

Verbreitung im Gebiet 
Großflächig und zusammenhängend kommen die Borstgrasrasen im Allmendweidegürtel von 
Ibach vom Naturschutzgebiet „Kohlhütte-Lampenschweine“ über Schulbühl, Hochrütte, Halden 
bis zum Gaisberg vor. In mehreren Bereichen tritt hier die nach Anhang V der FFH-RL ge-
schützte Berg-Wohlverleih (Arnica montana) und der namengebende Flügelginster (Genista sa-
gittalis) noch großflächig und sehr zahlreich auf. In einzelnen Bereichen kommen das landes-
weit stark gefährdete Katzenpfötchen (Antennaria dioica) oder gefährdete Arten wie Heide-
Nelke (Dianthus deltoides), Ausdauernde Sandrapunzel (Jasione perennis) und Weißzüngel 
(Pseudorchis albida) vor. Die bis heute andauernde gemeinschaftliche Nutzung hat sich günstig 
auf die Erhaltung der Weidfelder und somit auch auf die Borstgrasrasen ausgewirkt.  
  
Auf Dachsberger Gemarkung sind noch größere Flächen um Ruchenschwand und bei Urberg-
Horbach erhalten; eine Besonderheit befindet sich im NSG Rüttewies-Scheibenrain, wo auf 
Gneisblöcken mehrere sehr seltene Flechtenarten siedeln. Auf Gemarkung Wittenschwand ist 
dagegen nur noch eine kleinere Weide mit Borstgrasrasen vorhanden. Letzteres liegt an der 
fast vollständigen Nutzungsaufgabe Mitte des letzten Jhs., in deren Folge der ehemals auch in 
Wittenschwand vorhandene Weidfeldgürtel aufgeforstet wurde. (siehe Naturschutzkonzeption 
Oberer Hotzenwald).   
Gut ausgebildete feuchte Borstgras- und Torfbinsenrasen finden sich N und W Ibach: großflä-
chig im Gewann „Unter den Langhalden“ und S Lindau, sowie mehrfach kleinflächig im Quell-
gebiet Ibach und im Gewann Ramsenbächle. Auf Dachsberger Gebiet in der Käswies SW Ru-
chenschwand und mehrfach kleinflächig bei Rüttewies. 

Charakteristische Pflanzenarten 
Flügelginster (Genista sagittalis), Borstgras (Nardus stricta), Harz-Labkraut (Galium saxatile), 
Bärwurz (Meum athamanticum), Silberdistel (Carlina acaulis), Kleines Habichtskraut (Hieracium 
pilosella), Quendel-Kreuzblume (Polygala serpyllifolia), Gewöhnliche Kreuzblume (Polygala vul-
garis), Blutwurz (Potentilla erecta), Weißzüngel (Pseudorchis albida); Kleiner Sauerampfer 
(Rumex acetosella), Wald-Ehrenpreis (Veronica officinalis), Hunds-Veilchen (Viola canina). Von 
besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung sind Katzenpfötchen (Antennaria dioica), Berg-
Wohlverleih (Arnica montana), Heide-Nelke (Dianthus deltoides), Ausdauernde Sandrapunzel 
(Jasione perennis), Wiesen-Leinblatt (Thesium pyrenaicum) und Hohlzunge (Coeloglossum viri-
de). 
Torfbinse (Juncus squarrosus), Wald-Läuskraut (Pedicularis sylvatica), Bleiche Segge (Carex 
pallescens), Hasen-Segge (Carex ovalis), Geöhrtes Habichtskraut (Hieracium lactucella). 
Flechten: Ramalina capitata, Buellia miriquidica (beide Arten sind landes- und bundesweit vom 
Aussterben bedroht) und Ophiopharma ventosa.  
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Tierarten der Weidfelder (LRT *6230, 4030 und 5130) mit besonderer naturschutzfachlicher Be-
deutung 
Vogelarten: Ringdrossel, Neuntöter, Wiesen- und Baumpieper 
Reptilien: Kreuzotter, Schlingnatter, Zauneidechse 
Insekten: Gebirgsgrashüpfer (Stauroderus scalaris), Warzenbeißer (Decticus verrucivorus), 
Kleiner Heidegrashüpfer (Stenobothrus stigmaticus), Rotleibiger Grashüpfer (Omocestus hae-
morrhoidalis), Rotflügelige Schnarrschrecke (Psophus stridulus), Bergmatten-Perlmutterfalter 
(Fabriciana niobe), Violetter Feuerfalter (Lycaena alciphron), Graublauer Bläuling (Pseudophilo-
tes baton), Natterwurz-Perlmutterfalter (Clossiana titania, Nektarsaugpflanze u. a. Berg-
Wohlverleih), Große Kerbameise (Formica exsecta), Schmalbrustameisen (Lepthothorax gred-
leri und Lepthothorax nigriceps) 

Erhaltungszustand 
Große Flächen mit üppigen Vorkommen von Arnika und Flügelginster liegen im NSG Kohlhütte-
Lampenschweine, am Gaisberg, im Lindauer Weidfeld und im NSG Rüttewies-Scheibenrain. In 
einzelnen Bereichen treten dort das landesweit stark gefährdete Katzenpfötchen oder gefährde-
te Arten wie Heide-Nelke, Ausdauernde Sandrapunzel und Weißzüngel noch zahlreich auf. Auf 
den Gneisblöcken im NSG Rüttewies-Scheibenrain siedeln die vom Aussterben bedrohten 
Flechtenarten Ramalina capitata, Buellia miriquidica und die sehr seltene Flechte Ophiopharma 
ventosa. Flächen mit diesen Arten und ausgeprägten Weidfeldstrukturen (Gehölzgruppen, Fel-
sen, Steinblöcke) wurden mit Erhaltungszustand A bewertet. 
Der größte Anteil der Borstgrasrasen befindet sich in gutem Erhaltungszustand (B). In diesen 
Beständen fehlen die oben genannten besonderen Artenvorkommen und Arnika montana ist le-
diglich zerstreut vorhanden. Es sind Bestände, in denen die charakteristischen Arten Flügel-
ginster Borstgras, Harz-Labkraut und Bärwurz wachsen, und die ebenfalls weidfeldtypische 
Strukturen (s.o.) aufweisen. Bemerkenswert sind auch die großflächig und gut ausgebildeten 
feuchten Borstgras- und Torfbinsenrasen im Gewann „Unter den Langhalden“ und südlich Lin-
dau. 
Borstgrasrasen mit höheren Anteilen an nährstoffliebenden Arten wie Rot- und Weiß-Klee, 
Spitzwegerich, Scharfem Hahnenfuß und Wiesenlöwenzahn in denen noch stetig Flügelginster, 
Borstgras und teilweise Bärwurz auftreten, wurden mit Erhaltungszustand C bewertet. Die Flä-
chen tendieren in Richtung Rotschwingelweide. Teilweise befinden sich darunter ungedüngte 
Weidfelder auf ehemaligen Ackerstandorten oder auf tiefgründigeren Böden (z.B. in O-NO Ex-
position) sowie befahrbare Flächen, die vermutlich ab und zu gedüngt werden oder flachere Be-
reiche in denen sich die Tiere bevorzugt aufhalten und durch natürliche ‚Düngung’ Nährstoffe 
eintragen. 
Insgesamt werden die Artenreichen Borstgrasrasen des Gebiets als gut eingestuft, da jeweils 
über 60 % sowohl der frischen wie der feuchten Borstgrasrasen den Erhaltungszustand (B) 
aufweisen. Knapp 8 % der frischen Flügelginsterweiden weisen einen hervorragenden Erhal-
tungszustand mit teils besonders seltenen Arten auf. Rund ein Drittel der Flächen sind aus un-
terschiedlichen, teils aus standörtlichen oder nutzungsbedingten Gründen deutlich an kenn-
zeichnenden Arten verarmt. Der größte Anteil der Flächen wird von ökologisch wirtschaftenden 
Betrieben genutzt und mit Rindern beweidet, so dass vergleichsweise günstige Voraussetzun-
gen für die Erhaltung der Borstgrasrasen bestehen. 
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3.2.7. Feuchte Hochstaudenfluren [6430] 

Anzahl Erfassungseinheiten  6 
Fläche (ha)  1,57 ha 
Flächenanteil am FFH-Gebiet (%)  0,08 % 
Erhaltungszustand  A B C 
Fläche (ha)  1,03  0,54  
Anteil (%)  68 % 32 % 

 

Beschreibung 
Als Feuchte Hochstaudenfluren gelten dichte Bestände aus großblättrigen, hochwüchsigen 
Stauden auf feuchten bis nassen, teils sumpfigen Standorten an Bachufern und quelligen Hän-
gen. Die erfassten, meist kleinflächigen Bestände stehen in Kontakt mit den Auenwäldern 
(91E0) und besiedeln gleiche Standorte wie diese. Sie werden in der Regel nicht genutzt, auf 
einzelnen Flächen aber gelegentlich gemäht. Dominanzbestände von Nährstoffzeigern wie der 
Großen Brennessel sowie des ursprünglich aus dem Himalaya stammenden Indischen Spring-
krauts gehören dem Lebensraumtyp nicht an. 

Verbreitung im Gebiet 
Gut entwickelte typische Bestände befinden sich am Ibach SW Oberibach, Sägebach W Fins-
terlingen und Höllbach N Hartschwand. Mädesüß-dominierte Hochstaudenfluren kommen an 
Schwarzenbach u. Ibach in den außerhalb des Waldes liegenden Bachabschnitten vor. In dem 
größeren quellig-nassen Bestand im Mittelteil des Sägebachs kommt reichlich Teich-
Schachtelhalm vor. 

Charakteristische Pflanzenarten 

Behaarter Kälberkropf (Chaerophyllum hirsutum), Eisenhutblättriger Hahnenfuß (Ranunculus 
aconitifolius), Mädesüß (Filipendula ulmaria); außerdem Sumpf-Dotterblume (Caltha palustris), 
Sumpf-Pippau (Crepis paludosa), Wald-Storchschnabel (Geranium sylvaticum) und Wiesen-
Knöterich (Polygonum bistorta). Zu den Arten mit besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung 
zählen Trollblume (Trollius europaeus, RL3) am Ibach SW Oberibach und Sägebach W Finster-
lingen. Bemerkenswert ist das Vorkommen einer einzelnen Lorbeerweide (Salix pentandra, 
RL3) am oberen Ibach. Diese im Schwarzwald sehr seltene, stark gefährdete Art (RL2) fällt 
durch ihre stark glänzenden, balsamisch duftenden Blätter auf und sollte unbedingt erhalten 
werden. 

Erhaltungszustand  
Typisch ausgebildete bachbegleitende nasse Quellstaudenfluren, im Frühsommer mit reichem 
Blühaspekt aus Behaartem Kälberkropf, Eisenhutblättrigem Hahnenfuß und Waldstorchschna-
bel, teilweise auch Wiesen-Knöterich und vereinzelt eingestreuten Trollblumen sowie der größe-
re quellig-nasse Bestand im Mittelteil des Sägebachs befinden sich in gutem Erhaltungszustand 
(B). Einige dieser Bestände sind teilweise kleinflächig durch früher abgelagertes Astholz / Reisig 
gestört, und teils kleinflächig mit Himbeeren und Brennnesseln überwachsen (Höllbach nördlich 
Hartschwand, B(-C). Am oberen Ibach breitet sich auf Flst. 202 die Ohrweide (Salix aurita) aus 
– diese sollte demnächst zurückgedrängt werden, bevor sie die gut entwickelten Quellstauden-
fluren weiter vereinnahmt. 
Wertstufe C: Mädesüß-dominierte feucht-nasse Hochstaudenfluren mit den bei Wertstufe B ge-
nannten Arten in geringerer Menge. Der flächenhaft brachliegende Bestand am sehr flachen 
quellig-nassen Hang nördlich des Ibachs wurde früher wohl regelmäßig gemäht, ebenso die 
beiden Bestände beidseits des Schwarzenbachs S Lindau. 
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Die überwiegend kleinflächig ausgebildeten feuchten Hochstaudenfluren werden mit 12 typisch 
entwickelten Beständen (von 16 erfassten) mit gut (B) bewertet. Vier flächenhaft brachliegende 
Mädesüßfluren mit geringerem Anteil an weiteren typischen Arten werden nur mit C(-B) bewer-
tet. 
 

3.2.8. Magere Flachland-Mähwiesen [6510] 

Anzahl Erfassungseinheiten  4 
Fläche (ha)  1,75 ha 
Flächenanteil am FFH-Gebiet (%)  0,09 % 
Erhaltungszustand  A B C 
Fläche (ha) - 0,21  1,54  
Anteil (%) - 12 % 88 % 

 

Beschreibung: 
Gut erhaltene, extensiv bewirtschaftete, in der Regel ein- bis zweischürige mäßig gedüngte 
Flachland-Mähwiesen zeichnen sich durch eine lückige Obergrasschicht - zumeist Glatthafer - 
und das Auftreten von Magerkeitszeigern wie Zittergras in der Mittel- und Untergrasschicht aus. 
Lediglich fünf Wiesenbestände, ganz im Süden und Südwesten des Gebiets, jeweils an wärme-
begünstigten Süd- und Südwesthängen zwischen 880 - 910 m ü. NN, wurden als Flachland-
Mähwiesen (6510) eingeordnet. Für die höheren Lagen bezeichnend handelt es sich um die 
montane Ausbildung der wärmeliebenden Glatthaferwiesen. Die erfassten Bestände sind je-
doch nur sehr schwach charakterisiert.  

Verbreitung im Gebiet: 
Zwei sorgfältig gepflegte Bestände liegen im oberen Höllbachtal nord/nordöstlich von En-
gelschwand (Gemeinde Görwihl): Sie sind nicht sehr artenreich, aber reich an Kleinem Wiesen-
knopf und weiteren Kräutern, d.h. nicht gräserdominiert. Die etwas bessere Fläche am mäßig 
steilen Südhang enthält viel Frauenmantel und Kleinen Wiesenknopf, etwas Zypressen-
Wolfsmilch, Weißes Wiesenlabkraut und Acker-Witwenblume. Bezeichnend ist auch das Fehlen 
der für die Berg-Mähwiesen typischen Bärwurz. Der andere, nur leicht geneigte Bestand wirkt 
nährstoffreicher, mit etwas Klee und Wiesenlöwenzahn. 
Zwei mit Rindern beweidete Flachland-Mähwiesen liegen flach bis mäßig geneigt östlich des 
Hierholzer Weihers, eine weitere am steilen SW-Hang am Ostrand des Vogelbachtals.  

Charakteristische Pflanzenarten 
Weißes Wiesenlabkraut (Galium album), Acker-Witwenblume (Knautia arvensis), Frauenmantel 
(Alchemilla vulgaris agg.), Ruchgras (Anthoxanthum odoratum), Zittergras (Briza media), Rot-
Klee (Trifolum pratense). Teilweise auffallend viel Kleiner Wiesenknopf (Sanguisorba minor) 
und bezeichnenderweise keine Bärwurz. 

Erhaltungszustand  
Zwei Flächen im Höllbachtal sind gut (B), eine weitere tendenziell eher durchschnittlich ausge-
bildet. Aufgrund der Rinder-Beweidung sind die Wiesen nordöstlich des Hierholzer Weihers /im 
Vogelbachtal an kennzeichnenden Arten verarmt und nur durchschnittlich (Wertstufe C) erhal-
ten. Die wenigen Flachland-Mähwiesen am Rand ihres Verbreitungsgebiets weisen insgesamt 
einen nur durchschnittlichen Gesamtzustand auf, da sie meist an kennzeichnenden Arten ver-
armt und daher nur sehr schwach charakterisiert sind. 



Natura 2000-Managementplan OBERER HOT ZENW ALD  3. Ausstattung und Zustand des Gebietes 

    26 

 

3.2.9. Berg-Mähwiesen [6520] 

Anzahl Erfassungseinheiten  86 
Fläche (ha)  88,28 ha 
Flächenanteil am FFH-Gebiet (%)  4,79 % 
Erhaltungszustand  A B C 
Fläche (ha) 12,62  38,00  42,41  
Anteil (%) 15 % 43 % 42 % 

 

Beschreibung: 
Die im Gebiet vorkommenden Berg-Mähwiesen lassen sich den artenreichen, mageren bis mä-
ßig nährstoffreichen Gebirgs-Goldhaferwiesen zuordnen, die in den deutlich unterscheidbaren 
Typen 'Bärwurz-Rotschwingelwiese' und 'Storchschnabel-Goldhaferwiese' auftreten. Typische 
höherwüchsige Gräser sind Goldhafer und Flaumhafer, zum Teil auch Glatthafer und Wiesen-
Knäuelgras, darunter bilden etliche Kräuter wie Weicher Pippau, Wiesen-Margarite, Rundblättri-
ge Glockenblume, Wald-Storchschnabel, Acker-Witwenblume, Rot-Klee, in den magereren 
Wiesen üppig Bärwurz und andere zur Blütezeit einen vielfältig bunten Aspekt. 
Sehr schöne Berg-Mähwiesen (Wertstufe A) sind in der Regel als sehr artenreiche, magere 
Bärwurz-Rotschwingelwiesen ausgebildet, mit eingestreuten Arten der Borstgrasrasen wie Auf-
rechtes Fingerkraut, Borstgras, Feld-Hainsimse und Gewöhnliches Kreuzblümchen. Desweite-
ren enthalten sie meist die eine oder andere, teilweise auch mehrere Arten der Roten Liste 
und/oder der Vorwarnliste, zum Beispiel Berg-Wohlverleih, Niedrige Schwarzwurzel, Weiße und 
Berg-Waldhyazinthe. 
Berg-Mähwiesen der Wertstufe (B) sind teils als noch magere Bärwurz-Rotschwingelwiesen 
ausgeprägt, in einigen Fällen sind sie auch ziemlich artenreich, dann aber aufgrund der Struktur 
oder wegen kleiner Störungen nicht als A-Flächen, sondern als sehr gute B (-A)-Flächen einge-
stuft worden. Oder die Flächen werden gelegentlich mäßig gedüngt (Festmist) und sind dann 
als Goldhaferwiesen ausgeprägt mit mindestens 30 – 40 Gefäßpflanzenarten. In ihnen treten 
auch einige höherwüchsige Gräser wie Goldhafer, Flaumhafer, teils auch Glatthafer und 
Knäulgras zahlreicher auf. Die o.g. Kennarten, insbesondere der weniger verbreitete Weiche 
Pippau, sind jedoch in diesen Beständen nur teilweise vertreten. 
Durchschnittlich erhaltene Berg-Mähwiesen (C) sind überwiegend etwas intensiver genutzte, 
gedüngte Goldhaferwiesen mit in der Regel noch mindestens 3 Kennarten. Sie enthalten bereits 
deutliche Anteile an Wiesenlöwenzahn und Klee-Arten. In dieselbe Wertstufe fallen auch mage-
re, jedoch hinsichtlich Artenspektrum und Struktur deutlich verarmte Bärwurz-
Rotschwingelwiesen, die längere Zeit brachlagen oder immer noch brachliegen. 

Verbreitung im Gebiet: 
Zu den wertvollsten Wiesengebieten zählen die Obere Neumatt (im NSG Kohlhütte-
Lampenschweine), das versteckt gelegene kleine Wiesentälchen SE Oberibach, die artenrei-
chen Wiesen im Gewann Käswies beidseits der Straße SW Ruchenschwand, der Bereich süd-
lich Ruchenschwand bis SW Wittenschwand (mit dem Gewann Schullinde), die Schwammmatt 
südlich Unteribach, das NSG Bruggmatt, das inzwischen teilweise beweidete Wiesengebiet öst-
lich Urberg und bei Oberbildstein, die Rüttewies (NSG) undnordöstlich davon die Lehenhofmat-
te. Außerdem liegt ein sehr guter Bestand mit reichlich Trollblume in der Wolfersmatt südwest-
lich von Wittenschwand. 
Größere gute Berg-Mähwiesen finden sich darüber hinaus im Schwarzenbächletal bei Lindau 
und weiter südlich im Sonnenmättle, im Gewann Silberbrunnen (Franzmatt) sowie südlich vom 
Schwarzsägenmoos, und im Brühl (beweidet). 
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Charakteristische Pflanzenarten 
Bärwurz (Meum athamanticum), Weicher Pippau (Crepis mollis), Frauenmantel (Alchemilla vul-
garis agg.) Wald-Storchschnabel (Geranium sylvaticum), Busch-Windröschen (Anemone nemo-
rosa), Rundblättrige Glockenblume (Campanula rotundifolia), Wiesen-Augentrost (Euphrasia 
rostkoviana), Berg-Platterbse (Lathyrus linifolius), Ährige Teufelskralle (Phyteuma spicatum), 
Wiesen-Knöterich (Persicaria bistorta), Voralpen-Hellerkraut (Thlaspi caerulescens), als Arten 
der Borstgrasrasen auch Borstgras (Nardus stricta) und Blutwurz (Potentilla erecta). 
Von besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung sind Arten der Roten Liste BW wie Berg-
Wohlverleih (Arnica montana), Niedrige Schwarzwurzel (Scorzonera humilis), Trollblume (Trolli-
us europaeus), Wiesen-Leinblatt (Thesium pyrenaicum) und der Vorwarnliste BW wie Akelei 
(Aquilegia vulgaris), Stattliches Knabenkraut (Orchis mascula), Berg-Waldhyazinthe (Platanthe-
ra chlorantha) und Weiße Waldhyazinthe (Platanthera bifolia). 
Weitere, allgemein für gut entwickelte Mähwiesen kennzeichnende Arten: 
Horst-Rotschwingel (Festuca nigrescens), Zittergras (Briza media), Wiesen-Flockenblume (Cen-
taurea jacea), Hain-Flockenblume (Centaurea nigra ssp. nemoralis), Echter Wiesenhafer (Helic-
totrichon pubescens), Acker-Witwenblume (Knautia arvensis), Rauer Löwenzahn (Leontodon 
hispidus), Wiesen-Margerite (Leucanthemum ircutianum), Gewöhnlicher Hornklee (Lotus corni-
culatus), Feld-Hainsimse (Luzula campestris), Gewöhnliche Kreuzblume (Polygala vulgaris), 
Große Pimpernell (Pimpinella maior), Kleiner Klappertopf (Rhinanthus minor), Gewöhnlicher 
Wiesenbocksbart (Tragopogon pratensis), Goldhafer (Trisetum flavescens).  

Erhaltungszustand  
Die Bestände sind mit 58% noch mehrheitlich gut bis hervorragend erhalten. Der Gesamtwert 
der Berg-Mähwiesen kann noch als gut (B) bezeichnet werden. Eine der artenreichsten Berg-
Mähwiesen (A) befindet sich in der Oberen Neumatt im NSG Kohlhütte-Lampenschweine. Deut-
lich düngebeeinflusste, verbrachte und/oder beweidete Flächen, die nur mit (C) bewertet wer-
den können, sind über das gesamte FFH-Gebiet verteilt anzutreffen. 
In der Regel vertragen Berg-Mähwiesen eine Nachbeweidung ohne Probleme, eine komplette 
Umstellung von Mahd auf Beweidung wirkt sich jedoch (je nach Weideregime) ungünstig aus, 
indem Weidezeiger wie Weiß-Klee und Weidelgras sowie Nährstoff- und Störzeiger wie Ampfer-
Arten oder Brennnesseln mehr oder weniger deutlich zunehmen. Eine intensivierte Bewirtschaf-
tung durch Erhöhung der Düngegaben (i.d.R. durch Gülle) und die daraus folgende Umstellung 
auf zwei- bis dreimalige Mahd führt zu Verschlechterungen des Erhaltungszustands. Die Ober-
gräser nehmen zu, die bunten Kräuter und Magerkeitszeiger gehen zurück. 
 

3.2.10. Naturnahe lebende Hochmoore [*7110] 

Anzahl Erfassungseinheiten  3 
Fläche (ha)  5,73 ha 
Flächenanteil am FFH-Gebiet (%)  0,31 % 
Erhaltungszustand  A B C 
Fläche (ha) 5,73  - - 
Anteil (%) 100 % - - 

 

Beschreibung 
Im Natura 2000-Gebiet „Oberer Hotzenwald“ kommen Naturnahe Lebende Hochmoore im 
moorkundlichen Sinne noch recht häufig vor und umfassen wachsende Hochmoore und stag-
nierende Hochmoore in offener sowie in von Bergkiefern bewachsener Form. Dabei zeigt die 
Wuchsform der Moor-Kiefer sowie die Zusammensetzung und Dichte der Zwergstrauchschicht 
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an, ob es sich um Moorwälder („Waldinnenklima“) oder um bestockte Hochmoore (Überwiegen 
der Hochmoorvegetation mit niedrigen schlechtwüchsigen Moor-Kiefern) handelt. 
Nach der engeren Definition des Managementplan-Handbuchs sind allerdings die von Moor-
Kiefer bestockten Bereiche abzuziehen (Moorwälder + Waldmoore). Damit verbleiben als „offe-
ne Hochmoore“ nur das Kohlhüttenmoos, das Neumattmoos, Teile des Ennersbacher Moores, 
Teile des Horbacher Moores, ein kleines Moor oberhalb des Turbenmooses sowie Teile des 
Brunnmättlemooses. 
Horbacher Moor und Ennersbacher Moor zählen zu den ganz wenigen noch wachsenden Moo-
ren im Südschwarzwald. Sie umfassen ein typisches, netzartiges Bult-Schlenk-Muster, das im 
Horbacher Moor stellenweise fast polygonalen Charakter hat. Dabei bewachsen zwergwüchsige 
Moor-Kiefern die Stränge und Bulte, wobei Torfmoose am Stammfuß heraufwachsen. In den 
Schlenken zwischen den Erhebungen wachsen im Teppichhorizont sowie auf Torfschlamm ty-
pische Arten der nassesten Moorhabitate wie Schlamm-Segge (Carex limosa) und Blasen-
Binse (Scheuchzeria palustris). Im Ennersbacher Moor ist das Bult-Schlenkensystem nur abge-
schwächt mit wenigen Schlenken ausgebildet, so dass insgesamt ein lockerer und wüchsiger 
Rasenhorizont vorherrscht. Dies ist wohl durch ein sommerlich stärkeres Absinken des Was-
serpegels zu erklären. Hier sinken die älteren Moor-Kiefern im instabilen Torf ein und wachsen 
nicht wie in Horbach nur auf ausgeprägten Bulten und Strängen. Ein im Schwarzwald fast ein-
maliges Phänomen!  
Eine sehr kleine Fläche unterhalb des Brunnmättlemooses wird von Moor-Kiefern eingerahmt 
und weist mit gutem Torfmooswachstum auch die Eigenschaften eines wachsenden Hochmoors 
auf. 
Die beiden Stillstandskomplexe Kohlhüttenmoos und Neumattmoos befinden sich in einem 
moorgenetischen Reifezustand, haben also hydrotopograpisch eine Klimax erreicht (Stillstands-
komplex). Die Torfmoosnarbe ist aber noch nicht abgestorben und der Torfkörper noch nicht 
durch Rissbildung und Abrutschungen degradiert. Die Moore sind damit immer noch gehölz-
feindlich. Die Moor-Kiefer verharrt im Kohlhüttenmoos am Moorrand / dem östlichen Randge-
hänge, die Fichte verharrt in beiden Mooren kleinwüchsig im gelbnadeligen Dauerpionierstadi-
um. Randlich kommt die Wald-Kiefer in beiden Mooren, die Hybrid-Kiefer nur im Kohlhütten-
moos vor. 
Zwei rauschbeerreiche Hochmoorflächen im Turbenmoos und Brunnmättlemoos sind mit recht 
hoher Zwergstrauchdeckung zu den stagnierenden und nicht völlig gehölzfeindlichen Moorflä-
chen zu rechnen.  

Verbreitung im Gebiet 
Im Naturschutzgebiet „Kohlhütte-Lampenschweine“ im Nordwesten des Gebiets kommen in La-
gen über 1000 m NN das Kohlhüttenmoos und das Neumattmoos in einer heidekrautreichen 
Variante des Rasenbinsenhochmoores vor. Dieser Typus kommt außerdem etwas weiter süd-
lich im NSG „Kirchspielwald-Ibacher Moos“ beim Turbenmoos sowie im Brunnmättlemoos in ei-
ner rauschbeerreichen Variante vor, wohl potentiell mit Bewuchs durch die Moor-Kiefer. Diese 
typische Art der Moorwälder umrahmt auch das kleine, noch wachsende Nebenmoor beim 
Brunnmättlemoos im selben Gebiet. 
Das Ennersbacher Moor, und Horbacher Moor befinden sich demgegenüber im weniger nieder-
schlagsreichen Osten des Natura 2000-Gebiets.. 

Charakteristische Pflanzenarten 
Rosmarinheide (Andromeda polifolia), Moor-Kiefer (Pinus rotundata), Blasenbinse (Scheuchze-
ria palustris), Schlamm-Segge (Carex limosa) und Armblütige Segge (Carex pauciflora) als Ar-
ten von besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung. Auch Heidekraut (Calluna vulgaris), 
Scheidiges Wollgras (Eriophorum vaginatum), Moosbeere (Oxycoccus palustris), 
,Rundblättriger Sonnentau (Drosera rotundifolia), Rasenbinse (Trichophorum cespitosum) und 
Rauschbeere (Vaccinium uliginosum). 
Moose: Sphagnum cuspidatum, Sphagnum magellanicum, Sphagnum tenellum. 
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Tierarten von besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung  
Insekten: Hochmoor-Perlmutterfalter (Boloria aquilonaris), Natterwurz-Perlmutterfalter (Clossia-
na titania), Moor-Wiesenvögelchen (Coenonympha tullia)Hochmoor-Mosaikjungfer (Aeshna su-
barctica), Alpen-Smaragdlibelle (Somatochlora alpestris), Arktische Smaragdlibelle (Somatoch-
lora arctica) mit besonders hoher Fundortdichte und Kleine Moosjungfer (Leucorrhinia dubia) 

Erhaltungszustand  
Im Horbacher Moor und Ennersbacher Moor ist der als priortär eingestufte Lebensraum hervor-
ragend erhalten (A). In beiden Mooren liegt ein Pino-Sphagnetum magellanici mit Moor-Kiefer 
vor; die Bäume weisen aufgrund der anhaltenden Vernässung optimal gestauchte Wuchsfor-
men auf. Die kleine Fläche im Nebenmoor des Brunnmättlemoos ist ebenfalls hervorragend er-
halten (A), aber wegen ihrer sehr kleinen Größe gefährdet. Die Hochmoorfläche des Brunnmätt-
lemooses ist rauschbeerreich und die Gehölzdynamik im Umfeld weist auf aktuelle (natürliche) 
Veränderungen hin. Angesichts fehlender Hinweise auf Beeinträchtigungen wird sie aber eben-
so wie die kleine Fläche beim Turbenmoos als sehr gut eingestuft.  
Die beiden Stillstandskomplexe Kohlhüttenmoos und Neumattmoos sind wegen natürlicher 
Moorreifung in einer Stagnationsphase mit suboptimaler Torfmoosdeckung. Da der Gesamtzu-
stand aber der natürlichen Sukzession entspricht, wird der Erhaltungszustand mit (A) bewertet. 
Insgesamt befindet sich der Lebensraumtyp im FFH-Gebiet damit in sehr gutem Zustand. Da 
die hier abgegrenzten Flächen nur einen Teil der tatsächlichen lebenden/wachsenden Hoch-
moorflächen umfassen, ein anderer Teil qua Definition aber dem LRT Moorwälder zufällt, bilden 
sie den optimal erhaltenen, störungsfreien Hochmoor-Kern ab und stellen so den Typus des 
Mittelgebirgs-Regenwassermoors in Reinform dar. 
Die in Jahrtausenden gereiften, optimal erhaltenen, assymmetrischen Stillstandskomplexe stel-
len überwiegend aus faunistischer und moorkundlicher Sicht einen hohen Wert für das Gebiet 
dar und haben eine große Bedeutung als Archive der Vegetationsgeschichte. 
 

3.2.11. Degradierte Hochmoore [7120] 

Anzahl Erfassungseinheiten  1 
Fläche (ha)  5,90 ha 
Flächenanteil am FFH-Gebiet (%)  0,32 % 
Erhaltungszustand  A B C 
Fläche (ha) - - 5,90  
Anteil (%) - - 100 % 

 

Beschreibung 
Das Ibacher Fohrenmoos, das Mutterslehener Moos, das Moor im Gewann Leimenlöcher sowie 
der Nordrand des Horbacher Moors wurden durch Entwässerungsmaßnahmen und Torfstechen 
verändert und nachhaltig beeinträchtigt. Infolge von Torfzehrung und Moorsackung haben sich 
Gefälle und Topographie in Teilen dieser Moore so stark verändert, dass nicht alle entwässer-
ten Hochmoorbereiche wieder vollständig vernässt werden können. In den renaturierbaren 
Moorbereichen kann jedoch über den Wassereinstau in den ursprünglichen Entwässerungsgrä-
ben der Torf wieder nachhaltig anaerob gestaltet werden. 
Die vorhandenen renaturierbaren Hochmoorflächen präsentieren sich nach der früheren Ent-
wässerung recht trocken und zwergstrauchreich. Die Vegetation ist monotonisiert, es herrschen 
Moorwälder mit absterbenden Moor-Kiefern vor. Die Fichte dringt in allen Flächen in die Be-
stände ein, es finden sich Anzeichen früherer Brandereignisse. Die Torfmoosdeckung ist ent-
sprechend gering, bzw. das Artenspektrum der Torfmoose hat sich verschoben. Wo sie noch 
wachsen, reicht die aktuelle Vernässung nicht aus, um ein Moorwachstum einzuleiten. An vie-
len Stellen ist der Torf abgestorben und wird von Laubmoosen (Pleurozium schreberi, Hyloco-
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mium splendens) überwachsen oder nur von Nadel- und Blättchenstreu (insb. der Heidelbeere) 
überdeckt. Die Moor-Kiefer ist im Moor in den Leimenlöchern und in Horbach nicht gefährdet, im 
Ibacher Fohrenmoos aber stark gefährdet und im Mutterslehener Moos gefährdet. Echte 
Schlenken (dauerhaft nass!) und ihre charakteristische Vegetation sind in den degradierten 
Hochmooren nicht mehr vorhanden. In Teilen nasser Entwässerungsgräben haben sich Ersatz-
gesellschaften gebildet.  

Verbreitung im Gebiet 
Renaturierbare degradierte Hochmoore finden sich im Ibacher Fohrenmoos, im Mutterslehener 
Moos, im Moorkomplex Spielmannswies / Leimenlöcher und auf einer kleinen Teilfläche am 
Nordrand des Horbacher Moors.  

Charakteristische Pflanzenarten 
Heidekraut (Calluna vulgaris), Heidelbeere (Vaccinium myrtillus), Rauschbeere (Vaccinium uli-
ginosum), Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea), Pfeifengras (Molinia caerula), Scheidiges Woll-
gras (Eriophorum vaginatum), Moosbeere (Oxycoccus palustris), Moor-Kiefer (Pinus rotundata), 
Rosmarinheide (Andromeda polifolia), Fichte (Picea abies)  
Moose: Calypogeia neesiana, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Sphagnum magel-
lanicum, Sphagnum papillosum, Sphagnum fallax. Von besonderer naturschutzfachlicher Be-
deutung sind Calypogeia sphagnicola, Gymnocolea inflata. 

Tierarten von besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung  
Vögel: Auerhuhn 
Insekten: Hochmoor-Gelbling (Colias palaeno) 

Erhaltungszustand  
Alle erfassten Moorflächen befinden sich im Erhaltungszustand (C).  
Besonders im Ibacher Fohrenmoos sind die früheren Entwässerungsgräben flächig verteilt und 
wirken nachhaltig. Die Grabenschultern sind hier wegen Torfzehrung schon abgesunken. Die 
Gefällebedingungen haben sich wegen Moorsackung insgesamt verändert. Aus einem früher 
wohl einheitlich aufgewölbten und monoton gekrümmten Torfkörper ist eine Muldenlandschaft 
geworden. Im Moor im Gewann Leimenlöcher kam es infolge der Entwässerung ebenfalls zu 
Veränderungen der Vegetation sowie zur Torfsackung im Grabenrandbereich und weiter davon 
entfernt. Der hangabwärts von den Gräben gelegene Moorteil wurde durch die Entwässerung 
von einem Teil der Hangzugwasserversorgung abgeschnitten und ist als Moorwald stark von 
der Fichte unterwandert und ohne ausreichende Verjüngung. Im Mutterslehener Moos ist der 
hangseitige Randsumpf durch die Entwässerung stark degradiert und der Torf sehr stark zer-
setzt. Der Randsumpf kann wegen der geringen Breite des Grabens und wegen des geringen 
Gefälles auf der Wasserscheide aber gut, die Moorhochfläche dagegen durch bauliche Maß-
nahmen im randlichen Graben nicht wieder vernässt werden. Möglicherweise kam es nach der 
Entwässerung zu einer Moorsackung in Richtung des Moorzentrums, so dass dort heute tro-
ckenere Verhältnisse vorliegen. Diese könnten möglicherweise auch durch die Verschlechte-
rung der hydrologischen Bedingungen als Fernwirkung des Entwässerungsgrabens im Südli-
chen Randgehänge eingetreten sein. Dieser Graben kann wegen seiner großen Tiefe und Brei-
te, der starken Bestockung und dem ungünstigen Verlauf in Gefällerichtung manuell nicht ver-
nässt werden. Der Nordrand des Horbacher Moors weist mit einem alten Entwässerungsgraben 
Störungen auf, die sich in der starken Zunahme von Fichte, Heidelbeere und Rauschbeere bei 
gleichzeitigem Rückgang der Torfmoos- und Wollgrasdeckung manifestieren. 
Der Wert der degradierten Hochmoore ist mit einer deutlich verarmten Artenausstattung gerin-
ger als der von lebenden Hochmooren. In allen vier Mooren ist die Fichte infolge der Entwässe-
rung schon ins Moor eingedrungen und hat einen Teil des Lebensraums der Moor-Kiefer einge-
nommen. Dennoch finden sich in den Gräben und in sekundären Mulden bedeutsame Vor-
kommen an foliosen Lebermoosen und Reste der primären Hochmoorvegetation mit kleinflächig 
(in Horbach großflächig) gutem Entwicklungspotenzial.  
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3.2.12. Übergangs- und Schwingrasenmoore [7140] 

Anzahl Erfassungseinheiten  56 
Fläche (ha)  29,98 ha 
Flächenanteil am FFH-Gebiet (%)  1,61 % 
Erhaltungszustand  A B C 
Fläche (ha) 0,16  7,01  24,82  
Anteil (%) 1 % 22 % 77 % 

 

Beschreibung 
Übergangs- und Schwingrasenmoore entstehen auf teilweise grundwasserbeeinflussten und 
nährstoffarmen Standorten als torfmoosreiche Seggenriede und Schwingrasen, zu welchen 
auch die Verlandungsgürtel von nährstoffarmen Gewässern mit Schnabel-Segge (Carex rostra-
ta) zählen. 
Für den Oberen Hotzenwald typisch ist die ausgeprägte Durchdringung und Überlagerung der 
verschiedenen Moorcharaktere. Die Zuordnung erfolgt nach dem jeweils vorherrschenden Cha-
rakter, ist aber nicht immer eindeutig möglich. So enthalten manche als Übergangsmoore er-
fasste Moorkomplexe auch Arten der Kalkreichen Niedermoore (Code 7230) und umgekehrt 
sowie der Torfmoor-Schlenken (Code 7150).  
In ausgeprägten Komplexen wechseln die standörtlichen Bedingungen sehr kleinteilig, hier tre-
ten neben den kennzeichnenden Arten der Übergangsmoore auch Arten der Hochmoore (Bunte 
Torfmoosgesellschaft), der Torfmoor-Schlenken (Schnabelbinsenmoore) sowie der basenar-
men, sauren und basenreichen Niedermoore (Braunseggensumpf, Herzblatt-
Braunseggensumpf) im kleinräumigen Nebeneinander auf. 

Verbreitung im Gebiet 
Die Hauptverbreitung der Übergangsmoore liegt im weniger basenreichen Westen des Gebiets 
im Bereich des Ibachtals, vor allem entlang des Winkelbachs und in mehreren großen Moorge-
bieten im oberen und mittleren Schwarzenbachtal. Weitere Übergangsmoore finden sich auf 
Dachsberger Gemarkung, z.B. in der Neuwies nördlich Ruchenschwand. 

Charakteristische Pflanzenarten 
Von den kennzeichnenden Gefäßpflanzenarten des Lebensraumtyps wurden im Gebiet zehn 
Arten nachgewiesen, von denen nur sechs aktuell erhoben wurden. Verbreitet sind Schnabel-
Segge (Carex rostrata) und Schmalblättriges Wollgras (Eriophorum angustifolium), Fieberklee 
(Menyanthes trifoliata, RL3) und Blutauge (Potentilla palustris, Comarum palustre, RL3), Grau-
Segge (Carex canescens) gelegentlich. Von besonderer Bedeutung sind die Vorkommen der 
landesweit und auch im Schwarzwald stark gefährdeten Schlamm-Segge (Carex limosa), die 
2006 nur noch in 11 Mooren teils vereinzelt nachgewiesen wurde. Reiche Vorkommen des 
sonst für die Kalkreichen Niedermoore kennzeichnenden Alpen-Wollgrases (Trichophorum alpi-
num) und des Rundblättrigen Sonnentaus (Drosera rotundifolia) im ausgedehnten Übergangs-
moor-Komplex im Neuwiesmoos. 

Tierarten von besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung 
siehe Naturnahe und degradierte Hochmoore (LRT 7110, 7120) und Hochmoor-Bäuling (Vacci-
niina optilete) 

Erhaltungszustand  
Mit Erhaltungszustand (A) wurden zwei kleine Flächen westlich des Ibacher Mooses (Klusen-
moos, Hirnimoos) bewertet. Beide Flächen liegen im Kirchspielwald auf Gemarkung Strittmatt, 
Görwihl. Es sind besonders gut entwickelten Moorkomplexe mit Arten der Kalkflachmoore sowie 
mit schönen Schlammseggen-Schlenken.  
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Mit Erhaltungszustand (B) wurde etwa ein Viertel der Übergangsmoore bewertet. In ihnen sind 
meist 4 (3 - 5) der oben genannten kennzeichnenden Arten vorhanden; in manchen Flächen 
kommt auch die stark gefährdete Schlamm-Segge vor. Die Vielfalt ist jedoch geringer als in den 
sehr gut ausgeprägten Flächen. Die Standorte bzw. der Wasserhaushalt wirken ungestört – mit 
der Einschränkung, dass manche Flächen (klimabedingt?) etwas trockener wirken als bei der 
Vegetationskartierung 1996. Die meisten gut erhaltenen Übergangsmoore finden sich westlich 
entlang des Winkelbachs, bei Neumatt und Lindau, aber auch im westlichen Teil der Neuwies. 
Der größte Teil der Übergangsmoore weist trockenere Standortsverhältnisse und weniger le-
bensraumtypische Strukturen auf. Diese Bestände wurden mit Erhaltungszustand C bewertet. 
Die charakteristischen Arten sind nur teilweise vorhanden. Häufig tritt hier auch das Pfeifengras 
als „Störzeiger“ auf und wird mit der weiteren Austrocknung der Moore zunehmend begünstigt. 
Teilweise zeigen diese Flächen eine stärkere Gehölzsukzession mit Faulbaum, Weiden oder 
Schwarzerle. Bei einigen Mooren wurde die Austrocknung durch ältere oder auch jüngere Ent-
wässerungsgräben forciert, vor allem im westlichen, oberen Teil des Neuwiesmoos und im 
Gaishaltermoos.  
Insgesamt weisen die Übergangsmoore des Gebiets lediglich einen durchschnittlichen Erhal-
tungszustand auf. Die charakteristischen Pflanzenarten sind meist nur eingeschränkt vorhan-
den, doch gibt es auch einige gut bis hervorragend entwickelte Übergangsmoore. Standörtlich 
zu trockene Moore sind in der Regel auch durch stärkeres Pfeifengrasaufkommen und Gehölz-
sukzession beeinträchtigt.  
 

3.2.13. Torfmoor-Schlenken [7150] 

Anzahl Erfassungseinheiten  1 
Fläche (ha)  0,03 ha 
Flächenanteil am FFH-Gebiet (%)  0 % 
Erhaltungszustand  A B C 
Fläche (ha) 0,01  0,02  - 
Anteil (%)    

Beschreibung 
Dieser Lebensraumtyp mit Schnabelbinse (Rhynchospora alba), Rundblättrigem Sonnetau 
(Drosera rotundifolia), Blasenbinse (Scheuchzeria palustris) und Sphagnum cuspidatum u.a. be-
findet sich je nach standörtlichen Bedingungen, jedoch vorwiegend im Bereich ehemaliger Torf-
stiche sehr kleinflächig eingestreut in den Übergangs- und Schwingrasenmooren des Gebiets 
und im Kernbereich des Horbacher Hochmoors. Aufgrund seiner kleinräumigen Verteilung ist er 
im Kartenteil des Managmentplans nicht abgebildet.  

Verbreitung im Gebiet 
Die Hauptverbreitung der Torfmoor-Schlenken liegt im Süden des Ibacher Klusenmoors und im 
Norden des Neuwiesmooses. Weitere kleine Flächen befinden sich im Kern des Horbacher 
Moors, im Hirnimoos und im Dukatenmoos. 

Charakteristische Pflanzenarten 
Reiche Vorkommen des Rundblättrigen Sonnentaus (Drosera rotundifolia) und der Schnabel-
binse (Rhynchospora alba) im Neuwiesmoos und Horbacher Moor. Verbreitet ist Sphagnum 
cuspidatum und Blasenbinse (Scheuchzeria palustris). Von besonderer Bedeutung sind die 
Vorkommen der landesweit und auch im Schwarzwald stark gefährdeten Schlamm-Segge (Ca-
rex limosa). 

Erhaltungszustand  
Insgesamt weisen die Torfmoor-Schlenken des Gebiets einen überwiegend guten Erhaltungs-
zustand auf.  
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3.2.14. Kalkreiche Niedermoore [7230] 

Anzahl Erfassungseinheiten  51 
Fläche (ha)  13,66 ha 
Flächenanteil am FFH-Gebiet (%)  0,74 % 
Erhaltungszustand  A B C 
Fläche (ha) 1,14  3,5  9,3  
Anteil (%) 8 % 25 % 67 % 

 

Beschreibung 
Das FFH-Gebiet zeichnet sich besonders in der östlichen Hälfte durch eine große Zahl an oft 
kleinflächigen, Kalkreichen Niedermooren aus. Die besonderen Standortsverhältnisse gehen 
dort auf die vorhandenen Gneise als Ausgangsmaterial der Bodenbildung zurück. Sie weisen 
höhere Gehalte an calcium- und natriumhaltigen Feldspäten auf und gelten somit als basen-
reich. Kalkreich müsste für das vorliegende Gebiet daher eher durch basenreich ersetzt werden. 
Durch den Basenreichtum kommen hier einige unerwartete und daher bemerkenswerte Arten 
der Kalkflachmoore vor. Bezeichnend ist der kleinräumige Vegetationswechsel und dadurch 
komplexe Charakter mit häufigen Durchdringungen der verschiedenen standörtlich bedingten 
Artengruppen über saurem Granit und basenreichem Gneis (s. LRT 7140). Insgesamt wurden 
im Oberen Hotzenwald neun diagnostisch wichtige Arten der Kalkreichen Niedermoore nach-
gewiesen. 

Verbreitung im Gebiet 
Die Verbreitung der Kalkreichen Niedermoore konzentriert sich auf das im Untergrund basen-
reichere Dachsberger Gebiet – von Neuwies über Rüttewies, NW Luchle, Bruggmatt, Säge-
bachtal, Vogelbachtal bis zu den Moorwiesen bei Fröhnd und wieder nach Norden zur Rübrütte. 
Doch finden sich auch auf Ibacher Gebiet wertvolle Vorkommen, vor allem bei Lindau und in 
den Gewannen Neumatt und Spielmannswies. Weitere Moore dieses LRT liegen innerhalb der 
großen, seit langem brachliegenden Moor- und Feuchtgebiete im Westen des Gebiets. 

Charakteristische Pflanzenarten 
Davall-Segge (Carex davalliana), Floh-Segge (Carex pulicaris), Zweihäusige Segge (Carex di-
oica), Breitblättriges Wollgras (Eriphorum latifolium), Alpen-Wollgras (Trichophorum alpinum), 
Sumpf-Stendelwurz (Epipactis palustris), Herzblatt (Parnassia palustris), Gewöhnliches Fett-
kraut (Pinguicula vulgaris) und Sumpf-Läusekraut (Pedicularis palustris). Alle charakteristischen 
Arten sind Arten der Roten Liste Baden-Württemberg. Von diesen ist im Oberen Hotzenwald nur 
das Herzblatt verbreitet, die anderen Arten sind eher selten bis sehr selten und daher von be-
sonderer naturschutzfachlicher Bedeutung. Hervorzuheben sind die teils sehr gut und reich 
entwickelten Vorkommen des Alpen-Wollgrases und Vorkommen der seltenen Sumpf-
Stendelwurz. 
Neben den charakteristischen Arten kommen in der Regel noch einige weitere Rote Liste-Arten 
vor, welche den Wert des Moores für den Arten- und Biotopschutz unterstreichen, zum Beispiel 
Fieberklee (Menyanthes trifoliata), oder Niedrige Schwarzwurzel (Scorzonera humilis).  
 

Tierarten von besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung  
Insekten: Alpine Gebirgsschrecke (Miramella alpina), Sumpfgrashüpfer (Corthippus montanus) 

Erhaltungszustand  
Mit Erhaltungszustand (A) wurden vier Moorflächen auf Dachsberger Gebiet bewertet, sie liegen 
im Neuwiesmoos, bei Rüttewies, NW Luchle und in der Bruggmatt. Erstgenanntes ist ein sehr 
gut erhaltener Moorkomplex mit noch intaktem Wasser- und Nährstoffhaushalt aus teils schon 
hochmoorähnlichem Übergangsmoor und in kleinräumigem Wechsel eingelagerten Bereichen 
mit ausgeprägtem Kalkflachmoor-Charakter, jedoch ebenfalls mit Hochmoorarten. Auch in der 
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Bruggmatt sehr guter Durchdringungskomplex aus Kalkreichem Niedermoor / Übergangsmoor. 
Bei Rüttewies einzige kleine Moorfläche im Oberen Hotzenwald mit sehr viel Floh-Segge und 
viel Davall–Segge, beide Arten flächig verbreitet. NW Luchle sehr gut erhaltenes Kalkreiches 
Niedermoor mit intaktem Wasserhaushalt und sehr schöner Kraut-/Moosschicht. Lediglich eini-
ge Jungfichten und junge Faulbäume. 
Moore, die meist noch 3 – 4 kennzeichnende Arten aufweisen wurden mit (B) bewertet, wobei 
ein Teil dieser Arten nur vereinzelt eingestreut sein kann: stets Herzblatt, häufig Alpen-Wollgras 
oder / und Davall-Segge und Floh-Segge, oder auch Sumpf-Stendelwurz. Doch kommen in der 
Regel noch weitere Rote Liste-Arten vor, die den Wert des Moores für den Arten- und Biotop-
schutz unterstreichen, z.B. Sonnentau, Moosbeere, Fieberklee, Sumpf-Läusekraut, oder die 
Niedrige Schwarzwurzel. Mit Erhaltungszustand (B) wurden 25 Kalkreiche Niedermoore bewer-
tet. Diese Moore liegen zum Teil im Süden des Sägebachtals und des Vogelbachtals beidseits 
von Finsterlingen; auf Ibacher Gebiet v.a. bei Lindau und Spielmannswies, drei im Schwarzen-
bachtal. 
Die nach den Kartiervorgaben mit Erhaltungszustand C bewerteten basenreichen Niedermoore 
sind meist kleine, teilweise noch intakte Herzblatt-Braunseggensümpfe. An diagnostischen Ar-
ten der Kalkreichen Niedermoore ist das Herzblatt häufig als einzige vertreten, selten findet sich 
auch Alpen-Wollgras, Davall-Segge oder Floh-Segge mit wenigen Exemplaren. Auch einzelne 
weitere RL-Arten der Hochmoore sowie der Torfbinsenrasen können vorhanden sein, wie Moos-
beere, Sonnentau, und / oder Sumpf-Läusekraut.  
Die Basenreiche Niedermoore mit nur durchschnittlichem Erhaltungszustand liegen teils abge-
schieden im Wald, sind dann oft sehr kleinflächig und durch die Beschattung der umgebenden 
Bäume artenarm, dafür aber ungestört und harmonisch strukturiert. Teils werden sie in den 
feuchten Quellmulden der Weidfelder mitbeweidet, sind dann artenreicher, aber meist etwas 
zertreten. Eine kleine C-Fläche im Neuwiesmoos-Ost ist durch Entwässerungsgräben beein-
trächtigt.  
Insgesamt weisen die Kalkreichen Niedermoore des Gebiets lediglich einen durchschnittlichen 
Erhaltungszustand auf.  
 

3.2.15. Kieselhaltige Schutthalden in Mitteleuropa  [8150]2 

Anzahl Erfassungseinheiten unter LRT 8220 integriert 
Fläche (ha)  
Flächenanteil am FFH-Gebiet (%)  
Erhaltungszustand A B C 
Fläche (ha)    /  
Anteil in %    

 

Beschreibung 
Der Lebensraumtyp umfasst offene Blockhalden aus Silikatgestein (im Gebiet Gneis und Gra-
nit). Da die im Gebiet vorkommenden Blockhalden sehr kleine Flächen in eng verzahnter Ge-
mengelage mit Felsen einnehmen, sind diese zusammen mit den Felsen als Mischbiotop unter 
jeweils einer Erfassungseinheit erfasst.  
 
Charakteristisch für den Lebensraumtyp ist häufig eine sehr karge, vorwiegend von spezialisier-
ten Flechten und Moosen aufgebaute Vegetation. Das weitgehende Fehlen von höheren Pflan-
zen wurde daher bei der Bewertung der Artenzusammensetzung nicht als negativ eingestuft. 
Bei der Bewertung der Habitatqualität wurden erkennbare anthropogene Einflüsse etwa durch 
früheren Bergbau oder durch Steinbrüche ebenso als abwertend berücksichtigt wie aufkom-
mende Sukzession (v.a. bei kleineren Blockhalden mit starkem Schattenwurf vom angrenzen-
den Wald).  
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Verbreitung im Gebiet: 
Kreuzfelsen N Wittenschwand, Kaibenfelsen NW Oberbildstein, Fels in Sukzessionswald O O-
beribach 

Charakteristische Pflanzenarten  
Felsen-Leimkraut (Silene rupestris), Salbei-Gamander (Teucrium scorodonia). Von besonderer 
naturschutzfachlicher Bedeutung ist der Gelbe Hohlzahl (Galeopsis segetum, RL3) am Fuß des 
Bildsteinfelsens und der Nordischer Strichfarn (Asplenium septentrionale), Vorwarnliste ) 

Erhaltungszustand (Bewertung, Beeinträchtigungen) 
Die Blockhalden befinden sich überwiegend in einem guten Erhaltungszustand.  
 

3.2.16. Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation [8220] 2 

Anzahl Erfassungseinheiten 1 
Fläche (ha) 2,02 
Flächenanteil am FFH-Gebiet (%) 0,11% 
Erhaltungszustand A B C 
Fläche (ha)  2,02  
Anteil in %  100%  /  

 
Beschreibung 

Dieser Lebensraumtyp ist im Oberen Hotzenwald vereinzelt anzutreffen. 13 Felsbiotope (mit oft 
zahlreichen Teilflächen) wurden dem Lebensraumtyp 8220 zugeordnet.  
In der Regel wurden diese Biotope vollständig dem Lebensraumtyp 8220 zugeordnet; teilweise 
sind auch untergeordnete Anteile anderer Lebensraumtypen (Blockhalde) enthalten.  
Unter diesem Biotoptyp werden Felsen aus Silikatgestein mit Vorkommen von Felsspaltenvege-
tation ab einer Mindestfläche von 10 m² erfasst. Im Kartiergebiet 1758 (Waldbiotopkartierung 
Landkreis Waldshut) erfüllten praktisch alle Granit- und Gneisfelsen, die die Mindestfläche ü-
berschritten, die Kriterien für diesen Lebensraumtyp.  
Als Felsspaltenvegetation waren jeweils zumindest Moose und Flechten vorhanden (die meist 
nicht näher bestimmt wurden). Im Gebiet häufige Arten der Felsspaltenvegetation sind daneben 
v.a. Tüpfelfarn und Schwarzstieliger Strichfarn sowie etwas seltener Dreischnittiger Baldrian, 
Nordischer Strichfarn, Zerbrechlicher Blasenfarn, Felsen-Leimkraut, Purpur-Fetthenne und Fel-
sen-Fetthenne.  

Verbreitung im Gebiet 
Felsen NW Klosterweiher (0,60), Kreuzfelsen N Wittenschwand (0,26), Kaibenfelsen NW Ober-
bildstein (0,19), Fels Bruchhalden W Horbach (0,10), Fels Obere Neumatt W Mutterslehen 
(0,01), Fels in Sukzessionswald O Oberibach (0,08), Fels in Weidfeldsukzession W Oberibach 
(0,10), Felsen in Weidfeldsukzession NW Oberibach (0,20), Felsen in Weidfeldsukzession N 
Wittenschwand (0,40), Fels in Weidfeldsukzession W Horbacher Moor (0,10), Felsen in Heide 
NW Horbach (0,10), Felswand Friedrich-August Grube W Horbach (0,10), Schwarzenbach S 
Schwarze Säge (0,01) 

Charakteristische Pflanzenarten  
Nordischer Strichfarn (Asplenium septentrionale), Moose (nicht spezifiziert), Flechten (nicht 
spezifiziert); von besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung Gelber Hohlzahn (Galeopsis se-
getum, RL3), Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea, RL 3) sowie die Arten der Vorwarnliste Nordi-
scher Strichfarn (Asplenium septentrionale) und Tannen-Bärlapp (Huperzia selago). 
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Erhaltungszustand (Bewertung, Beeinträchtigungen) 

Der Erhaltungszustand der Fels- Lebensraumtypen ist gut. Bei der Bewertung der Habitatquali-
tät führten künstliche Felsanschnitte (Steinbrüche, Wege- oder Straßenanschnitte) oder Felssi-
cherungen (Drahtgeflecht, Spritzbeton) zur Abwertung. Beeinträchtigungen bzw. Gefährdungen 
bestehen gelegentlich durch Trittschäden (Freizeitnutzung) oder (überwiegend im Osten des 
Gebiets) durch Verbiss (Gämsen).  
 

3.2.17. 2Pionierrasen auf Silikatfelskuppen [8230]  

Anzahl Erfassungseinheiten 1 
Fläche (ha) 0,0048 ha 
Flächenanteil am FFH-Gebiet (%) 0,001% 
Erhaltungszustand A B C 
Fläche (ha) 0,0048   
Anteil in % 100%   

 
Beschreibung 

Ebenfalls auf Silikatfelsen kommt der Lebensraumtyp 8230 vor. Er ist gekennzeichnet durch 
niedrigwüchsige und lückige Felsrasen aus Felsen-Leimkraut, Kleinem Sauerampfer, Felsen-
Fetthenne (Sedum rupestre) und verschiedenen Flechten-Arten (Cladonia spec.). Dieser Le-
bensraumtyp ist im Gebiet wesentlich seltener und wurde nur in 2 Biotopen ausgeschieden. Er 
kommt stets in enger Gemengelage mit Lebensraumtyp 8220 vor, so dass eine Trennung nicht 
möglich war; die Flächenanteile beider Typen wurden jeweils eingeschätzt und jeweils in einem 
Fall als Haupt- und Ergänzungs-/ Nebenbogen angelegt.  

Verbreitung im Gebiet 
Kreuzfelsen N Wittenschwand, Fels Obere Neumatt W Mutterslehen 

Charakteristische Pflanzenarten im FFH- Gebiet 
Kleiner Sauerampfer (Rumex acetosella), Felsen-Leimkraut (Silene rupestris) 
Cladonia arbuscula, Cladonia spec. 

Erhaltungszustand (Bewertung, Beeinträchtigungen) 

Der Erhaltungszustand dieses Fels- Lebensraumtyps ist überwiegend hervorragend. 
Beeinträchtigungen bestehen durch Freizeiterholung (Trittbelastung) und bei sehr kleinen Fel-
sen durch Beschattung der umgebenden Bäume. 
 

3.2.18. 2Hainsimsen- Buchenwald [9110]  

Anzahl Erfassungseinheiten 1 
Fläche (ha) 11,73 ha 
Flächenanteil am FFH-Gebiet 0,63% 
Erhaltungszustand A B C 
Fläche (ha) /  11,73  
Anteil in %  100% -- 

 
Beschreibung 

Der Wald-LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald ist insgesamt in einem günstigen Erhaltungszu-
stand (B). 
Die Buche ist mit 50% die vorherrschende Baumart. Die Baumartenzusammensetzung ist durch 
einen hohen Fichten- und einen geringen Tannenanteil geprägt. Sämtliche Buchen entstanden 
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aus Stockausschlägen. In den geschlossenen Bereichen entwickeln sich die Bestände zu ei-
nem Hainsimsen Buchenwald zum Teil mit Tanne. In den Bestandeslücken und am Waldrand 
findet sich noch Restvegetation oder Randvegetation der umliegenden Weidfelder in Form von 
Flügelginster-weiden und Trockenen Heiden. Der Hainsimsen-Buchenwald stockt auf nährstoff- 
und basenarmen, mittel bis flachgründigen Böden, die zum Teil sehr reich an Steinen bzw. Blö-
cken sein können.  
Auf der Fläche am Großbühl ist der Fichtenanteil mit rund 45 % sehr hoch, was ausschlagge-
bend für den Bewertungszustand B war. Etwa 15 % Fichtenanteil kann im Oberen Hotzenwald 
und in der Höhenlage von etwa 1000 m als LRT typische Baumartenbeimischung angesehen 
werden.  
Die Verjüngungssituation der Buche ist durch einen relativ hohen Verbiss gekennzeichnet, kann 
aber noch als befriedigend bezeichnet werden. Neben dem Bergahorn, der Salweide und der 
Vogelbeere kommt die Mehlbeere auf der ganzen Fläche vor. 
Durch die schlechte Erschließung und Erreichbarkeit der Waldinsel ist nur eine beschränkte 
Bewirtschaftungsmöglichkeit gegeben, die Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen ist aber 
gewährleistet. 

Verbreitung 
Der einzige Bestand des LRT 9110 Hainsimsen Buchenwald liegt am Großbühl im NSG Kohl-
hütten-Lampenschweine. Die Fläche befindet sich im Besitz der Gemeinde Ibach. Um auch 
kleinere Buchenwaldgesellschaften zu erfassen, wurde zur Erfassung eine Kartierschwelle von 
> 2 ha festgelegt. Weitere buchenreiche Bestände finden sich im Natur- und Waldschutzgebiet 
Kirchspielwald-Ibacher Moos. Diese erfüllen jedoch derzeit mit einem Buchenanteil unter 40 % 
noch nicht die Kriterien des LRT. 
 
Charakteristische Pflanzenarten 

Die Buche hat einen Baumartenanteil von etwa 50 %, die Tanne einen Anteil von deutlich unter 
10 %. Auf der Fläche ist die Fichte mit einem Baumartenanteil von rund 45 % beigemischt. Die 
landesweit kennzeichnenden Arten des LRT 9110 sind nahezu vollständig vertreten. Häufig ver-
treten ist die Draht-Schmiele. Weitere Gefäßpflanzen und Moose kommen im LRT 9110 vor, je 
nach Bodenausprägung und Lichtverhältnisse mit sehr unterschiedlich starker Deckung. 
 
Erhaltungszustand: 

Die Buchensukzessionsfläche hat einen guten bis mäßigen Erhaltungszustand. Diese Bewer-
tung ergibt sich hauptsächlich durch die mäßige Verjüngungssituation der Buche, die fehlenden 
Habitatbäume und das fehlende Totholz. 
Ziel der Erhaltungsmaßnahmen muss ein Absenken des Fichtenanteils auf unter 20% sein und 
eine weitere Bewirtschaftung auf Buche, wo möglich. Durch Entwicklungsmaßnahmen sollte die 
Situation bei den Habitatbäumen und beim Totholz verbessert werden. 
 

Tab.7.: Zusammenfassende Bewertung des LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald 
  Wertstufe 
Lebensraumtypisches Arteninventar gut B 
Baumartenzusammensetzung Anteil gesellschaftstypischer BA: 70 % C 
Verjüngungssituation Anteil gesellschaftstypischer BA  

an der Vorausverjüngung: 54 % B 

Bodenvegetation nahezu vollständig vorhanden. A 
Lebensraumtypische Habitatstrukturen durchschnittlich C 
Altersphasen  bewertungsrelevante Altersphasen (> 5%)  B 
Totholzvorrat 0 Festmeter/Hektar  C 
Habitatbäume 0 Bäume/Hektar C 
Beeinträchtigungen Geringe Gefährdung durch Verbiss B 
Erhaltungszustand gesamt gut B 
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3.2.19. 2Moorwälder [*91D0]   

Anzahl Erfassungseinheiten 1 
Fläche (ha) 55,96 ha 
Flächenanteil am FFH-Gebiet 3% 
Erhaltungszustand A B C 
Fläche (ha)  55,96  
Anteil in %  100%  

 
Beschreibung 

Die lichten, halboffenen Moorwälder verbinden die bodensauren Nadelwälder mit den offenen 
Moorflächen. Da die Standortfaktoren graduell ineinander übergehen, sind die Grenzen zwi-
schen den einzelnen Lebensraumtypen oft fließend. Entscheidend für die Moorwälder ist immer 
das noch vorhandene feuchtnasse, nährstoffarme Torfsubstrat. Im Hotzenwald herrscht die 
Form der Spirken-Moorwälder vor. Die Bodenvegetation besteht aus Zwergsträuchern 
(Rauschbeere, Moosbeere, Preiselbeere) und verschiedenen Torfmoosarten, in Deckungslü-
cken findet sich die Rosmarinheide. Nachdem die Moor-Kiefer (Spirke) infolge von Moor-
Entwässerungen stark zurückgegangen und von Fichten unterwandert wurde, gilt sie inzwi-
schen wie nahezu das gesamte, hochspezialisierte Arteninventar als stark gefährdet. Die eben-
so vorkommenden Waldlebensraumtypen Rauschbeeren-Fichtenwald, Rauschbeeren-
Bergkiefern-Moorwald und Rauschbeeren-Waldkiefern-Moorwald wurden als Moorwälder zu-
sammengefasst. 
Die im Luftbild meist gut erkennbaren Kiefern-Moorwälder waren in der Regel bereits in der 
Vorkartierung als eigene Biotope erfasst. Im Rahmen dieser Aktualisierung erfolgte eine Diffe-
renzierung zwischen Waldkiefern-Moorwald und Bergkiefern-Moorwald. Im Kartiergebiet handelt 
es sich ausschließlich um Bergkiefern-Moorwälder (bzw. Spirken-Moorwälder).  
Der Rauschbeeren-Fichtenwald war bisher häufig zusammen mit Peitschenmoos-
Fichtenwäldern erfasst. Bei Erreichen der Flächenschwelle von 0,5 ha wurden die Rauschbee-
ren-Fichtenwälder als eigene Biotope ausgegrenzt (z.B. Ausgrenzung von 8214:1723 vom um-
gebenden Biotop 8214:6142). Eine Differenzierung unterblieb dort, wo der Rauschbeeren-
Fichtenwald nur als schmaler Streifen an der Grenze zum offenen Moorbereich ausgebildet ist 
(z. B. Biotop Nr. 8214:1112). 
Größere, im Luftbild erkennbare offene Moorbereiche wurden von den Moorwäldern abgetrennt 
und als eigene Biotope beschrieben. Es handelt sich hierbei um Offenland-Lebensraumtypen im 
Zuständigkeitsbereich des Planerstellers.  

Verbreitung 
Die aufgenommenen Moorwälder liegen hauptsächlich im Norden und Osten der Gebietskulisse 
sind aber für das ganze Gebiet charakteristisch. Die größten zusammenhängenden Moorwälder 
befinden sich in den Bereichen Spielmannswies-Leimenlöcher, Unteres Moos, Ibacher Fohren-
moos und im Kirchspielwald im Bereich Turbenmoos- Brunnmättlemoos. 
 
Charakteristische Pflanzenarten 
Moor-Kiefer/Spirke (Pinus rotundata), Heidelbeere (Vaccinium myrtillus), Rauschbeere (Vacci-
nium uliginosum), Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea), Moosbeere (Oxycoccus palustris), Ros-
marinheide (Andromeda polifolia) 
Moose: Sphagnum cuspidatum, Sphagnum magellanicum, Sphagnum tenellum. 
 
Erhaltungszustand 

Die aufgenommenen Moorwälder haben aktuell einen mäßigen bis guten Erhaltungszustand 
bezüglich Wasserhaushalt und Bodenvegetation. Bei 7 von 20 Biotopen ist der Wasserhaushalt 
des Moorkörpers durch Jahrzehnte alte Drainage- oder Entwässerungsgräben gestört. Weitere 
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Störungen des LRT entstehen durch Ablagerungen organischer Stoffe oder durch alte Abtor-
fungen.  
 

Tab.8.: Zusammenfassende Bewertung des LRT 91D0 Moorwälder 
 
  Wertstufe 
Lebensraumtypisches Arten-
inventar 

gut B 

Baumartenzusammensetzung Anteil gesellschaftstypischer BA:98% A 
Verjüngungssituation Anteil gesellschaftstypischer BA  

an der Vorausverjüngung: 92% C 

Bodenvegetation nahezu vollständig vorhanden B 
Lebensraumtypische Habitat-
strukturen 

gut B 

Altersphasen  bewertungsrelevante Altersphasen (> 5%)  
Wachstumsphase: 4 / 2,5 ha 
Dauerwaldphase:  100%/ 62,3 ha 
Bewertung A, da Dauerwaldphase > 35% Anteil am 
WLRT-Fläche 

A 

Totholzvorrat   
Habitatbäume 2,6 Bäume/Hektar B 
Beeinträchtigungen leichter Verbiss auf den Verjüngungsflächen (<5%), 

auf einem drittel der Fläche gestörter Wasserhaus-
halt des Moorkörpers, 
starke Gefährdung des hochspezialisierten Artenin-
ventars 

C 

Erhaltungszustand gesamt Mäßig bis gut  B 
 
 

3.2.20. Auwälder mit Erle, Esche, Weide [*91E0] (Offenland) 

Anzahl Erfassungseinheiten  13 
Fläche (ha)  7,82 ha 
Flächenanteil am FFH-Gebiet (%)  0,43 % 
Erhaltungszustand  A B C 
Fläche (ha) - 6,01 1,65 
Anteil (%) - 78 % 22 % 

 

Beschreibung 
Auwälder sind sehr artenreiche, produktive Lebensräume und haben zusammen mit den Fließ-
gewässern eine herausragende Funktion in der Biotopvernetzung. Ihre Ausprägung ist abhän-
gig von der Größe der Fließgewässer, der Dynamik in der Wasserführung, vom Gefälle des 
Flusslaufs und der Umgebung. Im Oberen Hotzenwald liegen die Quellgebiete der Fließgewäs-
ser, entsprechend sind die Wassermengen kleiner und die Überschwemmungsbereiche (Auen) 
sind vergleichsweise schmal. Dementsprechend sind die Auwälder als bachbegleitende Erlen- 
und Eschenwälder, teils als schmale Schwarzerlen-Galeriewälder entlang der Bäche ausgebil-
det. Teils sind sie etwas breiter ausgedehnt und wachsen auch auf den angrenzenden quelligen 
Hangfuß-Bereichen. Auf nassen Standorten in den Hochtälern bei Ibach, Wittenschwand und 
nördlich Hartschwand dominiert die Schwarzerle, am tief eingeschnittenen Höllbach bei Bild-
stein dominiert die Esche begleitet von Bergahorn, am Sägebach und Vogelbach kommen 
Schwarzerle und Esche gemeinsam vor, die Erle überwiegt jedoch bei starker Nässe. 
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Mit Wertstufe (B) bewertet wurden überwiegend gut entwickelte Auenwälder und beidseitige 
Galeriewälder mit Dominanz der Schwarzerle, teils auch mit Eschen oder Moorbirken als zu-
sätzliche prägende Baumarten, seltener auch Bergahorn. Stellenweise sind einzelne größere 
Fichten oder Zitterpappeln im Gehölzbestand enthalten. Die Strauchschicht ist meist wenig 
ausgeprägt, mit Gewöhnlichem Schneeball, teilweise auch Traubenkirsche und teils Jungwuchs 
von Erle, Esche und Bergahorn. Die Krautschicht mit Behaartem Kälberkropf (Chaerophyllum 
hirsutum), Eisenhutblättrigem Hahnenfuß (Ranunculus aconitifolius) und anderen (s.u.) ist in der 
Regel üppig und mäßig artenreich entwickelt. 
Zur Zeit nur durchschnittlich entwickelte Auen- und Galeriewälder mit Erle, teils auch Esche und 
teilweise viel Fichte wurden mit (C) bewertet. Die Fichte wurde meist angepflanzt und wächst im 
Unterstand heran, wodurch die Krautschicht infolge Lichtmangels verarmt. Die Fichten drohen 
nun auch in die obere Baumschicht durchzuwachsen und unterdrücken neben der Kraut- und 
Strauchschicht auch die Naturverjüngung. 
Größere Fließgewässerstrecken innerhalb des Waldes sind von Fichten begleitet. Häufig führen 
noch einzelne Erlen im Unterstand aufgrund des Lichtmangels ein kümmerliches Dasein. Diese 
Bestände wurden nicht mehr dem Lebensraumtyp Auwälder zugeordnet.  

Verbreitung im Gebiet 
Gut entwickelte Erlenwälder, teils auch mit Eschen oder Moorbirken, am Ibach SW Oberibach, 
Schmiedebach S Wittenschwand, Vogelbach und Sägebach bei Finsterlingen, Höllbach N 
Hartschwand. Schön entwickelter alter Eschenwald mit Bergahorn im Sägebachtal. Schöner äl-
terer Baumbestand aus großen Eschen und etwas Bergahorn am hier steil zwischen kleinen 
Blockhalden eingetieften Höllbach bei Oberbildstein; die Krautschicht ist aufgrund der teilweise 
untergepflanzten Fichten jedoch verarmt.  

Charakteristische Pflanzenarten 
Baumschicht: In nassen Auen dominiert in der Regel die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), als 
weitere prägende Gehölzarten können Esche (Fraxinus excelsior) oder Moorbirken (Betula pu-
bescens) vorhanden sein. Auf feuchten Standorten kann die Esche vorherrschen, teils gemein-
sam mit Bergahorn (Acer pseudoplatanus). Letzterer ist wie die Fichte auch einzeln in fast reine 
Schwarzerlen-dominierte Galeriewälder eingestreut. Die Grau-Erle (Alnus incana) wurde inner-
halb des FFH-Gebiets nicht gesichtet, findet sich aber vereinzelt knapp östlich außerhalb am 
Ibach. 
Die Strauchschicht ist in der Regel wenig ausgeprägt: Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum 
opulus) in fast allen Beständen, in den meisten auch Trauben-Kirsche (Prunus padus) sowie die 
Naturverjüngung von Schwarzerle, teilweise auch Esche und Bergahorn. 
Krautschicht: Meist üppige Entwicklung von Eisenhutblättrigem Hahnenfuß (Ranunculus aconiti-
folius), Behaartem Kälberkropf (Chaerophyllum hirsutum), teils auch Mädesüß (Filipendula ul-
maria); stellenweise eingestreut Frauenfarn (Athyrium filix-femina), Entferntfiedriger Dornfarn 
(Dryopteris remota), Gegenblättriges Milzkraut (Chrysosplenium oppositifolium), Bitteres 
Schaumkraut (Cardamine amara), Rasenschmiele (Deschampsia cespitosa), Wald-
Schachtelhalm (Equisetum sylvaticum), Rührmichnichtan (Impatiens noli-tangere), Berg-
Goldnessel (Lamium montanum), Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea) sowie nachfolgende 
Arten mit mit besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung: Blauer Eisenhut (Aconitum napellus, 
Vorwarnliste) am Ibach, Gelber Eisenhut (Aconitum vulparia, Vorwarnliste) am Vogelbach, Fie-
berklee (Menyanthes trifoliata, RL3) am Vogelbach, Berg-Waldhyazinthe (Platanthera chlo-
rantha, Vorwarnliste) am Vogelbach und Höllbach nördlich Hartschwand, Rundblättriges Win-
tergrün (Pyrola rotundifolia, RL3, Sch RL2) vereinzelt unter Moorbirken am Sägebach, Trollblu-
me (Trollius europaeus, RL3) stellenweise eingestreut am oberen Ibach, Schmiedebach, Vo-
gelbach und Sägebach. 

Erhaltungszustand  
Kleine Bereiche am Schmiedebach, Sägebach und Vogelbach sind sehr gut, B(-A), entwickelt. 
Gute Bestände der Wertstufe B sind teilweise kleinflächig durch ältere und neuere Ablagerun-
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gen beeinträchtigt (am Ibach, Höllbach bei Oberbildstein, Höllbach N Hartschwand) – dort je-
weils nur B (C). Der schöne ältere Eschen-Bergahorn-Bestand bei Oberbildstein ist teilweise 
durch Fichten beeinträchtigt.  
Einige Bestände der Wertstufe C sind durch gepflanzte, bald in die obere Baumschicht durch-
wachsende Fichten gefährdet (Sägebach, Vogelbach, Höllbach N Hartschwand). 
Der Gesamtwert der überwiegend gut entwickelten Auen- und Galeriewälder an den sechs Bä-
chen in fünf Teilgebieten kann als gut (Wertstufe B) eingestuft werden. Einige Teilflächen sind 
aufgrund von untergepflanzten Fichten (vor allem am Vogel- und Sägebach, sowie an beiden 
Höllbächen) nur noch durchschnittlich (C) entwickelt. Noch sehr junge Bestände (aus Stockaus-
schlägen und Sukzession, vor allem am Ibach) sind erst durchschnittlich entwickelt, werden sich 
aber mit zunehmendem Alter allmählich verbessern (C > B). 
Zur Erhaltung und Entwicklung der Auwälder und ihrer hohen Bedeutung für den Biotopverbund 
ist eine drastische Reduktion der Fichte in den aufzuwertenden sowie in den noch zu entwi-
ckelnden Bachauen der Fließgewässer erforderlich.  
 

3.2.21. 2Bodensaure Nadelwälder [9410]  
 
Anzahl Erfassungseinheiten 1 
Fläche (ha) 176,68 ha 
Flächenanteil am FFH-Gebiet (%) 9,44% 
Erhaltungszustand A B C 
Fläche (ha) 176,68   /  
Anteil in % 100%   

 

 

Beschreibung 
Zum Lebensraumtyp 9410 zählt im FFH- Gebiet überwiegend die Waldgesellschaft Peitschen-
moos-Fichtenwald. Hinzu kommt ein Beerstrauch-Tannenwald. 
Mit 180 ha ist der bodensaure Fichtenwald der flächenmäßig größte Wald-LRT im Oberen Hot-
zenwald. Zusammen mit den Moorbereichen und den Moorwäldern finden wir in diesen Berei-
chen  Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea, RL3), Heidelbeere (Vaccinium myrtillus), Rauschb-
beere (Vaccinium uliginosum), Sprossenden Bärlapp (Lycopodium annotium) und Tannen-
Bärlapp (Huperzia selago, Vorwarnliste), den Europäische Siebenstern (Trientalis europaea) 
sehr zahlreich und das kleine Herz-Zweiblatt (Listera cordata)Eine Bewirtschaftung der Fläche 
erfolgte über Generationen hinweg im kleinbäuerlichen Plenter- oder FemelbetriebIm Bereich 
der Peitschenmoos-Fichtenwälder des Oberen Hotzenwaldes wurden einige Potenzialflächen 
überprüft (Auswertung Standortskartierung, FFH-Vorkartierung). In vielen Fällen konnten da-
durch neue Biotope erfasst werden oder bestehende Biotope erweitert werden. Wesentlich ver-
kleinert wurde Biotop 8214:1070, hier waren bisher größere Anteile von nicht naturnahen Fich-
tenbeständen auf mineralischem Standort enthalten. In mehreren Biotopen wurden Rauschbee-
ren-Fichtenwälder oder offene Moorbereiche ausgegrenzt und als eigene Biotope beschrieben 
(8214:1104, 8214:6235).  
Flächen unter der Grenze von 0,5 ha wurden nicht als Lebensraumtyp abgetrennt. Sie bleiben 
aber als Waldgesellschaft in den bestehenden Biotopen verschlüsselt. 

Verbreitung 
Der LRT Bodensaure Fichtenwälder setzt sich aus 33 Einzelflächen zusammen. Fünf Bestände 
erreichen Flächengrößen über 10 ha. Die größte Einzelfläche liegt im östlichen Kirchspielwald 
im Bereich Brunnmättlemoos mit 19,7 ha. Weitere große zusammenhängende Flächen von bo-
densauren Fichtenwäldern findet man im Bereich Spielmannswies, Kohlhüttenmoos und Klein-
freiwald.  
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Charakteristische Pflanzenarten 
Gewöhnliche Fichte (Picea abies), Weiß-Tanne (Abies alba), Preiselbeere (Vaccinium vitis-
idaea, RL3), Heidelbeere (Vaccinium myrtillus), Sprossender Bärlapp (Lycopodium annotium), 
Tannen-Bärlapp (Huperzia selago, Vorwarnliste) Grüner Alpenlattich (Homogyne alpina, RL2), 
Europäischer Siebenstern (Trientalis europaea), Herz-Zweiblatt (Listera cordata), Peitschen-
moos (Bazzania trilobata) 

Erhaltungszustand (Bewertung und Beeinträchtigung 
Der Erhaltungszustand der bodensauren Fichtenwäldern wurde mit gut bis sehr gut bewertet. 
Die Totholzvorräte und Anzahl der Habitatbäume sind überdurchschnittlich gut. Bei den Alters-
phasen fehlt auf Grund der Bewirtschaftungsart die Blöße. Mehr als 35 % Dauerwaldstruktur 
führte auch hier zu einer sehr guten Bewertung. Leichte Beeinträchtigungen entstehen lediglich 
durch Störungen im Wasserhaushalt.  
 

Tab. 9. Zusammenfassende Darstellung der Bewertung des LRT 9410 Bodensaure Fich-
tenwälder 
  Wertstufe 
Lebensraumtypisches Arten-
inventar gut B 

Baumartenzusammensetzung Anteil gesellschaftstypischer BA:95% A 
Verjüngungssituation Anteil gesellschaftstypischer BA  

an der Vorausverjüngung: 94% B 
Bodenvegetation nahezu vollständig vorhanden B 
Lebensraumtypische Habitat-
strukturen sehr gut A 

 

Altersphasen  

Wachstumsphase: 4,1 / 7,4 ha 
Dauerwaldphase:  49%/ 88,6 ha 
Bewertung A, da Dauerwaldphase > 35% Anteil am 
WLRT-Fläche 

A 

Totholzvorrat 16,1 Vfm/ha  A 
Habitatbäume 3,3 Bäume/Hektar A 
Beeinträchtigungen In kleinen Teilbereichen ist der Wasserhaushalt der 

Waldflächen durch Gräben und Drainagen gestört.  B 
Erhaltungszustand gesamt gut bis sehr gut A 
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3.3. Lebensstätten von Arten 

3.3.1. Groppe [1163] 

Anzahl Erfassungseinheiten  5 
Fläche (ha)  10,29 ha 
Flächenanteil am FFH-Gebiet (%)  0,55 % 
Erhaltungszustand  A B C 
Fläche (ha) 9,67 0,60 - 
Anteil (%) 94 % 6% - 

 

Ökologie  
In Baden-Württemberg kommen Groppen (auch als Mühlkoppen bekannt) in Fließgewässern 
mit gut strukturiertem Gewässerbett vor, die sauber, stark durchströmt und reich an Sauerstoff 
sind. Derartige Gewässer kommen in der Forellenregion des Oberen Hotzenwaldes in größer 
Zahl und Länge vor. Da Groppen zu den Bewohnern der Gewässersohle zählen, brauchen sie 
abwechslungsreiche Substrate aus größeren Steinen, Grob- und Feinkies, wo sie Unterstände 
finden. Groppen sind auf die gute Sohl-Durchgängigkeit ihrer Lebensstätte angewiesen. Sie 
können Schwellen oder Stufen über 5 cm Höhe kaum überwinden, da sie weder gute Schwim-
mer, noch zum Springen fähig sind. Mangelnde Durchgängigkeit führt leicht zu isolierten Klein-
populationen, deren Fortbestand unsicher ist. Weil aber die aktiven Ortsveränderungen der 
Groppe ohnehin nur kurze Strecken umfassen, erfolgt eine Ausbreitung oder Neubesiedlung 
sehr langsam. Die Larven werden mit der Strömung verdriftet. Dadurch ist eine Besiedlung 
neuer Gewässerabschnitte in Strömungsrichtung schneller und wahrscheinlicher, als stromauf-
wärts.  
Die Fischart legt ihre Eier in Form von Laichballen ab März bis in den Mai unter größeren Stei-
nen ab. Dabei wird der Laich an die Unterseite von Steinen über durchströmten Hohlräumen am 
Gewässergrund angeklebt. Ein Laichballen umfasst meist zwischen 100 und 200 Eier. Das 
Männchen bewacht das Gelege, bis die Larven nach etwa 4 bis 5 Wochen ihre Eihüllen verlas-
sen. Die frisch geschlüpften Larven leben so lange im Lückensystem des Sediments, bis ihr 
Dottersack aufgezehrt ist. Dann verlassen sie das Sediment und werden mit der Strömung ver-
driftet, bis sie strömungsarme Gewässerbereiche erreichen.  
Durch die unterschiedlichen Ansprüche der Groppe in den einzelnen Entwicklungsstadien sind 
sowohl feinkiesiges Substrat als auch grobe Steine bzw. Geröll erforderlich, um eine über die 
Lebensspanne gute Habitatqualität zu gewährleisten.  
Groppen sind auf sommerkalte Fließgewässer angewiesen. Bei über 18°C Maximaltemperatur 
nimmt die Häufigkeit dieser Fische (FFS 2006) ab.  
Die Groppe ist in Baden-Württemberg gefährdet (RL3). Die Wasserqualität in der Forellenregion 
des Schwarzwalds ist heute im Allgemeinen ausreichend gut. Nur gelegentlich spielt die Ver-
sauerung der Gewässer durch eine Kombination aus kalkarmem Untergrund, geringer geoge-
ner Pufferung und Versauerung durch Nadelabwurf und/oder Reisig von Nadelbäumen eine 
größere Rolle.  

Erfassungsmethoden und -intensität Erfassungsmethodik  
Die Erfassung der Groppe erfolgte im Rahmen des LIFE-Projekts (LIFE 05 NAT/D/00056) an 
ausgewählten Probestrecken von 11 Fließgewässern mittels Zeitsammelmethode und Elektro-
befischung im Jahr 2006. Diese Kartierung wurde im Jahr 2007 an weiteren Fließgewässerstre-
cken gemäß MaP-Handbuch ergänzt..  
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Verbreitung im Gebiet 
Da die Gewässergüte der Bäche im FFH-Gebiet gut bis sehr gut ist, eine artenreiche Besied-
lung mit Wirbellosen (z. B. Eintags-, Köcher- und Steinfliegenlarven) vorliegt und morphologisch 
meist naturnahe bis natürliche Strukturen vorherrschen, wurde die  Groppe (zusammen mit 
Bachforelle) in teilweise hoher Besiedlungsdichte im Höllbach (Görwihl, E1+E2), Schwarzen-
bach (Ibach, E3 + E4, Z2), Ibach (Görwihl/Dachsberg, Z7 + E8), Turbenmoosbach (Herrisch-
ried, E5), Leimenlöcherbach (Ibach, 2007) erfasst.  
Sie konnte trotz geeigneter Substrate in einigen Bächen (z.B. Schmiedebach, Ramsenbach, 
Winkelbach) nicht nachgewiesen werden, was an der mangelnden Durchgängigkeit (Rohrdurch-
lässe, Sohlschwellen) sowie an einer Fehlbestockung (Fichten) im unmittelbaren Uferbereiche 
liegen dürfte.  
 

Erhaltungszustand  
In der Gesamtbewertung ist der Erhaltungszustand der Groppen-Population in den besiedelten 
Bächen im Oberen Hotzenwald als hervorragend einzustufen (Wertstufe A). 
Für die einzelnen Erfassungseinheiten wurden die Parameter folgendermaßen bewertet: 
 
Bäche Habitat-

qualität 
Zustand der 
Population 

Beein-
trächtigung 

Erhaltungs-
zustand 

Höllbach (Görwihl), E1 A C B B 
Höllbach (Görwihl), E2 A A A A 
Schwarzenbächle (Ibach),p Z2 A A B A 
Schwarzenbächle (Ibach), E3 + E4 A A A A 
Leimenlöcherbach (Ibach), Z6 + E7 A A A A 
Ibach (Görwihl/Dachsberg), Z7 + E8 A A A A 
Turbenmoosbach E5 A A A A 

 

3.3.2. Wimperfledermaus [1321] 
 
Anzahl Erfassungseinheiten  keine 
Fläche (ha)   
Flächenanteil am FFH-Gebiet (%)  keine LS abgegrenzt 
Erhaltungszustand  A B C 
Fläche (ha)    
Anteil (%)    

 

Ökologie  
Die Wimperfledermaus ist eine wärmeliebende Fledermausart mit Schwerpunktvorkommen in 
West und Südeuropa. In Deutschland erreicht sie ihre nördliche Verbreitungsgrenze in Südba-
den und Südbayern. Die wenigen Wochenstuben in Südbaden liegen in Gebäuden am westli-
chen und südlichen Schwarzwaldrand, die Winterquartiere in Bergwerken des Schwarzwaldes. 
Da die Gesamtpopulation relativ klein ist, werden in den Winterquartieren meist nur Einzeltiere 
gefunden. 

Verbreitung im Gebiet 
Im Raum Dachsberg gelang am 10.03.1991 ein Nachweis in einem Winterquartier, seitdem 
nicht mehr. Das genannte Winterquartier liegt knapp außerhalb des FFH-Gebiets in einem e-
hemaligen Bergwerk, welches Anfang der 1990er Jahre auf Veranlassung des Landesbergamts 
ohne Berücksichtigung von Belangen des Fledermausschutzes zubetoniert wurde (Gerdes 
1995). Es ist davon auszugehen, dass Einzeltiere das Gebiet auf der Suche nach Winterquar-
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tieren durchstreifen. Die vorhandenen Winterquartiere sind für die Art geeignet, liegen jedoch 
relativ weit von den regelmäßig besetzten Winterquartieren entfernt. Sollten Individuen der Art 
die Winterquartiere im Gebiet kennenlernen, so könnte relativ schnell eine Besiedlung erfolgen. 
 

Erfassungsmethoden und -intensität, Erfassungsmethodik  
Im Winter 2006/2007 erfolgten systematische Erhebungen in allen Stollen des Gebiets. In den 
Jahren davor erfolgten zumindest in einigen Stollen Erhebungen. Wimperfledermäuse wurden 
nicht nachgewiesen. 
 

Erhaltungszustand  
Da keine aktuellen Nachweise von Winterfunden vorliegen, wurden keine LS abgegrenzt. Die 
vorhandenen Winterquartiere sind gut für die Art geeignet, vermutlich zufallsbedingt und auf-
grund der Seltenheit der Art jedoch derzeit nicht besiedelt.  
 

3.3.3. Bechsteinfledermaus [1323] 

Anzahl Erfassungseinheiten  3 
Fläche (ha)  3,19 ha 
Flächenanteil am FFH-Gebiet (%)  0,17% 
Erhaltungszustand  A B C 
Fläche (ha) wurde nicht bewertet 
Anteil (%)    

 
Der Puffer um die beiden Stollenmundlöcher bei Unterbildstein liegt nur zu 22% in der beste-
henden FFH-Gebietsabgrenzung. Der Puffer um das Stollenmundloch bei Oberbildstein liegt 
außerhalb der bestehenden FFH-Gebietsabgrenzung. 

Ökologie  
Das Hauptverbreitungsgebiet der Bechsteinfledermaus liegt in der gemäßigten Zone Europas. 
Für Deutschland liegen bis auf wenige Bereiche in Norddeutschland Fundnachweise vor. Eine 
höhere Dichte der Vorkommen zeichnet sich in Süddeutschland ab (MESCHEDE & HELLER 
2000). In Baden-Württemberg ist die Art überwiegend im Bereich der collinen Stufe bis etwa 
450m NN verbreitet (MÜLLLER 2003), wird aber auch in Rhein-nahen Niederungswäldern, in 
zum Teil individuenstarken Vorkommen, nachgewiesen (eigene Daten).  
Die Bechsteinfledermaus ist stark an den Lebensraum Laubmischwald gebunden. Fortpflan-
zungs-Kolonien (Wochenstubenkolonien) sind im Laubmischwald sowie in Niederungswäldern 
bekannt; sie bestehen in der Regel aus 10-40 adulten Weibchen mit ihren Jungtieren. Als Wo-
chenstubenquartiere werden vor allem Baumhöhlen genutzt. Zur Jungenaufzucht nutzt eine Ko-
lonie in der Regel mehrere Quartiere, weshalb die Bechsteinfledermaus auf ein großes Quar-
tierangebot in engem räumlichen Verbund angewiesen ist (SCHLAPP 1990, KERTH 1998, 
WOLZ 1992). Die oftmals solitär lebenden Männchen nutzen teilweise auch abstehende Rin-
denschuppen als Quartier. Im Winter werden Einzeltiere in Untertagequartieren (z.B. Stollen, 
Höhlen, Keller) gefunden, es wird aber vermutet, dass ein Teil der Tiere auch in anderen Quar-
tieren wie z.B. Baum- oder Erdhöhlen überwintert. 
Die Bechsteinfledermaus ist darauf spezialisiert, Beutetiere von Substrat (z.B. von Blättern und 
Stämmen, aber auch vom Boden) abzusammeln. Als Jagdhabitate sind vor allem mehrschichtig 
aufgebaute, dichte Waldbestände bekannt. Obstwiesen werden vor allem im Spätjahr zur Jagd 
aufgesucht. Die individuell genutzten Jagdgebiete sind meist nur wenige ha groß. Durch die 
kleinräumige Lebensweise (Aktionsradius ca. 1,5 km um die Quartiere) sind die Wochenstuben-
kolonien auf ein großes Angebot an nahrungsreichen Jagdhabitaten in Quartiernähe angewie-
sen. Da die Bechsteinfledermaus stark strukturgebunden fliegt, ist sie in der offenen Kulturland-
schaft auf eine gute Vernetzung der Jagdhabitate durch Hecken und Feldgehölze angewiesen. 
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Verbreitung im Gebiet 
Bei der Vergitterung des Stollenmundlochs der Friedrich-August-Grube am 13.04.2002 wurde 
eine Bechsteinfledermaus in einer Bohrpfeife im Eingangsbereich beobachtet. Am 12.01.2003 
wurde eine weitere winterschlafende Bechsteinfledermaus in diesem Winterquartier registriert. 
Potenziell kann die Bechsteinfledermaus in allen drei abgegrenzten Lebensstätten überwintern. 
Über die Nutzung des FFH-Gebiets als Sommerlebensraum liegen keine Erkenntnisse vor. 
Als Lebensstätten werden die Stollenmundlöcher der Friedrich-August-Grube und Schaustollen,  
die beiden Stollenmundlöcher bei Unterbildstein sowie das Stollenmundloch bei Oberbildstein 
mit einem Puffer von 50 Metern abgegrenzt. 
 

Erfassungsmethoden und -intensität Erfassungsmethodik  
Die Artnachweise im FFH-Gebiet beruhen auf Ergebnissen der Winterquartierkontrollen der AG 
Fledermausschutz, Regionalgruppe Südbaden. Die ehrenamtlichen Datenerhebungen wurden 
nicht nach einem systematischen Ansatz durchgeführt und bilden keine geschlossenen Zeitrei-
hen, so dass zur Bestandsentwicklung keine Aussagen getroffen werden können. 
Die Friedrich-August-Grube ist nicht in allen Teilen begeh- und/oder einsehbar, wodurch die 
Anwesenheit weiterer Bechsteinfledermäuse im Winterquartier nicht ausgeschlossen werden 
kann. Zu möglichen Sommerlebensräumen im Bereich des FFH-Gebiets gibt es keine Untersu-
chungen. 
Im Rahmen des LIFE-Projekts erfolgten vor den Stollen (Friedrich-August-Grube, Stollen bei 
Ober- und Unterbildstein, sowie Stollen im Schwarzenbachtal) Netzfänge durch die Arbeitsge-
meinschaft Fledermausschutz Baden-Württemberg e.V., Regionalgruppe Südbaden, bei denen 
aber keine Bechsteinfledermäuse gefangen wurden (HENSLE mündl. Mitteilung). Diese Netz-
fänge sollen im Rahmen des LIFE-Projekt Monitorings im Jahr 2010 wiederholt werden. 
Die Erfassung der Bechsteinfledermaus erfolgte lt. Managementplan-Handbuch auf Gebiets-
ebene. 
 

Erhaltungszustand  
Eine Bewertung wird gemäß den Vorgaben des Managementplan-Handbuchs nicht vorgenom-
men. 
 

3.3.4. Großes Mausohr [1324] 

Anzahl Erfassungseinheiten  1 
Fläche (ha)  1844 ha 
Flächenanteil am FFH-Gebiet (%)  100 % 
Erhaltungszustand  A B C 
Fläche (ha) - 1844 ha - 
Anteil (%) - 100 % - 

 

Ökologie  
Das Große Mausohr ist in Baden-Württemberg annähernd flächendeckend verbreitet. Gebiete 
mit großen Wochenstuben und höherer Populationsdichte finden sich in strukturreichen Land-
schaften der Gäulandschaften sowie der tieferen bis mittleren Höhenlagen der Gebirge. In den 
Hochlagen des Schwarzwaldes ist die Populationsdichte deutlich geringer; Wochenstuben fin-
den sich nur vereinzelt. Auch die höheren Lagen des Schwarzwaldes werden aber gelegentlich 
bis regelmäßig als Jagdhabitate genutzt. Die Bergbaustollen des Schwarzwaldes stellen jedoch 
ein wichtiges Überwinterungsgebiet dar. 
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Verbreitung im Gebiet 
Aus dem Gebiet liegen Nachweise überwinternder Tiere aus verschiedenen Bergbaustollen vor. 
Im Bergwerk der Friedrich-August-Grube beim Klosterweiher sowie im Erkundungsstollen der 
Schluchseewerke im Schwarzenbachtal überwintern regelmäßig zahlreiche (> 5) Große Maus-
ohren. In den Stollen in Oberbildstein, die im Rahmen des Life-Projekts vergittert wurden, waren 
es bisher nur Einzeltiere. Sommernachweise liegen von Netzfängen vor den Stollen der Fried-
rich-August-Gruppe und in Oberbildstein vor. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Art im Oberen 
Hotzenwald Jagdgebiete im Wald oder auf frisch gemähten Wiesen nutzt, die Populationsdichte 
wird jedoch eher gering sein. Vermutlich gibt es keine Wochenstuben (allenfalls in den wärms-
ten Bereichen in Nähe des Albtals), jedoch Männchenquartiere in Baumhöhlen oder Gebäuden. 

Erfassungsmethoden und -intensität, Erfassungsmethodik  
Im Winter 2006/2007 erfolgten systematische Erhebungen in allen Stollen des Gebiets. In den 
Jahren davor erfolgten zumindest in einigen Stollen Erhebungen durch die AG Fledermaus-
schutz. Vor den Stollen wurden Netzfänge und Detektorenerhebungen durchgeführt.  

Erhaltungszustand  
Es liegen nur Erhebungen zu den Winterquartieren vor. Der Erhaltungszustand der Winterquar-
tiere kann als gut eingestuft werden. Hinsichtlich der Jagdhabitate kann nach gutachterlicher 
Einschätzung der Landschaftsstruktur angenommen werden, dass der Erhaltungszustand unter 
Berücksichtigung der klimatischen Rahmenbedingungen ebenfalls gut ist. Zu den Sommerquar-
tieren ist aufgrund fehlender Untersuchungen keine Einschätzung möglich. 
 

3.3.5. Rogers Goldhaarmoos [1338] 

Anzahl Erfassungseinheiten  6 
Fläche (ha)  127,51 ha 
Flächenanteil am FFH-Gebiet (%)  6,81 % 
Erhaltungszustand  A B C 
Fläche (ha) - 127,51 - 
Anteil (%) - 100 % - 

 

Ökologie  
Die Art wächst epiphytisch an Bäumen und Sträuchern im Freistand, meist etwas geschützt in 
kleinen Gehölzgruppen oder -reihen oder am Waldrand. Als Trägerbaum wird die Sal-Weide 
ganz deutlich bevorzugt, im Gebiet gibt es außerdem Vorkommen an Zitter-Pappel und Berg-
Ahorn. In anderen Gebieten findet sich die Art auch auf Esche, Eiche, Hasel und Holunder. Es 
scheint, dass überwiegend Gehölze mit neutraler bis leicht basischer Rinde besiedelt werden. 
Auf Erle, Birke und Vogelkirsche wurde die Art noch nicht gefunden. Vermutlich ist die Borke 
dieser Bäume zu sauer, bzw. zu wenig abgepuffert.   

Verbreitung im Gebiet 
Die Art kommt an insgesamt 16 Trägergehölzen verstreut durch das ganze Gebiet vor. Die ein-
zelnen Vorkommen sind dabei meist sehr klein, oft nicht mehr als 1 cm². Das größte Vorkom-
men, westlich von Ibach, umfasst mehrere kleine Polster mit einer Gesamtdeckung von ca. 20 
cm².  
Einige der Vorkommen liegen mehr oder weniger außerhalb des ursprünglich abgegrenzten 
FFH-Gebiets. Bei der Erfassungseinheit am Wanderparkplatz Oberibach handelt es sich um ei-
ne kleine Gehölzgruppe zwischen Weidfeld und Straße. Die Vorkommen im Weidfeld bei Unte-
ribach befinden sich an einer Trockenmauer mit Baumreihe. 
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Ein Teilgebiet der Erfassungseinheit an der Landstraße zwischen Todtmoos und St. Blasien, 
das Teilgebiet bei Mutterslehen, liegt einige hundert Meter außerhalb des FFH-Gebiets. Es gibt 
dort momentan zwei Vorkommen der Art.  

Erhaltungszustand  
Insgesamt scheint das Gebiet für diese seltene Art eine günstige Region zu sein, da sie mehre-
re Vorkommen hat. Es wurde in der Gehölzpflege bei der Auswahl von Bäumen, die im Frei-
stand verbleiben, in der Vergangenheit im Gebiet ganz stark auf Birke und Vogelbeere gesetzt, 
vermutlich aus landschaftsästhetischen Gründen. Diese sind aber als Trägerbaum für Rogers 
Goldhaarmoos ungeeignet. Würden in den Weidfeldern mehr Gehölzgruppen mit Sal-Weiden 
stehen, wäre die Art im Gebiet vermutlich häufiger. 
Aktuelle Beeinträchtigungen der vorhandenen Vorkommen sind in absehbarer Zeit durch Über-
wachsen der Trägerbäume durch aufkommende Fichten an zwei Stellen an der L 150 nördlich 
von Ibach zu erwarten. 
Der Gesamtwert der Lebensstätte ist mit B zu bewerten. Es sind zwar mehrere Vorkommen der 
Art gefunden worden, diese sind in der Regel jedoch sehr zerstreut und eher klein. Dies liegt 
vor allem am geringen Angebot geeigneter Trägergehölze, was leicht zu verbessern wäre, zu-
mal die Art über das gesamte Gebiet verteilt anzutreffen ist. Dies belegt die hohe Bedeutung, 
die das Gebiet für die Art besitzt.  
 

3.3.6. 2Auerhuhn [A108]  

Anzahl Erfassungseinheiten   
Auerhuhnrelevante Fläche Priorität 1 
und 2 (ha)  620,2 ha 

Flächenanteil am SPA-Gebiet (%)  20,8 % 
Erhaltungszustand  A B C 
Fläche (ha) - - 620,2 
Anteil (%) - - 100 

 
Ökologie und Bestandsentwicklung 
Das Auerhuhn benötigt lichte, reich strukturierte Nadelmischwälder mit reichlicher Bodenvegeta-
tion v.a. mit Heidelbeere. Dies findet es vor allem in den höheren Mittelgebirgs- und Gebirgsre-
gionen. 
Das Auerhuhn als bundesweit und landesweit vom Aussterben bedrohte Art (RL1) qualifiziert 
Waldgebiete durch ihr Vorkommen als überregional bedeutsam. Die Erhaltung und die Wieder-
besiedlung dieser Waldhuhnart gilt im Oberen Hotzenwald als wichtiges Teilziel der Waldbe-
wirtschaftung, gilt sie doch als Indikatorart für Biodiversität und als Charaktervogel des 
Schwarzwalds. Das Vorkommen des Auerhuhns vermittelt eine intakte Waldlandschaft, die ins-
besondere im Hinblick auf den Tourismus eine wichtige Grundlage für Aktivitäten zur Abstim-
mung von Räumlichen Konzeptionen darstellt. Der Obere Hotzenwald ist auch in der Flächen-
kulisse  des „Aktionsplans Auerhuhn“ enthalten, der die langfristige Erhaltung einer überlebens-
fähigen Population zum Ziel hat.  
 
Nachweise und Verbreitung im Gebiet:  

Ein Auerhuhnvorkommen ist nur sehr schwer zu erheben und erfolgt im Schwarzwald durch die 
FVA seit 1993 in Form eines Zufallsmonitorings und systematischer Balzplatzzählungen. Die 
Balzplatzzählungen dienen der Einschätzung eines Mindestbestandes an Auerhähnen, bei dem 
angenommenen Geschlechterverhältnis von 1:1 ergibt sich durch eine Verdoppelung der Auer-
hahnzahlen die Zahl der insgesamt vorhandenen Auerhühner. Aus dem Zufallsmonitoring las-
sen sich keine Bestandeszahlen ableiten, lediglich in Gebieten mit sehr geringer Dichte eine 
sehr grobe Schätzung der vorhandenen Auerhühner. 
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Ein Vergleich der Auerhuhnkartierungen der FVA von 1993 und 2008 belegt den drastischen 
Rückgang der Auerhuhnpopulation im Natura 2000 Gebiet (Suchant 2008). 1993 konnten im 
Untersuchungsgebiet noch 18 balzende Hähne gezählt werden, 2008 wurden keine Balz im Un-
tersuchungsgebiet beobachtet Die in den letzten 15 Jahren verstärkt zu beobachtende Rück-
gangtendenz setzte bereits in den 70er Jahren ein. Als Hauptgrund für den Rückgang wird die 
Verschlechterung der Lebensraumqualität angesehen. 
Seit Projektbeginn sind nur Einzelnachweise von Auerhühnern gelungen, die zur abgesicherten 
Bestimmung einer Bestandesdichte notwendige Zählung an einem Balzplatz ist nach wie vor 
nicht möglich, da kein aktueller Balzplatz bekannt ist. Dennoch kann aufgrund der aktuellen 
Einzelnachweise davon ausgegangen werden, dass im LIFE-Gebiet Auerhühner vorkommen 
und das Gebiet von Auerhühnern wiederbesiedelt werden kann. Da aktuell kein Verbreitungs-
gebiet abgegrenzt werden kann, werden die in der Flächenkulisse des Aktionsplans Auerhuhn 
enthaltenen auerhuhnrelevanten Waldflächen mit den Prioritäten 1 und 2 als Grundlage für das 
künftige Management herangezogen. Aufgrund von Telemetriestudien im Schwarzwald ist an-
zunehmen, dass diese Flächen von anderen Subpopulationen aus wiederbesiedelt werden 
können.  
 
Habitatqualität 
Das Natura 2000 Gebiet ist geprägt von ausgedehnten Flächen mit gedrängten bis lockeren 
Fichten- und Tannenbeständen. Dazwischen liegen inselartig Moorgebiete mit offenen Fichten- 
und Spirkenwäldern. Diese lichten Waldstrukturen der Moorbereiche mit hoher Heidelbeerde-
ckung und Randlinien bieten sehr guten Lebensraum für das Auerhuhn. Aufgrund des großen 
Flächenanspruchs von Auerhühnern reichen die relativ kleinen Gebiete aber nicht für eine stän-
dige Besiedlung aus. Durch die intensiven Bemühungen im Rahmen des LIFE Projekts stehen 
aber aktuell ausreichend große und zusammenhängende Waldflächen mit hoher Lebensraum-
qualität zur Verfügung.  
Um diesem Sachverhalt gerecht zu werden, wurden als „Lebensraumstätten Auerhuhn“ nicht 
nur die wenigen kleinen Bereiche der zufälligen Beobachtungen angegeben, sondern alle Flä-
chen im Natura 2000 Gebiet mit einem hohen landschaftsökologischen Lebensraumpotential 
(Braunisch 2007). Diese Flächen wurden auch bei der Erstellung des „Aktionsplans Auerhuhn“ 
als Grundlage herangezogen, um den langfristigen Erhalt der lokalen Auerhuhn-Metapopulation 
im Schwarzwald sicherzustellen (www.waldwissen.net). 
 

3.3.7. 2Hohltaube [A207] 

Anzahl Erfassungseinheiten  1 
Fläche (ha)  3,33 ha 
Flächenanteil am SPA-Gebiet (%)  0,1 % 
Erhaltungszustand  A B C 
Fläche (ha) - - 3,33 ha 
Anteil (%) - - 100 % 

 
Ökologie und Bestandsentwicklung 
Die Hohltaube ist in Baden-Württemberg relativ weit verbreitet, erreicht jedoch selten hohe 
Dichten (HÖLZINGER & MAHLER 2001). Die Hohltaube wird aktuell in Baden-Württemberg als Art 
der Vorwarnliste geführt (LUBW 2007). Bei dieser landesweit regelmäßig brütenden heimischen 
Vogelart wurde eine Abnahme des Bestandes zwischen 20 und 50 % festgestellt! Der Brutbe-
stand wird für das Land auf 3000-4000 Brutpaare geschätzt (LUBW 2007). 
Da die Art ihren Verbreitungsschwerpunkt eher in tieferen Lagen hat, ist sie in den Hochlagen 
des Schwarzwalds nur selten zu finden. Als Sekundärnutzer von Schwarzspechthöhlen ist sie 
auf ihn als Höhlenbauer angewiesen und tritt direkt mit dem Raufußkauz in Konkurrenz. Die Tie-
re sind nicht nur auf geeignete Höhlen angewiesen, sondern brauchen auch erreichbare Freiflä-
chen in der Nähe zur Nahrungsaufnahme. 
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Erfassung:  

Während der Kartierungen 2006 und 2007 wurden keine Hohltauben in den Untersuchungsflä-
chen mit nur wenigen alten Buchen registriert. Im Frühjahr 2008 wurde die Hohltaube im Osten 
des Vogelschutz-Teilgebiets Oberer Hotzenwald gezielt in einem Bereich erfasst, der bereits 
von SPITZNAGEL (1997) als Brutplatz erwähnt wurde. Durch Klangattrappeneinsatz und gezielte 
Beobachtungen bei mehreren Geländebegehungen konnten 2008 ein bis zwei Brutpaare inner-
halb einer Lebensstätte nachgewiesen werden. Außerdem wurde dort ein Höhlenzentrum ge-
funden, in dem auch der Schwarzspecht brütete.  
 
Nachweise und Verbreitung im Gebiet:  

Die Hohltaube ist als Brutvogel im Hotzenwald nachgewiesen, aber nur wenige Nachweise be-
finden sich innerhalb des Vogelschutzgebiets. Es sind nur wenige ältere Waldbestände mit hö-
heren Buchenanteilen als potentielle Lebensräume geeignet. Von den sieben registrierten Hohl-
tauben im Jahr 1997 (SPITZNAGEL) liegt nur eine Registrierung innerhalb des Vogelschutz-
Teilgebiets. Dieses Vorkommen wurde 2008 überprüft und bestätigt. Die von KNOCH (2004) an-
gegebenen Vorkommen der Hohltaube befinden sich ebenfalls außerhalb des Vogelschutzge-
biets. Lediglich ein Nachweis aus dem Jahr 2000 liegt innerhalb des Kirchspielwaldes.  
Die Hohltaube besitzt im Gebiet den Status eines regelmäßigen Brutvogels mit zwei bis drei 
Brutpaaren.  
 
Habitatqualität:  

Durch die Seltenheit des Schwarzspechts sind geeignete Bruthöhlen angrenzend an Nahrungs-
habitate im Offenland nur selten vorhanden. Es ist wahrscheinlich, dass der Mangel an passen-
den Bruthöhlen das Vorkommen stark begrenzt bzw. durch Fehlen dieser Requisite in vielen 
Bereichen unmöglich macht. Durch den Mangel an älteren Buchenbeständen wird sich dieser 
Mangel innerhalb der nächsten Jahre auch nicht ausgleichen.  
Insgesamt ist die Habitatqualität der Flächen für die Hohltaube eingeschränkt (Angebot an 
Bruthöhlen und Höhenlage). Nur an einer Stelle des Gebiets wurde ein besetztes Höhlenzent-
rum mit starken Altbuchen gefunden, das mindestens 10 potentielle Bruthöhlen für die Hohltau-
be aufweist. Angrenzend befinden sich geeignete Nahrungshabitate im Offenland.  
 
Bewertung des Erhaltungszustandes (Gesamtbewertung): 

Für den bearbeiteten Teilbereich wird ein guter bis durchschnittlicher Erhaltungszustand (C) 
festgestellt.  
 
Gesamtbewertung Habitateignung und mittelfristige Prognose C 
Gesamtbewertung Revierdichte C 
Bewertung der Beeinträchtigungen B 
Gesamtbewertung des Erhaltungszustandes C 
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3.3.8. 2Sperlingskauz [A217] 

Anzahl Erfassungseinheiten  2 
Fläche (ha)  2016 ha 
Flächenanteil am SPA-Gebiet (%)  68 % 
Erhaltungszustand  A B C 
Fläche (ha) - 2016 ha - 
Anteil (%) - 100 % - 

 
Ökologie und Bestandsentwicklung 
Der Sperlingskauz ist auf alte, leerstehende Buntspechthöhlen (Dreizehenspechthöhlen) zur 
Brut angewiesen. Diese findet er in nadelholzreichen Wäldern mit Altholzbeständen und höhe-
ren Anteilen stehenden Totholzes (vgl. HOHLFELD 1997). Der Sperlingskauz galt im Schwarz-
wald bis in die 70-er Jahre als ausgesprochen selten (HÖLZINGER 2001). Im Oberen Hotzenwald 
wurde er seit 1980 vermehrt festgestellt (KNOCH & DORKA 2002). Generell hat die kleine Eule im 
gesamten Schwarzwald seit dieser Zeit wieder zugenommen. Der Bestand in Baden-
Württemberg wird auf über 150 Brutpaare mit steigender Tendenz geschätzt.  
 
Erfassung 

Die Erfassung des Sperlingskauzes erfolgte 2007 von Ende Februar bis Mitte Juni in den spä-
ten Abend- und in den frühen Morgenstunden (Dämmerung). Rufende Tiere wurden verhört, bei 
Sichtbeobachtungen folgte der Beobachter den Tieren. Die Kleinvogelreaktion (Hassen auf 
„Gesang“ des Kauzes) auf die Klangattrappe wurde an geeigneten Lebensstätten getestet und 
notiert. Die Kontrollgänge umfassten die gesamte Untersuchungsfläche. Die Kontrolle potentiel-
ler Höhlenbäume führte zu mehreren Brutnachweisen. Die Erfahrung und Kenntnisse aus den 
Vorjahren kamen der Erfassung 2007 voll zu Gute. In die Auswertungen fließen die Beobach-
tungen von PURSCHKE aus den Jahren 2004-2006 im Kirchspielwald mit ein.   
 
Nachweise und Verbreitung im Gebiet 

Besonders intensiv wurden die Flächen im Kirchspielwald untersucht, in denen PURSCHKE die 
Art schon seit 2005 kartierte. Dort wurden 2005 sechs Brutnachweise erbracht. 2006 konnte 
kein Brutnachweis erbracht werden. Die Ursache war vermutlich die schlechte Nahrungsversor-
gung durch ein Bestandestief bei den Mäusen im Wald. 2007 gab es drei Brutnachweise. Süd-
lich des Fohrenmooses wurde 2007 ein rufender Sperlingskauz registriert und im Bereich der 
Leimenlöcher gab es im Laufe der Brutzeit zwei Registrierungen. Im Revier bei den Leimenlö-
chern antwortete der Sperlingskauz auf die Klangattrappe und rief frühmorgens ohne Klangatt-
rappe. Im zweiten Revier nahe dem Fohrenmoos war die Rufaktivität gering. Hier war jedoch 
die Kleinvogelreaktion am ausgeprägtesten. Nach KNOCH (mündlich) ist der Standort traditionell 
seit Jahrzehnten vom Sperlingskauz besetzt. In beiden Flächen wird ein weiteres Revier des 
Sperlingskauzes vermutet. Zwei weitere Nachweise erfolgten im Gebiet Rüttewies. Ein weiteres 
Revier mit einem Nestfund befand sich knapp außerhalb der Erfassungsgrenzen beim Kirch-
spielwald. Der Höhlenbaum liegt bereits außerhalb des Vogelschutzgebiets. Insgesamt wurden 
im Erfassungsjahr 2007 mindestens sechs Reviere in den Untersuchungsflächen nachgewie-
sen. Das weist auf eine verhältnismäßig hohe Gesamtdichte des Sperlingskauzes im Oberen 
Hotzenwald hin.  
Die Nachweise 2007 im Kirchspielwald und in den Wäldern auf der Westseite von Ibach sowie 
im Bereich Rütte decken sich mit den Ergebnissen der Untersuchungen früherer Jahre. Der 
Sperlingskauz ist ein regelmäßiger Brutvogel in den großflächigeren Waldbereichen dieses 
Teilbereichs des Vogelschutzgebiets. Seine Siedlungsdichte im Oberen Hotzenwald ist wahr-
scheinlich höher als die aktuellen Untersuchungsergebnisse vermuten lassen, da die Untersu-
chungsflächen nicht das gesamte Gebiet umfassten.  
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KNOCH & DORKA (2002) erfassten in den 1990-er Jahren 15 Reviere im Oberen Hotzenwald. 
Davon befanden sich mindestens 10 Reviere im Vogelschutz-Teilgebiet.  
 
Habitatqualität:  

Die Dichte des Buntspechtes im Oberen Hotzenwald ist vergleichsweise gering. Die kartierten 
Bruten des Sperlingskauzes – alle in Buntspechthöhlen – befanden sich in Fichten, Weißtannen 
und Moor-Kiefern. Sie wurden sowohl in lebenden als auch abgestorbenen Bäumen gefunden. 
PURSCHKE stellte bei seinen Untersuchungen fest, dass sich fast 80 % aller gefundenen Bunt-
spechthöhlen in Totholz befanden. Im Gegensatz zum Schwarzspecht zimmert der Buntspecht 
auch in dünnere tote Bäume (BHD <25 cm) Höhlen. Der Sperlingskauz nimmt auch diese Höh-
len als Bruthöhlen an.  
Insgesamt scheint die Höhlenbaumsituation im Oberen Hotzenwald für den Sperlingskauz bes-
ser zu sein als für den Raufußkauz, da das Angebot an geeigneten Höhlen deutlich größer ist. 
Da der Sperlingskauz sowohl Mäuse als auch Vögel erbeutet (GLUTZ V.BLOTZHEIM, U.N. & BAU-
ER, K. 1980) ist er nicht so eng an die Zyklen der Kleinnager gebunden wie der Raufußkauz. 
Daraus resultiert eine gewisse Flexibilität, die ihm im Oberen Hotzenwald längerfristig hohe Po-
pulationsdichten erlaubt. Seit der Zunahme in den 1980-er Jahren wird der Obere Hotzenwald 
in teilweise sehr hohen Dichten (z. B. Kirchspielwald 2005) besiedelt. Daraus lässt sich schlie-
ßen, dass die Habitate dort günstige Strukturen für den Sperlingskauz besitzen. Insgesamt ist 
die Habitatqualität im Oberen Hotzenwald mit ausreichendem Angebot an Brutmöglichkeiten 
und vielseitigen Nahrungshabitaten gut. Die Verteilung der Buntspechthöhlen determiniert auch 
die Besiedelbarkeit durch den Sperlingskauz. Offene Flächen wurden gemieden. Nur ein unbe-
kannter Anteil der sichtbaren Buntspechthöhlen erfüllt tatsächlich die Bedingungen für eine er-
folgreiche Brut.    
 
Bewertung des Erhaltungszustands (Gesamtbewertung): 

Für den bearbeiteten Teilbereich wird ein guter Erhaltungszustand (B) festgestellt.  
 
Gesamtbewertung Habitateignung und mittelfristige Prognose B 
Gesamtbewertung Revierdichte A 
Bewertung der Beeinträchtigungen A 
Gesamtbewertung des Erhaltungszustandes B 

 

3.3.9. 2Raufußkauz [A223] 

Anzahl Erfassungseinheiten  1 
Fläche (ha)  1924 ha 
Flächenanteil am SPA-Gebiet (%)  65 % 
Erhaltungszustand  A B C 
Fläche (ha) - 1924 ha - 
Anteil (%) - 100 % - 

 
Ökologie und Bestandsentwicklung 
Der Raufußkauz (Vorwarnliste) ist eine streng nachtaktive Vogelart und deswegen schwer 
nachzuweisen. Sein Verbreitungsschwerpunkt innerhalb Baden-Württembergs liegt im 
Schwarzwald, wo bis zu 200 Brutpaare leben. Obwohl die Bestände von Jahr zu Jahr stark 
schwanken, stellt HÖLZINGER (2001) keinen negativen Bestandestrend fest. SPITZNAGEL (1996) 
schreibt sogar von einer möglichen Zunahme des Bestandes im Schwarzwald. Dort bevorzugen 
sie die nadelholzreichen Bergmischwälder - oft die traditionellen Femel- oder Planterwälder - 
der kühleren Höhenlagen mit alten Bäume, in die zuvor der Schwarzspecht seine Höhlen ge-
zimmert hat. Die Häufigkeit der Tiere ist offenbar auch in hohem Maße vom Nahrungsangebot 
abhängig. Da sich der Raufußkauz ganz überwiegend von Mäusen ernährt, reagieren die Be-
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stände stark auf Jahre mit Massenvermehrungen der Mäuse. Offene Lichtungen oder kleine 
Moore innerhalb seines Reviers wirken sich durch erleichterte Jagdbedingungen günstig auf die 
Nahrungssuche aus. 
 
Erfassung 
Die Erfassung des Raufußkauzes erfolgte nachts durch das Verhören rufender Tiere. Dabei 
wurde auch die Klangattrappe verwendet. 2006 wurde ab Ende April verhört, mit nur einem 
Nachweis im Kirchspielwald. Die Kartierung 2007 von Ende Februar bis Mitte Juni war sehr viel 
erfolgreicher. Die Kontrollgänge umfassten die gesamte Untersuchungsfläche. In den meisten 
Fällen wurden die Rufe jedoch ohne Klangattrappeneinsatz wahrgenommen. Die Kontrolle po-
tentieller Höhlenbäume führte zu drei Brutnachweisen. In die Auswertungen fließen die Beo-
bachtungen von PURSCHKE aus den Jahren 2004-2006 im Kirchspielwald mit ein.   
 
Nachweise und Verbreitung im Gebiet 
Insgesamt gab es 2007 sechs bis sieben Reviere, die zumindest teilweise in die Untersu-
chungsfläche hineinragten. Die Revierinhaber verhielten sich sehr unterschiedlich. Im Revier 
beim Althüttenmoos begann das Männchen Ende März 2007 lang und anhaltend zu rufen. Im 
zweiten Revier nahe dem Fohrenmoos war die Rufaktivität gering. Hier gelang ein Brutnach-
weis, da die Jungen als Reaktion auf den Einsatz der Klangattrappe aus der Bruthöhle riefen. 
Das dritte Revier lag randlich im Bereich Leimenlöcher/Rütte. Dort wurde ein Raufußkauz kurz 
rufend am 5.März verhört und erst wieder am 7.Juni bestätigt, obwohl dazwischen einige A-
bend- und Morgenbegänge lagen und eine ganze Nacht in der Nähe verhört wurde. Das Revier 
dieses Raufußkauzes berührt die Fläche wahrscheinlich nur randlich.  
Im Kirchspielwald gab es 2007 zwei Brutnachweise. Darüber hinaus wurde ein weiteres Revier 
in der Nähe des Bereiches „Ob der Säge“ festgestellt. Ein viertes Revier reichte beim Langmoos 
vermutlich über das Natura 2000-Gebiet „Oberer Hotzenwald“ hinaus. Die Ergebnisse zeigen, 
dass Raufußkäuze im Kirchspielwald besonders hohe Dichten erreichen. Sie decken sich mit 
den Kartierungsergebnissen früherer Jahre. Die Untersuchungen von PURSCHKE 2005 zeigten 
im Kirchspielwald ähnliche Dichten und Revierverteilungen wie 2007. 2006 war dagegen offen-
sichtlich ein schlechtes Jahr mit nur einer Brut im Kirchspielwald.  
Der Raufußkauz ist ein regelmäßiger Brutvogel in den großflächigeren Waldbereichen des Na-
tura 2000-Gebiets. Seine Siedlungsdichte im Oberen Hotzenwald ist vergleichsweise hoch, hier 
befindet sich einer der Verbreitungsschwerpunkte des Raufußkauzes im Südschwarzwald; auch 
nach SPITZNAGEL (1997). Er untersuchte den Hotzenwald großflächig zwischen 1996-1998. Die 
feststellbaren Raufußkauznachweise schwankten bei ihm jährlich sehr stark.  
KNOCH (2004) stellt den Kirchspielwald als besonders dicht besiedelten Raum dar. Er macht 
deutlich, dass die Territorien langjährig genutzt werden und eine oft über dreißigjährige Traditi-
on besitzen. KNOCH gibt die Dichte der Tiere in der Region mit durchschnittlich fünf bis zehn 
Brutpaaren an. Seine Einschätzung deckt sich gut mit der 2007 vorgefundenen Situation.  
 
Habitatqualität 
Im Gebiet sind vergleichsweise wenig geeignete Bruthöhlenbäume vorhanden. Zum einen ist 
der Anteil älterer Buchen an den Beständen gering, zum anderen ist die Dichte des Schwarz-
spechtes als notwendiger Höhlenbauer nicht hoch. Auch die Anteile an dickerem stehendem 
Totholz im Wald sind verhältnismäßig klein, da die Flächen keine Bannwälder beinhalten, in de-
nen sich Totholz stärkerer Dimension akkumulieren könnte.  
Dadurch besteht für den Raufußkauz eine Limitierung der Brutplätze. Die momentane Habitat-
qualität ist daher in Bezug auf die Brutmöglichkeiten eingeschränkt. 2007 war ein gutes Mäuse-
jahr (Hauptbeute) und bot wahrscheinlich mehr Nahrung als aufgrund der eingeschränkten 
Brutmöglichkeiten vom Raufußkauz genutzt werden konnte. Die Situation wird sich im Laufe der 
nächsten Jahrzehnte vermutlich verbessern, da in einigen Bereichen jüngere Buchen in Dimen-
sionen hineinwachsen, die sie als potentielle Höhlenbäume interessant machen. 
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Bewertung des Erhaltungszustandes (Gesamtbewertung) 
Für den bearbeiteten Teilbereich wird ein guter Erhaltungszustand (B) festgestellt.  
 
Gesamtbewertung Habitateignung und mittelfristige Prognose B 
Gesamtbewertung Revierdichte A 
Bewertung der Beeinträchtigungen B 
Gesamtbewertung des Erhaltungszustandes B 

 
 

3.3.10. Ringdrossel [A282] 

Anzahl Erfassungseinheiten  2 
Fläche (ha)  2847 ha 
Flächenanteil am SPA-Gebiet (%)  96 % 
Erhaltungszustand  A B C 
Fläche (ha) 515 2332 - 
Anteil (%) 18% 82% - 

 
Ökologie und Bestandsentwicklung 
Die Ringdrossel (Vorwarnliste) als boreal-alpine Art lebt in den höheren Gebirgslagen und im 
Norden Europas. Sie besitzt im Schwarzwald ihren Verbreitungsschwerpunkt innerhalb von Ba-
den-Württemberg. Sie kommt nur in den höheren Lagen in den Nadelwäldern vor. Die Ring-
drossel besiedelt vorwiegend alte, lichte, stufig aufgebaute Nadelwälder und deren Randberei-
che als Bruthabitate. Das Nest wird meist innerhalb von dichten jungen Nadelbäumen wie Fich-
ten oder Tannen angelegt, deren Kronen sie als Singwarten nutzt. Oft siedelt sie an Oberhän-
gen, aber manchmal auch an Waldrändern in unmittelbarer Nähe der Weidfelder. Sowohl die 
Weidfeldbereiche, als auch Lichtungen innerhalb des Waldes sind wichtige Nahrungshabitate. 
Dort suchen die Tiere die Nahrung überwiegend am Boden. Dabei spielen Regenwürmer eine 
wichtige Rolle. Die Ringdrossel ist also auf die mosaikartige Vernetzung von Wald- und Offen-
landbereichen angewiesen. 
Die Vogelart gilt in Baden-Württemberg aufgrund ihres eingeschränkten Verbreitungsgebiets als 
potentiell gefährdet. Momentan lässt jedoch nichts auf einen Rückgang der Art innerhalb des 
letzten Jahrzehnts schließen.  

Erfassung 
Die Erfassung der Ringdrossel erfolgte auf Teilflächen 2006 und 2007 von Anfang März bis En-
de Juni. Die Klangattrappe wurde immer wieder eingesetzt, ihre Verwendung führte jedoch nur 
in wenigen Fällen zu einer Registrierung. Auch in den Bereichen mit hoher Dichte sangen ver-
hältnismäßig wenig Ringdrosseln. Viele der scheuen Ringdrosseln wurden warnend oder als 
Sichtbeobachtungen erfasst. Die Registrierung der Tiere wurde durch die hohen Dichten von 
Sing- und Misteldrossel erschwert. In großen Bereichen des Untersuchungsgebiets wurden kei-
ne Ringdrosseln registriert. Dort sind allerdings Vorkommen in früheren Jahren von verschiede-
nen Autoren dokumentiert (vgl. ZINKE 1988, MANN 1990, SPITZNAGEL 1997, KNOCH 2002). In die 
Auswertungen fließen die Beobachtungen von PURSCHKE aus den Jahren 2004-2006 im Kirch-
spielwald mit ein.   
 
Nachweise und Verbreitung im Gebiet 
KNOCH (2002) gibt die Ringdrossel als typischen Bewohner der höheren Lagen des Oberen 
Hotzenwaldes an. Während MANN (1990) für die Region ca. 40 Reviere angibt, registrierte 
SPITZNAGEL (1997) sehr viel mehr singende Männchen und schätzte die Dichte deutlich höher 
ein. Die Ergebnisse der Erfassungen 2006 und 2007 geben ein räumlich sehr heterogenes Bild 
ab. Der Verbreitungsschwerpunkt der Vogelart im SPA-Teilgebiet Oberer Hotzenwald mit 
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Nachmeldekulisse ist eindeutig im Kirchspielwald zu finden. Dort schätzt PURSCHKE die Sied-
lungsdichte als ausgesprochen hoch ein. Nach HÖLZINGER (1999) können Ringdrosseln kleinflä-
chig sehr dicht beieinander brüten. Dies ist im Kirchspielwald der Fall, wie die zahlreichen Re-
gistrierungen zeigen mit bis zu vier singenden Männchen gleichzeitig. In den anderen Berei-
chen des Gebiets waren Ringdrosseln deutlich seltener. Selbst in typischen Ringdrosselhabita-
ten gelangen Registrierungen nur relativ selten. Die Dichte der Tiere war hier viel geringer als 
im Kirchspielwald. Dennoch kann aufgrund der umfangreichen Literaturdaten das ganze SPA-
Teilgebiet Oberer Hotzenwald als Lebensstätte der Ringdrossel betrachtet werden. Die Vögel 
brüten nach KNOCH in den dichten Wäldern der oberen Hanglagen und fliegen zur Nahrungssu-
che weitere Strecken bis zu den offenen Weidfeldern. So flog zwischen Oberibach und Mutters-
lehen ein Paar über einen Kilometer.  
 
Habitatqualität 
Diese mosaikartige Vernetzung von Wald- und Offenlandbereichen ist in großen Bereichen des 
Natura 2000-Gebiets Oberen Hotzenwald gegeben. Dadurch kann die Habitatqualität für diese 
Vogelart hier generell als gut bezeichnet werden. Im Kirchspielwald erreichen die Tiere beson-
ders hohe Dichten. Die Habitatqualität ist dort hervorragend. Die reguläre forstliche Bewirtschaf-
tung wirkt sich auf die Ringdrossel im Regelfall nicht negativ aus. Auch die landwirtschaftliche 
Nutzung der Freiflächen ist für die Ringdrossel verhältnismäßig unproblematisch. Solange die 
Nutzungsintensivierung sich nicht negativ auf den Bestand an Würmern im Offenland auswirkt, 
ist die Ringdrossel davon nicht betroffen.  
 
Bewertung des Erhaltungszustandes (Gesamtbewertung): 

Für den bearbeiteten Teilbereich des Vogelschutzgebiets wird ein guter Erhaltungszustand (B) 
festgestellt. Für den Teilbereich Kirchspielwald wird ein hervorragender Erhaltungszustand (A) 
festgestellt.  
 
Gesamtbewertung Habitateignung und mittelfristige Prognose B 
Gesamtbewertung Revierdichte A 
Bewertung der Beeinträchtigungen A 
Gesamtbewertung des Erhaltungszustandes B 

 

3.3.11. 2Schwarzspecht [A236] 

Anzahl Erfassungseinheiten  1 
Fläche (ha)  2223 ha 
Flächenanteil am SPA-Gebiet (%)  75 % 
Erhaltungszustand  A B C 

Fläche (ha) - - 2223,3 
ha 

Anteil (%) - - 100 % 
 
Ökologie und Bestandsentwicklung 
Der Schwarzspecht ist in Baden-Württemberg in seinem Bestand zur Zeit nicht bedroht. Als re-
gelmäßiger Brutvogel besiedelt er alle größeren Waldgebiete des Landes. Da die Spechte als 
Höhlenbauer eine sehr wichtige Funktion für sekundäre Höhlenbrüter besitzen, ist der Schutz 
des Schwarzspechtes Voraussetzung zum erfolgreichen Schutz der Kleineulen und der Hohl-
taube, die in ihren Beständen bedroht sind. Eine wichtige Voraussetzung für den Höhlenbau 
sind Althölzer, da ein geeigneter Stamm auch mehrere Meter über dem Erdboden einen 
Durchmesser von > 35 cm (BHD mind. ca. 60 cm) aufweisen muss. Die Größe der Reviere des 
Schwarzspechts variiert je nach Lebensraum und Nahrungsangebot stark, bevorzugte Nahrung 
sind Ameisen und in Totholz bohrende Käfer mit ihren Larven und Puppen. In den höheren La-
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gen des Schwarzwalds können die Reviere sehr viel größer sein als in den Tieflagen, so dass 
der Schwarzspecht größere Entfernungen von seinen potentiellen Brutplätzen zu geeigneten 
Nahrungshabitaten zurücklegen muss.  
 

Erfassung 
Die Erfassung des Schwarzspechts erfolgte im Frühjahr 2006 und 2007 in ausgewählten Wald-
flächen im Teilbereich Kirchspielwald des Vogelschutzgebiets und im FFH-Gebiet. 2006 began-
nen die Kartierungen Ende April und dauerten bis Ende Juni, 2007 wurden sie bereits von Ende 
Februar bis Ende Juni durchgeführt. Der überwiegende Anteil der Registrierungen erfolgte auf-
grund von rufenden Tieren. Die Klangattrappe kam während der Begänge vereinzelt zum Ein-
satz. In die Auswertungen fließen die Beobachtungen von PURSCHKE aus den Jahren 2004-
2006 im Kirchspielwald mit ein.   
 
Nachweise und Verbreitung im Gebiet 
Aufgrund von Hackspuren an toten Bäumen ist die Nutzung praktisch aller Altbestände im Natu-
ra 2000-Gebiet „Oberer Hotzenwald“ durch den Schwarzspecht belegt.  
Die meisten Nachweise des Schwarzspechts stammen aus dem südlichen Kirchspielwald. Dort 
gelangen 2007 zwölf Nachweise, bei denen es sich in den meisten Fällen um rufende Tiere und 
in einem Fall um einen trommelnden Schwarzspecht handelte. Die Beobachtungen zum Revier 
wurden an vier verschiedenen Tagen gemacht.  
Ein weiterer trommelnder Schwarzspecht wurde mehrfach in den Altholzbeständen nördlich des 
Ibacher Fohrenmooses registriert. Da dort eine Buche mit mehreren älteren Schwarzspechthöh-
len gefunden wurde, befand sich zumindest früher dort ein Schwarzspechtrevier, möglicherwei-
se war es auch 2007 besetzt. 
Ein weiteres Revier erstreckt sich wahrscheinlich über die nördliche Grenze des Natura 2000-
Gebiets zwischen Oberibach und Mutterslehen hinaus. Dort wurden 2007 dreimal rufende 
Schwarzspechte und einmal Trommeln registriert.  
Im NSG Rüttewies gab es 2007 zwei Registrierungen des Schwarzspechts. Einmal ein rufendes 
Tier und einmal eine Beobachtung während der Nahrungssuche an einem Ameisenhaufen. Da 
hier kein direkt revieranzeigendes Verhalten beobachtet wurde, bleibt offen, ob es sich um ein 
Schwarzspechtrevier handelte.  
Weitere Schwarzspechtbeobachtungen erfolgten 2006 nördlich von Ruchenschwand und an der 
K 6590 nördlich von Ennersbach.  
Insgesamt wird im Oberen Hotzenwald von mindestens zwei besetzten Schwarzspechtrevieren 
und ein oder zwei Teilrevieren ausgegangen. Die Gesamtfläche der Lebensstätte des Schwarz-
spechts im Natura 2000-Gebiet beträgt 2227 ha. Daraus ergibt sich eine relativ geringe Revier-
dichte von weniger als zwei Revieren pro 1000 ha. Diese Dichte ist für montane Lagen mit viel 
Nadelholz nicht ungewöhnlich. 
 
Habitatqualität 
Im Natura 2000-Gebiet „Oberer Hotzenwald“ sind vergleichsweise wenig geeignete Bruthöhlen-
bäume vorhanden. Sowohl der Anteil älterer Buchen, als auch an starkem stehendem Totholz 
ist in den Beständen verhältnismäßig gering. Über ein Drittel der Waldflächen im Gebiet besteht 
aus jüngeren Beständen, die als Lebensräume für den Schwarzspecht kaum geeignet sind. Die 
Buche als potentielle Höhlenbaumart ist am Aufbau der Altbestände nur in sehr geringem Um-
fang beteiligt. Die dauerwaldartigen Strukturen besonders im Kirchspielwald lassen eine starke 
Durchmischung der Altersklassen entstehen. Bäume unterschiedlichen Alters sind über nahezu 
die ganze Fläche verteilt, was für eine hohe Strukturvielfalt sorgt. Althölzer beschränken sich 
waldbaulich bedingt auf wenige starke Bäume oder fehlen als arrondiertes Kollektiv. Das be-
deutet, dass die Höhlenbäume nicht nach Altersklassenkarten verteilt oder in einem Suchfens-
ter zu erwarten sind. Aufgrund der forstwirtschaftlichen Nutzung und durch das Fehlen von 
Bannwaldgebieten im Oberen Hotzenwald sind die Anteile an stehendem Totholz in höheren 
Durchmesserklassen sehr gering. Wo vorhanden, werden tote Bäume nach PURSCHKE im Obe-
ren Hotzenwald ebenfalls als Höhlenbäume vom Schwarzspecht genutzt. Lebende Altbuchen 
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bieten oft über längere Zeit Brutmöglichkeiten, sie werden durch etagenartige Anlage immer 
neuer Bruthöhlen über mehrere Jahre genutzt (KNOCH 2004). Mitunter werden einzelne 
Schwarzspechthöhlen in Buchen über Jahrzehnte benutzt. Möglicherweise wird sich das Ange-
bot an potentiellen Bruthöhlenbäumen in Zukunft verbessern, da nachwachsende Buchen in 
den nächsten Jahrzehnten Altholzdimensionen erreichen werden.  
Im Moment ist die eng begrenzte Zahl potentieller Bruthöhlenbäume wahrscheinlich für die ge-
ringe Dichte des Schwarzspechts im Teilbereich des Vogelschutzgebiets verantwortlich. Da die 
Vögel zur Nahrungssuche nicht nur lebende Bäume und Totholz, sondern auch Baumstubben 
und Ameisennester nutzen, ist das Nahrungsangebot im Natura 2000-Gebiet „Oberer Hotzen-
wald“ wahrscheinlich gut.  
 
Bewertung des Erhaltungszustandes (Gesamtbewertung) 
Für den bearbeiteten Teilbereich wird ein mittlerer bis schlechter Erhaltungszustand (C) festge-
stellt.  
 
Gesamtbewertung Habitateignung und mittelfristige Prognose B 
Gesamtbewertung Revierdichte C 
Bewertung der Beeinträchtigungen B 
Gesamtbewertung des Erhaltungszustandes C 

 

3.3.12. 2Dreizehenspecht [A241]  
Ökologie und Bestandsentwicklung 
Die aktuelle Verbreitung des Dreizehenspechtes (RL2) innerhalb Baden-Württembergs ist auf 
den Schwarzwald und das württembergische Allgäu beschränkt (HÖLZINGER 2001). Er benötigt 
ausgedehnte, totholzreiche Wälder, v.a. Fichtenwälder. Er zimmert seine Bruthöhlen bevorzugt 
in absterbende Fichten. Seine Nahrung besteht aus Holz bewohnenden Käfern und Larven, die 
in abgängigen und abgestorbenen Bäumen besonders zahlreich vorhanden sind.  
Der Dreizehenspecht galt bis Ende der 1960-er Jahre in Baden-Württemberg als ausgestorben. 
Seit 1982 wurde die Art im Schwarzwald wieder nachgewiesen. Zunächst gab es nur einzelne 
Registrierungen im Nord- und Südschwarzwald. Der Bestand stieg allmählich an. Inzwischen ist 
das Vorkommen im Schwarzwald mit über 20 Revieren verhältnismäßig stabil. Die Tiere sind 
zwar an manchen Stellen sehr ortstreu, besiedeln aber auch immer wieder neue Regionen und 
verschwinden rasch, wenn sich die Habitatbedingungen ändern.  
 
Erfassung:  
Während der Kartierungen 2006 und 2007 konnten innerhalb der Untersuchungsflächen keine 
Dreizehenspechte registriert werden. Die Erfassungen fanden teilweise in speziell für die Art in 
Frage kommenden Waldbereichen statt, blieben aber ohne Erfolg. Die Erfassung deckte jedoch 
weniger als die Hälfte der Waldflächen des Vogelschutzgebiets ab und war daher unvollständig.  
 
Nachweise und Verbreitung im Gebiet:  
PURSCHKE registrierte jedoch 2005 ein trommelndes Männchen im Kirchspielwald. KNOCH konn-
te sowohl 2000 als auch 2001 einen Brutnachweis im Bereich des Vogelschutzgebiets erbrin-
gen. Die Beobachtungen fanden immer in Bereichen mit relativ hohen Totholzanteilen und 
frisch absterbenden Bäumen statt. Die Art ist als ein nicht alljährlicher Brutvogel im Natura 
2000-Gebiet „Oberer Hotzenwald“ einzustufen. Eine dauerhafte Wiederbesiedelung ist aufgrund 
der aktuellen Habitatqualität derzeit nicht zu erwarten.  
 
Habitatqualität:  
Der Dreizehenspecht braucht tote und absterbende Nadelbäume als wesentliche Requisiten in-
nerhalb seiner Lebensstätten. Das Vogelschutzgebiet Oberer Hotzenwald bietet in seinen Wald-
flächen zu wenig stehendes Totholz als wesentliches Habitatelement. Borkenkäferbäume wer-
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den zügig gefällt, um eine Ausbreitung des Käfers zu verhindern. Dieses waldbaulich vernünfti-
ge Handeln führt zu einem Zielkonflikt mit dem Schutz des Dreizehenspechts. Er nutzt genau 
diese Bäume als bevorzugte Nahrungsquelle. Daher ist es nicht überraschend, dass die Art im 
Südschwarzwald vorwiegend in Bannwäldern nachgewiesen wurde. Innerhalb des Oberen Hot-
zenwalds ist die Habitatqualität für den Dreizehenspecht nur suboptimal. Der Kirchspielwald ist 
zwar teilweise als Schonwald ausgewiesen, aber die Akkumulation von stehendem Totholz ist 
dort nicht besonders hoch.  
 

3.3.13. Neuntöter [A338] 

Anzahl Erfassungseinheiten  14 
Fläche (ha)  278 ha 
Flächenanteil am SPA-Gebiet (%)  9 % 
Erhaltungszustand  A B C 
Fläche (ha) - 166 112 
Anteil (%) - 60 % 40 % 

 
Ökologie und Bestandsentwicklung 
Der Neuntöter ist ein in Baden-Württemberg weit verbreiteter Brutvogel. Er bevorzugt reich 
strukturierte, offene bis halboffene Landschaften mit dornigen Hecken, Wacholder und weiteren 
Gebüschen. Diese benötigt er als Nistorte, Ansitz- und Jagdwarten. Die Dornsträucher nutzt er 
zusätzlich als Vorratskammer, indem er seine Beute auf die Dornen aufspießt. 
In den 1970-er-1980-er Jahren nahmen die Bestände deutlich ab, seither steht er in Baden-
Württemberg auf der Vorwarnliste. Der Rückgang der Art war nicht einheitlich, sondern sehr von 
der regionalen Entwicklung abhängig. Vor allem die Intensivierung der Landnutzung setzte dem 
Neuntöter zu.  

Erfassung  
Die Erfassung des Neuntöters erfolgte 2006 und 2007 von Mitte April bis Ende Juni. Die Kon-
trollgänge umfassten alle zur Besiedelung geeigneten Bereiche des FFH-Gebiets (vor Erweite-
rung des Vogelschutzgebiets). Dabei wurden nicht nur die Bereiche mit bereits dokumentierten 
älteren Vorkommen kartiert, sondern alle offenen Flächen im Untersuchungsgebiet. In vielen 
Fällen gelangen Nestfunde, nachdem ein besiedeltes Revier erfasst worden war.  
 
Nachweise und Verbreitung im Gebiet  

Der Neuntöter besitzt nach KNOCH (2004) und HÖLZINGER (1997) einen stabilen Bestand im O-
beren Hotzenwald. SPITZNAGEL (1997) führte in den Jahren 1996 – 1997 im Rahmen der Natur-
schutzkonzeption „Oberer Hotzenwald“ eine umfangreiche Kartierung der Bestände durch. Er 
gibt den Neuntöter als mäßig häufigen Brutvogel der stärker verhursteten, mageren Weidfelder 
an. Die Siedlungsdichte des Neuntöters wird von SPITZNAGEL deutlich höher eingeschätzt als 
die Kartierergebnisse der Untersuchungen 2006 und 2007 zeigen. Wahrscheinlich befindet sich 
die Art im Oberen Hotzenwald im Rückgang. In mehreren Teilflächen konnten von SPITZNAGEL 
registrierte Neuntöterreviere nicht mehr bestätigt werden. In einigen Fällen konnten die Rück-
gänge unmittelbar mit früheren Enthurstungsmaßnahmen in Verbindung gebracht werden. Die 
Verbreitung des Neuntöters im Oberen Hotzenwald beschränkt sich auf Weidfelder und Offen-
landbereiche mit einem hohen Angebot einzelner freistehender Dornsträucher oder junger 
Weidfichten. Insgesamt wurden zehn Neuntöterreviere festgestellt.  
 
Habitatqualität  
Die Habitatqualität des Natura 2000-Gebiets ist sehr uneinheitlich. Vor allem im Bereich des 
NSG Kohlhütte-Lampenschweine erreicht der Neuntöter die höchste Siedlungsdichte im Oberen 
Hotzenwald. In diesen Flächen ist die Habitatqualität mit einem hohen Anteil an Dornsträuchern 
wie Wacholder und Rosengebüschen, die als Brutplatz und Ansitzwarten dienen, besonders 
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gut. Außerhalb dieses NSG werden punktuell weitere Reviere besetzt. Junge Weidfichten kön-
nen die Rolle von Dornsträuchern übernehmen und erlauben auch die Besiedelung von Stand-
orten mit nur wenig anderem Gebüsch.  
Vor allem durch das Zuwachsen der ehemaligen Weidfelder sind die Lebensstätten des Neun-
töters verinselt. Trotz der Höhenlage ist das Nahrungsangebot für den Neuntöter gut. Im Jahr 
2006 überlebten die Jungvögel eines Reviers im NSG Kohlhütte-Lampenschweine sogar einen 
späten Kälteeinbruch im Mai und wurden erfolgreich flügge. In Nachbarrevieren gingen zwei 
Bruten verloren, wurden aber durch Nachgelege ersetzt.  
 

Erhaltungszustand  
Für den bearbeiteten Teilbereich wird ein guter bis durchschnittlicher Erhaltungszustand (B-C) 
festgestellt. Eine fachgerechte Öffnung zugewachsener Weidfelder durch Enthurstung der ho-
hen Fichten unter Belassen von Wacholdern und weiteren Einzelgehölzen und Gehölzgruppen, 
wie im LIFE Natur-Projekt bereits an vielen Orten umgesetzt, bereitet geeignete Lebensstätten 
für diese Art vor. 
 
 
Aggregierte Bewertung der Erhaltungszustände der einzelnen Erfassungseinheiten 
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Erhaltungszustand B C B B C B C C C C C B C C 

 
 
Gesamtbewertung Habitateignung und mittelfristige Prognose C 
Gesamtbewertung Revierdichte B 
Bewertung der Beeinträchtigungen C 
Gesamtbewertung des Erhaltungszustandes C 
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3.4. Weitere naturschutzfachliche Bedeutung des Gebiets 

3.4.1. Flora und Vegetation 
Der Obere Hotzenwald beherbergt eine für montane Silikatgebirgslagen besonders artenreiche 
Flora mit 144 Pflanzenarten der Roten Liste Baden-Württembergs. Dazu gehören 5 zu den vom 
Aussterben bedrohten und 21 zu den stark gefährdeten Arten. Knapp die Hälfte der gefährdeten 
Arten ist in den verschiedenen Moorkomplexen und angrenzenden borealen Nadelwäldern be-
heimatet. Ein Drittel wächst innerhalb des extensiv genutzten Grünlands vor allem in den Borst-
grasrasen und Heiden, in den mageren Bergwiesen und Feuchtwiesen. Die Letzten zählen nicht 
zu den FFH-LRT sind jedoch häufig als §32 Biotop NatSchG (neu § 30 BNatSchG) geschützt. 
Die restlichen Arten verteilen sich auf sommergrüne Laubmischwälder, Gebüsche und Hoch-
staudenfluren, Felsspalten, Schuttfluren und andere Sonderstandorte. 
 
Eine Besonderheit stellen saure primäre Fichten-Niedermoore dar, die weder Hochmoore noch 
Moorwälder (nach LRT-Definition) sind und die bisher in Biotoptypenbeschreibungen fehlen. 
Neuere Untersuchungen belegen jedoch diese Vorkommen (LUDEMANN TH. 2006) im Schwarz-
wald. Im Oberen Hotzenwald kommen solche primären Fichten-Niedermoore beispielsweise im 
Hangebeich des Neuwiesmoor-Komplexes nördlich von Ruchenschwand vor. 
 
Im Artenschutzprogramm des Landes Baden-Württemberg (ASP) werden Pflanzen der Roten 
Liste mit Gefährdungsgrad 2 oder höher (stark gefährdet und vom Aussterben bedroht) beson-
ders betreut. 
Zu diesen Arten zählen im Oberen Hotzenwald folgende Arten: 
• Kugelorchis (Traunsteinera globosa)  (ND Schullinde) 
• Feld-Enzian (Gentiana campestris) (NSG Bruggmatt und NSG Rüttewies-Scheibenrain) 
• Zwerg-Igelkolben (Sparganium natans) (NSG Friedrich-August-Grube)  
• Grüner Alpenlattich (Homogyne alpina) (NSG Rüttewies-Scheibenrain) 
• Sumpf-Fetthenne (Sedum villosum) (NSG Rüttewies-Scheibenrain) 
 

3.4.2. Fauna 
Vögel:  
Das landesweit rückgängige Braunkehlchen (A 257) konnte bei der aktuellen Kartierung inner-
halb des Vogelschutzgebiets nicht nachgewiesen werden. Die geeigneten Wiesengebiete für 
das Braunkehlchen liegen großenteils außerhalb des Vogelschutzgebiets. Als Beibeobachtung 
wurden in den – außerhalb des Vogelschutzgebiets gelegenen Ibacher Wiesen im Jahr 2006 
und 2007 ein- bis zwei revieranzeigende Männchen registriert. 

Der landesweit stark rückläufige Baumpieper (RL3) ist im Oberen Hotzenwald noch flächig ver-
treten, weist jedoch auch hier im Vergleich zu SPITZNAGEL (1997) aktuell geringere Bestands-
dichten auf. Die Art würde, wie das o.g. Braunkehlchen, von einem Extensivierungsprogramm 
für Wiesenbrüter profitieren und sollte weiter beobachtet werden. Dasselbe gilt in geringerem 
Umfang für den Wiesenpieper.  
 
Fledermäuse: Die in Kapitel 3.3.2 – 3.3.4 genannten Winterquartiere werden außerdem regel-
mäßig von der Wasserfledermaus (Myotis daubentoni) und dem Braunen Langohr (Plecotus au-
ritus) genutzt, seltener findet sich die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus); ganz verein-
zelt Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteini) und Wimperfledermaus. Im direkten Umfeld der 
Stollen erfolgten Nachweise der Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) und des Großen A-
bendseglers (Nyctalus noctula), die aber keinen direkten Bezug zu den Winterquartieren zeig-
ten.  
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Reptilien: In den sonnigen Weidfeldgebieten sind die Lesesteinriegel Lebensraum der Schling-
natter und der Zauneidechse. Die offenen Moorgebiete sind geeignete Lebensräume für die 
Kreuzotter, von der aktuelle Nachweise jedoch fehlen. Die Blindschleiche und Waldeidechse 
sind im gesamten Gebiet verbreitet. (FRITZ K., KÜSTER M., 2004) 
 
Amphibien: Grasfrosch, Erdkröte, Berg- und Fadenmolch sind in den Gewässern des Oberen 
Hotzenwaldes weit verbreitet. Die stark gefährdete Geburtshelferkröte (RL2) kommt nur noch an 
einem Gewässer etwas außerhalb des FFH-Gebiets vor. In den Bergbächen wurde vereinzelt 
der Feuersalamander (RL3) nachgewiesen (FRITZ K. (2008), KÜSTER M., 2004) 
 
Insekten 

Die herausragende Bedeutung des Oberen Hotzenwalds für besonders schutzbedürftige Arten 
wird weiter durch besonders hohe Populationsstärken einzelner, landesweit stark gefährdeter 
Insektenarten dokumentiert.  
 
Schmetterlinge: Die wichtigsten Lebensräume für besonders schutzbedürftige Tagfalter und 
Widderchen (insg. 11 Arten) sind die mosaikartigen Moorkomplexe mit angrenzenden Berg-
Mähwiesen und artenreichen Borstgrasrasen sowie deren Vernetzungskorridore. Das Gebiet 
beherbergt eine der größten Populationen des Hochmoor-Gelblings im Schwarzwald und zählt 
zu den landesweit bedeutsamsten Populationszentren des Bergmatten-Perlmutterfalters (HAF-
NER S., 2004) 
Im Artenschutzprogramm des Landes Baden-Württemberg (ASP) werden folgende Schmetter-
linge der Roten Liste mit Gefährdungsgrad 2 oder höher (stark gefährdet und vom Aussterben 
bedroht) im Oberen Hotzenwald besonders betreut.  
• Hochmoor-Gelbling (Colias palaeno) 
• Hochmoor-Perlmutterfalter (Boloria aquilonaris) 
• Schwarzfleckiger Ameisenbläuling (Maculinea arion) 
• Dukaten-Feuerfalter (Lycaena virgaureae) 
• Mittlerer Perlmutterfalter (Fabriciana niobe) 
• Moorwiesen-Erdeule (Diarsia dahlii) 
• Bartflechten-Baumspanner (Alcis jubatus) 
• Fetthennen-Felsflur-Kleinspanner (Idaea contiguaria) 
• Großer Eisvogel (Limenitis populi) 
 
Heuschrecken: Zumindest für acht der im Gebiet vorhandenen Heuschreckenarten besteht eine 
besondere Schutzverantwortung aufgrund ihrer starken Gefährdung oder aufgrund ihres räum-
lich begrenzten Verbreitungsareals. Im Zielartenkonzept Baden-Württembergs werden sechs 
davon als Landesarten geführt, das heißt sie haben landesweit höchste Schutzpriorität. Zwei 
weitere Arten sind als Naturraumarten eingestuft mit besonderer regionaler Bedeutung und lan-
desweit hoher Schutzpriorität. 
Gebirgsgrashüpfer (Stauroderus scalaris) und Alpine Gebirgsschrecke (Miramella alpina) haben 
hier bundesweit und Warzenbeißer (Decticus verrucivorus), Rotleibiger Grashüpfer (Omocestus 
haemorrhoidalis), Rotflügelige Schnarrschrecke (Psophus stridulus), Kleiner Heidegrashüpfer 
(Stenobothrus stigmaticus), Sumpfgrashüpfer (Chorthippus montanus) und Sumpfschrecke 
(Stethophyma grossum) landesweit einen Verbreitungsschwerpunkt. Fünf Arten leben bevor-
zugt in den Weidfeldern, drei Arten in den Feucht- und Nasswiesen oder in den Staudensäu-
men entlang der Gewässer (DETZEL P., 2004) 
 
Libellen: Insbesondere die Arten der Hoch- und Übergangsmoore kommen in Baden-
Württemberg nahezu ausschließlich im Hotzenwald vor oder haben im Untersuchungsgebiet ei-
nen landesweiten Verbreitungsschwerpunkt. Eine hohe Schutzverantwortung besteht für die Al-
pen-Smaragdlibelle RL1 (Somatochlora alpestris), die Hochmoor-Mosaikjungfer RL1 (Aeshna 
subarctica elisabetha), die Arktische Smaragdlibelle RL2 (Somatochlora arctica), Kleine Mosaik-
jungfer RL2 (Leucorrhinia dubia), Torf-Mosaikjungfer RL2 (Aeshna juncea). 
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Als anspruchsvolle Art der Bergbäche (Wiesenbäche, besonnte Waldbäche) kommt im Gebiet 
die Zweigestreifte Quelljungfer RL3 (Cordulegaster boltoni) vor (RÖSKE W., STERNBERG K., 
2004) 
 
Käfer und Ameisen: In den Mooren und Wäldern kommen teilweise besondere Käferarten vor. 
Die Weidfelder sind besondere Lebensräume für die Ameisen. Im FFH-Gebiet kommt eine Ko-
lonie der landesweit stark gefährdete Große Kerbameise (Formica exsecta) vor. (MERTENS 
W., 1999) 
 

3.4.3. sonstige naturschutzfachliche Aspekte 
Viele Weidfelder sind durch das Vorkommen von Felsblöcken und Steinen charakterisiert. Stel-
lenweise wurden diese Steine zu Steinriegeln aufgesetzt und begrenzen Wege oder verschie-
denartige Nutzflächen. Solche Mauern sind auch im Wald noch zahlreich als Zeugen der ehe-
maligen, ausgedehnteren Beweidung zu finden, z. B. rund um Horbach. Steinriegel und Stein-
haufen haben neben ihrer nutzungshistorischen Bedeutung auch eine Funktion als Lebensraum 
für verschiedene Tier- und Pflanzenarten, z.B. für Kreuzotter, Schlingnatter und Zauneidechse. 
Auf Felsblöcken in den Weidfeldern kommen die vom Aussterben bedrohten Flechten Ramalina 
capitata und Buellia miriquidica vor. Eine weitere Besonderheit sind die Vorkommen von Flech-
tenarten, die an hohe Schwermetallkonzentrationen im Gestein angepasst sind. In den Ab-
raumhalden des ehemaligen Nickelbergwerkes Friedrich-August-Grube wachsen die bundes-
weit vom Aussterben bedrohte Flechte Stereocaulon leucophaeopsis und die landesweit stark 
gefährdete Flechte Leucanora subaurea. Viele weitere, besonders geschützte Flechten wach-
sen an den Bäumen und zeigen die gute Luftqualität an (z.B. Bartflechten). 
Die ausgedehnten Wälder beherbergen eine reiche Pilzflora, die von KNOCH (2004) im Buch 
'Wälder, Weiden, Moore' vorgestellt wird. 
 

3.5. Beeinträchtigungen und Gefährdungen 

LEBENSRAUMTYPEN 
Oligo- bis mesotrophe, stehende Gewässer [3130]  
Beeinträchtigungen der beiden Stillgewässer sind in erster Linie in der in seiner Amplitude ge-
glätteten Wasserstandsdynamik zu sehen. Die den Biotoptyp kennzeichnenden Pflanzenarten 
siedeln bevorzugt auf trockengefallenen Teichböden. Die Stauvorrichtungen minimieren das 
witterungsbedingt periodische Auftreten solcher Flächen. Das episodische Ablassen/Absenken 
von Weihern lässt nur einen kleinen zeitlichen Spielraum für die Keimung von Teichboden-
Pflanzenarten, kann aber die natürliche Situation am ehesten imitieren.  
Eine weitere Beeinträchtigung stellt die schleichende Akkumulation dar, zum einen aus der In-
tensivierung der Freizeitnutzung, aber auch von Nährstoffen aus Quellen, die anthropogenen 
oder natürlichen Ursprungs sein können. Aktuell sind oberhalb des Klosterweiher-Ostufers Ab-
lagerungen von Pferdemist und Grünschnitt vorhanden, die umgehend entfernt werden müssen 
um weitere Einträge von Nährstoffen in den Weiher zu unterbinden. 
 
Trockene Heiden [4030] 
Rund ein Fünftel der Trockenen Heiden ist deutlich verarmt und teilweise überaltert, manche 
weisen zudem eine starke Fichtensukzession auf. Einige Bestände werden zu intensiv genutzt, 
zum Beispiel Flächen in der Rüttewies/Urberg oder bei Hochrütte/Ibach. 
 
Wacholderheiden [5130] 
In der Vergangenheit wurden in verschiedenen Weidfeldern zuvor schöne landschaftsprägende 
Wacholderbestände beseitigt. Um weitere Beeinträchtigungen der landschaftsprägenden Wa-
cholderheiden zu vermeiden, sollten die wenigen jetzt noch vorhandenen Wacholderbüsche in 
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dem artenreichen Borstgrasrasen im Gewann Ramsen und anderenorts als wichtige Struktur-
elemente unbedingt erhalten bleiben. 
 
Artenreiche Borstgrasrasen [6230] 
Die wesentlichen Gefährdungsfaktoren sind (auch für die oben aufgeführten Heiden):  
• Nutzungsaufgabe und/oder zu extensive Beweidung infolge dessen vermehrt Gehölze 

(Fichte, Faulbaum u.a.) in die Bestände eindringen (Sukzession) und eine Artenverarmung 
einsetzt 

• Nutzungsintensivierung durch den anhaltenden Trend, die mit dem Schlepper bewirtschaft-
baren Flächen zu düngen und/oder zu kalken oder den Viehbesatz zu erhöhen, was zu ei-
ner Änderung der Artenzusammensetzung in Richtung Rotschwingelweide führt. Hier finden 
sich deutlich weniger wertgebende Arten der Borstgrasrasen und kaum noch typische Vege-
tationsstrukturen. 

• Nutzungsumstellung von Beweidung auf Mahd – hier besteht neben der Änderung der Ar-
tenzusammensetzung - auch die Gefährdung, dass wichtige weidfeldtypische Strukturele-
mente wie Felsbrocken oder Gebüsche entnommen werden.  

• das Vordringen des Adlerfarns (Pteridium aquilinum) ist erfreulicherweise nur an verhältnis-
mäßig wenigen Stellen um Horbach festzustellen. 

 
Die Aufklärung der Bewirtschafter und die Entfernung der Fehlbestockung im gesamten Weid-
feldkomplex [Codes 4030, 5130 und 6230] erfolgt auf geeigneten Flächen im Rahmen des LIFE 
Natur-Projekts. 
 
Feuchte Hochstaudenfluren [6430] 
Einige feuchte Hochstaudenfluren sind stellenweise beeinträchtigt durch Astholz und Reisig von 
früher gefällten Bäumen. Die größte Gefahr besteht in der irreversiblen Zerstörung der nassen 
Standorte durch Ablagerungen (Erde oder Bauschutt). Mädesüß dominierte Hochstaudenfluren 
sind durch langes Brachliegen in ihrer Artenzusammensetzung etwas verarmt. 
 
Magere Flachlandmähwiesen [6510] 
Aufgrund der Umstellung von Mahd auf intensivere Rinder-Beweidung sind die wenigen Flach-
land-Mähwiesen am Hierholzer Weiher, im Osten des Vogelbachtals und im Höllbachtal an 
kennzeichnenden Arten verarmt und dadurch nur sehr schwach charakterisiert. 
 
Berg-Mähwiesen [6520] 
Auf zahlreichen brachliegenden Flächen droht mit den sukzessionsbedingten Strukturverände-
rungen auch eine starke Artenverarmung. Dies betrifft einige noch sehr artenreiche A- und  gute 
B (-A)-Wiesen in der Schwammmatt und Rüttewies. 
Im besonders erhaltenswerten Wiesentälchen bei Allenschwand im unteren Höllbachtal drohen 
durch ausgedehnte neuere und nur wenig ältere Jungfichtenpflanzungen die immer noch arten-
reichen Bärwurz-Rotschwingelwiesen innerhalb der nächsten Jahre zu verschwinden. Ähnlich 
dringend ist die Beseitigung der gepflanzten Jungbuchen und -fichten aus der mageren Berg-
wiese im Gewann Strickmatt N Hierholz zur Erhaltung der besonderen Artenvielfalt.  
Auch Umnutzung (von Mahd auf Beweidung, oft auch mit Pferden) und schleichende Verände-
rungen durch intensivere Nutzungen (leichte Düngegaben mit Erhöhung der Mähfrequenz) sind 
Beeinträchtigungen, die sich durch vermehrtes Auftreten von Nährstoffzeigern und Obergräsern 
sowie den Rückgang von Blütenpflanzen äußern. Dieselbe Wirkung kann ein zu hoher Viehbe-
satz bei der Nachbeweidung haben. 

Die Aufklärung der Bewirtschafter und die Entfernung der Fehlbestockung auf geeigneten Flä-
chen erfolgen im Rahmen des LIFE Natur-Projekts. 
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Degradierte Hochmoore [7120]  
Alle degradierten Hochmoore sind durch Entwässerungsmaßnahmen verändert und nachhaltig 
beeinträchtigt. Dies führt zu verstärktem Torfabbau, zum Verlust der typischen Hochmoorvege-
tation und zur Einwanderung der Fichte in die Hochmoorbereiche. Im Ibacher Fohrenmoos und 
im Mutterslehener Moor ist durch die veränderten Standortbedingungen und durch Verschat-
tung infolge starken Fichtenaufkommens, die Verjüngung der Moor-Kiefer teilweise stark ge-
fährdet. 
 
Übergangsmoore [7140] und Torfmoor-Schlenken [7150] 
Bei einigen Übergangsmooren mit Torfmoor-Schlenken ist die Austrocknung durch ältere oder 
auch jüngere Entwässerungsgräben die größte Beeinträchtigung, vor allem im westlichen, obe-
ren Teil des Neuwiesmooses und im Westen des Gaishaltermooses mit den bereits unter LRT 
7120 genannten Konsequenzen. Sie enthalten häufig Pfeifengras (Molinia caerulea), das durch 
die Austrocknung begünstigt wird und diese selbst weiter befördert. Einige weisen auch eine 
stärkere Gehölzsukzession auf. 
Ein Verschluss der Entwässerungsgräben und die Entfernung der Fehlbestockungen in geeig-
neten Moorbereichen erfolgt in diesem LRT sowie im LRT 7120 im Rahmen des LIFE Natur-
Projekts. 
 
Kalkreiche Niedermoore [7230] 
Viele basenreiche Niedermoore sind standörtlich bedingt klein. Sie liegen teils abgeschieden im 
Wald und sind dort aufgrund ihrer Kleinflächigkeit durch Beschattung der umgebenden Bäume 
gefährdet; werden sie in den feuchten Quellmulden der Weidfelder mitbeweidet, sind sie arten-
reicher, aber meist etwas zertreten. Weitere Moore liegen in größeren, lange brachgefallenen 
Moor- und Feuchtgebietskomplexen und sind dort teilweise durch Gehölzsukzession gefährdet. 
Im östlichen Neuwiesmoos sind im Umkreis der Wildfütter- und Salzleckstelle Trittschäden in 
hochwertigen Flächen zu befürchten! Im Osten ist das großenteils hervorragende Moor durch 
Entwässerungsgräben beeinträchtigt. 
Aufklärung der Bewirtschafter und die Entfernung der Fehlbestockung auf geeigneten Flächen 
erfolgt im Rahmen des LIFE Natur-Projekts. 
 
Moorwälder [91D0] 
Der Wasserhaushalt der Moorwälder ist bereichsweise durch Entwässerungsgräben sowie älte-
re Torfstiche gestört. Ein Teil der Moorwälder ist erst durch diese hydrologischen Eingriffe ent-
standen und hat dort die offenen Hochmoore [7110] verdrängt. (siehe auch Anmerkungen unter 
Kap. 4.3). In diesen Bereichen hat die Fichte verbesserte Wuchsbedingungen, verstärkt damit 
den Wasserentzug aus dem Moor und beeinträchtigt die Verjüngung der lichtbedürftigen Spirke. 
 
Auenwälder mir Erle, Esche und Weide [91E0] 
Zahlreiche Auen- und Galeriewälder sind durch einwandernde und/oder gepflanzte Fichten be-
einträchtigt, durch welche mit zunehmender Verdunkelung die Krautschicht verarmt. Dies trifft 
auch auf Auenstandorte entlang von Bächen zu, die überwiegend von nicht standortgerechten 
Fichten bestockt sind und somit nicht mehr dem LRT zugeordnet werden konnten. Darüber hin-
aus sind die Bestände teilweise kleinflächig durch ältere und neuere Ablagerungen (Erde, Bau-
schutt) beeinträchtigt: An solchen veränderten Standorten ist die Krautschicht verarmt und nicht 
mehr lebensraumtypisch.  
Die Entfernung der Fehlbestockung erfolgt auf geeigneten Abschnitten im Rahmen des LIFE 
Natur-Projekts. 
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ARTEN 
Groppe [1163] 
An mehreren Fließgewässern konnten trotz guter Substratbedingungen keine Groppen nach-
gewiesen werden. Die Ursache hierfür wird in der mangelnden Durchgängigkeit aufgrund struk-
tureller Defizite wie Rohre und glatte Rampen an Weg- und Straßenquerungen (z.B. Stampfen-
bächle, Schmiedebächle) sowie an der oft vorhandenen sehr dichten Fichtenbestockung (z.B. 
Ramsenbächle/Ibach, Leimenlöcherbach/Dachsberg) entlang der Ufer gesehen. Ersteres stellt 
oft ein absolutes Wanderhemmnis für die Groppe dar. Die Fichtenbestockung führt zu einer wei-
teren Versauerung der natürlicherweise bereits sauren Fließgewässer, einer Reduzierung der 
biologischen Produktivität und es fehlen wichtige Strukturelemente wie Wurzelgeflechte und ins 
Wasser hängende Uferstauden, welche den Fischen eine standortgerechte Ufervegetation bie-
tet.  
 
 
Wimpernfledermaus [1321], Bechsteinfledermaus [1323], Großes Mausohr [1324] 
Beeinträchtigungen und Gefährdungen der Winterquartiere lagen in Form von Störungen durch 
Besucher (v.a. Mineraliensucher) vor. Seit der Schließung der Stollen, zwei Stollen wurden im 
Rahmen des LIFE Natur-Projekts im Jahr 2007 vergittert, sind die Störungen deutlich zurückge-
gangen bzw. liegen nicht mehr vor. 
 
Rogers Goldhaarmoos [1387] 
Entfernung von potentiellen Trägergehölzen, insbesondere Salweiden. 
 
Auerhuhn [A108] 
Negativ wirken scharfe Waldränder ohne lückigen Übergang vor allem in die Moorbereiche, der 
Rückgang der Moor-Kiefer und Waldbestände im Dichtschluss ohne Beersträucher. 
 
Hohltaube [A207]  
Die wenigen aktuell besiedelten und besiedelbaren Höhlenbäume in der Nähe zum Offenland 
sind durch forstliche Nutzung gefährdet. Durch Intensivierung landwirtschaftlicher Flächen (Re-
duzierung von Säumen, stärkere Düngung) kann das Nahrungshabitat beeinträchtigt werden. 
 
Sperlingskauz [A 217] 
Geringfügige Beeinträchtigungen und Gefährdungen liegen für den Sperlingskauz durch forstli-
che Eingriffe primär zur Brutzeit vor, da kleine Spechthöhlen leicht übersehen werden können.  
 
Raufußkauz [A 223] 
Zu Beeinträchtigungen und Gefährdungen kommt es durch Entnahmen von stehendem Totholz 
und Bäumen mit größeren Höhlen. Schwarzspecht- und andere größere Baumhöhlen innerhalb 
größerer Waldflächen sind in begrenzter Anzahl vorhanden. Der Schutz von (Buchen-) Stamm-
holz mit Höhlen v.A. im nichtöffentlichen Wald (Nutzung als Brennholz) sollte verstärkt vermittelt 
werden. 
 
Schwarzspecht [A 236] 
Zu Beeinträchtigungen und Gefährdungen kommt es durch Entnahmen von Bäumen mit größe-
ren Stammdurchmessern als potenzielle Höhlenbäume. Der geringe Anteil an alten Mischwäl-
dern mit Buche stellt zusätzlich eine Einschränkung des Entwicklungspotenzials dar.  
 
Ringdrossel [A 282] 
Beeinträchtigungen sind gering. Negativ wirken scharfe Waldränder ohne Übergang und Wald-
bestände im Dichtschluss. 
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Neuntöter [A 338] 
Beeinträchtigungen und Gefährdungen sind für den Neuntöter die „Entmischung der Strukturen“ 
im Offenland, Entnahme von Wacholder auf Weiden und flächige Gehölzentnahmen, ohne Be-
lassen von geeigneten Bäumen und (Dorn-)Sträuchern. Das Zuwachsen von Flächen in Wald-
randlage mit „Struktur-Vereinheitlichung“ gefährdet die Habitate.  
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4. ERHALTUNGS- UND ENTWICKLUNGSZIELE 

4.1. Grundsätzliches  
Die in der Vorschlagsliste des Landes für die Natura 2000-Gebiete genannten Lebensräume 
und Arten sind auf Landesebene in einem günstigen Erhaltungszustand zu erhalten2 

Erhaltungs- und Entwicklungsziele auf der Ebene der NATURA 2000-Gebiete 
 
Erhaltungsziele werden formuliert, um den derzeitigen Erhaltungszustand der Lebensraumty-
pen oder Lebensstätten von Arten im Gebiet zu erhalten. D.h. im einzelnen, dass: 
a) es zu keinem Verlust der im Standarddatenbogen gemeldeten (signifikanten) LRT und Arten 

kommt; 
b) die Größe der gemeldeten Vorkommen erhalten bleibt; 
c) die Qualität der gemeldeten Vorkommen erhalten bleibt. Das A/B/C-Verhältnis des Erhal-

tungszustandes sollte zumindest in etwa gleich bleiben oder darf sich nicht in Richtung 
schlechterer Zustände verschieben. 

 
Hierbei ist zu beachten, dass es verschiedene Gründe für die Einstufung eines Vorkommens in 
Erhaltungszustand „C“ gibt: 

• der Erhaltungszustand kann naturbedingt „C“ sein, wenn z.B. ein individuenschwaches 
Vorkommen einer Art am Rande ihres Verbreitungsareals in suboptimaler Lage ist; 

• der Erhaltungszustand ist „C“, da das Vorkommen anthropogen beeinträchtigt ist, z. B. 
durch Düngung; bei Fortbestehen der Beeinträchtigung wird der LRT oder die Art in na-
her Zukunft verschwinden.  

 
Die Erhaltungsziele sind verpflichtend einzuhalten: 

• Sofern bei Fortbestehen aktueller Nutzungen oder Beeinträchtigungen eine Verschlech-
terung des Erhaltungszustands wahrscheinlich ist (z. B. bei fortschreitender Nutzungsin-
tensivierung), muss dem entgegengewirkt werden. Ziel ist eine Verbesserung des ge-
genwärtigen Zustands.  

• Ist der Erhaltungszustand auf Landesebene ungünstig, dienen die genannten Ziele als 
Maßstab zur Erreichung des günstigen Erhaltungszustandes. Auch die Wiederherstel-
lung des günstigen Erhaltungszustandes ist in diesem Fall verpflichtend.  

 
Entwicklungsziele sind alle Ziele, die über die Erhaltungsziele hinausgehen. Das Erreichen 
von Entwicklungszielen ist freiwillig.  

• Entwicklungsziele können den derzeitigen Erhaltungszustand noch weiter verbessern 
oder auf die Ausdehnung der Lebensraumtyp-Fläche oder die Vergrößerung der Popula-
tion hinwirken.  

• Wenn auf Landesebene insgesamt ein mindestens guter Erhaltungszustand eines LRT 
oder einer Art festgestellt worden ist, besteht keine Verpflichtung, Erfassungseinheiten 
mit Erhaltungszustand ‚C’ in einen guten Zustand zu überführen. Die Aufwertung von Er-
fassungseinheiten mit Bewertung ‚C’ zu ‚B’ ist in diesem Fall daher den Entwicklungszie-
len zuzuordnen.  

 
Bei der Abgrenzung von Flächen für Entwicklungsziele wurden vorrangig Bereiche ausgewählt, 
die sich aus fachlicher oder bewirtschaftungstechnischer Sicht besonders eignen. Innerhalb des 

                                                
2 Der Erhaltungszustand wird auf der Ebene der Biogeografischen Region sowie auf Landesebene entweder als günstig oder un-
günstig eingestuft. Auf Gebietsebene spricht man von einem hervorragenden (A), guten (B) oder durchschnittlichen bzw. be-
schränkten (C) Erhaltungszustand. Die Kriterien sind für die jeweiligen Lebensraumtypen und Arten im Handbuch zur Erstellung von 
Managementplänen für die Natura 2000-Gebiete in Baden-Württemberg beschrieben. 
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FFH-Gebiets können weitere, im Managementplan nicht explizit dargestellte, geeignete Ent-
wicklungsflächen vorhanden sein, in denen nach vorheriger Prüfung Entwicklungsmaßnahmen 
sinnvoll sind. 
 
Lebensraumtypen 
Alle Lebensraumtypen sind vor direkt oder indirekt den Lebensraum zerstörenden Einflüssen 
und Handlungen zu schützen, zum Beispiel vor 

• Abbau (z. B. Torf, Kies, Sand, Gestein); 
• Entwässerung; 
• Umwandlung der Nutzung (z. B. Grünland in Acker, Aufforstung, Versiegelung/Bebauung); 
• Stoffeinträgen (insbesondere in Moore und Gewässer); 
• Lärm, sofern der Lebensraum auch Lebensstätte von lärmempfindlichen Arten ist (z. B. 

durch Freizeitaktivitäten); 
• Bodenschäden (Trittschäden durch Mensch und Tier, Verdichtungen durch Fahrzeuge etc.); 
• Ablagerungen in empfindlichen Bereichen (z. B. Schlagabraum, landwirtschaftliche Abfälle 

etc.). 
 
Generelles Erhaltungsziel für alle Lebensraumtypen ist die Erhaltung der Größe und Qualität 
der gemeldeten Vorkommen des LRT. Hierzu gehört auch die Erhaltung des LRT in seiner 
Funktion als Lebensraum für die natürlicherweise dort vorkommenden regionaltypischen, cha-
rakteristischen Tier- und Pflanzenarten, wobei insbesondere die gefährdeten und seltenen Ar-
ten zu berücksichtigen sind. 
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4.2. Erhaltungs- und Entwicklungsziele für die Lebensraumtypen 

4.2.1. Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer [3130] 
Zahlreiche Ziele für Gewässer-Lebensraumtypen und Arten der Gewässerlebensräume sind 
gleichzeitig in anderen Gesetzen - zumindest den Grundsätzen nach - geregelt. Gesetzes-
grundlagen sind z.B. das Wasserhaushaltsgesetz, das Wassergesetz, das Fischereirecht von 
Baden-Württemberg, die Düngeverordnung, der Mindestwasser-Erlass u.a. 

Erhaltungsziele 
Hauptziel 

• Mind. Aufrechterhaltung des derzeitigen Trophiegrads auf niedrigem Niveau (Gesamtgebiet 
3,12 ha: B 99%, C 1%).  

Teilziele 

1. Vermeiden oder Minimieren jeglicher schleichender Nährstoffanreicherung, z.B. auch durch 
Ablagerung eutrophierender Stoffe im Umfeld  

2. Vermeiden einer Intensivierung der Freizeitnutzung, die durch Veränderungen unmittelbar 
im oder am Gewässer zu Beeinträchtigungen der lebensraumtypischen Zönosen und Struk-
turen führt 

Entwicklungsziele: 
Hauptziel 

• Förderung der biotoptypischen Pflanzengesellschaften und Neuentwicklung von nährstoff-
armen Stillgewässern 

Teilziele 

1. Herbeiführen einer stärkeren Dynamik der Wasserstandsschwankungen  
2. Verbesserung der Wasserqualität des Hierholzer Weihers zur Neuentwicklung dieses Le-

bensraums 
3. Entwicklung einer Lebensstätte für die Geburtshelferkröte 
 

4.2.2. Fließgewässer mit flutender Wasservegetation [3260] 

Erhaltungsziele 
Hauptziel: 

• Dauerhafte Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustands (Gesamtgebiet13,94 ha: A 18 %, 
B 78%, C 4%) des Lebensraumtyps 3260. 

Teilziele: 

1. Erhaltung der dauerhaft guten bis sehr guten Wasserqualität (Gewässergüteklasse I - II) der 
naturnahen Fließgewässer einschließlich der chemisch-physikalischen Parameter wie z.B. 
gute Sauerstoffversorgung  

2. Erhaltung einer naturraumtypischen, arten- und strukturreichen bachbegleitenden Aue oder 
ihrer Relikte in ihrer jeweils charakteristischen Ausprägung. 

3. Erhaltung der Gewässerstruktur, insbesondere der natürlichen und strukturreichen Ausfor-
mung des Gewässerbetts sowie der angrenzenden Uferbereiche. 

4. Erhaltung einer naturnahen Fließgewässerdynamik mit entsprechenden Zu- und Abflussre-
gimes, einschließlich Hochwasserdynamik und Mindestabfluss. 
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5. Erhaltung der Fließgewässer in ihrer Funktion als Lebensraum für die natürlicherweise dort 
vorkommenden Biozönosen durch Vermeidung der Besiedlung durch Neophyten und Neo-
zoen im Gewässer und am Gewässerrand sowie durch Vermeidung von Stoffeinträ-
gen/Nährstoffschüben (z.B. auch durch Schlagabraum im Gewässerbett). 

6. Erhaltung der derzeitigen Durchgängigkeit der Fließgewässer sowie der Anbindung von Sei-
tengewässern als wichtige Refugial- und Teillebensräume. 

.Entwicklungsziele 
Entwicklung einer durchgängigen Fließgewässersohle z.B. im Höllbach, Ibach und anderen  
 

4.2.3. Trockene europäische Heiden (4030) 

Erhaltungsziele 
Hauptziel: 

• Erhaltung der aktuellen Gesamtfläche (28,98 ha) und Sicherung des derzeitigen Erhal-
tungszustands der Trockenen Heiden (A 9%, B 70%, C 21%) 

Teilziele: 
1. Erhaltung der charakteristischen Artenzusammensetzung der Trockenen Heiden mit den in 

Kap. 3.2.5 genannten Arten als Teil des Biotopkomplexes aus Trockenen Heiden, Borst-
grasrasen und Wacholderheiden;  

2. Erhaltung der für den Lebensraumtyp charakteristischen Standortbedingungen (Bodenstruk-
tur, geringe Nährstoffversorgung, pH, Kleinklima etc.); 

3. Verrmeidung von Flächenverlusten des LRT durch Gehölzsukzession und Aufforstung (der 
Gehölzaufwuchs darf allenfalls über wenige Jahre höchstens 50% der Fläche bedecken, i-
deal ist ein Gehölzanteil von 20%). 

4. Vermeidung des weiteren Vordringens von Adlerfarn 
 

Entwicklungsziele 
Hauptziel: 

• Verbesserung der durch Gehölzsukzession oder durch Adlerfarn bedrängten Trockenen 
Heiden der Wertstufe C und Neuentwicklung des LRTs in geeigneten Bereichen. 

Teilziele:  
1. Aufwertung von Flächen der Wertstufe C, die durch Beseitigung der Sukzessionsgehölze in 

Wertstufe B des LRT überführt werden können 
2. Ausdehnung des z.T. sehr kleinflächig auftretenden Lebensraumtyps in Flächen, die derzeit 

nicht als LRT gelten zur Erhaltung der angrenzenden guten bis sehr guten Bestände des 
Lebensraums, zur weiteren flächigeren Entwicklung des LRT oder zur Verbesserung des 
Biotopverbundes 
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4.2.4. Wacholderheiden (5130)  

Erhaltungsziele 
Hauptziel: 

• Dauerhafte Sicherung der Wacholderheiden mindestens im derzeitigen Umfang und Erhal-
tungszustand (Gesamtgebiet 3,73 ha: A 33%, B 60 %, C 7%). 

Teilziele: 
1. Sicherung und Förderung der vorhandenen Wacholderheiden durch Erhaltung der Stand-

ortbedingungen (z.B. geringe Nährstoffversorgung) und eines Wacholderanteils von 10 - 30 
%. 

2. Wiederherstellung der durch Rodung 2006/2007 beseitigten Wacholderheide am Ramsen 
mit einem Wacholderanteil auf der Fläche von 25 %.  

3. Beachtung der Erhaltungsziele für den LRT Artenreicher Borstgrasrasen. 

Entwicklungsziele 
Hauptziel: 

• Entwicklung weiterer Wacholderheiden an geeigneten Stellen im Gebiet, z. B. am Lindauer 
Berg, Großbühl, Wachtbühl, Hochrütte und Scheibenrain 

Teilziele:  

1. Förderung der Wacholderbüsche auf geeigneten S-, SW- bis SE-exponierten Hangstandor-
ten in Weidfeldern (v.a. in den oben genannten Gewannen)  

2. Entwicklung bzw. Aufwertung von verbrachten Wacholderbeständen, die derzeit nicht die 
Kriterien des LRT erfüllen, aber durch geeignete Maßnahmen in diesen überführt werden 
können. (Wachtbühl) 

3. Entwicklung des Lebensraumtyps als Lebensstätte für gefährdete Tierarten, insbesondere 
für Neuntöter und Ringdrossel. 

 

4.2.5. Artenreiche Borstgrasrasen (*6230) prioritär  

Erhaltungsziele 
Erhaltung der aktuellen Gesamtfläche des LRT Artenreicher Borstgrasrasen mit 189,03 Hektar, 
wobei die Verbreitung des LRT im Gebiet nicht statisch zu sehen ist, da der LRT aus hierfür ge-
eigneten Trockenen Heiden entwicklet werden kann, während er auf anderen Flächen zuguns-
ten der Entwicklung von Trockenen Heiden auch verschwinden kann. Ebenso kann eine Zu-
nahme der Wacholderheiden, die in der Regel Borstgrasrasen in der Krautschicht aufweisen, zu 
einem statistischen Flächenrückgang führen, während der Borstgrasrasen tatsächlich nicht zu-
rückgegangen ist. 

 
Hauptziele: 

• Dauerhafte Sicherung der Artenreichen Borstgrasrasen im derzeitigen Erhaltungszustand 
(Gesamtgebiet: A 4 %, B 62 %, C 34%)  

• Erhaltung der unterschiedlichen, naturraumtypischen Ausbildungen der artenreichen Borst-
grasrasen in ihrer jeweiligen Artenzusammensetzung mit z.T. stark gefährdeten Pflanzen 
und Tieren.  
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• Dauerhafte Sicherung des guten (B), jedoch in Richtung durchschnittlich (C) tendierenden 
Erhaltungszustands mancher Borstgrasrasen durch Vermeidung einer (schleichenden) nut-
zungsbedingten Verschlechterung. 

• Dauerhafte Sicherung der mit C bewerteten und für eine Aufwertung weniger geeigneten 
Borstgrasrasen in ihrem derzeitigen Zustand. 

Teilziele: 

1. Erhaltung der für den Lebensraumtyp charakteristischen Standortbedingungen (Bodenstruk-
tur, geringer Nährstoffgehalt, pH, Kleinklima etc.), Verzicht auf Nährstoffeinträge (insb. N-
haltige Düngung und Gülle) und weitgehender Verzicht auf Kalkung. 

2. Erhaltung der Strukturvielfalt (Lesesteinriegel und -haufen, Felsen und einzelne Gesteine, 
Ameisenhaufen) einschließlich eines lockeren Gehölzbestandes (einzelne Weidbuchen und 
Weidfichten, Wacholder, Dornsträucher wie Rosen u.a.) und offener Rohbodenstellen zur 
Erhaltung der charakteristischen, seltenen und gefährdeten Tier- Pflanzenarten wie Neuntö-
ter, Warzenbeiser, Katzenpfötchen u.a.; 

3. Erhaltung der unterschiedlichen Ausprägungen der Flügelginsterweiden (Festuco-
Genistetum), der frischen (bis feuchten) Borstgrasrasen (Polygalo-Nardetum) und der an-
moorigen Borstgras-Torfbinsenrasen (Juncetum squarrosi); 

4. Vermeidung des weiteren Vordringens von Adlerfarn. 
 

Entwicklungsziele 
Hauptziel: 

• Aufwertung von Borstgrasrasen auf geeigneten durchschnittlichen Flächen 
• Entwicklung von Borstgrasrasen zur Biotopvernetzung der Weidfeldlebensräume (Borst-

grasrasen, Trockenen Heiden, Wacholderheiden mit den besonderen Tierartenvorkommen). 

Teilziele: 
1. Entwicklung eines guten Zustands (B) der für eine Aufwertung besonders geeigneter, der-

zeit nur durchschnittlich bewerteten Borstgrasrasen (z.B.im Gewann Hochrütte); 
2. Entwicklung von Borstgrasrasen auf stark verbuschten Flächen, die derzeit nicht oder nur 

eingeschränkt als Lebensraumtyp gelten, aber durch entsprechende Maßnahmen in Borst-
grasrasen/Trockene Heiden und ggf. Wacholderheiden entwickelt werden können. Dies wird 
für Bereiche vorgeschlagen, die in unmittelbarer Nachbarschaft zu Borstgrasrasen liegen 
sowie zur Entwicklung eines Biotopverbundes besonders geeignet sind. Umsetzung erfolgt 
nur, wenn über die Erstpflege hinaus auch eine dauerhafte Bewirtschaftung/Pflege i. d. R. in 
Form einer Beweidung mit ausreichender Besatzdichte sicher gestellt ist. 

 

4.2.6. Feuchte Hochstaudenfluren [6430] 

Erhaltungsziele 
Hauptziel: 

• Dauerhafte Sicherung der feuchten Hochstaudenfluren im derzeitigen Erhaltungszustand 
(Gesamtgebiet 1,58 ha: A 2%, B 81%, C 17%). 

• Aufwertung der hinsichtlich der Artenvielfalt etwas verarmten brachliegenden Hochstauden-
fluren mit Mädesüß-Dominanz. 

Teilziele: 
1. Erhaltung bzw. Aufwertung der feuchten Hochstaudenfluren in ihrer Struktur und der lebens-

raumtypischen Artenzusammensetzung.  
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2. Erhaltung der Lebensraumqualität für die natürlicherweise dort vorkommenden regionaltypi-
schen Tier- und Pflanzenarten, wobei insbesondere stark gefährdete und seltenen Arten zu 
berücksichtigen sind, wie z.B. die Lorbeerweide (RL2) am Ibach W Oberibach und das 
Braunkehlchen in den Gewannen Brühl/Härte (Ibach) und Blachenbühl/Käswies (Ru-
chenschwand). 

3. Erhaltung ihrer ökologisch-funktionalen Verknüpfung mit extensiven Wiesentypen, Auen-
wald und natürlichen Gewässern. 

4. Schutz nasser, sumpfiger und quelliger Standorte vor anorganischen und organischen Ab-
lagerungen. 

 

Entwicklungsziele 
Hauptziel: 
• Entwicklung weiterer Bestände des im Gebiet schwach repräsentierten Lebensraumtyps. 

Teilziele: 
1. Entwicklung von feuchten Hochstaudenfluren entlang des Ibachs W Oberibach. 
2. Verbesserung der Lebensraumqualität für Braunkehlchen durch Belassen von Hochstau-

denfluren mit erhöhten Ansitzwarten entlang von Wiesengräben, und an die Art angepass-
ten Mahdterminen.  

 

4.2.7. Berg-Mähwiesen (6520) und Magere Flachland-Mähwiesen (6510) 

Erhaltungsziele 
Hauptziel: 

• Dauerhafte Sicherung der aktuellen Gesamtfläche und des derzeitigen Erhaltungszustands 
der Berg-Mähwiesen (Gesamtgebiet 88,28 ha: A 14%, B 45%, C 41%) und der Flachland-
Mähwiesen (Gesamtgebiet 1,76 ha: B 12%, C 88%). 

Teilziele: 
1. Erhaltung der blüten- und artenreichen Berg- und Flachland-Mähwiesen in ihren verschie-

denen Ausbildungen von feucht bis trocken und bezüglich ihrer Nährstoffversorgung (inklu-
sive der Übergänge zu den Lebensräumen (Kalkreiche) Niedermoore, Nasswiesen und 
Hochstaudensäume). 

2. Erhaltung der lebensraumtypischen Artenzusammensetzung mit Weichhaarigem Pippau, 
Wiesen-Storchschnabel, Bärwurz, Ähriger Teufelskralle und Schlangen-Knöterich und wei-
terer kennzeichnender Arten.  

3. Erhaltung der für die Funktion als Lebensraum und für die Ausbildung verschiedener Subty-
pen wichtigen kleinräumigen Landschaftsstrukturen wie z. B. Steinriegel und Staudensäu-
me. 

Entwicklungsziele 
Hauptziel: 

• Aufwertung der LRT 6520 und 6510 auf Flächen, die aktuell nur durchschnittlich erhalten 
sind (Wertstufe C). 

• Entwicklung von Mähwiesen zur Verbesserung des Biotopverbundes mit Borstgrasrasen 
und Niedermooren. 
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Teilziele: 
1. Umnutzung und Aufwertung von in den letzten Jahrzehnten aufgeforsteten bzw. stark ver-

brachten Flächen, die noch einzelne Charakterarten der artenreichen Berg-Mähwiese auf-
weisen, jedoch aktuell nicht mehr den Kriterien des LRT entsprechen. 

2. Aufwertung und Entwicklung von Berg-Mähwiesen aus Gründen des Biotop- und Arten-
schutzes, z. B. zur Förderung von seltenen und gefährdeten Tierarten (Braunkehlchen, 
Wiesenpieper, Schwarzfleckiger Ameisenbläuling) sowie zum Schutz vor Nährstoffeinträgen 
in angrenzende nährstoffempfindliche Lebensräume, z. B. Kalkreiche Niedermoore (Puffer-
funktion). 

 

4.2.8. Naturnahe, lebende Hochmoore (*7110) prioritär 

Erhaltungsziele 
Hauptziel: 

• Sicherung der derzeitigen Gesamtfläche und des Erhaltungszustands der naturnahen 
Hochmoore (Gesamtgebiet 6,02 ha : A 100%)  

Teilziele: 

1. Erhaltung des hochmoortypischen Wasserregimes im Moorkörper und in den Moorrandbe-
reichen sowie Schutz des Moorkörpers vor Entwässerungen einschließlich der Zufuhr nähr-
stoffhaltigen Wassers.  

2. Erhaltung der lebensraumtypischen, offenen Habitatstruktur mit einzelnen Spirken  
3. Erhaltung der charakteristischen Hochmoor- Biozönose mit zahlreichen z.T. stark gefährde-

ten Pflanzen und Tierarten, insbesondere Schlamm-Segge (RL2), Hochmoor-Gelbling (RL2) 
und Moor-Libellen wie Arktische Smaragdlibelle (RL2).  

4. Erhaltung des Lebensraumverbunds der Hochmoore mit ihren dystrophen Moorgewässern, 
Schlenken und Bulten sowie den angrenzenden Moorwäldern, Übergangsmooren und Nie-
dermooren. 

5. Schutz vor anthropogenen Stoffeinträgen, wie z.B. durch Schlagabraum in Moorrandberei-
chen, durch Kalkung der umliegenden Wälder oder durch Freizeitaktivitäten (z.B. Jagd), so-
wie Vermeidung von Verdichtungen infolge mechanischer Belastungen.  

Entwicklungsziele 
Hauptziel: 

• Förderung des Biotopverbunds für die charakteristischen und (stark) gefährdeten Tierarten-
vorkommen in den Hochmooren. 

Teilziele: 

1. Entwicklung halboffener Übergangsbereiche zu den umgebenden Wäldern 
2. Förderung des Artenaustauschs zwischen Hoch-, Übergangs- und Niedermooren durch 

bessere Vernetzung auch mit kleinflächig vorhandenen Berg-Mähwiesen und Borstgrasra-
sen. 
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4.2.9. Geschädigte Hochmoore (7120) 

Erhaltungsziele 
Hauptziel: 

• Erhaltung mindestens des derzeitigen Zustands (Gesamtgebiet 5,9 ha: C 100%) des Le-
bensraumtyps durch Schutz vor weiteren Entwässerungen und Veränderungen durch Torf- 
und Moorsackungen infolge eines ungünstigen Wasserregimes. 

Teilziele: 

1. Aufwertung der infolge Austrocknung und Mineralisierung stark verarmten moortypischen 
Flora 

2. Erhaltung eines weitgehend hydrologisch zusammenhängenden Torfkörpers auch in den 
Randbereichen durch Vermeidung von mechanischen Belastungen, die zu Verdichtungen 
mit Zerschneidungswirkung führen 

3. Vermeidung von Stoffeinträgen (z.B. auch von der Zufuhr nährstoffhaltigen Wassers und 
Salzlecken) 

4. Vermeidung der Etablierung und weiteren Ausbreitung von Dominanzbeständen nicht LRT-
typischer Arten, z.B. Pfeifengras (Leimenlöchermoor) oder Schilf (Strickwaldmoor). Auf-
grund der Kleinräumigkeit der Vorkommen keine kartografische Abbildung möglich) 

 

Entwicklungsziele 
Hauptziel: 

• Entwicklung eines mindestens guten Zustands durch die Verbesserung des Wasserregimes 
im Moorkörper und in den Moorrandbereichen. Hierzu gehört insbesondere die Vermeidung 
der weiteren Austrocknung über vorhandene Entwässerungsgräben mit einhergehender vo-
ranschreitender Fichtensukzession im gestörten Moorkörper. 

Teilziele: 

1. Verbesserung weiterer LRT-Bereiche bis hin zur Entwicklung/Stabilisierung naturnaher 
Randsümpfe sowie der Entwicklung naturnaher wachsender Moorflächen und schlenkenar-
tiger Habitate des LRT „naturnahe Hochmoore“. 

2. Entwicklung breiter „halboffener“ bis lichter Übergänge zu den umgebenden Wald- und 
Grünlandbereichen  

3. Förderung des Biotopkomplexes aus Hoch-, Übergangs- und Niedermooren durch bessere 
Vernetzung 

 

4.2.10. Übergangsmoore (7140) 

Erhaltungsziele 
Hauptziel: 

• Dauerhafte Sicherung der aktuellen Gesamtfläche der weitgehend baumfreien Übergangs-
moore mit den darin eingestreuten kleinen Torfmoor-Schlenken (7150) in ihrem derzeitigen 
Erhaltungszustand (Gesamtgebiet 31,92 ha: A 1%, B 22%, C 77%) 

Teilziele: 

1. Erhaltung des moortypischen Wasserregimes mit hohem Grundwasserstand im Moorkörper 
und in den Moorrandbereichen durch Schutz vor Entwässerung sowie vor der Zufuhr mine-
ralstoffhaltigen Wassers über das aktuelle Maß hinaus. 
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2. Erhaltung kleinflächiger, weitgehend baumfreier Moorbereiche mit halboffenen Moor-Wald-
Übergangsbereichen innerhalb des Waldes mit ihrer lebensraumtypischen Artenzusammen-
setzung 

3. Erhaltung kleinflächiger Moorbereiche innerhalb der Weidfelder. 
4. Erhaltung der lebensraumtypischen Artenzusammensetzung mit Vorkommen von Arten so-

wohl der Nieder- als auch der Hochmoore  
5. Erhaltung des LRT durch Verhinderung der Ausbreitung und Kontrolle der Kanadischen 

Goldrute in den Übergangsmooren im Brühl. 

Entwicklungsziele 
Hauptziel: 

• Verbesserung des Erhaltungszustands von Übergangsmooren. 
• Entwicklung von Moorbereichen in durchschnittliche Übergangsmoore (C), die aktuell durch 

Dominanzbestände von Pfeifengras oder Fichtensukzession nicht mehr oder nur noch sehr 
kleinflächig den Kriterien des LRT entsprechen, z.B. im Wehrhalder Fohrenmoos und in 
Teilbereichen des Moorkomplexes in den Leimenlöchern. 

Teilziele: 

1. Entwicklung/Stabilisierung des für Übergangsmoore moortypischen Wasserregimes mit ho-
hem Grundwasserstand im Moorkörper und in den Moorrandbereichen und lebensraumtypi-
scher Habitatstruktur mit höchstens einzelnen Bäumen, z. B. im Ibacher Fohrenmoos, Gais-
haltermoos, Althüttenmoos. 

2. Entwicklung breiter Übergänge zu den umgebenden (Moor-)Waldbereichen und Vernetzung 
der verschiedenen, kleinflächig verzahnten Moorlebensräume auch mit Feuchtwiesen und 
Magerrasen. 

3. Aufwertung der Übergangsmoore aus Gründen des Artenschutzes, z. B. zur Förderung der 
lebensraumtypischen, lichtliebenden, seltenen und z.T. gefährdeten Pflanzen, Schmetterlin-
gen, Libellen u.a. Artengruppen 

 

4.2.11. Kalkreiche Niedermoore (7230)  

Erhaltungsziele 
Hauptziel: 

• Erhaltung der aktuellen Gesamtfläche der Kalkreichen Niedermoore (im Gebiet basenreiche 
Niedermoore) in ihrem derzeitigen Erhaltungszustand (Gesamtgebiet 13,66 ha: A 6%, B 
25%, C 69%). 

Teilziele: 

1. Erhaltung der nährstoffarmen, durch hohe Grund-, Sicker- oder Quellwasserstände charak-
terisierten Moore durch Schutz vor Entwässerung, Nährstoffeinträgen und ggf. vor Trittbe-
lastung durch Weidetiere. 

2. Erhaltung der lebensraumtypischen Artenzusammensetzung mit Charakterarten wie Davall-
Segge, Sumpf-Stendelwurz u.a..  

3. Wiederherstellung der lebensraumtypischen Artenzusammensetzung durch Verhinderung 
der Ausbreitung der Kanadischen Goldrute (randlich) beim Moor Bruggmatt und durch Ver-
hinderung von jagdbedingten Nährstoffeinträgen und erhöhter Trittbelastung im gut ausge-
bildeten Neuwiesmoos. 
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Entwicklungsziele 
Hauptziel: 

• Aufwertung und Entwicklung des Lebensraumtyps 7230 auf Flächen, die lange brachgele-
gen sind oder die innerhalb der letzten Jahrzehnte aufgeforstet worden sind und noch Reste 
der charakteristischen Artenzusammensetzung der Kalkreichen Niedermoore enthalten. 

Teilziele: 
1. Aufwertung von Flachmooren durch Vernässung auf hierfür geeigneten Standorten wie z.B. 

im Ostteil des Neuwiesmooses 
2. Rückführung von aufgeforsteten oder mit Gehölzen zugewachsenen Bereichen in offene 

Moorflächen aus Gründen des Artenschutzes, z. B. zur Förderung von seltenen und gefähr-
deten Pflanzenarten wie der Sumpf-Stendelwurz im Gewann Schwedematt und/oder selte-
nen Falterarten wie im Gewann Silberbrunnen. 

 

4.2.12. 2Silikatschutthalden (8150)  

Erhaltungsziele 
Hauptziel: 

• Dauerhafte Sicherung der aktuellen Gesamtfläche und des derzeitigen Erhaltungszustands 
der Silikatschutthalden  (8150 und 8220 gesamt 2,02 ha: B 100%) 

Teilziele: 

1. Erhaltung eines typischen Artenspektrums  
2. Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur 
3. Erhaltung der natürlichen Standortsverhältnisse (Dynamik, Relief, Schutz vor Stoffeinträgen, 

Trittbelastung)   
4. Erhaltung der lichten Standortsverhältnisse insbesondere bei kleinen Flächen im Waldbe-

reich 
 

Entwicklungsziele 
keine 
 

4.2.13. 2Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (8220)  

Erhaltungsziele 
Hauptziel: 

• Erhaltung des Fels- Lebensraumtyps im derzeitigen Zustand (8150 und 8220 gesamt: B 
100%) 

Teilziele: 
1. Erhaltung eines typischen Artenspektrums, unter besonderer Berücksichtigung der auf die 

innerhalb des Waldes bestehenden Luftfeuchte- und Lichtverhältnisse fein abgestimmten 
Lebensgemeinschaften, die aus Moosen, Flechten, Farnen und höheren Pflanzen bestehen 
können.  

2. Erhaltung der morphologischen Felsstrukturen und Schutz vor Stoffeinträgen und Trittschä-
den 
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3. Erhaltung der lichten Standortverhältnisse insbesondere bei kleinen Flächen im Waldbe-
reich 

 

Entwicklungsziele 
keine 
 

4.2.14. 2Pionierrasen auf Felskuppen (8230)  

Erhaltungsziele 
Hauptziel: 

• Erhaltung des Fels- Lebensraumtyps im derzeitigen Zustand (Gesamtgebiet: A 100%) 

Teilziele: 
1. Erhaltung eines typischen Artenspektrums 
2. Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur 
3. Erhaltung der natürlichen Standortsverhältnisse (geringe Bodenbildung, Schutz vor Stoffein-

trägen, Trittbelastung) 
4. Erhaltung der lichten Standortsverhältnisse insbesondere bei kleinen Flächen im Waldbe-

reich  
 

Entwicklungsziele 
keine 
 

4.2.15. 2Hainsimsen-Buchenwald (9110)  

Erhaltungsziele 
Hauptziel: 

• Erhaltung der Buchenwaldgesellschaft mit einem Mindestanteil von Buchen im derzeitigen 
Zustand (Gesamtgebiet 12,8 ha: B 100%) 

Teilziele: 

1. Sicherung des Flächenanteils des LRT 
2. Erhaltung der für den LRT jeweils standortstypischen Baumartenzusammensetzung sowie 

der natürlich aufgelaufenen Verjüngung der LRT-typischen Baumarten, insbesondere der 
Buche 

3. Erhaltung lichter Waldrandbereiche und Säume zu den umliegenden Weidfeldern mit Tro-
ckenen Heiden und Flügelginster-Borstgrasrasen. 

Entwicklungsziele 
Hauptziel: 

• Verbesserung des aktuell durchschnittlichen Erhaltungszustandes und Neuentwicklung auf 
geeigneten Standorten im Wald 

Teilziel: 
1. Erhöhung des Buchenanteils in der Baumartenzusammensetzung 
2. Zurückdrängen der Baumart Fichte 
3. Deutliche Erhöhung des Anteils an stehendem und liegendem Alt- und Totholz 
4. Entwicklung eines ausgeglichenen Altersphasenaufbaus 
 



Natura 2000-Managementplan OBERER HOT ZENW ALD  4. Erhaltungs- und Entwicklungsziele 

    79 

4.2.16. 2Moorwälder (*91D0) prioritär  

Erhaltungsziele 
Hauptziel: 

• Erhaltung der Moorwälder mit ihrer charakteristischen Tier- und Pflanzenwelt im derzeitigen 
Zustand und in ihrer vorhandenen räumlichen Ausdehnung (Gesamtgebiet 55,73 ha: B 
100%) 

Teilziele: 
1. Erhaltung der Dauerwaldstrukturen 
2. Erhaltung des natürlichen Wasserregimes 
3. Erhaltung der für den LRT typischen Baumartenzusammensetzung mit Moor-Kiefer unter 

Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik.  
4. Erhaltung der Dauerbestockung innerhalb des LRT unter Berücksichtigung der natürlichen 

Entwicklungsdynamik. 
5. Erhaltung der natürlich aufgelaufenen Verjüngung der LRT-typischen Baumarten, insbeson-

dere der Moor-Kiefer, auf mindestens 30% der Fläche. 
6. Alt- und Totholz langfristig erhalten bzw. bereitstellen und systematisch in die Waldbewirt-

schaftung integrieren (Alt -und Totholzkonzept der FVA/LUBW) 
7. Erhaltung der vorhandenen Dichte an Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürli-

chen Entwicklungsdynamik.  
8. Erhaltung der Lebensraumqualität für die natürlicherweise dort vorkommenden regionaltypi-

schen Tier- und Pflanzenarten, wobei insbesondere die stärker gefährdeten und seltenen 
Arten zu berücksichtigen sind, z.B. Rosmarinheide (RL 3), Armblütige Segge (RL 2) und 
Moor-Kiefer (RL 3) sowie das Auerhuhn.  

Entwicklungsziele 
Hauptziel: 

• Verbesserung des Wasserhaushaltes und Förderung standorttypischer Vegetation 

Teilziele: 
1. Wiederherstellung und Verbesserung des Wasserhaushalts durch Anhebung des Wasser-

pegels  
2. Förderung der Spirke, einschließlich der Spirkenverjüngung 
3. Förderung naturnaher Moorvegetation mit schlenkenartigen Habitaten 
 

4.2.17. Auwälder mit Erle, Esche und Weide (*91E0) prioritär 

Erhaltungsziele 
Hauptziel: 
• Dauerhafte Sicherung der aktuellen Gesamtfläche der Auenwälder mit Erle und Esche in ih-

rem derzeitigen Erhaltungszustand (Gesamtgebiet 7,87 ha: B 79%, C 21%). 

Teilziele: 
1. Erhaltung und Förderung der lebensraumtypischen Gehölze, insbesondere von Schwarz-

Erlen und Eschen auf Auenstandorten;  
2. Langfristige Erhaltung und Bestandssicherung der Auenwälder und galerieartigen Bestände 

bei Alterungserscheinungen und Unterwanderung durch Fichtensukzession; 
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3. Erhaltung und Förderung der Gewässerdynamik, besonders der natürlichen Überflutungen; 
4. Erhaltung unverbauter Gewässerabschnitte;  
5. Erhaltung und Förderung lebensraumtypischer Strukturen und Schutz vor biotopbeeinträch-

tigenden Aufschüttungen in Ufernähe wie z.B. im Höllbachtal.  

Entwicklungsziele 
Hauptziel: 

• Aufwertung vorhandener Bestände und Entwicklung weiterer Bestände dieses Lebensraum-
typs 

Teilziele: 
1. natürliche Entwicklung von Laubholz-Auenwäldern in Bereichen mit bereits vorhandenen, 

sehr lückigen Beständen 
2. Entwicklung von auentypischen Gehölzbeständen mit standorttypischer Kraut- und 

Strauchschicht – durch Entnahme der Fehlbestockung v.a. der Fichten.  
 

4.2.18. 2Bodensaure Nadelwälder (9410)  

Erhaltungsziele 
Hauptziel: 

• Dauerhafter Erhaltung der Bodensauren Nadelwälder in ihrer räumlichen Ausdehnung und 
ihrem derzeitigen Erhaltungs-zustand (A 100%). 

Teilziele: 
1. Erhaltung der für den LRT typischen Baumartenzusammensetzung unter Berücksichtigung 

der natürlichen Entwicklungsdynamik. 
2. Erhaltung der Lebensraumqualität mit Freiflächen und lichteren Strukturen für die natürli-

cherweise dort vorkommenden regionaltypischen Tier- und Pflanzenarten, wobei insbeson-
dere die stärker gefährdeten und seltenen Vogelarten wie Auerhuhn, Ringdrossel und Sper-
lingskauz zu berücksichtigen sind 

3. Erhaltung der natürlich aufgelaufenen Verjüngung der LRT-typischen Baumarten, insbeson-
dere der Tanne. 

4. Erhaltung des vorhandenen, aktuell geringen Vorrates an liegendem und stehendem 
Totholz, wobei vor allem stehendes Totholz stärkerer Dimension zu erhalten ist. 

5. Erhaltung von Habitatbäumen 
6. Erhaltung des für den LRT günstigen Wasserhaushaltes und der natürlichen Bodenverhält-

nisse 

Entwicklungsziele 
Hauptziel: 

• Erhöhung der Arten- und Strukturvielfalt zur Verbesserung der Lebensraumqualität für die 
hochmontane Avifauna (v.a. Raufußkauz, Sperlingskauz, Auerhuhn) 

Teilziele: 
Sind unter den Zielen für die Lebensstätten oben angegebener Arten aufgeführt. 
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4.3. Naturschutzfachliche Zielkonflikte 

Trockene europäische Heiden [4030] - Artenreiche montane Borstgrasrasen (prioritär) 
[*6230] 
Diese beiden Lebensraumtypen kommen in intakten, strukturreichen Weidfeldern oftmals eng 
miteinander verzahnt vor. Zwergstrauchheiden sind durch sehr extensive Beweidung entstan-
den. Bei zu hohem Weidedruck werden sie verdrängt, während sie sich auf brachfallenden 
Weidfeldern lokal ausbreiten.  
 

Wacholderheiden [5130] - Artenreiche montane Borstgrasrasen (prioritär) [*6230] - Tro-
ckene europäische Heiden [4030] 
Bei den Wacholderheiden handelt es sich hauptsächlich um Borstgrasrasen [*6230] und selte-
ner auch um Trockene Heiden [4030], die mit höheren Anteilen von Wacholdern bewachsen 
sind, so dass diese das Landschaftsbild prägen. Im Falle einer erfolgreichen Umsetzung der für 
die Wacholderheiden formulierten Erhaltungs- und Entwicklungsziele würde der Zuwachs an 
Wacholderheiden rechnerisch zu einer Flächenabnahme der Borstgrasrasen oder Trockenen 
Heiden führen. Tatsächlich würde aber der Anteil an – als Krautvegetation der Wacholderhei-
den ausgeprägten – Borstgrasrasen oder Trockenen Heiden hierdurch gleich bleiben oder so-
gar ansteigen. 

Artenreiche montane Borstgrasrasen (prioritär) [*6230] - Berg-Mähwiesen [6520] 
Typische Ausprägungen dieser beiden Grünlandtypen sind klar voneinander unterschieden, es 
kann jedoch starke Ähnlichkeiten zwischen düngebeeinflussten Borstgrasrasen einerseits und 
extensiv bewirtschafteten Berg-Mähwiesen andererseits geben. Borstgrasrasen sind der exten-
sivere und daher „ursprünglichere“ Grünlandtyp und auch aus diesem Grund als prioritär einge-
stuft. Eine Umwandlung von Borstgrasrasen in Berg-Mähwiesen ist deshalb nicht erwünscht.  
 
Buchenwald [9110] und Artenreiche montane Borstgrasrasen (prioritär) [*6230] 
An wenigen Standorten entwickelte sich auf brach gefallenen Weidfeldern buchenreiche Suk-
zessionswälder. Die älteren Bestände wurden aktuell als FFH-LRT abgegrenzt. Da diese in u-
mittelbarer Nachbarschaft zu den Weidfeldern liegen und teilweise benachbarte Weidfeldgebie-
te unterbrechen, wäre es bereichsweise sinnvoll „halboffene“ Waldränder zu schaffen und Kor-
ridore zu öffnen, mit dem Ziel die Weidfeldlebensräume (Borstgrasrasen, Heiden) zu vernetzen.  
 
Auwaldentwicklung und Fließgewässer mit flutender Wasservegetati-
on/Hochstaudenfluren 
Im LIFE Natur-Projekt werden als C4-Maßnahmen (Entwicklung von Auwäldern) auf geeigneten 
Uferabschnitten Fichten entfernt, um die vorhandenen Restbestände der bachbegleitenden au-
waldtypischen Laubgehölze zu fördern oder günstige Bedingungen für deren Wiederbesiedlung 
zu schaffen. Mit einer starken bis vollständigen Freistellung von Gewässerrandbereichen kön-
nen Stein- und Felsflächen in der Spritzwasserzone wegen des erhöhten Wärmeeintrags stär-
ker austrocknen und dadurch zum Absterben des Moosaufwuchses führen. Außerdem können 
konkurrenzkräftigere Gräser und Stauden die Moose im unmittelbaren Uferbereich verdrängen. 
Bei der Maßnahmendurchführung zur Auenwaldentwicklung ist deshalb auch die Moosvegetati-
on mit zum Teil sehr seltenen Arten zu berücksichtigen. Es wird empfohlen eine Überführung 
von Fichtenpflanzungen in naturnahe Auen im Gewässerrandbereich schrittweise und scho-
nend durchzuführen, so dass eine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit und das Überleben der 
Moosgesellschaften gewährleistet ist. 
Durch das Zulassen der natürlichen Sukzession in lückog bestandenen Gewässerabschnitten 
kann es zu einem Zielkonflikt mit der Erhaltung bachbegleitender Hochstaudenfluren kommen. 
Es ist daher im Einzelfall und je nach Standort mit der Naturschutzverwaltung abzuklären, ob 
durch Zulassen der Auwaldentwicklung nicht die Lebensraumqualität für die z.T. stark gefährde-
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ten regionaltypischen Tier- und Pflanzenarten der feuchten Hochstaudenfluren, wie z.B. Lor-
beerweide (RL2) und Braunkehlchen beeinträchtigt werden.  
 
 
„offene“ Moore und Moorwälder 
Moorwälder sind oft Pflanzengesellschaften, die sich auf nicht mehr wachsenden, reifen Hoch-
mooren oder auf allen Moortypen infolge hydrologischer Störungen (Gräben, Torfstiche) einstel-
len. In solchen Bereichen ist duch Experten im Einzelfall zu prüfen, ob die Rückführung in 
Hochmoore [Codes 7110/7120], Übergangsmoore [Codes 7140/7150] und Niedermoore [Code 
7230] durch geeignete Maßnahmen (Wiedervernässung und/oder Fichtenentnahme) möglich 
ist. Der Entwicklung dieser offenen Moortypen ist bei positiver Prüfung Vorrang einzuräumen. 
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4.4. Ziele für die Lebensstätten von Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie 

4.4.1. Groppe [1163]  

Erhaltungsziel 
Hauptziel 

• Sicherung des derzeitigen, sehr guten Erhaltungszustands der Groppen-Population und Le-
bensstätten im Gebiet (Gesamtgebiet 10,29 ha, A 100 %) 

• Erhaltung eines ökologisch angepassten Mindestabflusses während des gesamten Jahres. 

Teilziel 

1. Erhaltung von naturnahen, strukturreichen Gewässerabschnitten mit kiesig-steinigem Ge-
wässerbett unterschiedlicher Substratgrößen, die sich durch sehr gute bis gute Wasserqua-
lität (Gewässergüteklasse I und I-II) und gute Sauerstoffversorgung auszeichnen. 

2. Erhaltung einer strukturreichen Gewässersohle mit Steinen und Totholz. Schutz vor gewäs-
serbaulichen Maßnahmen und Freizeitaktivitäten, die zum Verlust von lebensraumtypischen 
Strukturen führen  

3. Abstimmung der Gewässerunterhaltungsmaßnahmen auf die Ansprüche der Groppe, z. B. 
Durchführung von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen im Gewässer außerhalb von Laich-
zeit und Eientwicklung (Februar bis Mai). 

4. Erhaltung bevorzugter Laichhabitate in Form von Höhlen und Gruben unter großen Steinen, 
Wurzeln und Totholz in unterschiedlicher Größe. 

5. Erhaltung der Gewässerdurchgängigkeit einschließlich der Anbindung von Seitengewässern 
 

Entwicklungsziel 
Hauptziel 

• Erweiterung und Aufwertung der Lebensstätten der Groppe  

Teilziel 
1. Entwicklung der Gewässerdurchgängigkeit zur Verbindung getrennter Teilpopulationen oder 

zur Neubesiedlung von Gewässern durch Beseitigung der Wanderhindernisse, z.B. im Höll-
bach (Görwihl), Seitengewässer des Schwarzenbachs, Leimenlöcherbach 

2. Aufwertung vorhandener und potenzieller Lebensstätten durch Verbesserung der Nah-
rungsgrundlagen und des Gewässer pH-Werts. 

 

4.4.2. Wimperfledermaus [1321]  

Erhaltungsziele 
Hauptziel 

• Erhaltung einer langfristig überlebensfähigen Population der Wimperfledermaus durch Er-
haltung wichtiger Habitatelemente (Untertage-Winterquartiere und Flugrouten) in ausrei-
chender Qualität und funktionalem Zusammenhang 

Teilziele 
1. Erhaltung unterirdischer Überwinterungsplätze und Freihaltung der Einflugmöglichkeiten als 

„Rendezvousplatz“. 
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2. Sicherung der unterirdischen Überwinterungsplätze gegen Störungen. 
3. Sicherung der Erreichbarkeit von Untertagequartieren durch Erhaltung wichtiger Habitat-

elemente (Hecken, , bachbegleitende Gehölze, Feldgehölze etc.) 

Entwicklungsziele: 
Hauptziel 

• Wiederbesiedlung der Bergwerksstollen im Oberen Hotzenwald als Winterquartier der Wim-
perfledermaus 

Teilziele 
1. Entwicklung und Sicherung störungsarmer, unterirdischer Überwinterungsplätze 
2. Entwicklung von Hecken, bachbegleitenden Gehölzen und weiteren Strukturelementen als 

Leitstrukturen für mögliche Flugrouten. Dies führt zugleich zur räumlichen Vernetzung mit 
angrenzenden Natura 2000-Gebieten im Sinne der Entwicklung eines zusammenhängen-
den Schutzgebietssystems Natura 2000. 

3. Weitere Beobachtungen zur Bestandsentwicklung 
 

4.4.3. Bechsteinfledermaus [1323]  

Erhaltungsziele 
Hauptziel:  

• Erhaltung einer langfristig überlebensfähigen Population der Bechsteinfledermaus durch Er-
haltung wichtiger Habitatelemente (Untertage-Winterquartiere und Flugrouten) in ausrei-
chender Qualität und funktionalem Zusammenhang) 

Teilziele 
1. Erhaltung unterirdischer Überwinterungsplätze und Freihaltung der Einflugmöglichkeiten als 

„Rendezvousplatz“. 
2. Sicherung der unterirdischen Überwinterungsplätze gegen Störungen. 
3. Sicherung der Erreichbarkeit von Untertagequartieren durch Erhaltung wichtiger Habitat-

elemente (Hecken, bachbegleitende Gehölze, Feldgehölze etc.) 
4. Erhaltung von reich strukturierten Offenlandlebensräumen mit einem vielfältigen und klein-

teiligen Nutzungsmosaik (Wechsel von Wiesen, Weiden, Hecken, kleinen Gehölzgruppen, 
bachbegleitenden Gehölzen, Einzelbäumen etc.) und strukturreicher Wälder als Jagdhabita-
te im Umfeld der Winterquartiere. 

5. Sicherung und Erhaltung von wichtigen Flugrouten zwischen Quartieren und Jagdhabitaten 
6. Erhaltung einer gesunden, in ihrer Vitalität und Reproduktion nicht durch Insektizide beein-

trächtigten Population. 
 

Entwicklungsziele: 
Hauptziel 

• Entwicklung weiterer wichtiger Teillebensstätten der Bechsteinfledermaus und Förderung 
von deren Erreichbarkeit auch aus anderen FFH-Gebieten zur Wahrung der Kohärenz des 
Schutzgebietssystems. 
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Teilziele 
1. Entwicklung und Sicherung störungsarmer, unterirdischer Überwinterungsplätze. 
2. Aufnahme von bekannten Überwinterungsplätzen als Flächenerweiterung in die anliegen-

den Teilflächen des FFH-Gebiets. 
3. Entwicklung von Habitatelementen als Leitstrukturen auf möglichen Flugrouten. 
 

4.4.4. Großes Mausohr [1324]  

Erhaltungsziele 
Hauptziel: 

• Dauerhafte Sicherung eines guten Erhaltungszustands der lokalen Population des Großen 
Mausohrs durch Erhaltung wichtiger Teillebensräume (Untertage-Winterquartiere und Jagd-
habitate) in ausreichender Qualität, Größe und funktionalem Zusammenhang 

Teilziele 
1. Erhaltung des guten Zustands der im Oberen Hotzenwald vorhandenen Untertage-

Winterquartiere. 
2. Erhaltung von laubholzreichen Mischwäldern als Jagdhabitate sowie zumindest stellenweise 

von Altholzbeständen mit gutem Baumhöhlenangebot. 
3. Erhaltung des funktionalen Zusammenhangs zwischen Winter- und Sommerquartieren, 

Flugrouten, Versammlungsplätzen und Jagdhabitaten 

Entwicklungsziele: 
Hauptziel 

• Entwicklung weiterer wichtiger Teillebensstätten des Großen Mausohrs und Förderung von 
deren Erreichbarkeit auch aus anderen FFH-Gebieten zur Wahrung der Kohärenz des 
Schutzgebietssystems 

Teilziele  
1. Entwicklung und Sicherung störungsarmer, unterirdischer Überwinterungsplätze 
2. Entwicklung von laubholzreichen Mischwäldern als Jagdhabitate sowie zumindest stellen-

weise Altholzbeständen mit gutem Baumhöhlenangebot  
3. Förderung der Population durch Verbesserung der Quartiermöglichkeiten für Wochenstuben  
4. Entwicklung von Habitatelementen als Leitstrukturen auf möglichen Flugrouten. 
5. Weitere Beobachtungen zur Bestandsentwicklung 
 

4.4.5. Rogers Goldhaarmoos [1387] 

Erhaltungsziele 
Hauptziel 
• Dauerhafte Sicherung des guten (B) Erhaltungszustands der Vorkommen und eines aus-

reichenden Angebots an Trägergehölzen von Rogers Goldhaarmoos (insbesondere Sal-
Weiden) im direkten Umfeld der aktuellen Nachweisorte.  
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Teilziele 
1. Erhaltung der aktuell von Goldhaaarmoos bewachsenen Trägergehölze (Sal-Weide, Zitter-

Pappel und Berg-Ahorn).  
2. Erhaltung der zur Besiedlung mit Goldhaarmoos geeigneten Trägergehölze im Umfeld der 

aktuellen Nachweisorte.   
3. Erhaltung und Förderung eines nachhaltigen Angebots von jungen potenziellen Trägerge-

hölzen (insbesondere Sal-Weide). 
4. Erhaltung lichter Bestandesstrukturen im Umfeld der aktuellen und potenziellen Vorkom-

men.  

Entwicklungsziele 
Hauptziel 
• Verbesserung des Angebots an geeignetem Wuchssubstrat durch Entwicklung geeigneter 

Trägerbäume bzw. -sträucher im Bereich der Lebensstätten sowie in weiteren Bereichen 
des Gebiets. Geeignet sind insbesondere lichtoffene und lichtreiche, eventuell etwas ge-
schützte und weniger windexponierte Lagen und Aufwertung der aktuellen Standort-
/Wuchsbedingungen 

Teilziele 
1. Belassen der bekannten (und kartierten) Bäume mit guten Eigenschaften für Moos-

epiphyten als potenzieller Lebensraum und eventuell auch als tatsächlicher Lebensraum 
(die Bäume wurden nur bis in eine Höhe von ca. 2 m untersucht).  

2. Häufigeres Zulassen, dass Pioniergehölze an Weg- und Waldrändern und in Weidfeldern 
erhalten bleiben. Dabei aber nicht auf Birken und Vogelbeere selektieren, sondern auch Ho-
lunder, Hasel und vor allem Sal-Weide zulassen. 

3. Belassen von epiphytenreichen Einzelgehölzen im extensiven Grünland.  
4. Förderung einer lichten Umgebung von aktuellen Trägergehölzen  
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4.5. Ziele für die Lebensstätten von Arten der Vogelschutzrichtlinie 
 in Fettdruck sind die jeweiligen Erhaltungsziele der Anlage 1 zur Verordnung des 
 Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum zur Festlegung von Europä
 ischen Vogelschutzgebieten vom 5. Februar 2010 (VSG-VO) hervorgehoben und 
 gebietsspezifisch in Normaldruck ergänzt. 

4.5.1. 2Auerhuhn [A108]  

Erhaltungsziele 
aktuell keine Lebensstätte im Gebiet abgegrenzt 

Entwicklungsziele: 
Im Untersuchungszeitraum 2006/07 konnten keine stabilen Auerhuhnvorkommen nachgewie-
sen werden. Es gab drei Beobachtungen von Hennen. Es fehlt auch der sichere Nachweis ei-
nes aktuellen Balzplatzes. 

Hauptziele: 
• Entwicklung einer mindestens durchschnittlich ausgeprägten Auerhuhn-Lebenstätten im 

Gebiet gemäß des Aktionsplans Auerhuhn 
• Zeitliches Nahziel (5-10 Jahre): Besiedlung durch eine regelmäßig vorhandene Anzahl von 

5-10 Auerhühnern 
• Zeitliches Fernziel (nach 10 Jahren): Entwicklung eines guten Zustands der Auerhuhn Po-

pulation mit einer regelmäßig vorhandenen Anzahl von 10 – 20 Auerhühnern   

Teilziele 
1. Entwicklung von lichten, sonnigen Waldbereichen (z.B. Lichtungen, Sturmwurfschneisen, 

Totholzinseln infolge Käferbefalls, Waldränder) mit beerstrauchreicher Bodenvegetation (v.a 
Heidelbeere) 

2. Entwicklung von lichten Bestandsstrukturen (Kronenschluss < 60-80%) insbesondere in der 
Nähe von ehemaligen Balzplätzen auf 20% der Waldfläche 

3. Vermeidung von Veränderungen der natürlichen, bodensauren Standortbedingungen 
4. Entwicklung der Deckungs-, Nahrungs-, Balz- und Schlafbäume, in Form einzelner tief 

beasteter Fichten/Tannen sowie solitären Buchen und Kiefern 
5. Entwicklung störungsfreier oder störungsarmer Räume, vor allem während der Balz- und 

Brutzeit gemäß der räumlichen Konzeption des LIFE-Projekts 
6. Reduzierung dichter Strukturen (Dickungen, dichte Verjüngung, gedrängte Stangenhölzer) 

auf weniger als 30% der Waldfläche 
7. Verringerung des Prädatorendrucks 
 

4.5.2. 2Hohltaube [A207] 

Erhaltungsziele 
Hauptziel: 

• Dauerhafte Sicherung der Lebensstätten der Hohltaube im Natura 2000-Gebiet „Oberer 
Hotzenwald“ im mindestens durchschnittlichen (C) Erhaltungszustand 

• Erhaltung von mindestens 2-3 Revieren im Natura 2000-Gebiet „Oberer Hotzenwald“. 
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Teilziele 
1. Erhaltung von Laub- und Laubmischwäldern, insbesondere von alten Laubmischwälder 

mit den vorhandenen alten Buchenbeständen und einzelnen Buchen (BHD > 60 cm) 
2. Erhaltung von Altbäumen, Altholzinseln und stehendem Totholz stärkerer Dimension 
3. Erhaltung von Großhöhlenbäumen 
4. Erhaltung von bestehenden, extensiven Grünlandgebieten und extensiven Feldfluren 

mit Brachen sowie wildkrautreichen Säumen 

Entwicklungsziele: 
Hauptziel 

• Erhöhung der Anzahl der Brutpaare im Natura 2000-Gebiet „Oberer Hotzenwald“ auf min-
destens 3-5 Reviere und Verbesserung des Höhlenangebots 

Teilziele  
1. Erhöhung des Anteils altholzreicher Buchen- und Buchenmischbestände 
2. Erhöhung des Angebots an geeigneten Bruthöhlen  
3. Verbesserung der Nahrungshabitate durch Erhöhung der Strukturvielfalt 
(Teilziele 1 und 2 sind Bestandteil des Alt-und Totholzkonzeptes) 

4.5.3. 2Sperlingskauz [A217] 
Erhaltungsziele 

Hauptziel: 

• Sicherung des mindestens guten (B) Erhaltungszustands der Lebensstätten des Sperlings-
kauzes im Natura 2000-Gebiet „Oberer Hotzenwald“. 

• Erhaltung der teilweise hohen Siedlungsdichte von mindestens 4-5 Revieren in Natura 
2000-Gebiet „Oberer Hotzenwald“. 

Teilziele 

1. Erhaltung von strukturreichen und großflächigen Nadel- oder Mischwäldern in den 
Mittelgebirgen 

2. Erhaltung von Mosaiken aus lichten Altholzbeständen und Lichtungen sowie Stan-
genholz- und Dickungsbereichen 

3. Erhaltung von Altbäumen und Altholzinseln 
4. Erhaltung von Bäumen mit Höhlen (v.a. von Buntspechthöhlen) 
5. Erhaltung von stehendem Totholz (BHD> 20 cm) als potentielle Höhlenbäume. 
6. Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässer wie Bäche und Karseen (Letzte-

res für das Gebiet nicht zutreffend) 
7. Erhaltung der Moore 
8. Erhaltung von reich strukturierten, nadelholzreichen Altholzbeständen mit vielgestaltiger 

Schichtung und Zusammensetzung 
9. Erhaltung unzerschnittener, störungsfreier Waldbestände 
 

Entwicklungsziele: 
Hauptziel 

• Dauerhafte, flächige Besiedelung des Natura 2000-Gebiets „Oberer Hotzenwald“ mit mehr 
als 10 Brutpaaren 
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• Aufwertung und Ausdehnung der Lebensstätten des Sperlingskauzes im Natura 2000-
Gebiet „Oberer Hotzenwald“  

Teilziele 
1. Erhöhung des Anteils an Altholzbeständen einschließlich von stehendem Totholz 
2. Erhöhung und Sicherung des Angebots an geeigneten Bruthöhlen 
3. Erhöhung von reich strukturierten Grenzlinien und lichten Bereichen innerhalb des Waldes 

auch außerhalb der derzeitigen Lebensstätten zur Verbesserung der Nahrungsgrundlage 
(Teilziele 1 und 2 sind Bestandteil des Alt-und Totholzkonzeptes) 
 

4.5.4. 2Raufußkauz [A223]  

Erhaltungsziele 
Hauptziel: 

• Sicherung des guten Erhaltungszustandes (B) der Lebensstätten des Raufußkauzes im Na-
tura 2000-Gebiet „Oberer Hotzenwald“ 

• Erhaltung von 6-8 Revieren im Natura 2000-Gebiet „Oberer Hotzenwald“ in guten Mäuse-
jahren und mindestens 2-3 Revieren in schlechten Mäusejahren 

Teilziele 

1. Erhaltung von strukturreichen und großflächigen Nadel- oder Mischwäldern, insbe-
sondere buchenreichen Nadelmischwäldern 

2. Erhaltung von Mosaiken aus lichten Altholzbeständen und Lichtungen (auch Mooren) 
zur Sicherung der Nahrungsgrundlage sowie Stangenholz- und Dickungsbereichen 

3. Erhaltung der Großhöhlenbäume und einem ausreichenden Angebot an Buchenaltbäu-
men/pot. Höhlenbäumen (BHD > 60 cm) in räumlichem und zeitlichem Wechsel 

4. Erhaltung von stehendem Totholz mit Großhöhlen oder großem Stammdurchmesser 
5. Erhaltung störungsfreier oder zumindest störungsarmer Fortpflanzungsstätten wäh-

rend der Fortpflanzungszeit (1.3. – 31.8.) 
6. Erhaltung unzerschnittener, störungsfreier Waldbestände 
 
 

Entwicklungsziele: 
Hauptziel 

• Aufwertung und Ausdehnung der Lebensstätten des Raufußkauzes im Natura 2000-Gebiet 
„Oberer Hotzenwald“ 

Teilziele 
1. Erhöhung des Anteils altholzreicher Buchen- und Buchenmischbestände mit einem ausrei-

chenden Anteil (z.B. 7 Bäume/100 ha) an geradschaftigen Buchen über die Hiebsreife hin-
aus (Nutzungsverzicht) als potentielle Brutbäume  

2. Erhöhung des Anteils an Totholz  
3. Erhöhung und Sicherung des Angebots an geeigneten Bruthöhlen 
4. Erhöhung von reich strukturierten Grenzlinien und lichten Bereichen innerhalb des Waldes 

auch außerhalb der derzeitigen Lebensstätten zur Verbesserung der Nahrungsgrundlage 
(Teilziele 1, 2 und 3 sind Bestandteil des Alt-und Totholzkonzeptes) 
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4.5.5. 2Schwarzspecht [A236]  

Erhaltungsziele 
Hauptziel: 

• Dauerhafte Erhaltung der mindestens durchschnittlichen (C) Lebensstätten des Schwarz-
spechts im Natura 2000-Gebiet „Oberer Hotzenwald“ 

• Erhaltung von 3 - 5 Revieren im Natura 2000-Gebiet „Oberer Hotzenwald“.  

Teilziele 

1. Erhaltung von ausgedehnten Wäldern  
2. Erhaltung von Altbäumen und Altholzinseln v.a. mit älteren Buchen (BHD > 60 cm)  
3. Erhaltung von Bäumen mit Großhöhlen (Schwarzspechthöhlen) 
4. Erhaltung von Totholz, insbesondere von stehendem Totholz stärkerer Dimension als po-

tentielle Höhlenbäume und älterer Wurzelstöcke zur Ansiedlung von Ameisen 
5. Erhaltung des Nahrungsangebots, insb. mit Ameisen (d.h. der Ameisenbestände) 
 

Entwicklungsziele: 
Hauptziel 

• Verbesserung des Erhaltungszustandes der Lebensstätten des Schwarzspechts im Natura 
2000-Gebiet „Oberer Hotzenwald“ durch Erhöhung des Angebots an potentiellen Bruthöh-
lenbäumen. 

• Verbesserung des Nahrungsangebots 

Teilziele 
1. Erhöhung des Anteils altholzreicher Buchen- und Buchenmischbestände;  
2. Erhöhung des Anteils von starkem stehendem Totholz;  
3. Dauerhafte Sicherung von Höhlenbäumen möglichst als Gruppe (Altholzinsel). 
(Teilziele 1, 2 und 3 sind Bestandteil des Alt-und Totholzkonzeptes) 
 

4.5.6. 2Dreizehenspecht [A241]  

Erhaltungsziele 
aktuell keine Lebensstätte im Gebiet abgegrenzt 

Entwicklungsziele: 
Hauptziel 

• Dauerhafte Besiedelung des Natura 2000-Gebiets „Oberer Hotzenwald“ mit 2-3 Revieren. 
• Verbesserung der Habitatstrukturen und des Nahrungsangebots. (Umsetzung des Alt- und 

Totholzkonzepts) 

Teilziele 

1. Schaffung größerer totholzreicher Bereiche  
2. Flächendeckende Erhöhung des Anteils von stehendem Totholz 
3. Erhöhung des Anteils bzw. Vergrößerung von Altholzinseln 
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4.5.7. Ringdrossel [A282]  

Erhaltungsziele 
Hauptziele: 

• Sicherung des derzeitigen guten (B) Erhaltungszustands  der Lebensstätten der Ringdrossel 
im Natura 2000-Gebiet „Oberer Hotzenwald“. 

• Erhaltung der Population mit teilweise sehr hohen Revierdichten im im Natura 2000-Gebiet 
„Oberer Hotzenwald“ 

Teilziele 
1. Erhaltung von strukturreichen, naturnahen und nadelholzreichen Bergwäldern mit 

lichten, stufig aufgebauten fichten- und tannengeprägten Altbeständen sowie Erhaltung 
von Waldinnen- und außensäumen 

2. Erhaltung der Moore, Moorwälder und Weidfelder mit lichten, strukturreichen Über-
gangsbereichen zwischen offenen Mooren/Weidfeldern und (Moor-)Wäldern 

3. Erhaltung von Mosaiken aus Wald und Offenland bzw. Lichtungen, insb. auch Erhal-
tung des Vegetationsmosaiks aus Artenreichen Borstgrasrasen, Trockenen Heiden, Wa-
cholderheiden und Mähwiesen mit eingemischten Baumgruppen älterer Nadelbäume. 

4. Erhaltung von Flächen mit baumartenreicher Sukzession 
5. Erhaltung von extensiv bewirtschaftetem Grünland, insbesondere von kurzrasigen 

Flächen 
6. Erhaltung störungsfreier oder zumindest störungsarmer Fortpflanzungsstätten wäh-

rend der Fortpflanzungszeit (1.4. – 31.7.) 
 

Entwicklungsziele: 
Hauptziel 

• Verbesserung der Habitatstrukturen in geeigneten Bereichen innerhalb des Natura 2000-
Gebiets „Oberer Hotzenwald“ 

Teilziele  
1. Erhöhung der Siedlungsdichte der Ringdrossel im gesamten Vogelschutzgebiet außerhalb 

des Kirchspielwaldes 
2. Förderung vielschichtiger Waldstrukturen und von Altholzinseln in geeigneten Bereichen 
 

4.5.8. Neuntöter [A338]  

Erhaltungsziel 
Hauptziel: 

• Sicherung des derzeitigen durchschnittlichen (C) Erhaltungszustandes  der Lebensstätten 
des Neuntöters im Natura 2000-Gebiet „Oberer Hotzenwald“. 

• Erhaltung der Neuntöter-Lebensstätten mit gutem Erhaltungszustand (B 33 %) in den Ge-
bieten Lindauer Berg, Großbühl, Mittlerer Berg/Halden und Rüttewies sowie aller weiteren 
nur durschnitttlich (C) ausgebildeten Neuntöter-Lebensstätten 

• Erhaltung der gegenwärtigen Populationsstärke von mindestens zehn Brutpaaren im Ge-
samtgebiet 
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Teilziele 
1. Erhaltung von extensiv bewirtschafteten Grünlandgebieten, insbesondere der zusam-

menhängenden Borstgrasrasen, Trockenen Heiden, Wacholderheiden und Berg-Mähwiesen  
2. Erhaltung von Einzelbäumen und Büschen in der offenen Landschaft als Sitzwar-

ten/Nistmöglichkeiten auch in Gehölzgruppen mit Dornsträuchern, Wacholder und Weidfich-
ten wie z. B. im NSG Kohlhütte-Lampenschweine.  

3. Erhaltung der Streuwiesen (im Gebiet Feuchtwiesen) und offenen Moorränder 
4. Erhaltung von Feldrainen, Graswegen, Ruderal-, Staudenfluren und Brachen 
5. Erhaltung des Nahrungsangebots insbesondere mit größeren Insekten (z.B. Heu-

schrecken)  
Ziele, die im überwiegend extensiv beweideten Grünlandgebiet des Natura 2000-Gebiets 
”Oberer Hotzenwald” nachrangig oder nicht zutreffend sind: 
7. Erhaltung von Nieder- und Mittelhecken aus standortheimischen Arten, insbesondere 

dorn- oder stachelbewehrte Gehölze  
8. Erhaltung von Acker- und Wiesenrandstreifen 

9. Erhaltung von Sekundärlebensräumen wie aufgelassenen Abbaustätten mit vorge-
nannten Lebensstätten 

 

Entwicklungsziele: 
Hauptziel: 

• Aufwertung der mit C bewerteten Lebensstätten zu Lebensstätten mit guter Habitateignung  
• Neuentwicklung von Lebensstätten 

Teilziele 
1. Entwicklung strukturierter Weidfelder mit Dornsträuchern (Rosen, Weißdorn, Schlehen), 

Wacholder und weiteren Gehölzen in bisher gehölzarmen Bereichen 
2. Entwicklung weiterer geeigneter Lebensräume bzw. Lebensstätten in Bereichen mit frühe-

ren Nachweisen zu Neuntötervorkommen.  
3. Entwicklung von Säumen mit Sträuchern (z.B. entlang von Feldwegen, Bewirtschaftungs- 

bzw. Grundstücksgrenzen) 
4. Entwicklung weiterer geeigneter Lebensräume bzw. Lebensstätten in Bereichen mit frühe-

ren Nachweisen des Neuntöters.  
5. Entwicklung bzw. Belassen von Sukzessionsgehölzen in Weidfeldern mit Dornsträuchern 

(Rosen, Weißdorn, Schlehen), Wacholder und einzelnen kleinen (bis 5 m hohen) Fichten als 
Strukturelement 

6. Verbesserung des Lebensraumverbunds  
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5. ERHALTUNGS- UND ENTWICKLUNGSMAßNAHMEN 

5.1. Bisherige Maßnahmen 
Verträge nach Landschaftspflegerichtlinie (LPR) Teil A:  
Es bestehen bereits zahlreiche LPR-Verträge, die der Erhaltung von Grünland mit §32-Biotopen 
(LNatSchG, neu § 30 BNatSchG) dienen, insbesondere im Bereich von Mähwiesen (teilweise 
auch FFH-Bergmähwiesen) und Feuchtgrünland (meist keine FFH-Lebensraumtypen). 
 
Naturschutzkonzeption Oberer Hotzenwald 
Im Rahmen der Naturschutzkonzeption wurden Maßnahmen zur Förderung der Halboffenen 
Weidelandschaft in den Jahren 2001 bis 2004 umgesetzt. Dies betraf Erstpflegemaßnahmen 
von Sukzessionswäldern und –gehölzen im Weidfeldbereich mit dem Ziel strukturreiche Flügel-
ginsterweiden und damit auch geeignete Lebensräume für zahlreiche gefährdete Insekten- und 
Vogelarten wieder zu entwickeln. Im 20. Jh. hatte die landwirtschaftliche Förderung dazu ge-
führt, dass vergleichsweise scharfe Wald-Weidegrenzen in der Landschaft entstanden sind. Der 
Ausschluss von gehölzreichen Bereichen aus der Grünlandförderung in Weidfeldgebieten hatte 
zur Folge, dass solche Bereiche zunehmend aus der Nutzung fielen oder die Gehölze auf den 
Weiden größtenteils entfernt wurden. Diese Förderpraxis ist inzwischen geändert. Ein gewisser 
Gehölzanteil ist erlaubt, bestimmte Gehölze müssen sogar erhalten bleiben. 
 
Hierholzer Weiher  
Aus Mitteln der Stiftung Naturschutzfonds erfolgten am Hierholzer Weiher 2006/2007 Sanie-
rungsmaßnahmen mit dem Ziel, ein nährstoffarmes Stillgewässer im Sinne der FFH-Richtlinie 
zu entwickeln. Der Weiher wurde abgelassen und eutropher Schlamm und organisches Material 
entnommen. Die den Weiher speisenden Zuflüsse werden seither untersucht, ihre Nährstoff-
fracht hat sich bis Sommer 2009 halbiert, ist aber immer noch zu hoch. Es sind noch weitere 
Maßnahmen erforderlich, um diesen Weiher zum FFH-LRT „Nährstoffarme bis mäßig nährstoff-
reiche Stillgewässer“ zu entwickeln; diese werden im Rahmen dieses MaP auch vorgeschlagen. 
 
LIFE Natur-Projekt Oberer Hotzenwald 
Im Rahmen der fünfjährigen Projektlaufzeit des EU geförderten LIFE Natur-Projekts (LIFE 05 
NAT/D/000056) werden seit 2006 bis Ende 2010 bereits zahlreiche im MaP vorgeschlagene 
Entwicklungsmaßnahmen umgesetzt. Nachfolgend sind die im LIFE Antrag vorgesehenen Flä-
chengrößen von Entwicklungsmaßnahmen aufgeführt, die in einzelnen Bereichen voraussicht-
lich umfangreicher umgesetzt werden können. Die endgültigen Flächenangaben sind dann im 
Endbericht zum LIFE Natur Projekt zu entnehmen: 
• Unter der Kategorie C.1 werden Maßnahmen zur Aufwertung, Erweiterung und Vernetzung 

der prioritär zu schützenden Borstgrasrasen (6230) sowie von Trockenen Heiden (4030) 
und Wacholderheiden (5130) auf 36 ha Fläche umgesetzt, unter gleichzeitiger Berücksichti-
gung der Entwicklung geeigneter Lebensstätten für den Neuntöter und die Ringdrossel. 

• Unter der Kategorie C.3 werden Maßnahmen zur Aufwertung, Erweiterung und Vernetzung 
der prioritär zu schützenden Naturnahen Hochmoore (7110) und Moorwälder (91D0) und 
der weiteren Moortypen wie Geschädigte Hochmoore (7120), Übergangsmoore (7140) und 
Kalkreiche Niedermoore (7230) auf rund 21 ha Fläche durchgeführt. Dies betrifft auch die 
Regeneration eines standorttypischen Wasserhaushalts in sechs Mooren durch Sperrenbau 
in Entwässerungsgräben. 

• Unter der Kategorie C.4 werden Maßnahmen zur Entwicklung von Auenwäldern an Fließ-
gewässern auf rund 9,5 km Uferstrecken durchgeführt. 

• Unter der Kategorie C.5 werden Maßnahmen zur Entwicklung und Vernetzung von Kalkrei-
chen Niedermooren (7230) und Bergmähwiesen (6520) auf 8 ha Fläche umgesetzt.  



Natura 2000-Managementplan OBERER HOT ZENW ALD  5. Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

    94 

• Unter der Kategorie C.2 werden Maßnahmen in den Wäldern auf 45 ha durchgeführt. Sie 
haben zum Ziel, die Lebenstätten der hochmontanen Vogelarten (v.a. Raufußkauz, Sper-
lingskauz, Auerhuhn, Dreizehenspecht, Schwarzspecht) aufzuwerten oder zu entwickeln. 

• Unter der Kategorie C.6 erfolgte die Maßnahmenumsetzung bereits im Winter 2006/2007. 
Es wurden zwei Bergwerksstollen zum Schutz vor Beunruhigung durch Besucher und Prä-
datoren vergittert, und diese Winterquartiere dadurch für Fledermäuse aufgewertet.  

 
Naturnahe Waldwirtschaft 
Seit rund 30 Jahren wird im öffentlichen Wald das Konzept "Naturnahe Waldwirtschaft" umge-
setzt. Diesem Konzept liegt die Überlegung zugrunde, dass aus ökonomischen Gründen, aber 
auch aus Gründen der Multifunktionalität aller Waldfunktionen, das optimale Ergebnis nur dann 
erzielt werden kann, wenn die natürlichen Prozesse unserer Waldökosysteme als Grundlage al-
len Handelns herangezogen werden. Dies resutiert in einer streng standortsgerechten Baumar-
tenwahl, hohen Produktionszeiten mit dem Ziel wertvoller Einzelbäume, dem Primat natürlicher, 
kleinflächiger Verjüngungsverfahren, dem weitestgehenden Verzicht auf Pflanzenschutzmittel 
und ressourcenschonenden Holzernteverfahren. Ökologischen Belangen wird hierbei in hohem 
Maße Rechnung getragen. Es sind aber auch bei naturnaher Waldwirtschaft spezielle ergän-
zende Artenschutzmaßnahmen notwendig um die Biodiversität im Wald langfristig zu sichern. 
Diesem Ziel widmet sich die ökologische Grundlagenforschung und das Alt- und Totholzkon-
zept, mit dem die Zerfallsphase des Waldes in das Gesamtsystem unserer Wälder integriert 
wird. Wesentliche Komponenten hier im Gebiet sind die Plenterwirtschaft im Buchen-
Tannenwald sowie die Überführung der Altersklassenwälder in ungleichaltrige Bestockungen 
mit nennenswerten Anteilen von Buchen und Tanne. Auch die Teilnahme am LIFE-Projekt darf 
als integrierende Komponente naturnaher Waldbewirtschaftung aufgefasst werden.  
 
Alt- und Totholzkonzept 
Seit Februar 2010 liegt das von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt und der Lan-
desanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg erarbeitete Alt- und Totholzkonzept (AuT) vor 
(ForstBW, Hrsg. 2010). Mit den Maßnahmenvorschlägen des Konzepts soll ein günstiger Erhal-
tungszustand europaweit zu schützender Arten der Wälder (nach FFH-Richtline und Vogel-
schutzrichtlinie) gefördert und hergestellt oder bewahrt werden. Wobei darauf hingewiesen wird, 
dass für manche Waldarten, über das Alt- und Totholzkonzept hinaus, zusätzliche Maßnahmen 
erforderlich sind. Die Umsetzung des AuT ist im Staatswald verbindlich und wird in die Forstein-
richtung sukzessive aufgenommen. Im Privat- und Gemeindewald hat das Konzept empfehlen-
den Charakter.  
 

5.2. Ergebnisse aus den Bewirtschaftergesprächen  
Am 04. und 05. Juni 2009 erfolgten in den Rathäusern von Dachsberg und Ibach Bewirtschaf-
tergespräche. Eingeladen wurden alle Bewirtschafter, die nach den Daten des Landwirt-
schaftsamtes Flächen im FFH-Gebiet „Oberer Hotzenwald“ bewirtschaften. Dabei wurden die 
Bewirtschafter bezüglich der vorkommenden FFH-Lebensraumtypen sowie der vorkommenden 
Lebensstätten von Arten nach der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie auf ihren Flä-
chen informiert. Die vorgeschlagenen Maßnahmenempfehlungen wurden vorgestellt und disku-
tiert.  
Insgesamt kamen 36 Bewirtschafter zu den Gesprächen, die protokolliert wurden. Mehrere Be-
wirtschafter waren bereit, vorgeschlagene Entwicklungsmaßnahmen umzusetzen. Sofern die 
Entwicklungsmaßnahmen auch Bestandteil des LIFE Natur-Projekts sind, werden diese auch 
noch im Rahmen des LIFE Projekts umgesetzt. 
Nachfolgend sind Ergebnisse aus den Gesprächen aufgeführt, welche bei den Maßnahmen-
empfehlungen bzw. bei anstehenden Pflegeverträgen nach der Landschaftspflegerichtlinie be-
rücksichtigt werden sollen. 
 
Zu den Borstgrasrasen Wertstufe C 
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Ein Teil der Borstgrasrasen der Wertstufe C werden genauso extensiv bewirtschaftet wie die 
Borstgrasrasen der Wertstufe B. Insofern kann hier keine andere Bewirtschaftung empfohlen 
werden. Mögliche Ursachen für die Unterschiede dürften teilweise in der Exposition liegen. 
Nord- und Ost – exponierte Flächen haben in der Regel frischere Standortbedingungen als 
mehr sonnenexponierte Weidfelder in Süd-/ Südwestlagen, welches Auswirkungen auf den 
Pflanzenbestand hat. Teilweise sind die Standorte vor langer Zeit als Acker genutzt worden 
(Weid- und Reutfeldwirtschaft), so dass hier vermutlich immer noch verbesserte Nährstoffver-
hältnisse vorliegen, da die Äcker gedüngt wurden. Dies trifft auch für etliche Nicht-LRT Flächen 
innerhalb der Weidfelder zu. Kleinräumig abgegrenzte C-Flächen sind teilweise auch bevorzug-
te Aufenthaltsorte der Tiere, so dass hier durch den erhöhten Dunganfall verbesserte Nährstoff-
verhältnisse vorliegen. Dies gehört zum natürlichen Nutzungs- und Vegetationsmosaik einer 
Weidefläche und ist auch für zahlreiche Insektenarten förderlich. 
 
Zur Kalkung der Weidfelder: Die befahrbaren Weidfeldbereiche im Allemendweidegebiet Ibach 
werden alle zwei Jahre gekalkt mit für Biobetriebe zugelassenen Kalken. Mit zwei Bewirtschaf-
tern wurden deren gekalkte Flächen abgegrenzt und mit den Kartierergebnissen überlagert. 
Dabei zeigte sich, dass in einem Bereich etwa ein Drittel kein LRT und je ein Drittel der Fläche 
mit Borstgrasrasen der Wertstufen B und C kartiert ist. Der zweite Bereich wurde ein Jahr vor 
der Kartierung gekalkt. Bei der Kartierung wurden in diesen Bereichen Borstgrasrasen mit 
Wertstufe A und B abgegrenzt. Diese Fläche wurde in den letzten zehn Jahren allerdings nicht 
gekalkt.  
Nach Bodenanalysen liegen die ph-Werte auf den Weidfeldern zwischen 3,8 und 5,1. Im Boden 
ist Mg vorhanden, deshalb wird ein magnesiumarmer, kohlensaurer Kalk ausgebracht (Kalktyp 
8010). Vermutlich wirkt der ausgebrachte kohlensaure und magnesiumarme Kalk auch langsa-
mer und ist damit eine 'verträglichere Kalkungsform'. 
 
Diese Ergebnisse zeigen, dass eine Kalkung der Weidfelder differenziert zu betrachten ist, und 
die Ausbringung je nach Fläche und ggf. deren früherer Nutzung (z.B. ehemalige Ackerstandor-
te), der Menge, Häufigkeit und Art des Kalks zu entscheiden ist. Auf kartierten Biotopen nach § 
30 BNatSchG und auf Lebensraumtypen der Wertstufen A-C sollte grundsätzlich vorab das Ein-
vernehmen mit den Naturschutzbehörden (in Naturschutzgebieten mit der höheren Natur-
schutzbehörde) hergestellt werden.  
 
Berg-Mähwiesen und Flachland-Mähwiesen 
Im Hotzenwald ist wie in anderen Gegenden des Schwarzwalds festzustellen, dass insbesonde-
re infolge des Strukturwandels in der Landwirtschaft ein deutlicher Trend zur Nutzungsaufgabe 
bzw. zur Nutzungsumstellung von Mahd auf Beweidung derjenigen Mähwiesen besteht, die nur 
aufwändig mit viel Handarbeit oder teurem Spezialgerät zu bewirtschaften sind. Die im Rahmen 
der Erstellung des MaP geführten Bewirtschaftergespräche haben gezeigt, dass dieser Trend 
fortbesteht, wenngleich sich die Hofnachfolgesituation im FFH-Gebiet "Oberer Hotzenwald" 
noch vergleichsweise günstig darstellt. Im Rahmen der Beiratssitzung wurde dieses Thema in-
tensiv diskutiert. Insbesondere wurde seitens der Vertreter der Gemeinden und der landwirt-
schaftlichen Berufsstände geäußert, dass die Einhaltung der Erhaltungsziele und -maßnahmen 
des Managementplans vor dem Hintergrund des Strukturwandels eine schwierig bis nahezu 
unmöglich lösbare Aufgabe darstelle. 
Fachlich ist die Umstellung von Mahd auf Beweidung wie folgt zu beurteilen: Es kommt bereits 
im Namen des LRT 6520, „Magere Berg-Mähwiese“, zum Ausdruck, dass dieser Lebensraum-
typ durch Mahd entstanden ist und durch Mahd auch am besten erhalten werden kann (s. 
MW1). Eine Nutzungsänderung von Mahd auf Beweidung kann zu einer Verschlechterung des 
LRT "Magere Mähwiese" führen, daher sollte generell versucht werden, die Mahd beizubehal-
ten, insbesondere auf den hochwertigen Flächen (Bewertung A und B). Wenn die Bewirtschaf-
ter / Eigentümer selbst dazu nicht in der Lage sind, sollte in einem ersten Schritt geklärt werden, 
ob die Pflege der Flächen nicht durch einen anderen Bewirtschafter übernommen werden kann, 
der über einen LPR-Vertrag dann die entsprechende Förderung erhält. 
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Die Umstellung von Mahd auf Beweidung ist im Gebiet eine Alternative hinsichtlich der Offen-
haltung der Flächen und zur Sicherung der Mindestflur. Aber nur unter Einhaltung bestimmter 
Bedingungen und einem ausgefeilten Management kann die Umstellung von Mahd auf Bewei-
dung auch eine Option bieten, LRT 6520-Flächen zu erhalten. Maßnahme MW 4 gibt hierzu ei-
nige allgemeine Hinweise, die unbedingt zu berücksichtigen sind. Zusätzlich sollten die Flächen 
im Rahmen eines Monitorings überprüft werden, um bei Vegetationsveränderungen noch ge-
gensteuern zu können. Es ist seitens Ref. 56 geplant, im FFH-Gebiet "Oberer Hotzenwald“ über 
mehrere Jahre hinweg ein exemplarisches Monitoring durchzuführen, um die Auswirkungen der 
Nutzungsumstellung von Mahd auf Beweidung im Naturraum fundierter beurteilen und die ge-
bietsspezifischen Empfehlungen für das Beweidungsregime verfeinern und optimieren zu kön-
nen.  
Nicht zuletzt muss auch klar darauf hingewiesen werden, dass die Umsetzbarkeit dieses Mana-
gementplans wesentlich von politischen Weichenstellungen und Rahmenbedingungen abhängt, 
und inwiefern diese den Strukturwandel in der Landwirtschaft abmildern / aufhalten können. 
Das Angebot von LPR-Verträgen ist zwar derzeit ein gutes Instrument, um wertvolle Flächen 
kurz- bis mittelfristig zu sichern. In wie weit zukünftig Landwirte entsprechender Pflegeverträge 
abschließen werden, ist angesichts des o.g. Strukturwandels und der derzeitigen Finanzsituati-
on ungewiss. 
 
Generell ist bei der Umsetzung der nachfolgenden Maßnahmenempfehlungen im Vorfeld 
zu prüfen, ob und welche gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen auf der Fläche 
bereits bestehen (z.B. geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG, MEKA oder LPR-
Verträge, Vorgaben in Wasserschutzgebieten u.a.), um Zielkonflikte oder Doppelförde-
rung zu vermeiden.  
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5.3. Empfehlungen für Erhaltungsmaßnahmen 
Die im Folgenden genannten Maßnahmen sind als Empfehlungen aus naturschutzfachlicher 
Sicht zu verstehen. Sie sind geeignet, den günstigen Erhaltungszustand zu bewahren oder ei-
nen günstigen Erhaltungszustand in absehbarer Zeit herzustellen. Im Einzelfall können zur Er-
reichung der verpflichtenden Erhaltungsziele auch andere als die hier vorgeschlagenen Erhal-
tungsmaßnahmen möglich sein. Diese sollten dann mit den zuständigen Naturschutzbehörden 
abgestimmt werden. 
 
Die Maßnahmen sind grob nach den Maßnahmengruppen des Datenschlüssels (LFU 2001) ge-
ordnet, zur Erhöhung der Übersichtlichkeit jedoch z. T. auch gruppiert und/oder anders sortiert. 
Die Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen werden in getrennten Kapiteln behandelt. 
 

5.3.1.  Aktuell keine Maßnahmen erforderlich, Entwicklung beobachten, Schutz durch Ver-
zicht 

Maßnahmenkürzel in Karte SG-KM, FG-KM, H-KM, HM-KM, dHM-KM,ÜM-
KM, KN-KM, PR-KM, MoW-KM 

Maßnahmenflächen-Nr. 1-008, 1-097, 2-008, 1-034, 1-040, 1-010,  
1-105, 1-099, 2-001, 2-002 

Flächengröße 105,91 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus Kontrollen im Turnus von 5 Jahren  
Lebensraumtyp / Art Stillgewässer, nährstoffarm [3130] 

Fließgewässer mit Wasservegetation [3260]) 
Trockene Heiden [4030] 
Hochmoore  [7110] 
Geschädigte Hochmoore [7120] 
Übergangsmoore [7140] 
Kalkreiche Niedermoore [7230] 
Pionierrasen auf Felskuppen [8230] 
Moorwälder [91D0] 

Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 1.3 
 

Zur Zeit keine Maßnahmen erforder-
lich, Entwicklung beobachten 

 
Auf den mit -KM gekennzeichneten Flächen sind aktuell keine Maßnahmen zur Erhaltung der 
Lebensräume bzw. Lebensstätten erforderlich.  
Dies gilt langfristig für die Lebensräume der Naturlandschaft, wie die gut bis hervorragend erhal-
tenen offenen Hochmoore und Moorwälder (HM-KM, MoW-KM), für einen Teil der Übergangs- 
und Niedermoore (ÜM-KM, KN-KM) und die Gewässer (FG-KM, SG-KM)  Diese Lebensräume 
sind durch Verzicht auf Maßnahmen zu erhalten: 
• Verzicht auf Entwässerung und Aufforstungen, insbesondere der Verzicht auf Nadelholz-

Aufforstungen in kalkreichen Niedermooren und entlang der Gewässer in einem beiderseits 
10 Meter breiten Streifen.  

• Verzicht auf mechanische Belastungen und stoffliche Einträge in die LRT und ihre Randbe-
reiche (z.B. durch Freizeitaktivitäten und org. Ablagerungen/Einträge wie z.B. auch Gülle, 
Hochsitze, Salzlecken, Wegebau, Restholz und Schlagabraum aus Maßnahmen in angren-
zenden Flächen) sowie 

• Verzicht auf Kalkung in einem Pufferstreifen um Moore, Moorwälder und Bodensaure Na-
delwälder 
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Eine Beobachtung ist im Rahmen des Monitoring vorgesehen (s. Kap. 5.4.22). Um Störungen 
sofort erkennen und beheben zu können, bedürfen folgende Flächen besonderer Aufmerksam-
keit: SG Hierholzer Weiher, die im LIFE-Projekt renaturierten dHM/ÜM/KN, Feuchter Borstgras-
rasen E Schwarzsägenmoos, ÜM/KN-Komplex im Bergwald N Hierholz, KN-ÜM-Komplex im 
Vogelbachtal, Sägebachtal und Höllbachtal. 

Auf manchen Flächen sind die unter Kap. 5.4 vorgeschlagenen Entwicklungsmaßnahmen zur 
Aufwertung des Erhaltungszustandes geeignet; zum Beispiel die Entnahme von einwandernden 
Fichten aus Moorwäldern (mow2 und mow3) und weiteren Moorlebensräumen (üm3, dhm2, kn2 
u. kn3), die sich in Bereichen mit hydrologischen Störungen (Gräben, Torfstichen) ausbreitet, 
sowie der Bau von Sperren zur Wiedervernässung von Moorbereichen. 
 
Bei den weiteren hier aufgeführten Lebensräumen handelt es sich meist um kleinere Bereiche 
wie Pionierrasen auf Felskuppen (PR-KM) oder kleinflächig vorkommende (z.B. wegbegleitend) 
Trockene Heiden (H-KM), so dass die eigentlich auf eine Bewirtschaftung oder Pflege angewie-
senen Pflanzenbestände in den nächsten Jahren in ihrer derzeitigen Ausprägung erhalten wer-
den können, und erst nach der nächsten Kontrolle wieder neu nach Pflegeerfordernissen ge-
prüft werden sollen.  

 

5.3.2. Beibehalten der Beweidung einschließlich der Weidepflege 

Maßnahmenkürzel in Karte H1, WH1, BG1, BG2, RD2, NT1 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-035, 1-037,1-022, 1-023, 1-025 
Flächengröße 133,84 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus Weidfeldbewirtschaftung: jährlich 

Sukzession enthursten: mind. alle 5 Jahre 
Lebensraumtyp / Art Borstgrasrasen [6230] 

Wacholderheiden [5130] 
Trockene Heiden [4030] 
Ringdrossel [A282] 
Neuntöter [A338] 

Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste   4 Beweidung 
 19.2 Verbuschung auslichten 
 
Empfehlungen zur Weidfeldbewirtschaftung  

• Extensive Beweidung, bei der mindestens 2/3 des verwertbaren Aufwuchses abgeweidet 
wird und Gehölze als Strukturelemente und Lebensstätten belassen werden (s.u.) 

• Die Beweidung sollte vorzugsweise mit leichten Tierarten erfolgen (z.B. den regional-
typischen Rinder-Rassen Vorderwälder / Hinterwälder, Galloways oder anderen) 

• Verzicht auf Nährstoffeinträge (insb. N-haltige Düngung und Gülle) bzw. keine Zufütterung 
zur Vermeidung von überhöhtem Nährstoffeintrag, außer Mineralfutter zur Vorbeugung von 
Mangelerkrankungen. Zufütterung nur in extremen Ausnahmesituationen bei sehr ungünsti-
ger Witterung; 

• Verzicht auf Kalkungen; Erhaltungskalkungen sollten im Einzelfall, insbesondere auf kartier-
ten Biotopen nach § 30 BNatSchG, in Naturschutzgebieten (NSG) und auf FFH-Lebens-
raumtypen mit den Naturschutzbehörden (in den NSG mit der höheren Naturschutzbehörde) 
vorab abgestimmt werden; 

• Variable Nutzungszeiten, die sowohl frühe als auch späte Erstnutzungstermine umfassen. 
• Regelmäßiges Beseitigen stärkerer Gehölzsukzession (mind. alle 5 Jahre). Dabei sollte fol-

gendes berücksichtigt werden: 
a) Schonung der landschaftsprägenden Wacholderbestände und Dornsträucher bei der 
Entnahme von Gehölzen zur Erhaltung/ Entwicklung der Artenreichen Borstgrasrasen. In 
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Wacholderheiden Belassen von mind. 10 % und ggf. Vermehrung der Wacholderbüsche 
durch Einbringen von Stecklingen. 
b) Innerhalb der Lebensstätten der Vogelarten Neuntöter und Ringdrossel (NT1, RD2) sollte 
ein Gehölzanteil von bis zu 25% u. a. mit Dornsträuchern (Rosen, Weißdorn), Wacholder 
und Jungfichten einzeln oder in Kleingruppen bis 8 m Höhe verbleiben sowie “halboffene“, 
stufige Übergänge  zwischen Weide und Wald erhalten bleiben. 
c) Zur Erhaltung und Förderung von Rogers Goldhaarmoos [1387], sind insbesondere die 
Trägergehölze Sal-Weiden, Schwarzer Holunder und Berg-Ahorn zu belassen und zu för-
dern.  
d) Belassen von einzelnen Weidbuchen und tiefbeasteten Weidfichten; zur langfristigen Er-
haltung von Weidbuchen ist auch auf Aspekte der Verjüngung zu achten. Hierzu gehören 
u.a. die Erhaltung von „Kuhbüschen“ als Vorstadien der Weidbuchen und ggf. der Schutz 
baumförmiger Weidbuchen vor Verbiss durch Ziegen. 

• Berücksichtigung von sehr seltenen und geschützten Arten 
In Absprache mit der höheren Naturschutzbehörde; insbesondere sind die Ansprüche des 
Katzenpfötchens und sehr seltener Schmetterlinge/Heuschrecken zu berücksichtigen.  

Auf Flächen mit verstärkter Gehölzsukzession können zur Weidepflege auch Ziegen in der Her-
de mitgeführt werden. Ebenso können unbeschlagene (Klein-) Pferde zur Nachweide, bzw. 
Fohlen / Jährlinge zur Beweidung eingesetzt werden. Grundsätzlich sind auch andere Weidetie-
re bzw. eine Mischbeweidung möglich: 
 
Ergänzung zur Pferdebeweidung: nach den Ergebnissen der LUBW (MERKBLATT 6, NATUR-
SCHUTZPRAXIS LANDSCHAFTSPFLEGE, 2007) können für die Beweidung von Borstgrasrasen fol-
gende Empfehlungen weitergegeben werden: 
• Hochleistungspferde sind für die Beweidung von Borstgrasrasen nicht geeignet, vorzuzie-

hen sind Nordpferde und/oder Ponies 
• Mischbeweidung mit Rindern und Pferden im selben Jahr, das geeignetste Verhältnis liegt 

bei 30% Pferde und 70% Rinder * 
• oder jahresweise abwechselnde Beweidung durch Rinder und Pferde * 
• Nachmahd bei reiner Pferdebeweidung  
*Hintergrund: die Rinder akzeptieren die Geilstellen der Pferde als Futter und umgekehrt 
 
BG 1, H1, WH1: Beibehalten der Beweidung einschl. Weidepflege auf Borstgrasrasen, Trocke-
nen Heiden, Wacholderheiden im derzeitigen Umfang 

BG2: Beibehalten der Beweidung einschl. Weidepflege im derzeitigen Umfang auf feuchten 
Borstgrasrasen (leichtere Tierrassen, bzw. extensiver wie bei BG1) 

 

5.3.3. Beibehalten od. Einführung der Beweidung/Pflege und Zurückdrängen von Adlerfarn  

Maßnahmenkürzel in Karte H1a, BG1a 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-006, 1-049 
Durchführungszeitraum / Turnus zwei bis dreimal jährlich in einem Zeitraum von 

fünf Jahren und dauerhafte Weidfeldbewirt-
schaftung mit Weidfeldpflege (wie BG1) 

Flächengröße 2,0 ha, sowie puntuell weitere (in Karte nicht 
dargestellt) 

Lebensraumtyp / Art Trockene Heiden [4030] 
Borstgrasrasen [6230*] 

Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 3 
 

Selektives Zurückdrängen bestimmter 
Arten 

 2 Mahd 
 4 Beweidung 
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Es werden folgende Maßnahmen empfohlen:  
BG1a, H1a: Beibehalten oder Einführung der Beweidung und Zurückdrängen des Adler-
farns. Der giftige und sehr zähe Adlerfarn hat im FFH-Gebiet Oberer Hotzenwald nur eine ge-
ringe Verbreitung. Mehrere größere Bestände siedeln im Süden des Weidfelds Hoheck nordöst-
lich Horbach, weitere Bestände wachsen in brach liegenden, offenen Heideflächen innerhalb 
des Waldes zwischen Horbach und Wittenschwand. Die empfohlene Methode zur Zurückdrän-
gung besteht in einer zwei- bis dreimaligen mechanischen Zurückdrängung pro Jahr (Mulchen, 
besser Mahd). Der erste Schnitt sollte erfolgen, sobald die Triebe kniehoch und noch nicht voll-
ständig ausgerollt sind (ca. Anfang Juni). Die Mahd ist am Besten in 8 bis 10 cm Höhe durchzu-
führen, um die anschließende Ausbildung einer dichten, den Adlerfarn verdrängenden Grasnar-
be zu fördern. Eventuell sollte der Weidedruck vorübergehend erhöht werden. Bei Erfolg der 
Maßnahme ist nach ca. fünf Jahren eine Rückkehr zur normalen Weidfeldbewirtschaftung 
(BG1) vorzunehmen.  
Es wird empfohlen, dass betroffene Bewirtschafter sich für die konkrete Maßnahmenumsetzung 
(inkl. Fördermöglichkeit) an die Naturschutzverwaltung wenden, da die Mahd von Weidfeldbe-
reichen nicht zur gängigen Weidfeldbewirtschaftung zählt. Dies gilt auch für spezielle Maßnah-
men, die beim Auftreten anderer Dominanzbestände (Klappertopf etc.) erforderlich werden.  
 

5.3.4. Beibehalten der Beweidung unter Beobachtung der weiteren Entwicklung und ggf. 
Extensivierung 

Maßnahmenkürzel in Karte BG1c, BG2c, 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-024, 1-082, 1-026 
Flächengröße 61,77 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus Weidfeldbewirtschaftung: dauerhaft 

Sukzession enthursten: alle 5 Jahre 
Lebensraumtyp / Art Borstgrasrasen [6230] 

Trockene Heiden [4030] 
Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste   4 

39 
Beweidung 
Extensivierung der Grünlandnutzung 

 
BG1c, BG2c: Beibehalten der Beweidung einschl. Weidepflege auf durchschnittlich bewerteten 
frischen (BG1c) und feuchten (BG2c) Borstgrasrasen. Bei den so markierten Flächen handelt es 
sich um Flächen, die an kennzeichnenden Arten der Borstgrasrasen verarmt sind und in der 
Regel einen höheren Anteil an Nährstoffzeigern aufweisen. Zur Erhaltung der derzeitigen Quali-
tät ist auf den Flächen, wo in den letzten Jahren eine Bewirtschaftungsintensivierung erfolgte, 
eine Extensivierung erforderlich (bspw. durch Verzicht auf Düngung insbes. mit Gülle, ggf. Ver-
zicht auf Kalkung, ggf. Tierbesatz reduzieren), damit der LRT auch weiterhin erhalten bleibt.  
Teilweise sind diese Flächen auch die bevorzugten Aufenthaltsorte der Tiere oder frischere 
Standorte (nord-/ ostexponierte Flächen), was zum 'natürlichen' Nutzungsmosaik der Weidenut-
zung zählt.  
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5.3.5. Aufnahme einer extensiven Nutzung/Pflege 

Maßnahmenkürzel in Karte H3, WH3, BG3, BG4 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-048, 1-038, 1-027,1-030 
Flächengröße 22,42 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus Weidfeldbewirtschaftung: dauerhaft 

Sukzession enthursten: alle 5 Jahre 
Lebensraumtyp / Art Trockene Heiden [4030] 

Wacholderheiden [5130] 
Borstgrasrasen [6230] 

Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 4 
2 

19.2 

Beweidung 
Mahd 
Verbuschung auslichten 

 
BG3, BG4, H3, WH3: Wiederaufnahme der Bewirtschaftung/ Beweidung einschl. Weidepflege 
auf derzeitigen Brachen von frischen (BG3) und feuchten (BG4) Borstgrasrasen, Trockenen 
Heiden (H3) und Wacholderheiden (WH3). Bei abgelegenen Flächen ggf. über manuelle Pflege 
im mehrjährigen Turnus (mähen, enthursten) offenhalten.  

Hinsichtlich Erstpflege und Zäunung sollte Kontakt zur Naturschutzverwaltung aufgenommen 
werden; für eine Wiederaufnahme der Bewirtschaftung nach Enthurstungsmaßnahmen siehe 
detailierte Empfehlungen unter „Beibehalten der Beweidung“ (Kap. 5.3.2) 
 

5.3.6. Beibehalten der Mahd von Berg-Mähwiesen und Flachland-Mähwiesen   

Maßnahmenkürzel in Karte MW1, BG5, MW1c 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-044, 1-032, 1-102 
Flächengröße 66,96 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus jährlich 
Lebensraumtyp / Art Magere Flachland-Mähwiesen [6510] 

Berg-Mähwiesen [6520] 
Borstgrasrasen [6230] 

Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 2.1 Mahd mit Abräumen 
 
Rahmenbedingungen: 
• Als extensive Grünlandnutzung für die FFH-Mähwiesen wird eine ein- bis zweischürige 

Mahd empfohlen, bei der das Mähgut regelmäßig von der Fläche abgeräumt und je nach 
Wertstufe des LRT keine, geringe (MEKA-Merkblatt s.u.) oder reduzierte Düngung (im Ver-
gleich zum Kartierungszeitpunkt) ausgebracht wird. Zur dauerhaften Erhaltung der Bestände 
des Lebensraumtyps Berg-Mähwiesen sind z.T. Pufferzonen und Bewirtschaftungsvorgaben 
für größere Flächenkomplexe notwendig. 

• Eine Nachsaat ist auf allen LRT-Flächen nicht empfehlenswert, da sie sich i.d.R. nachteilig 
auf die standorttypische Artenzusammensetzung des Lebensraumtyps „Berg-Mähwiese“ 
und "Flachland-Mähwiese" auswirkt. 

• Zum Schutz vor Artenverarmung infolge von Nutzungsintensivierung kann eine Düngung 
gemäß Empfehlungen des Merkblatts MEKA-Förderung von Natura 2000 erfolgen:  
− Festmist: max. 100 dt/ha bei Herbstausbringung im 2-3 jährigem Turnus 
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− oder Gülle: max. 20 m³/ha in verdünntem Zustand zum zweiten Aufwuchs im dreijähri-
gen Turnus  

− keine Düngung mit mineralischem Stickstoff,  
− mineralische P- und K-Düngung bis zu 35 kg P2O5 und 120 kg K2O im dreijährigen Tur-

nus.  
• Ein Nachbeweidung ist möglich 
MW1: Beibehalten einer 1 bis 2-schürigen Mahd mit einer Erhaltungsdüngung höchstens ge-
mäß Merkblatt MEKA-Förderung/Natura 2000, wobei auf Mähwiesen mit Wertstufe A lediglich 
eine Düngung mit Festmist empfohlen wird. 

BG5: Beibehaltung der Mahd zusammen mit angrenzenden Berg-Mähwiesen (ggf. im mehrjäh-
rigen Turnus) 
Empfehlung gilt für meist kleinere, abseits von Weidfeldern gelegene Borstgrasrasen, teils frisch 
mit Flügelginsterweiden, teils als feuchte Borstgrasrasen, entweder in abseitiger Lage (Lehen-
hofmatte) oder im Kontakt zu Feuchtwiesen (Käswies und S Wittenschwand), die derzeit ge-
mäht werden. 

MW1c: Beibehalten einer 1 bis 2-schürigen Mahd auf durchschnittlich bewerteten Mähwiesen 
(Wertstufe C)  
Auf Flächen, die in den letzten Jahren intensiviert wurden, wird in Absprache mit der Natur-
schutzverwaltung ein zeitlich befristeter Düngeverzicht mit anschließender Bewirtschaftung ge-
mäß MW1 empfohlen.  
Zugleich sollte bei diesen Flächen die mittelfristige Wiederherstellung eines guten Erhaltungs-
zustands durch Extensivierung angestrebt werden. Hierzu werden auch Entwicklungsmaßnah-
men vorgeschlagen. (siehe Kap. 5.4.1) 
 
(Kälberweid, Vorderibach, südlich Wittenschwand, Höllbachtal u.a.) 
 
HT2: Auf den außerhalb des FFH-Gebiets, aber im Vogelschutzgebiet gelegenen Wiesen und 
Weiden in den Gewannen Dietlisberg, Habrütte und Neufeld sollten zur Erhaltung des Nah-
rungshabitats für die Hohltaube die o.g. Rahmenbedingen beachtet werden.  
 
 

5.3.7. Fortführung der derzeitigen Nutzung von Bergmähwiesen als Weide- oder Mähweide  

Maßnahmenkürzel in Karte MW4 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-103 
Flächengröße 16,2 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus dauerhaft 
Lebensraumtyp / Art Magere Flachland-Mähwiesen [6510] 

Berg-Mähwiesen [6520] 
Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 2.1 Mahd mit Abräumen 
 4 Beweidung 
 5 Mähweide 
 
MW4: Empfehlungen bei Nutzung von Berg- oder Flachlandmähwiesen als Weide- bzw. Mäh-
weide 
Dies betrifft Mähwiesen, die zum Kartierzeitpunkt als Mähweide oder Weide (Beweidung durch 
Rinder oder Pferde) genutzt wurden. Für diese Flächen ist bei weiterer Beweidung nach derzei-
tigem Kenntnisstand unter Berücksichtigung folgender Empfehlungen voraussichtlich eine Er-
haltung der charakteristischen Arten der Mähwiesen möglich:  
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• möglichst 'intensiver' kurzer Beweidungszeitraum 
• Ruhezeit von 6 bis 8 Wochen in der Weidenutzung/Mähweidenutzung 
• Berücksichtigung des verringerten Nährstoffentzugs bei Beweidung in der Düngungshöhe  
• eine regelmäßige Nachmahd möglichst jährlich, spätestens jedoch in jedem dritten Jahr 

Alternativ kann bei Rinderbeweidung auch eine Nachbeweidung mit anderen Weidetieren 
erfolgen.  

Erläuterungen: 
Berg-Mähwiesen entsprechen dem traditionell gemähten, nur mit Festmist gedüngten Grünland. 
In den letzten Jahren werden diese Wiesenflächen zunehmend im Spätsommer nachbeweidet, 
als Mähweide genutzt oder nur noch beweidet. Nach bisherigen Beobachtungen führt insbe-
sondere die dauernde Beweidung zu einer Änderung der Pflanzenartenzusammensetzung. Es 
fehlt die 6 bis 8-wöchige Ruhezeit, in der die typischen Wiesenpflanzen zur Samenreife gelan-
gen und aussamen. Dies kann in wenigen Jahren zur Artenverarmung dieses Lebensraumtyps 
oder zu seinem Verlust führen. Deshalb ist die Beibehaltung der derzeitigen Nutzung im Falle 
der Beweidung nicht oder nur bedingt geeignet, diesen Lebensraumtyp in seiner derzeitigen 
Qualität zu erhalten. Im Falle der Beweidung sind die oben unter MW4 zusammengestellten 
Empfehlungen zur Bewirtschaftung zu berücksichtigen. Für einen Teil der beweideten Mähwie-
sen wird zur Förderung besonderer Artenvorkommen dringend die Umstellung auf Mähwiesen-
nutzung (siehe mw2) empfohlen. 
 

5.3.8. Aufnahme der Mahd von Berg-Mähwiesen und Flachland-Mähwiesen  

Maßnahmenkürzel in Karte MW3 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-056, 1-067 
Flächengröße 7,6 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus dauerhaft 
Lebensraumtyp / Art Borstgrasrasen [6230] 

Magere Flachland-Mähwiesen [6510] 
Berg-Mähwiesen [6520] 

Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 2.1 Mahd mit Abräumen 
 

MW3: Aufnahme einer 1 - 2-schürigen Mahd (gemäß MW1) auf derzeitigen Brachflächen 
Die brachliegenden Bergmähwiesen verteilen sich über das ganze Natura 2000-Gebiet „Oberer 
Hotzenwald“. Lediglich in Lindau (Teilgebiet 3) und im Gebiet Ramsen-Lehenweide/Ibach (Teil-
gebiet 2) gibt es keine Brachflächen. Besonders wichtig ist die Wiederaufnahme der Mahd in 
den Flächen mit Wertstufe A: Schwammatt, Rüttewies und SE Urberg, am Markstein und W 
Sonnenmatt im Schwarzenbächletal. 

Bewirtschaftung ggf. nach Enthurstungsmaßnahmen wie unter Beibehalten der Mahd detailliert 
aufgeführt (s. Kap. 5.3.6) 
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5.3.9. Beibehalten einer extensiven Nutzung/Pflege von Moorlebensräumen 

Maßnahmenkürzel in Karte ÜM1, ÜM2, KN1, KN2 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-036, 1-001, 1-007, 1-100, 1-045 
Flächengröße 12,55 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus jährlich 
Lebensraumtyp / Art Übergangsmoor [7140] 

Kalkreiches Niedermoor [7230] 
Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 2.1 

4 
Mahd mit Abräumen 
Beweidung  

 
Es werden folgende Maßnahmen empfohlen:  

 
ÜM1, KN1: Beibehalten der extensiven Weidenutzung  
Diese Empfehlung betrifft vor allem die meist kleinflächig innerhalb größerer Weidfelder liegen-
den Kalkreichen Niedermoore und Übergangsmoore. Die Beweidung sollte auf diesen Flächen 
extensiver (evtl. kürzerer Beweidungszeitraum), bzw. mit leichteren Tierrassen erfolgen. (siehe 
auch BG2). 
Im Falle der trittbedingten Verschlechterung einer Fläche sollte die Auszäunung der betroffenen 
LRT-Fläche aus der Beweidung erfolgen. Zur Pflege der ausgezäunten Fläche kann hier im 3-
jährigen Turnus die Abzäunung geöffnet werden oder die Fläche entsprechend MW3 im Ab-
stand von 1 - 3 Jahren je nach Wüchsigkeit gemäht werden. 
 
ÜM2, KN2: Beibehalten der einschürigen Pflegemahd 
Empfehlung für die bereits durch Mahd, teilweise im Turnus, gepflegten Nieder- und Über-
gangsmoore. Einige liegen sehr kleinflächig in anderen, ebenfalls gemähten LRT. 
 
Rahmenbedingungen für die Nutzung/Pflege von Moorlebensräumen 

• Verzicht auf Düngung, Kalkung, Gülleausbringung, Entwässerung 
• Verzicht auf Weideeinrichtungen wie Salzlecke, Wasserfaß, Futterraufen 
• eine großflächige Zerstörung der Grasnarbe durch Tritt sollte vermieden werden. Eine ge-

ringfügige Trittbelastung ist bei Beweidung nicht zu vermeiden 
• eine Beweidung sollte generell mit leichten Tierrassen und/oder geringem Viehbesatz erfol-

gen 
 

5.3.10. Turnusmahd zur Erhaltung von Hochstaudenfluren 

Maßnahmenkürzel in Karte  HS 2 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-046, 1-047, 2-003 
Flächengröße 1,47 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus Mahd: alle drei Jahre 
Lebensraumtyp / Art Feuchte Hochstaudenfluren [6430] 
Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 2.1 Mahd mit Abräumen 
 
HS2: Zur Erhaltung von Hochstaudenfluren ist eine Mahd im Spätsommer im Abstand von drei 
Jahren mit Abräumen notwendig, um eine zu starke Akkumulation abgestorbenen Pflanzenma-
terials und vor allem um das Aufkommen von Gehölzen bereits in der Initialphase zu unterbin-
den.  
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Bei Hochstaudenfluren im Weidebereich kann eine Auszäunung erforderlich sein, um den Le-
bensraum vor Überweidung und Trittschäden zu schützen. Zur Pflege kann hier im genannten 
Turnus die Abzäunung geöffnet werden. 
Wichtig ist der Schutz der nassen Standorte vor organischen und anorganischen Ablagerungen, 
welche die Bestände zerstören oder stark beeinträchtigen.  
 

5.3.11. Regelmäßiges Zurücknehmen von randständigen, beschattenden Gehölzen 

Maßnahmenkürzel in Karte  SG1, KSH1, KFS1 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-009, 2-004 
Flächengröße 2,0 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus dauerhaft 
Lebensraumtyp / Art nährstoffarme bis nährstoffreiche Stillgewäs-

ser [3130] 
Silikatschutthalden [8150] (KSH) 
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation [8220] 

Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 19.10 Verbuschung randlich zurückdrän-
gen 

 
KSH1, KFS1 Die Schutthalden und Felsen liegen zum überwiegenden Teil im Wald. Ihre spe-
ziellen Lebensraumqualitäten sind – vor allem bei nur kleinflächiger Ausdehnung - durch regel-
mäßiges Zurücknehmen von randständigen Gehölzen (v.a. Fichten) zu erhalten. Dabei sollen 
auf den Felsen oder den Felsrandbereichen wachsende Eichen und seltene, standorttypische 
Laubhölzer sowie Tothölzer und Höhlenbäume belassen werden. 
 
SG1: Dem Kleingewässer bei der Friedrich-August-Grube fehlen, bedingt durch die Uferbe-
schaffenheit mit relativ steilen Böschungen und dem gezielt eingerichteten Überlauf weitgehend 
eine ausgeprägte Vegetationszonierung. Die Wasserfläche wird in weiten Teilen von Weiden-
Gebüschen begrenzt, deren Laub bei ungehindertem Wuchs zu einer zunehmenden Beschat-
tung des Gewässers führen kann. Falllaub bildet zudem eine externe Nährstoffquelle, die die 
hydrochemischen Bedingungen ungünstig beeinflussen können. Diese Maßnahme sollte in Ab-
stimmung mit der Artenschutzbeauftragten bei der höheren Naturschutzbehörde durchgeführt 
werden. 
 
Das Zurücknehmen von randständigen, beschattenden Gehölzen (v.a. Fichten) kann in mehr-
jährigen Abständen auch zur Erhaltung von Moorwäldern, Hochmooren, degenerierten Hoch-
mooren, Übergangsmooren, Kalkreichen Niedermooren sowie von Pionierrasen erforderlich 
werden, für die aktuell kein Handlungsbedarf (MoW-KM, HM-KM, dHM-KM, ÜM-KM, KN-KM, 
PR-KM) besteht. Es können Maßnahmen wie unter 5.4.6 und 5.4.7 oder für Pionierrasen wie 
oben  beschrieben (KSH1, KFS1) nach vorheriger Rücksprache mit der Naturschutzverwaltung 
empfohlen werden. 
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5.3.12. Pflege der Auwälder 

Maßnahmenkürzel in Karte  AW1 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-072, 2-007 
Flächengröße 8,17 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus bei Bedarf 
Lebensraumtyp / Art Auwälder mit Erle, Esche, Weiden [91E0*]  
Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 16 Pflege von Gehölzbeständen 
 
AW 1: Zur Pflege und Verjüngung der Auenwälder wird empfohlen, die Gehölzbestände nach 
Bedarf einzelstammweise oder gruppenweise auf den Stock zu setzen. Dabei sollen lebens-
raumtypische Strukturen (wie Gumpen unter Wurzeln und über den Bach gefallene Bäume) er-
halten bleiben. 

Zur Erhaltung und langfristigen Bestandsicherung der Auenwälder und galerieartigen Bestände 
können bei Unterwanderung durch Fichtensukzession auch die unter Kapitel 5.4.16 vorge-
schlagenen Entwicklungsmaßnahmen (aw2 und aw3) erforderlich werden. Alle Nadelgehölze 
sind aufgrund ihrer versauernden Wirkung vollständig aus dem Bach bzw. unmittelbaren Ufer-
bereich zu räumen. 
 

5.3.13. 2Beibehalten der Naturnahen Waldwirtschaft  

Maßnahmenkürzel in Karte  HB1, BSF1 
Maßnahmenflächen-Nr. 2-005, 2-006 
Flächengröße 188,97 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus dauerhaft 
Lebensraumtyp / Art Hainsimsen-Buchenwald [9110]  

Bodensaure Fichtenwälder [9410] 

14.3 
Umbau in standorttypische Wald-
gesellschaft 

14.32 

Förderung der Naturverjüngung 
der für den LRT standorttypischen 
Baumarten 

14.6 
Beibehaltung Naturnahe Waldwirt-
schaft 

Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 

14.7 Erhalt ausgewählter Habitatbäume 
 
HB1, BSF1: In den Wald-Lebensraumtypen Hainsimsen-Buchenwald (HB) und Bodensaure 
Fichtenwälder (BSF) ist eine Bewirtschaftung nach den Vorgaben der auch schon bisher prakti-
zierten Naturnahen Waldwirtschaft beizubehalten.  
Die standortstypische Baumartenszusammensetzung wird mit Hilfe der Übernahme der Natur-
verjüngung, Mischwuchsregulierung und zielgerichtete Jungbestandspflege sowie mit Hilfe der 
Durchforstung erreicht. Die Verjüngung in Altholzbeständen erfolgt kleinflächig. Durch Entnah-
me standortfremder Baumarten vor der Hiebsreife, durch die Beseitigung von Verjüngung 
standortfremder Baumarten und/oder durch die Förderung standortheimischer Baumarten bei 
der Waldpflege wird die für den LRT standorttypische Waldgesellschaft erhalten. 
Ein lichter Bestandsaufbau mit beerstrauchreicher Bodenvegetation (im LRT 9410) und halbof-
fene Übergangsbereiche zu Mooren und Offenland werden in ausgewählten Waldbereichen seit 
der Naturschutzkonzeption Oberer Hotzenwald umgesetzt.  
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5.3.14. 2Erhaltung vielschichtiger Waldstrukturen mit Altholz, Totholz und Habitatbäumen 
für waldbewohnende Vogelarten 

Maßnahmenkürzel in Karte  SSp1,HT1, SK1, RK1, RD1 
Maßnahmenflächen-Nr. 2-024 
Flächengröße 2324,0 ha  
Durchführungszeitraum / Turnus dauerhaft 
Lebensraumtyp / Art Hohltaube [A207] 

Sperlingskauz [A217] 
Rauhfußkauz [A223] 
Schwarzspecht [A236] 
Ringdrossel [A282] 

14.1 

Schaffung ungleichaltriger Bestände 
durch einzelbaum- bis baumgruppen-
weise Nutzung 

14.4 Altholzanteile belassen 

14.5. 
stehende und liegende Totholzanteile 
belassen 

Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüssel-
liste 

14.7 Erhaltung ausgewählter Habitatbäume 
 
SSp1, HT1, SK1, RK1, RD1:   
Die vorhandenen Altholzanteile sollen, verteilt über den Waldbereich, möglichst langfristig be-
lassen werden. Dabei können Altholzanteile in Form von kleineren und größeren Beständen, 
Altholzinseln sowie einzelnen Altbäumen belassen werden. Zu bevorzugen sind Altholzanteile 
besonders in schlecht erschlossenen Bereichen oder auf Extremstandorten. Die Altholzanteile 
sollen im Rahmen von Verjüngungsmaßnahmen kleinflächig durch Einzelbaum- bzw. Baum-
gruppenweise Nutzung langfristig gesichert werden. 

Für den Schwarzspecht und seine Nachmieter Raufußkauz und Hohltaube sowie für weitere 
Spechtarten die für den Sperlingskauz tätig sind, ist es entscheidend ein Netz an potenziellen 
Höhlenbäumen langfristig zu sichern. Einer der Schwerpunkte ist auf den Erhalt von alten Bu-
chen und Tannen (Stammdurchmesser > 60 cm BHD) zu legen, da der Schwarzspecht hier be-
vorzugt Höhlen baut und die Hohltaube vorrangig die Buchenhöhlen bezieht. 

Vorhandene Höhlenbäume (Habitatbäume) sollen möglichst langfristig in den Beständen belas-
sen werden. Der dauerhafte Erhalt des Anteils an Habitatbäumen ist wiederum durch das Be-
lassen alter Bäume zu sichern. 

Weiterhin wird empfohlen, Totholz zu belassen. Dabei ist im Zuge der Vor- und Hauptnutzung 
sowohl stehendes als auch liegendes Totholz im Bestand zu belassen z.B. durch den Verzicht 
auf das Fällen noch stehender Totholzbäume bzw. absterbender Baumindividuen oder den 
Aufarbeitungsverzicht von liegendem Totholz. Mit dem Erhalt von Totholzanteilen werden die 
Nahrungsgrundlage und Wohnhabitate für die Vogelarten bewahrt. Ergänzend sind Waldamei-
senbestände/“Ameisenburgen“ als Nahrungsgrundlage für den Schwarzspecht vor Beschädi-
gungen, z. B. bei Rückearbeiten zu schützen. 
Für die Ringdrossel (RD1) sind insbesondere die „halboffenen“ Übergangsbereiche zwischen 
Wald und Weide mit einem stufigen Aufbau erhalten bleiben. (verschiedener Altersklassen in 
der Baumschicht). 

 

Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht ist bei stehendem Totholz ein Abstand von einer 
Baumlänge entlang von Straßen, Fahrwegen und ausgewiesenen Wanderwegen einzuhalten. 

Grundlage der Maßnahme ist das Alt- und Totholzkonzept, das im Staatswald verbindlich um-
zusetzen ist. Zu Erhaltung der Lebensstätten können weitergehende Maßnahmen zur Förde-
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rung vielschichtiger, z. T. lichter Bestände erforderlich werden, wie sie unter den Kapiteln 5.4.18 
sowie 5.4.19 beschrieben sind. Die Entwicklungsmaßnahmen für das Auerhuhn kommen dabei 
auch allen anderen waldbewohnenden Vogelarten zugute. 

Die kartografische Darstellung ist in den Karten „Maßnahmenempfehlungen für Lebensstätten 
der Arten der Vogelschutz-Richtlinie“ zu entnehmen. 
 

5.3.15. Kontrolle der Fledermaus-Winterquartiere und Erhaltung ihrer Erreichbarkeit  

Maßnahmenkürzel in Karte BF1, GM1,WF1 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-068 
Flächengröße 3,19 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus Kontrollen: Januar/Februar jeden Jahres Erreich-

barkeit: ganzjährig 
Lebensraumtyp / Art Bechsteinfledermaus [1323],  

Großes Mausohr [1324] 
Wimperfledermaus [1321] 

Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 32 Spezielle Artenschutzmaßnahme 
 
BF1, GM1,WF1: Kontrolle der Fledermaus-Winterquartiere 
Die Fledermaus-Winterquartiere in den ehemaligen Bergwerksstollen (Friedrich-August-Grube 
und Unterbildstein) sollten jedes Jahr in den Monaten Januar oder Februar auf die Funktions-
tüchtigkeit der fledermausgerechten Eingangs-Sicherung (Gitter) und die Zugänglichkeit für 
Fledermäuse kontrolliert werden, insbesondere für die Bechsteinfledermaus (BF), das Großes 
Mausohr (GM) und für die Wimperfledermaus (WF). Hierzu wird eine Kombination mit einer Be-
standserhebung empfohlen. Die Instandhaltung der Sicherung sollte bei Bedarf umgehend 
durchgeführt werden.  
 
Die Erreichbarkeit der Fledermaus-Winterquartiere soll durch die Erhaltung von linearen Habi-
tatelementen wie z.B. Hecken,  bachbegleitenden Gehölzen und Feldgehölzen gewährleistet 
werden. Bei abgängigen Gehölzen und Einzelbäumen sollten diese nachgepflanzt werden. Für 
die Übergangszeiten zwischen den Sommer- und Winterlebensräumen sind die Fledermäuse 
auf erreichbare Jagdhabitate und potentielle Übergangsquartiere im direkten Umfeld der Win-
terquartiere angewiesen. Hierfür sind die Erhaltung von reich strukturierten Offenlandlebens-
räumen mit einem vielfältigen und kleinteiligen Nutzungsmosaik und der Erhalt von naturnahen, 
strukturreichen Wäldern mit ausreichendem Alt- und Totholzanteil notwendig.  
 

5.3.16. Schonung von Trägergehölzen für Rogers Goldhaarmoos 
Maßnahmenkürzel in Karte OR1 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-104 
Flächengröße 127,51 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus dauerhaft 
Lebensraumtyp / Art Rogers Goldhaarmoos [1387] 
Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 9900 Erhalten der Trägergehölze und förderli-

cher Wuchsbedingungen 
 
 
OR1: Erhaltung der aktuellen Trägergehölze (Sal-Weiden, Zitter-Pappel und Berg-Ahorn) und 
weiterer potenzieller Trägergehölze (Holunder, Hasel) 
Für die Erhaltung der Art ist es wichtig die Trägergehölze zu erhalten und die mikroklimatischen 
Bedingungen beizubehalten. Oft stehen die Trägergehölze in kleinen Gehölzgruppen. Dies er-
zeugt für das einzelne Gehölz einen gewissen Schutz gegenüber Wind und starker Einstrah-
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lung. Orthotrichum rogeri ist zwar eine Offenlandart, aber nur bedingt. Die Art wächst nicht in 
dichten Gehölzbeständen, braucht aber an exponierten Standorten einen gewissen Schutz. 
Wenn die umgebenden Gehölze zudem potentielle Trägergehölze sind, ist dies ideal, da die Art 
dann auch auf Nachbargehölze ausweichen kann, wenn der Träger ausfällt. Oft sind es im Ge-
biet kleine Gruppen von Sal-Weiden, wo die Art vorkommt. Diese Gehölzgruppen scheinen die 
besten Bedingungen mitzubringen, da sie sich gegenseitig einen gewissen Schutz bieten, aber 
nicht zu dicht wachsen. 
Wichtig ist auch die Erhaltung des Offenlandes in der Umgebung der Gehölzgruppen, in denen 
die Art vorkommt. Bei Umwandlung der Umgebung in Wald würde die Art verschwinden. 
 

5.3.17. Beseitigung von Störungen (organische Ablagerungen, Bretterhaufen und Wildfütte-
rungsstellen 

Maßnahmenkürzel in Karte S 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-076, 1-077, 1-078, 1-079 
Durchführungszeitraum / Turnus möglichst bald  
Lebensraumtyp / Art Borstgrasrasen [6230* 

Trockene Heiden [4030] 
Übergangsmoore [7140] 
Kalkreiches Niedermoor [7230] 

Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 33.1 Beseitigung von Ablagerungen 
 26.1.1 Beseitigung von Wildfütterungsstelle 

 
S: Baldige Beseitigung der Störungen  
• Beseitigung organischer Ablagerungen/Abfälle im Süden der Spielmannswies, teilweise un-

ter Plastikfolie, mit stark eutrophierender Wirkung. Der negative Einfluss auf den sonst her-
vorragenden Borstgrasrasen ist bereits deutlich sichtbar (Zustand A, wegen Störung nur mit 
B bewertet).  

• Beseitigung organischer Ablagerungen am Ost- und Nordufer des Klosterweihers und keine 
weitere Intensivierung der Freizeitnutzung 

• Beseitigung abgelagerter Blöcke und Bretterhaufen aus Trockener Heide südlich unterhalb 
des Weidfelds am Dachsberg. 

• Beseitigung einer Futter- und Salzleckstelle im östlichen Teil des Neuwies-Mooses, inner-
halb eines besonders gut entwickelten Kalkreichen Niedermoors 

 

5.3.18. Selektives Zurückdrängen der Kanadischen Goldrute 

Maßnahmenkürzel in Karte Go 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-098 
Flächengröße 0,1 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus fünf Jahre lang  
Lebensraumtyp / Art Borstgrasrasen [6230*], v.a. feuchte 

Feuchte Hochstaudenfluren [6430] 
Bergmähwiesen [6520] 
Übergangsmoore [7140] 
Kalkreiche Niedermoore [7230] 
Auenwälder mit Erle und Esche [91E0*] 

Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 3 Selektives Zurückdrängen bestimmter 
Arten 

 
Go: Kanadische Goldrute durch 2-schürige Mahd (oder Ausreißen) beseitigen 
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• Kleines Vorkommen nördlich des Klosterweihers in brachliegender Berg-Mähwiese. 
• Kleiner straßennaher Bestand neben dem hochwertigen Moorkomplex Bruggmatt. 
• Ausgedehnte halbwilde (oder gewollte?) Bestände an der Straße beim alten Forsthaus W 

Unteribach.  
Um die weitere Ausdehnung der Kanadischen Goldrute zu verhindern, sollten auch die Moore 
und die gesamte Umgebung im Brühl im Sommer 2008 und den nächsten Jahren kontrolliert 
werden. Bei der Kartierung im Spätsommer 2006 wurden an mehreren Stellen in den Moorflä-
chen Kanadische Goldruten kurz vor der Blüte festgestellt und herausgerissen. Es ist jedoch 
anzunehmen, dass sich von diesen Exemplaren weiterhin noch Rhizome im Boden befinden 
und höchstwahrscheinlich auch neue Ansiedlungen durch Samenflug von der zuvor genannten 
Stelle aus erfolgt sind. Diese Kontrolle könnte nach entsprechender Schulung und der ersten 
gemeinsamen Begehung von einer ortsansässigen Naturführerin für die nächsten Jahre über-
nommen werden. 
Sehr wichtig ist auch die Aufklärung der Haus- und Garteneigentümer über die Problematik die-
ser Art und ihre Ausbreitung durch flugfähige Samen: Wer Goldruten auf seinem Gelände hat, 
soll unbedingt dafür sorgen, dass die Blütenstände sofort nach dem Verblühen entfernt und si-
cher an der Samenbildung gehindert werden, z.B. durch Verbrennen. Dies gilt ganz besonders 
für die Bestände am Forsthaus. 
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5.4. Empfehlungen für Entwicklungsmaßnahmen  

5.4.1. Extensivierung der Grünlandnutzung / Düngungsanpassung zur Aufwertung und 
Neuentwicklung von FFH-Mähwiesen 
Entwicklungsmaßnahme hoher Priorität 
 
Maßnahmenkürzel in Karte mw1, mw4 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-080, 1-092 
Flächengröße 41,4 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus jährlich 
Lebensraumtyp / Art Kalkreichen Niedermooren [7230] 

Magere Flachland-Mähwiesen [6510] 
Berg-Mähwiesen [6520] 

Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 39 Extensivierung der Grünlandnutzung 
 
mw1: Extensivierung der Grünlandnutzung durch Reduzierung oder Umstellung der Düngung 
(von Gülle auf Festmist), ggf. durch Änderung der Nutzungsart von Beweidung auf zweischürige 
Mahd. Dies betrifft durchschnittlich erhaltene Mähwiesen (Stufe C), die auch teilweise beweidet 
sind. Durch ein angepasstes Nutzungs- und Pflegemanagement sollen diese Wiesen in einen 
guten Erhaltungszustand überführt werden, bzw. einer möglicherweise eintretenden weiteren 
Verschlechterung entgegengewirkt werden. 
mw4: Die Kalkreichen Niedermoore im Säge- und Vogelbachtal sind teilweise von intensiv ge-
nutztem Grünland umgeben. Zum Schutz vor Nährstoffeinträgen sowie zur Förderung einer Bio-
topvernetzung wird die Extensivierung dieser Grünlandflächen vorgeschlagen. Das Grünland 
sollte wie die Berg-Mähwiesen mit einer 1 bis 2-schürigen Mahd mit reduzierter oder keiner 
Düngung (vgl. MW1) bewirtschaftet werden. Ziel wäre hier zusätzlich im Verbund mit den Kalk-
reichen Niedermooren den FFH-Lebensraumtyp Berg- oder Flachland-Mähwiesen zu entwi-
ckeln. 
 
Es wird empfohlen die vorgeschlagenen Flächen mit Vertretern der Naturschutzverwaltung zu 
begehen, um ein geeignetes Nutzungs-/Pflegemanagement festzulegen.  
 

5.4.2.  Wiederaufnahme der Mahd auf derzeit beweideten FFH-Mähwiesen  
Entwicklungsmaßnahme hoher Priorität 
 
Maßnahmenkürzel in Karte mw2 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-055 
Flächengröße 1,63 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus jährlich 
Lebensraumtyp / Art Borstgrasrasen [6230] 

Magere Flachland-Mähwiesen [6510] 
Berg-Mähwiesen [6520] 

Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 2.1 Mahd mit Abräumen 
 
mw2: Wiederaufnahme einer 1 - 2-schürigen Mahd (gemäß MW1) auf derzeit als Weide oder 
Mähweide genutzten Bergmähwiesen 
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Besonders wichtig ist die Wiederaufnahme der Mahd für die sehr artenreichen Berg-Mähwiesen 
SE Urberg (Wertstufe A) auf Parz. 349. Hier wurden 1998 rund 20 blühende Exemplare der Ku-
geligen Teufelskralle (RL3, im Schwarzwald sonst fehlend) kartiert, die sich seither aufgrund der 
frühen Beweidung mit Rindern vermutlich nicht mehr aussamen konnten. Diese hochwertige 
Fläche sollte zukünftig ab Mitte Juli gemäht werden und kann ggf. später im Jahr extensiv 
nachbeweidet werden. 
 

5.4.3. Aufnahme einer extensiven Nutzung/Pflege von Moorlebensräumen 
Entwicklungsmaßnahme hoher Priorität 
 
Maßnahmenkürzel in Karte Üm3, Kn3 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-106, 1-101 
Flächengröße 14,34 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus jährlich 
Lebensraumtyp / Art Übergangsmoor [7140] 

Kalkreiches Niedermoor [7230] 
Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 2.1 

4 
Mahd mit Abräumen 
Beweidung  

 
Kn3, Üm3: Aufnahme einer pflegenden Nutzung auf brach liegenden Übergangsmooren und 
Kalkreichen Niedermooren. Die pflegende Nutzung kann über eine einschürige Pflegemahd, je 
nach Aufwuchsdichte in 2- bis 3-jährigem Turnus sowie über eine Beweidung mit geeigneten 
Tierarten und –rassen erfolgen. In Bezug auf die Übergangsmoore sollen vor allem die nur 
durchschnittlich erhaltenen Bestände über eine pflegende Nutzung verbessert werden. Insbe-
sondere ist es Ziel, das oft dominant vorhandene Pfeifengras zurückzudrängen. 
Nach Hinweisen aus anderen Gebieten sind Moorschnucken oder leichte Rinderrassen wie Gal-
loways geeignet. Mit beiden Tierararten erfolgt im Rahmen des LIFE Natur-Projekts eine pro-
beweise Beweidung dieser Lebensraumtypen (Galloways im Gewann Leimenlöcher, Moor-
schnucken im Wehrhalder Fohrenmoos). Die Entwicklung des Pflanzenbestandes wird über ein 
vegetationskundliches Monitoring untersucht. Erste Ergebnisse werden im Jahr 2010 vorliegen.  
Falls diese Beweidung positive Ergebnisse zeigt, kann die Ausdehnung dieser pflegenden Be-
wirtschaftung auf die Moorflächen im Gaißhaltermoos, im Bereich der Schwarzen Säge, Silber-
brunnen, Brunnmättlemoos und auf weiteren Flächen empfohlen werden.  
Eine Pflegemahd ist teilweise besser geeignet und sollte wo möglich bzw. bei besser erhaltenen 
Niedermoor-/Übergangsmoorflächen bevorzugt eingeführt werden. 
Oligotrophe Übergangsmoore mit sichtbar wachsenden Torfmoosrasen sollten von einer pfle-
genden Nutzung ausgeschlossen sein. Insbesondere eine Beweidung würde zur Beeinträchti-
gung der trittempfindlichen Moosvegetation führen, zudem sind solche Bereiche auf natürliche 
Weise offen. 
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5.4.4. Förderung des Wacholders und Anreicherung weiterer Gehölzstrukturen 

Maßnahmenkürzel in Karten wh1, nt1 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-117, 1-061 
Flächengröße 86,34 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus so bald wie möglich 
Lebensraumtyp / Art Trockenen Heiden [4130] 

Wacholderheiden [5130] 
Borstgrasrasen [6230*] 
Neuntöter [A338] 

Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 16.6 Förderung landschaftstypisch. Arten 
 4 Beweidung 

Die Förderung des Wacholders und Anreicherung weiterer Gehölzstrukturen soll durch Tolerie-
ren von neuem Gehölzaufwuchs, Dornsträuchern (Heckenrose, Weißdorn), Wacholdern und 
weiteren Gehölzen (u. a. Vogelbeere, Sal-Weide sowie Weidfichten bis zu 5 m Höhe) erfolgen. 
wh1:  Förderung des Wacholders: Wacholder sollte – zusätzlich zu den Vorkommen in den 
Wacholderheiden - möglichst in allen Borstgrasrasen und auch in Trockenen Heiden generell 
gefördert werden, indem aufkommende Jungsträucher erhalten und geschützt werden. Unter 
dieser Signatur wurden speziell einige Flächen abgegrenzt, in denen der Wacholder besonders 
günstige Bedingungen vorfindet und bei der ersten Vegetationskartierung 1996 noch häufiger 
vorkam, vor allem an SW- bis SE-exponierten, sonnigen Hangbereichen. Daher sollte auf die-
sen Flächen der Wacholder besonders gefördert werden (A/B-Flächen am Großbühl, Wacht-
bühl, Lampenschweine und Gewann Ramse, A/ B-Flächen im Weidfeld Hochrütte). 
nt1: Anreicherung von Wacholder, Dornsträuchern und weiterer Gehölze 
Diese Flächen sind besonders zur Aufwertung und Erweiterung der derzeitigen Lebensstätten 
des Neuntöters geeignet. Die Gehölze sollen einzeln oder in Kleingruppen (1 bis 3 Bäume) auf 
der Fläche locker verteilt aufwachsen, damit sie dem Neuntöter als Brut- und Nahrungshabitat 
oder als Sitzwarte dienen. (Bereiche in den Gewannen Großbühl, Lampenschweine, Schulbühl 
und Ramse in Ibach sowie im Gewann Halden in Dbg.-Ruchenschwand) 
Als wichtigste Maßnahme sind die Wacholder, Dornsträucher und weitere Gehölze (Vogelbee-
ren, Sal-Weiden u.a.) durch Information der Bewirtschafter vor Rodung zu bewahren.  
 

5.4.5. Zurückdrängen von Gehölzsukzession in Weidfeldgebieten 

Maßnahmenkürzel in Karte h3, wh3, bg3,nt3 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-110, 1-054, 1-013, 1-086, 1-108, 1-130 
Flächengröße 90,62 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus kurz- bis mittelfristig 

Lebensraumtyp / Art 
Wacholderheiden [5130]  
Trockene Heiden [4030]  
Borstgrasrasen [6230] 
Neuntöter [A338] 

Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 16.2 Auflichten von Gehölzbeständen 
 19 Zurückdrängen v. Gehölzsukzession  
 4 Beweidung 

Diese Maßnahme wird zur Aufwertung, Erweiterung und Vernetzung der Artenreichen Borst-
grasrasen, Trockenen Heiden und Wacholderheiden empfohlen. Sie ist grundsätzlich im gesam-
ten ehemaligen Weidfeldgebiet möglich - siehe Abgrenzung in Abb. 1  



Natura 2000-Managementplan OBERER HOT ZENW ALD  5. Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

    114 

bg3, h3, wh3: Zurückdrängen von Gehölzsukzession auf den LRT Borstgrasrasen (bg3), Tro-
ckenen Heiden (h3), Wacholderheiden (wh3) sowie die starke Auflichtung von Fichtensukzessi-
onswäldern auf nicht LRT-Flächen zur Entwicklung der oben genannten LRT und zur Entwick-
lung von Vernetzungskorridoren. Diese Maßnahme umfasst auch Bereiche, die zur Aufwertung 
der Lebensstätte des Neuntöters besonders geeignet sind (nt3).  

• Zurückdrängen von Gehölzsukzession (in der Regel Fichten) innerhalb und in Randgebieten 
der bewirtschafteten Weidfelder: Hier sind häufig die naturschutzfachlich bedeutenden, 
strukturreichen Bereiche (felsig, mager und steil) zugewachsen und aus der Nutzung gefal-
len. 

• Zur Entwicklung von wichtigen Vernetzungskorridoren mit dem Ziel hier die weidfeldtypi-
schen LRT wieder zu entwickeln, wird die Rücknahme von Fichtensukzessionswald im Be-
reich Ruchenschwand, Wittenschwand, Horbach, Leimenlöcher und Lindau empfohlen.  

Auf allen Flächen ist die Beibehaltung, auf derzeitigen Bracheflächen und neu aufgelichteten 
Sukzessionswäldern die Wiedereinführung einer Weidfeldbewirtschaftung oder Pflege erforder-
lich wie unter BG1 detailliert beschrieben. In den neu aufgelichteten Bereichen ist die Erstein-
richtung einer Weide inkl. Zaunbau erforderlich. Nach der Erstpflege sind aufkommende Suk-
zessionsgehölze im Rahmen der Weidfeldpflege im mehrjährigen Turnus zu enthursten (siehe 
BG1) 

Die vorrangig zu entwickelnden Flächen wurden im Rahmen des LIFE Natur Projekts Oberer 
Hotzenwald unter der Maßnahmenkategorie C.1 Erweiterung und Vernetzung von Artenreichen 
Borstgrasrasen, Trockenen Heiden und Wacholderheiden bearbeitet 

Auf der Karte in Abb. 1 ist das traditionelle Weidfeldgebiet in seiner Ausdehnung Ende des 19. 
Jh. dargestellt. Nicht konkret markierte Flächen in diesen Bereichen könnten je nach Entwick-
lung der landwirtschaftlichen Betriebe im Gebiet nach derzeitigem Stand wieder von Gehölzen 
freigestellt und in eine extensive Nutzung aufgenommen werden. 
 

 
 
Abb.1: Potenziell geeignete Bereiche zur Entwicklung und Vernetzung der LRT Artenreiche 
Borstgrasrasen, Trockene Heiden und Wacholderheiden 
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5.4.6. Entnahme von Gehölzsukzession und Aufforstungen in Moor- und Wiesenlebensräu-
men und Aufnahme oder Beibehaltung einer Bewirtschaftung oder Pflege 
 
Maßnahmenkürzel in Karte  mw3, kn2, kn3, hs3 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-112, 1-113, 1-114, 1-081, 1-053, 1-111,

1-050 
Flächengröße 26,57 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus Gehölzentnahme: so bald wie möglich  

Mahd: jährlicher bis dreijähriger Turnus 
Lebensraumtyp / Art Magere Flachland-Mähwiesen [6510] 

Berg-Mähwiesen [6520] 
Übergangsmoore [7140] 
Kalkreiche Niedermoore [7230 
Feuchte Hochstaudenfluren [6430] 

15 Ausstockung von Sukzessions-
wald/Aufforstungen 

19 Zurückdrängen v. Gehölzsukzession  

20 vollständige Beseitigung von Gehölz-
beständen/Verbuschung 

2 Mahd 

Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 

4 Beweidung 
 
mw3: Entnahme von Gehölzsukzession/Aufforstung auf Standorten von Berg-Mähwiesen zur Wie-
deraufnahme einer Bewirtschaftung, vorzugsweise einer 1 bis 2-schürigen Mahd (vgl. MW1). Um 
eine mähfähige Fläche zu erhalten, sind zusätzliche vorbereitende Arbeiten wie Stockfräsen und 
Mulchen erforderlich. 
Die Entnahme von Gehölzsukzession betrifft v.a. die Wiesen am Klosterweiher, bei der Schwarzen 
Säge und im Silberbrunnen, Lehenhofmatte (Urberg), Schwammmatt (Ibach) 
Für wenige bereits aufgeforstete ehemalige Berg-Mähwiesen wird die Herausnahme der Auffors-
tung vorgeschlagen. Dies betrifft eine jüngere Aufforstung nördlich von Hierholz im Gewann 
Strickmatt sowie jüngere Aufforstungen im Gewann Allenschwand des Gorwihler Höllbachtals 
 
kn2: Entfernen von Aufforstungen auf LRT Flächen und auf Standorten mit Entwicklungspotenzial 
für Kalkreiche Niedermoore sowie in wichtigen Vernetzungskorridoren. 
Zur Wiederaufnahme einer pflegenden Bewirtschaftung sind ggf. weitere vorbereitende Maßnah-
men wie Stockfräsearbeiten erforderlich. (extensive Beweidung oder Mähpflege im jährlichen bis 
dreijährigen Turnus, siehe KN3) Sägebach- und Vogelbachtal, Strickmatt (N Hierholz). 
 
kn3: Zurückdrängung von Sukzessionsgehölzen auf Standorten von Kalkreichen Niedermooren 
und in Teilbereichen anschließend Wiederaufnahme einer extensiven Nutzung oder Pflege (exten-
sive Beweidung oder Mähpflege im jährlichen bis dreijährigem Turnus-siehe KN3)  
Sägebach- und Vogelbachtal/Hierholz; Schwammatt, Lampenschweine und Ramsen/Ibach.  
 
hs3: Zurückdrängung von Sukzessionsgehölzen in Hochstaudenfluren mit anschließender Pflege 
(Beweidung oder Mähpflege im dreijährigen Turnus) 
 
Die vorrangig zu entwickelnden Flächen werden im Rahmen des LIFE Natur Projektes Oberer 
Hotzenwald unter der Maßnahmenkategorie C.5 bearbeitet 
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5.4.7. Entnahme von Gehölzsukzession (v.a. Fichten) in Moorbereichen, Freistellen von Spir-
ken und von Vernetzungskorridoren 

Maßnahmenkürzel in Karte dhm2, üm3, mow2, mow3 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-016, 1-116, 1-089, 2-010 
Flächengröße 74,38 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus  
Lebensraumtyp / Art Geschädigte Hochmoore [7120] 

Übergangsmoore [7140] 
Moorwälder [91D0] 
Bodensaure Fichtenwälder [9410] 

Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 19 Zurückdrängen v. Gehölzsukzession  
 
Diese Maßnahme wird auf LRT und auch auf Nicht-LRT–Flächen in geeigneten Vernetzungsberei-
chen empfohlen 
1-109, 
dhm2, mow2: Entnahme von Gehölzen (überwiegend Fichten) bei Schonung der Moorkiefer in 
den degradierten Hochmooren (dhm2) und Moorwäldern (mow2) in den Bereichen mit hydrologi-
schen Störungen (Gräben, ehemalige Torfstiche). Hier ist die Moor-Kiefer auf kleine Restflächen 
zurückgedrängt, die von der Fichte unterwandert werden. Die Maßnahme unterstützt die Maß-
nahmen zur Wiedervernässung (siehe unten) und befördert die Ausbreitung der Hochmoorvegeta-
tion mit Bunten Torfmoosgesellschaften sowie die Verjüngung der Spirken.  
 
mow3, üm3: Entnahme von Fichten (-verjüngung) in Moorrandbereichen (auch auf Nicht-LRT-
Flächen) zur Verbesserung der Biotopvernetzung und zur Förderung bestimmter lichtliebender 
Pflanzen (Rauschbeere, Rosmarinheide u.a.) und Vogelarten der Vogelschutzrichtlinie (Raufuß-
hühner, Sperlings- und Raufußkauz) sowie zur Förderung von moorgebundenen und (stark) ge-
fährdeten Insekten (z.B. Hochmoorgelbling). Bei der Maßnahme ist die Moorkiefer zu schonen und 
insbesondere darauf zu achten, dass der Torfkörper und kleinflächige, an den LRT angrenzende 
Moorlinsen im Zuge des Holzrückens nicht befahren werden und Schlagabraum im LRT sowie den 
Entwicklungsflächen vermieden bzw. beseitigt wird. Bei erneut einsetzender Sukzession möglichst 
frühzeitiges, manuelles Entfernen in regelmäßigen Abständen. In Naturschutzgebieten sind die Ar-
beiten in Abstimmung mit der höheren Naturschutzbehörde durchzuführen.. 
 
Die vorrangig zu entwickelnden Flächen werden im Rahmen des LIFE Natur Projekts über die 
Maßnahmenkategorie C.3 bearbeitet. 
 

5.4.8. Sanierung des moortypischen Wasserregimes durch Schließen von Entwässerungs-
gräben 

Maßnahmenkürzel in Karte sp1, kn1 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-109, 1-090 
Maßnahmenfläche in sieben Mooren 
Durchführungszeitraum / Turnus kurzfristig/ einmalige Maßnahme 
Lebensraumtyp / Art Geschädigtes Hochmoor [7120] 

Übergangsmoor [7140] 
Kalkreiches Niedermoor [7230] 
Moorwälder [91D0] 

Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 21.1 Schließung von Gräben 
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sp1: In den durch Entwässerungsgräben geschädigten Hochmooren sowie in den durch Entwäs-
serungsgräben beeinträchtigten Moorwäldern und Übergangsmooren sollten Wiedervernässungs-
maßnahmen durchgeführt werden, um den belüfteten Torf soweit als möglich einzustauen. Damit 
sollen die Heidelbeere und Fichten nachhaltig zurückgedrängt werden und wachsende Torfmoos-
decken und schlenkenartige Habitate der LRT „naturnahe Hochmoore" und „Torfmoor-Schlenken“ 
wieder entwickelt werden. 
Die Sperren sollten in den Zielbereichen so nahe beieinander liegen, dass der Höhenversatz und 
damit die einseitige Belastung weniger als 40 cm beträgt. Damit wird auch sichergestellt, dass der 
neu eingestellte Wasserstand möglichst nahe an der Geländeoberfläche liegt. (Horbacher Moor, 
Ibacher Fohrenmoos, Mutterslehener Moor, Leimenlöcher-Moor, Neuwiesmoos, Gaishalter Moos). 
 
kn1:  Ganz im Osten des hochwertigen Neuwies-Mooses befinden sich noch mehrere tiefe Grä-
ben zur Entwässerung angelegt. Das östliche Neuwies-Moos gehört zu den besterhaltenen und 
wertvollsten Kalkreichen Niedermooren im Oberen Hotzenwald. Der entwässerte Bereich ist aktu-
ell noch im durchschnittlichen Zustand (C). Durch ein fachkundiges Aufstauen der Gräben sollte 
dieser Bereich wieder aufgewertet werden. 
 
Im Vorfeld der Wiedervernässung sollten geeignete Sperrenstandorte durch Moorexperten ermit-
telt werden.  
 
Die vorrangig wiederzuvernässenden Moore werden im Rahmen des LIFE Natur Projekts 'Oberer 
Hotzenwald' unter der Maßnahmenkategorie C.3 bearbeitet 
 

5.4.9. Aufwertung der Wasser- und Lebensraumqualität von Stillgewässern 

Maßnahmenkürzel in Karte sg1, sg2 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-011, 1-115 
Flächengröße 5,88 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus  
Lebensraumtyp / Art Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Still-

gewässer [3130] 
Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 22.4 Zeitweiliges Ablassen des Gewässers
 
sg1: Es wird die Reduzierung bzw. Abstellung des Zuflusses von nährstoffreichen Sickerwässern 
und die Überleitung des nährstoffarmen Wassers aus der angrenzenden Brunnenstube in den 
Hierholzer Weiher empfohlen. Außerdem sollte die Freizeitnutzung unter keinen Umständen inten-
siviert werden. 
(Maßnahmen zur Neuentwicklung des LRT am Hierholzer Weiher) 
 
sg2: Absenkung des Wasserspiegels im Winterhalbjahr um einige Dezimeter oder Ablassen und 
Abfischen in mehrjährigen Abständen mit anschließender Winterung und/oder Sömmerung (Klos-
terweiher, Hierholzer Weiher) zur Förderung der biotoptypischen Pflanzengesellschaften und von 
Lebensräumen für Amphibien (z.B. Geburtshelferkröte) 
 
Klosterweiher 
Zur Erhöhung der Vielfalt der biotoptypischen Pflanzenarten sollte der Wasserstand stärkeren 
Schwankungen unterworfen werden, als dies derzeit der Fall ist. Möglichkeiten hierfür bestünden 
beispielsweise in der Absenkung des Wasserspiegels im Winterhalbjahr um einige Dezimeter. Po-
tentielle Konflikte zwischen der fischereilichen Nutzung und der Lebensraumfunktion des Weihers 
für amphibische Organismen sollten überprüft werden. Ggf. wäre hierfür eine entsprechende lim-
nologisch-fischereibiologische Überprüfung sinnvoll. Alternativ könnten durch ein Ablassen und 
Abfischen in mehrjährigen (ggf. drei bis fünfjährigen) Abständen und eine anschließende Winte-
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rung und/oder Sömmerung sowohl eine Förderung der Teichbodenvegetation als auch eine effi-
ziente Kontrolle der Fischfauna erreicht werden.  
 
Hierholzer Weiher 
Zur Neuentwicklung dieses LRT am Hierholzer Weiher ist dessen Vegetation und Wasserqualität 
auf absehbare Zeit kontinuierlich zu beobachten. Es gilt zu klären, inwieweit noch immer nährstoff-
reiche Sickerwässer aus der Umgebung dem Gewässer zufließen (siehe sg1) bzw. ob durch die 
veränderten Strukturen der landwirtschaftlichen Betriebe des Umfeldes die Nährstoffquellen zwi-
schenzeitlich versiegt sind. Bezüglich der weiteren Nutzung und Bewirtschaftung des Weihers 
muss sicher gestellt sein, dass sich die Badenutzung ausschließlich auf die vorderen (straßenna-
hen) Bereiche beschränkt. Auf einen Fischbesatz sollte zunächst verzichtet werden. Diese Thema-
tik soll zu einem späteren Zeitpunkt nach vorangegangener Überprüfung diskutiert werden. Zur 
Förderung der biotoptypischen Verlandungs- und Sumpfvegetation sollte ebenfalls eine Absen-
kung des Wasserspiegels im Winterhalbjahr und/oder ein regelmäßiges Ablassen in mehrjährigen 
(ggf. drei bis fünf-jährigen) Abständen erfolgen (sg2) 
 

5.4.10. Freistellen der Trägergehölze von Rogers Goldhaarmoos 

Maßnahmenkürzel in Karte or2 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-012 
Flächengröße 0,3 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus im fünfjährigen Turnus 
Lebensraumtyp / Art Rogers Goldhaarmoos [1387] 
Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 1650 Zurückdrängen bestimmter Gehölzarten 
 
or2: Auf drei Teilflächen in Gehölzgruppen entlang der L 150 kommt es in Gruppen von Sal-
Weiden zum Aufwachsen von jungen Fichten direkt neben den Trägerbäumen von Rogers Gold-
haarmoos. Diese Fichten sind zu entfernen, da sie in ausgewachsenem Zustand das Vorkommen 
des Mooses verhindern würden. Alle 5 Jahre sollen die Flächen nach aufkommenden Fichten kon-
trolliert und gegebenfalls ausgestockt werden. 
 

5.4.11. Vergitterung von Bergwerksstollen 

Maßnahmenkürzel in Karte bf1, gm1, wf1 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-018 
Flächengröße 2 Stolleneingänge 
Durchführungszeitraum / Turnus  
Lebensraumtyp / Art Bechsteinfledermaus [1323],  

Großes Mausohr [1324], Wimperfledermaus [1321] 
Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 32 Spezielle Artenschutzmaßnahme 

 
Es wird empfohlen, die beiden Stollenmundlöcher bei Unterbildstein zur dauerhaften Sicherung der 
Altbergwerke als Fledermaus-Winterquartier gegen Störungen durch Besucher und durch Prädato-
ren zu verschließen. 
Maßnahme konnte bereits im Rahmen des LIFE Natur-Projekts umgesetzt werden. 
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5.4.12. Freistellung der Stollenzugänge zu den Fledermaus-Winterquartieren 
Maßnahmenkürzel in Karte bf2, gm2, wf2 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-018 
Flächengröße 3,19 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus ganzjährig 
Lebensraumtyp / Art Bechsteinfledermaus [1323],  

Großes Mausohr [1324], Wimperfledermaus [1321] 
Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 1810 

1820 
1830 

Pflanzung von Einzelbäumen/-gehölzen 
Anlage von Feldgehölzen 
Anlage von Hecken 

 
Es wird empfohlen, die Zugangsbereiche zu den Stollen im mehrjährigen Turnus auf ihre Eignung 
als Versammlungsplatz zu überprüfen und ggf. von Bäumen freizustellen. 
Zur Verbesserung der Erreichbarkeit der Fledermaus-Winterquartiere von Sommerlebensräumen 
und Jagdhabitaten im weiteren Umfeld kann die Entwicklung von linearen Habitatelementen wie 
Hecken, bachbegleitenden Gehölzen, Feldgehölzen etc.) im gesamten Natura 2000-Gebiet emp-
fohlen werden. Diese Maßnahmen sind nicht kartografisch abgebildet. 
 

5.4.13. Rücknahme von Gewässerausbauten an Fließgewässern 
Maßnahmenkürzel in Karte gr1 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-017 
Flächengröße punktuell an verschiedenen Stellen innerhalb des 

FFH-Gebiets 
Durchführungszeitraum / Turnus  
Lebensraumtyp / Art Groppe [1163]  

Fließgewässer mit Wasservegetation [3260] 
Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 23.1 Rücknahme von Gewässerausbauten 
 
gr 1: Es wird empfohlen, Gewässerausbauten wie Sohlpflasterungen unter Brücken, Rohrdurch-
lässe, künstliche Abstürze und Wehranlagen zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit ein-
schließlich der Sohlanbindung von Seitengewässern zurück zu bauen bzw. durch geeignete Maß-
nahmen (z.B. U-Profile) zu ersetzen. 
(Unterlauf Gaishaltermoosbach, Höllbach (Görwihl), Winkelbach (Ibach), Schmiede-/Mühlenbächle 
(Dachsberg-Wittenschwand), Leimenlöcherbach, u.a) 
 
Zur Verbesserung der Durchgängigkeit sind auch Wanderungshindernisse außerhalb des FFH-
Gebiets zu bearbeiten (z.B. Ramsenbach bei Ibacher Säge, Ibach) 
 
Diese Maßnahmen sind auch Bestandteil des ökologischen Umsetzungskonzeptes der Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL). Da es sich im Gebiet vorwiegend um Gewässer III. Ordnung handelt 
sind sie im Umsetzungszeitplan der WRRL noch zurückgestellt.  
Zur schnelleren Realisierung könnten diese Maßnahmen auch in einem Ökokonto aufgenommen 
werden.  
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5.4.14. Förderung der halboffenen und strukturreichen Wald-, Weide- und Wiesenlandschaft 
für Hohltaube, Ringdrossel und Neuntöter 

Maßnahmenkürzel in Karte ht3, rd1, nt1, nt2, nt3  
Maßnahmenflächen-Nr. 2-018, 1-124, 1-061, 1-062, 1-130 
Flächengröße 82,9 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus 70 
Lebensraumtyp / Art Hohltaube [A207], Ringdrossel [A282] 

Neuntöter [A338] 
16.2 Auslichten von Gehölzbeständen 
18. Neuanlage von Gehölzbeständen/Hecken 

Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 

39 Extensivieren der Grünlandnutzung 
 
Diese Maßnahmenempfehlung gilt für das gesamte Grünland im Vogelschutzgebiet und angren-
zende Waldbereiche; besonders geeignete Flächen sind aufgrund der aktuellen Kartierergebnisse 
in der Karte (Maßnahme Lebensstätten) ausgewiesen. 
ht 3: Entwicklung und Förderung von Säumen entlang Wegrändern, Schneisen, Böschungen und 
Waldrändern und ggf. Extensivierung des Grünlands in den Gewannen Dietlisberg, Neufeld und 
Habrütte) 
 
rd1: Aufbau stufiger und buchtiger Waldränder mit Krautsäumen 
Auflichtung der Waldränder v.a. Entnahme von Fichten und Belassen von verschieden altrigen 
Einzelbäumen, breite Krautsäume belassen bzw. entwickeln, bei angrenzenden Mähwiesen diese 
ggf. nur im mehrjährigen Turnus mähen (Waldrand im Gewann Leimenlöcher, im Gewann Auf den 
Köpfen/Ruchenschwand, in Oberibach Gewanne Altäcker und Ramsenloch). Zusätzlich sind die 
vorgeschlagenen Entwicklungsmaßnahmen zur Entwicklung der Bodensauren Fichtenwäldern in 
Kapitel 5.4.17 und 5.4.18 zur Entwicklung weiterer Lebenstätten der Ringdrossel geeignet. 
 
nt1: Anreicherung von Wacholder, Dornsträuchern und weiteren Gehölzen 
Die Anreicherung von Wacholder, Dornsträuchern (z.B.Heckenrose, Weißdorn), und weiteren Ge-
hölzen (u. a. auch Weidfichten bis zu 5 m Höhe) auf Weidfeldern (erwünschter Gehölzanteil 5 bis 
25%) soll durch gelenkte Gehölzsukzession erfolgen. Die Gehölze sollten einzeln oder in Klein-
gruppen (1 bis 3 Büsche/Bäume) auf der Fläche locker verteilt aufwachsen, damit sie dem Neuntö-
ter als Brut- und Nahrungshabitat oder als Sitzwarte dienen. (Bereiche in den Gewannen Groß-
bühl, Lampenschweine, Schulbühl in Ibach sowie im Gewann Halden in Dbg.-Ruchenschwand) 
 
nt2: Anlage von Hecken mit breiten Krautsäumen (> 5 m) in Mähwiesenbereichen 
Hecken mit ca. 30 m Länge anpflanzen mit Dornsträuchern (Rosen, Weißdorn), Wacholder und 
weiteren Gehölzen (Vogelbeere, Salweide u.a.); vorgelagerten Krautsaum zulassen, und ab-
schnittsweise alle zwei Jahre mähen 
Schaffung und Pflege von strukturreichen Waldrändern mit Krautsäumen in den angrenzenden 
Waldbeständen (Wiesengebiet im Vogelbachtal u. Langhalden/Ibach) 
 
nt3: Auflichtung von Sukzessionswald und Entwicklung von strukturreichen Weidfeldern  
Entnahme von mehr als 60% v.a. älterer Fichten (größer 10 m) 
Belassen/Freistellen von Laubgehölzen, Dornsträuchern und Wacholder auch von jüngeren bis zu 
5 m hohen Fichten einzeln oder in kleineren Gehölzgruppen 
(in den Gewannen Scheibenrain/Urberg und Halden/Ruchenschwand) 
Die unter dieser Signatur dargestellten Flächen sind besonders zur Aufwertung und Erweiterung 
der aktuell kartierten Lebensstätten des Neuntöters geeignet. Zusätzlich sind die vorgeschlagenen 
Entwicklungsmaßnahmen zur Aufwertung, Erweiterung und Vernetzung von Weidfeldlebensräu-
men (siehe oben) geeignet, dem Neuntöter neue Lebenstätten zu eröffnen. 
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5.4.15. Zulassen von Auenwaldentwicklung mit Erle, Esche und anderen Laubgehölzen 

Maßnahmenkürzel in Karte aw1 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-107 
Flächengröße 0,38 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus Kontrollen im Turnus von 5 Jahren 
Lebensraumtyp / Art Auenwälder [91E0], Groppe [1163] 
Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 1.3 Zur Zeit keine Maßnahmen erforder-

lich, Entwicklung beobachten 
 
aw1: Zulassen der Entwicklung von Auwäldern mit typischer Krautschicht auf Uferabschnitten mit 
eingestreutem Erlen-Jungwuchs durch natürliche Sukzession. Flächen beobachten und ggf. auf-
kommende Fichten entfernen. 
(Kleinflächige Auenstandorte am Sägebach, am Leimenlöcher- und Schwarzenbach sowie Höll-
bach/Görwihl) 

Diese Maßnahme kann einen Zielkonflikt mit der Erhaltung feuchter Hochstaudenfluren darstellen 
und sollte daher mit der Naturschutzverwaltung abgestimmt werden (s. Kap. 4.3). 

5.4.16. Entnahme von Nadelholz in Laubholz-Auenwald 

Maßnahmenkürzel in Karte aw2, aw3, gr2 
Maßnahmenflächen-Nr. 1-033, 1-071, 2-022 
Flächengröße 16,94 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus  
Lebensraumtyp / Art Auenwälder [91E0] 

Groppe [1163] 
Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 1650 Zurückdrängen bzw. Entnahme be-

stimmter Gehölzarten 

aw2: Entnahme von Nadelbäumen (überwiegend Fichtensukzession, aber auch Aufforstungen) in 
Auenwald-LRT, die stark von Fichten unterwandert sind und auf Auenstandorten auf denen der 
LRT entwickelt werden kann. 
Schonendes Entfernen der gesamten Bäume, damit die Krautschicht der ufernahen Bereiche so-
wie das Bachbett als Lebensstätte empfindlicher Wassermoose und der Groppe nicht durch Ast-
holz und Reisig beeinträchtigt wird.  

aw3: wie aw2, entlang stärker beschatteter Waldbäche, deren Ufer zum Schutz von lichtempfindli-
chen Wassermoosarten möglichst über einen längeren Zeitraum bei Entnahme von jeweils nur 
wenigen Bäumen bearbeitet werden sollten, um eine ständige Mindestbeschattung zu gewährleis-
ten. 

Nach der Nadelbaumentnahme sind diese Standorte wie unter aw1 beschrieben weiter zu beo-
bachten und ggf. zu pflegen. 
gr2: Die Maßnahmen aw2 und aw3 dienen auch der Verbesserung der Lebensstätte der Groppe 
sowie des Makrozoobenthos. 

Die vorrangig zu entwickelnden Flächen werden im Rahmen des LIFE-Natur-Projekts über die 
Maßnahmenkategorie C.4 Entwicklung von Auwäldern mit Erle und Esche entlang der Fließge-
wässer bearbeitet. 
(Schwarzenbach, Ibach, Winkelbach, Ramsenbach, Leimenlöcherbach, Höllbach u.a.)  
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5.4.17. 2Entwicklung vielschichtiger Waldinnen- und Waldrandbereiche, halboffener Über-
gangsbereiche zu Mooren und Offenland sowie Buchenanreicherung  

 
Maßnahmenkürzel in Karte hb1, bsf1, hb2 
Maßnahmenflächen-Nr. 2-025,2-026, 2-011 
Flächengröße 223,45 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus im öffentlichen Wald Konkretisierung im Rahmen 

der Forsteinrichtung unter Beachtung der Eigen-
tümerzielsetzung; im Privatwald im Rahmen der 
Beratung und Betreuung durch die Untere Forst-
behörde 

Lebensraumtyp / Art Hainsimsen-Buchenwald [9110], 
Bodensaure Fichtenwälder [9410] 

Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 1460 Naturnahe Waldwirtschaft 

 1430 Optimierung der Baumartenzusammen-
setzung 

 1433 Entnahme standortfremder Baumarten 
vor der Hiebsreife 

 1650 
/1930 

Zurückdrängen bzw. Entnahme best. 
Gehölzarten 

 
hb1, bsf1: Ergänzung der naturnahen Waldwirtschaft durch verstärkte Förderung vielschichtiger 
Waldinnen- und Waldrandbereiche, durch Schaffung von halboffenen Übergangsbereichen zu 
Mooren und Offenland, durch verstärkte Förderung der natürlichen Baumartenzusammensetzung 
und Verjüngung sowie der (beerstrauchreichen) Bodenvegetation (LRT 9410) unter Belassen von 
Alt- und Totholz. 
Im Bereich der Wald-Lebensraumtypen kann die Baumartenzusammensetzung durch Reduktion 
von Fremdbaumarten (z.B. Sitka-Fichte, Lärche, u.a.) vielerorts deutlich verbessert werden. Die 
Entwicklungsmaßnahmen sind den Erhaltungsmaßnahmen vergleichbar, aber aufgrund von Arten-
schutzaspekten umfangreicher, z.B. stärkere Durchforstung, Lochhiebe zur Schaffung von Lich-
tungen usw.. Eine Optimierung der Baumartenzusammensetzung kann durch die Förderung der 
Naturverjüngung standortheimischer Arten, durch Entnahme standortfremder Baumarten, durch 
Beseitigung von Verjüngung standortfremder Baumarten und/oder durch Förderung standortheimi-
scher Baumarten bei der Waldbewirtschaftung erfolgen.  
 
hb2: Neuentwicklung von Hainsimsen-Buchenwald auf potenziellen Buchenstandorten im Schon-
waldgebiet durch Förderung der Naturverjüngung standorttypischer Arten (v.a. Buche) und Ent-
nahme standortfremder Baumarten und deren Verjüngung unter Berücksichtigung der Vorgaben 
der Schonwaldverordnung (Schonwaldbereich im Großfreiwald). 
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5.4.18. 2Förderung vielschichtiger Waldstrukturen mit Altholz, Totholz und lichten Bereichen  
 
Maßnahmenkürzel in Karte ht1, sk1, rk1, ssp1, dzsp1, rd2,  
Maßnahmenflächen-Nr. 2-017, 2-019, 2-012, 2-016, 2-015, 1-123 
Flächengröße 2324,0 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus im öffentlichen Wald Konkretisierung im Rahmen 

der Forsteinrichtung unter Beachtung der Eigentü-
merzielsetzung; im Privatwald im Rahmen der Be-
ratung und Betreuung durch die Untere Forstbe-
hörde 

Lebensraumtyp / Art Hohltaube [A207] 
Sperlingskauz [A217] 
Raufußkauz [A223] 
Schwarzspecht [A236] 
Dreizehenspecht [A241] 
Ringdrossel [A282] 

Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 14.2 Erhöhung der Umtriebszeiten 
14.4 Altholzanteile belassen 
14.5 Totholzanteile belassen 
14.7 Erhalt ausgewählter Habitatbäume 

 

16.2 Auslichten von Gehölzbeständen 

Diese Maßnahmenempfehlung gilt für das gesamte Waldgebiet, besonders geeignete Flächen auf 
Basis der aktuellen Kartierergebnisse sind in der Karte (Maßnahme Lebensstätten) ausgewiesen. 
Die vorhandenen Altholzanteile sollten durch Verlängerung der Produktionszeiträume bis zum stel-
lenweisen Nutzungsverzicht deutlich erhöht werden. Dabei sind Altholzanteile in Form von kleine-
ren und größeren Beständen, Altholzinseln sowie einzelnen Altbäumen zu entwickeln. Bei der Um-
setzung der Maßnahme sollte eine bevorzugte Integration von Buchenbeständen erfolgen.  
Die vorhandenen Totholzanteile sollen im Wirtschaftswald erhöht werden. Dabei ist im Zuge der 
Durchforstung stehendes wie liegendes Totholz im Bestand zu belassen, z.B. durch den Verzicht 
der Nutzung vorhandener Totholzbäume, absterbender Baumindividuen sowie durch Aufarbei-
tungsverzicht von liegendem Totholz für Brennholzzwecke.  
Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht ist ein Abstand von mindestens einer Baumlänge ent-
lang von Straßen, Fahrwegen und ausgewiesenen Wanderwegen einzuhalten. 

Generell wird empfohlen die Anreicherung von Waldstrukturen im gesamten Waldgebiet des Vo-
gelschutzgebiets und insbesondere in den LRT 9110 (hb1) und LRT 9410 (bsf1) umzusetzen. Zur 
Umsetzung im Staatswald dient ab 2010 das aktuell erstellte Alt- und Totholzkonzept. (AuT-
Konzept Baden-Württemberg: http://www.fva-bw.de/indexjs.html?http://www.fva-bw.de/forschung/ 
wg/totholz/totholzkonzept.html) 

Im Privat- und Kommunalwald wird die Umsetzung des Alt- und Totholzkonzepts empfohlen. Der-
artige Maßnahmen können auf das Ökokonto angerechnet werden. 
 
ht1: besonders geeignete Entwicklungsflächen für die Hohltaube (und Schwarzspecht) 
 hier Altholzinseln im Bereich der Buchenbestände entwickeln 
sk1, rk1: besonders geeignete Entwicklungsflächen für den Sperlingskauz und Raufußkauz  
 (Schwarzspecht und weitere Spechtarten) 
 hier zusätzlich durch stellenweises, starkes Auflichten (Lochhieb) oder Bestandspflege 
 den Aufbau eines abwechslungsreichen Bestandmosaiks mit Waldlichtungen, stufigen  
 Innenträufen und Innensäumen v.a. in Moorrandgebieten fördern 
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ssp1: besonders geeignete Entwicklungsflächen für den Schwarzspecht 
 gezielte Förderung von Bäumen mit BHD> 60 cm (Buche, Tanne) 

rd2: besonders geeignete Entwicklungsflächen für die Ringdrossel  
 Strukturanreicherung des Waldbereiches durch Auflichtung sowie Belassen von  
 Altholzinseln und Aufbau eines stufigen Waldrandes (Waldbereich bei Lindau) 
dzsp1: besonders geeignete Entwicklungsflächen für den Dreizehenspecht 
 hier wird die Anreicherung von stehendem Totholz mit Höhen von 20m³/ha empfohlen 
 und die Ausweisung von ein bis zwei Bannwaldbereichen mit  mindestens 40 ha 
 empfohlen (auf der Karte nicht abgegrenzt)  
 besonders geeignete Bereiche befinden sich im südöstlichen Ibacher Fohrenmoos, wo 

durch die Moor-Wiedervernässung in den nächsten Jahren voraussichtlich zahlreiche 
größere Fichten absterben könnten 

 

Die kartografische Darstellung ist in den Karten „Maßnahmenempfehlungen für Lebensstätten der 
Arten der Vogelschutz-Richtlinie“ zu entnehmen. 
 

5.4.19. 2Kartierung, Markierung und Sicherung von Habitatbäumen  
 
Maßnahmenkürzel in Karte ht2, sk2, rk2, ssp2, dzsp2, hab 
Maßnahmenflächen-Nr. 2-014 
Flächengröße gesamtes Waldgebiet des SPA, 

Pilotmaßnahme auf rund 500 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus  
Lebensraumtyp / Art Hohltaube [A207] 

Sperlingskauz [A217] 
Raufußkauz [A223] 
Schwarzspecht [A236] 
Dreizehenspecht [A241] 

Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 14.7 Sicherung ausgewählter Habitatbäume 

Diese Maßnahmenempfehlung gilt für das gesamte Waldgebiet, die Fläche der Pilotmarkierung ist 
in der Karte (Maßnahme Lebensstätten) ausgewiesen. 
ht2, sk2, rk2, ssp2, dzsp2: Kartierung und Markierung von Höhlenbäumen/Habitatbäumen. Durch 
die Kennzeichnung sollen diese Bäume besser im Rahmen von Holzerntemaßnahmen geschont 
und langfristig erhalten werden. 
Des Weiteren wird empfohlen, den Anteil an Habitatbäumen über das zur Erhaltung notwendige 
Maß hinaus deutlich zu erhöhen im Rahmen eines Nutzungsverzichts. Dies gilt insbesondere für 
Höhlenbäume und solitärartig gewachsene Bäume in den Waldbeständen.  

hab: Pilotmaßnahme zur Kartierung und Markierung von Habitatbäumen 
Diese Maßnahme wurde im Rahmen des LIFE Natur Projekts v.a. im Bereich der Grenzen des 
Vogelschutzgebiets von 2005 bereits umgesetzt (2006/2007). Im Rahmen des aktuell erstellten 
Alt- und Totholzkonzepts ist die Ausweisung und Kennzeichnung von Habitatbäumen nun inner-
halb des Staatswalds vorgesehen. Insofern ist die vorliegende Kartierung als Pilotprojekt zu sehen. 
Die Erfahrungen aus dieser Habitatbaummarkierung können nun für die weitere Vorgehensweise 
innerhalb des zwischenzeitlich wesentlich vergrößerten Vogelschutzgebiets eingebracht werden. 
Die Anzahl der im Rahmen des LIFE Projekts ausgewählten und markierten Habitatbäume soll 
deutlich erweitert werden. 
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5.4.20. 2Aufwertung und Entwicklung der Lebensstätte des Auerhuhns  

Maßnahmenkürzel in Karte ah1, ah2 
Maßnahmenflächen-Nr. 2-013 
Flächengröße 1361.81 ha 
Durchführungszeitraum / Turnus  
Lebensraumtyp / Art Auerhuhn [A108] 
Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 

32 
Artenschutzmaßnahme 
(Umsetzung Auerhuhnaktionsplan) 

 
Umsetzung des Auerhuhnaktionsplans (http://www.waldwissen.net/themen/wald_wild/ 
wildtiermanagement/fva_aktionsplan_auerhuhn_schwarzwald_DE) im gesamten Natura 2000-
Gebiet „Oberer Hotzenwald“:  
ah1 Maßnahmen zur allgemeinen Verbesserung der Lebensraumqualität  
- Förderung von beeren- und kätzchentragenden Pionier- und Mischbaumarten (Buche, Birke, 

Weide, Zitterpappel) und Sträuchern durch Pflegeeingriffe 

- Schaffung und Auflichtung von Randlinien und Wald-Innensäumen zur Förderung der Boden-
vegetation und des Aufbaus stufiger Innenträufe 

 
ah2: Maßnahmen zur Schaffung neuer Lebensräume für das Auerhuhn: 

• Vitale Heidelbeerdecken fördern: Durch ein geeignetes „Lichtmanagement“ kann die Bodenve-
getation gesteuert und gezielt die Beersträucher gefördert werden.  

• Entfernen von Fichten-Naturverjüngung und dichtem Unter- bzw. Zwischenstand 

• Stangenhölzer durch intensive Durchforstungen stark auflichten. 

• Verjüngung strukturieren: Noch nicht geschlossene Verjüngungen durch Pflegemaßnahmen 
auflockern und strukturieren. Dies kann im Rahmen des „normalen Forstbetriebs“ durch eine 
frühzeitige Bestandespflege und rechtzeitige, intensive Jungbestandspflege erreicht werden.  

• Hiebsfortschritt soll auch bei Naturverjüngungen die Verjüngung von Lichtbaumarten ermögli-
chen. Lücke im Durchmesser von Baumlängen (<1ha) sind ökologisch und ökonomisch sinn-
voll. 

• Tiefbeastete Nadelbäume entwickeln und erhalten. 

• Ausformung von Wald-Randlinien. 

• Stufiger Bestandesaufbau entlang von Wald-Wegen (beidseits 10m). 

• Entwicklung des Baumbewuchses an Bachläufen (beidseits 10m) ausschließlich auf standort-
gerechtes Laubholz. 

• Keine Reinigung von Kulturen und Naturverjüngungen. 

• Althölzer erhalten 

• natürlich lichte Waldstrukturen auf Sonderstandorten wie Felsgebilden, Blockhalden oder 
Moorbereichen erhalten 

• Im Bereich von ehemaligen Balzplätzen sollten die Balzbäume großzügig freigestellt werden 
und zusätzlich freie Bereiche für die Bodenbalz geschaffen werden, z.B. durch eine flächige 
Entnahme der Verjüngung. 
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• Variation der Eingriffsstärke bei allen Durchforstungsmaßnahmen, um die Entstehung von grö-
ßeren homogenen Flächen zu verhindern. 

• Keine Neuanlage und Abbau von vorhandenen Umzäunungen von Kultur- und Verjüngungsflä-
chen. Wenn auf Zäune nicht verzichtet werden kann, müssen Hordengatter verwendet werden 
oder bestehende Zäune mit Jutematten verkleidet werden. 

• Maßnahmen zur Bodenschutzkalkung müssen sich an dem Grundlagenpapier der FVA orien-
tieren („Bodenschutzkalkung von Wäldern in Baden-Württemberg“, Kapitel 5: Auerhuhnhabita-
te). 

• wenn Brut-, Balz- und Aufzuchtgebiete bekannt werden, sind folgende Gesichtspunkte des Au-
erhuhn-Schutzes zu berücksichtigen: 
- Bevorzugung von Sackwegen gegenüber von Durchgangswegen, um Folgenutzung zu 

vermeiden. 
- Die Anlage von Rückegassen und Maschinenwegen gegenüber befestigten Wegen bevor-

zugen. 
- Gleichzeitig mit der Anlage von Zieh- und Maschinenwegen für das Auerwild nutzbare 

Randlinien schaffen 

• Verstärkung der Prädatorenbejagung, insbesondere auf  Fuchs und Schwarzwild 

 
Ein Teil der Maßnahmen wird im Rahmen des LIFE Natur-Projekts durch die C.2 Maßnahmen „ 
Pflege von Waldlebensräumen“ im Privat- und Kommunalwald, über die C.3 Maßnahmen zur Ent-
wicklung und Vernetzung von Moorlebensräumen, über die Entwicklung von Auwäldern (C.4) so-
wie durch die Erarbeitung einer räumlichen Konzeption (E.2) umgesetzt. 

Im Staatswald ist die Umsetzung des Auerhuhnaktionsplans verbindlich, im Privat- und Kommu-
nalwald können derartige Maßnahmen auf das Ökokonto angerechnet werden. 
 

5.4.21. Kartierung und Zurückdrängen von Neophyten (v.a. Indisches Springkraut) 

Maßnahmenkürzel in Karte in der Karte nicht dargestellt  
Maßnahmenflächen-Nr.  
Flächengröße  
Durchführungszeitraum / Turnus  
Lebensraumtyp / Art Hochstaudenfluren {6430} 
Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 3.2 Neophytenbekämpfung 
 99 Kartierung 

 
Inzwischen dringt das Indische Springkraut von Süden her (Sportplatz Wolpadingen, mehrfach bei 
Fröhnd, am Hierholzer Weiher, nördlich Hierholz) bereits in die ersten Moorgebiete des Projektge-
biets vor. Hier ist dringend rasches, sachkundiges Eingreifen notwendig, um verschiedene Lebens-
raumtypen und ihre Arten zu erhalten und die weitere Ausbreitung im Oberen Hotzenwald zu stop-
pen. 
Es wird daher vorgeschlagen, das für das Obere Murgtal entwickelte Springkraut-Konzept 
(KÖPPLER, 2008) anzuwenden, und dabei auch die weiteren Neophyten im Gebiet, wie kanadi-
sche Goldrute (beim ehem. Forsthaus Ibach) und japan. Knöterich (bei Steinbruch Oberibach) zu 
berücksichtigen:  
 
• Erfassung der Bestände  
• Schulung interessierter Naturführer / weiterer Personen 
• Planung, Organisation und Durchführung der Neophyten-Beseitigung  
• Erfolgs-Kontrollen 
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5.4.22. Monitoring der Bestandsentwicklung und Umgang mit Dominanzbeständen (s.o.) 

Maßnahmenkürzel in Karte in der Karte nicht dargestellt  
Maßnahmenflächen-Nr.  
Flächengröße  
Durchführungszeitraum / Turnus alle 6 Jahre im Rahmen der Berichtspflicht 
Lebensraumtyp / Art alle FFH-LRT, FFH-Artenvorkommen und Arten der 

Vogelschutzrichtlinie 
Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 99 Monitoring der Bestandsentwicklung 

 
Zur Wirkungskontrolle von Entwicklungsmaßnahmen erfolgte im Rahmen des LIFE Natur-Projekts 
die Ersteinrichtung von Monitoringflächen in verschiedenen LRT und zu verschiedenen Arten: 
 
mv: Ersteinrichtung von Monitoringflächen auf LIFE-Maßnahmenflächen zur Entwicklung von LRT 
in Weidfeld-, Wiesen-, Auwald- und Moorbereichen im Jahr 2006/2007. Hier soll erfasst werden, 
unter welchen Bedingungen und in welchen Zeiträumen sich die charakteristischen Arten der je-
weiligen LRT nach Erstpflegemaßnahmen einstellen.  
Nach Angaben der Bewirtschafter ist in verschiedenen Bereichen des Weidfeldgebiets (innerhalb 
und außerhalb des FFH-Gebiets) in den letzten Jahren eine Artenverarmung infolge zunehmender 
Vermoosung und anderer zunehmender Dominanzbestände (Hahnenfuß, Klappertopf) eingetreten. 
Alle diese Bereiche sind mager und werden nicht gedüngt.  
Es wird deshalb empfohlen, das Monitoring auf einzelnen, ausgewählten Flächen fortzusetzen und 
auf Bereiche mit Dominanzbeständen auszudehnen, da für diese bislang keine eindeutigen Emp-
fehlungen ausgesprochen werden können. Hier sollen die Bewirtschaftungsgeschichte und die 
Standortsverhältnisse aufgenommen und Bewirtschaftungsvarianten – ggf. mit Mahd oder Holz-
asche-Ausbringung3 – erprobt und die Pflanzenbestandsentwicklung begleitend untersucht wer-
den, um ein geeignetes Pflegekonzept zu entwickeln.  
 
Fledermäuse: Es wird empfohlen, das standardisierte Monitoring der Bestandsentwicklung in den 
Winterquartieren einschließlich der neu verschlossenen Bergwerksstollen bei Unterbildstein sowie 
vor den Stolleneingängen zur Schwärmzeit fortzusetzen.  
 
Groppe: Es wird empfohlen, nach Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließ-
gewässer sowie hinsichtlich der allgemeinen ökologischen Gewässersituation sporadische Be-
standserhebungen nach der Laichzeit zwischen Juli und September durchzuführen. 
 
Vögel: Es wird empfohlen, auf einzelnen, ausgewählten Flächen im Wald- und Weidfeldbereich die 
Erhebung der Bestandsgrößenentwicklung der in diesem Plan aufgeführten Arten, ergänzt um wei-
tere landesweit bedeutsame Vogelarten wie Baumpieper, Wiesenpieper in mehrjährigen Abstän-
den fortzusetzen. 
 
Moore: Das Monitoring zur Wirkungskontrolle der Renaturierungsmaßnahmen in Mooren wurde im 
Rahmen des LIFE-Natur-Projekts abgeschlossen, sollte aber in einzelnen Mooren wie dem Iba-
cher Fohrenmoos und dem Moor in den Leimenlöchern noch einige Jahre fortgesetzt werden. 
 
Empfohlen wird weiterhin ein Monitoring der Gewässerentwicklung nach Durchführung der Maß-
nahme sg2, insbesondere am Hierholzer Weiher 

                                                
3 Erste Ergebnisse aus dem Monitoring legen nahe, dass eine Holzasche-Ausbringung zur Abnahme der Vermoosung führt, sich aber 
auch nachteilig auf die kennzeichnenden Arten der Borstgrasrasen auswirkt. Eine Holzasche-Ausbringung auf vermooste Borstgrasra-
sen (LRT der Wertstufen A - C) kann daher nicht empfohlen werden. Hingegen wirken sich Brandplätze nicht nachteilig auf den LRT Ar-
tenreicher Borstgrasrasen aus. Viele kennzeichnende Arten stellen sich auf den Brandplätzen besonders in der Nähe zu gut ausgepräg-
ten Beständen und unter Beweidung schon nach wenigen Jahren wieder zahlreich ein.  
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5.4.23. Fortbildungsmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit 

Maßnahmenkürzel in Karte in der Karte nicht dargestellt  
Maßnahmenflächen-Nr.  
Durchführungszeitraum / Turnus jährliche Veranstaltungen 
Lebensraumtyp / Art alle FFH-LRT, FFH-Artenvorkommen und Arten der 

Vogelschutzrichtlinie 
Zahlenkürzel der Maßnahmenschlüsselliste 99 Fortbildung und Kommunikation 

Zur Information und Motivation der Bewirtschafter, Eigentümer und der lokalen Bevölkerung wer-
den Fortbildungsveranstaltungen, Vorträge und Exkursionen vorgeschlagen.  

Ziele sind: 
− Vermittlung von Grundlagenwissen zu den Lebensräumen, Arten und zu den Schutzgebieten 
− Vermittlung von aktuellen Untersuchungsergebnissen zur Bestandsentwicklung der LRT und Ar-

ten 
− Vermittlung von aktuellen Untersuchungsergebnissen und neuen Erfahrungen zur naturschutz-

gerechten Bewirtschaftung, u.a. zur Pferdebeweidung 
− eine kontinuierliche Kommunikation mit den Bewirtschaftern und Bürgern 
 
Es wird die Durchführung von jährlich ein- bis zwei Veranstaltungen durch die Naturschutzbehör-
den je nach Thema gemeinsam mit der Forst- oder Landwirtschaftsverwaltung vorgeschlagen (ei-
ne Vortragsveranstaltung und eine Exkursion). 
Ggf. könnten Themen auch in die zahlreich stattfindenden Fachveranstaltungen der Landwirt-
schafts- und Forstverwaltung integriert werden.  
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